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Drey und ſechzigſte Sitzung .

Karlsruhe den 17 . Jan . 1828

Gegenwaͤrtig :
Die bisher erſchienenen Mitglieder , mit Ausnahme :

Sr . Hoheit , des Durchlauchtigſten Praͤſidenten , Herrn

Markgrafen Wilhelm zu Baden ,

Ihrer Hoheiten , der Herren Markgrafen Leopold und

Maximilian zu Baden ,

Sr . Durchlaucht , des Herrn Fuͤrſten v Fuͤrſtenberg ,

Sr . Durchlaucht , des Herrn Fuͤrſten v. Loͤwenſtein ,

der Herren Staatsminiſter , Frhrn . v. Berſtett und

v . Berkheim ,

des Herrn Generallieutenants v. Shåffer , und

des Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner .

Reiter anwefend :

der Herr Regierungs - Commiſſaͤr , Staatsrath Freyherr
v. Sensburg .

Unter dem Vorſitz

des zweyten Vicepraͤſidenten , Staatsraths Frhrn .

De Baden .

Protokolle der 1. Kammer . 4t Vde 25
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Protofolle der Erften Kammer .

Die Discuffion ber den Gefegentwurf wegen

Aufhebung der alten Abgaben murde fort

gefeit .

Zachariaͤ : - ſchlage vor , ſtatt der Worte :

IT
alle Abgaben, deren Urſprung niht ; auszumitteln

e
3u fegenè

ndie folgenden Abgaben , Deren Urfpring nicht
aus zumitteln geweſen iſt . “

Wir koͤnnen hier keine allgemeine Regelaufſtellen ,
aus denſelben Gruͤnden , aus welchen der Grund⸗

ſatz , den der erſte Artikel des von der Regierung vor⸗

gelegten Entwurfes enthielt , von der zweyten Kammer
verworfen worden iſt . Wuͤrde die von mir vorgeſchla —

gene Verbeſſerung nicht genehmigt , ſo koͤnnten auch
wohl Abgaben - unter diees Gefeg gebradyt werden ,

deren Aufhebung man keineswegs beabſichtigte . Es

koͤnnte z . B eine Gemeinde , oder ein Einzelner ( zuT

Folge des ſechsten Artikels ) , verlangen , zu dem Beweiſe

gelaſſen zu werden , daß auch der Zehnte , als eine

Abgabe zwelfelhafter Beſchaffenheit , fuͤr aufgehoben zu

erklaͤren ſey .— Zugleich habe ich in meinem Vorſchla —⸗

ge das beruͤckſichtigt, daß , wo in dem erſten Artikel
von einem Beweiſe die Rede iſt , nicht ein noch zu

fuͤhrender , ſondern ein durch die , von der Regierung

angeſtellten Unterſuchungen ſchon gefuͤhrter Beweis ge —

meint iko

Frhr . v. Zyllnhardt mö d , Kettner tre

ten diefem Antrage bey ,

Frhr . v. Tuͤrkheim : Ich bemerke nur gané

kurz , daß die Nothwendigkeit ſolcher Clauſeln meine

de

e
H
i.

i



Drey und ſechzigſte Sitzung vom 47 . Jan . - 377

gen fruͤheren Einwendungen gegen die Grundlage des gan —

fort⸗ zen Geſetzentwurfes rechtfertige .

Reg . Comm . , Staatsrath , Frhr . v. Sens burg

Re haͤlt den vorgeſchlagenen Zuſatz fuͤr zweckmaͤßig, und

itte

| v . Rotteč fir confequent , da, man einmal feinen

Grundſatz fuͤr das vorliegende Gefez annehmen molles
niht | doh måre er geneigt , eine Mrt von Confequeng auch

im Gegentheil zu erblicken , naͤmlich wenn man ſelbſt
eleu

|
den Grundſatz , keinen Grundſatz zu wollen, durch

rund⸗ eeine Ausnahme umſtieße .
A R T

a
ppor |
mmer

|
Auf gehaltene Umfrage wurde der gemahte Ver -

ſchla⸗ beſſerungsvorſchlag einhellig ( mit Ausnahme des Frhrn .
auch v. Tauͤrkheim ) angenommen .

pden , ;
i

Es Ein weiterer Verbeſſerungsvorſchlag des geh . Hof—⸗

(zu | taths Zachariå , ſtatt der Worte : „ dargelegt iſt, “ zu
weiſe ſetzen: „ dargelegt worden iſt, “ wurde ebenfalls einhel —

eine lig , und die Poſttion P. mit den beſchloſſenen Aende⸗
en zu rungen mit 13 gegen 2 Stimmen ( Frhr : p. Tuͤrk⸗

* beim und v . Rotteck ) angenommen .
z

rtifee

ch zu Lit . Q.
erung

eao b . Kettner bezieht fih auf - dag. , Cefer : yom

Jahr 1820 , wonach die Frohndreluitionsgelder abloͤs⸗

lich ſeyen , und rechtfertigt dadurch , und mit weiterer

tre⸗ Beziehung auf den Commiſſtonsbericht , den daſelbſt ge⸗

Machten Antrag auf Streichnng .

ganz Frhr . v . Weſſenberg : Wenn die unter Lit . Q.
neine zeichneten Abgaben nicht durchgehend und uͤberall

ie Eigenſchaft von Frohndredemtionen haben ſollten ,
25

*
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380 Protočolle der Eren Kammer .

fó fände ih doh nothwendig , den Sag beyzubehalten .

In ſo fern ſie aber wirklich Frohndredemtlonen find ,

werden fie ſchon im Sage ſelbſt von der Aufhebung

ausgenommen .

Reg Commiſ . Staatsrath Frhr . v. Sensburs

haͤlt den Vorſchlag der Commiſſion nach dem angege⸗

benen Grunde fuͤr zweckmaͤßig, und die Kammer

beſchloß

diefe Pofition nah dem Antrage der Commiſ—⸗

ſton zu ſtreichen .

Zachariaͤ : Ich erlaube mir jetzt noch den Zu—⸗

ſatz zu dem Artikel vorzuſchlagen :

„ Aufgehoben ſind die Blutzehnten . “
Die Gruͤnde , die mir fuͤr dieſen Zuſatz zu ſprechen

ſcheinen , ſind folgende :
Erſſtens : Der Blutzehnte iſt nach dem Zeugniſſe

der Geſchichte eine oͤffentliche Abgabe , eine Steuer .

Er wurde durch das Recht der katholiſchen Kirche in

Deutſchland eingefuͤhrt , und ich glaube kaum , Daf

man einen Fal nahweifen fann , in melhem e

auf eine audere Weiſe , und namentlich durch Vertraͤ—

ge , beſtellt worden waͤre . Man meint oft , daß der

Kirchenzehnte nur ein Grundzehnte geweſen ſey . Mber

er belaſtete auch das junge Vieh , ja den perſoͤnlichen
Erwerb .

Zweytens : Der Blutzehnte iſt noch uͤberdieß den

alten Abgaben , von welchen der vorliegende Geſetzent⸗

wurf handelt , in ſo fern verwandt , als er ſelten oder

nie auf einem einzelnen Grundſtuͤcke , ſondern faſt ohne

Ausnahme , auf einem ganzen Banne oder auf einet

ganzen Gemeinde haftet . Und das if gerade das



Drey und ſechzigſte Sitzung vom 17 . Xan . 384

ten . Merfmal , vermõge defen der - Entwurf fo manhe Anf -

nd , lagen als oͤffentliche fuͤr aufgehoben erklaͤrt .

ung Endlich
Drittens : Es iſt der Kammer ein Beſchluß

der zweyten Kammer mitgetheilt worden , welcher auf

rg die Aufhebung des Blutzehntens gerichtet iſt . Wir

ege⸗ koͤnnen entweder dieſen Beſchluß verwerfen , oder dem⸗

ſelben beytreten . In dem erſtern Falle erklaͤren wir

uns fuͤr das Fortbeſtehen einer Abgabe , welche mit den

Abgaben , die das vorliegende Geſetz fuͤr aufgehoben

erklaͤrt , die entſcheidendſte Aehnlichkeit hat . In dem letz⸗

mif tern Falle tragen wir auf ein neues Ausnahmegeſetz
an , da es doch in mehr als einer Hinſicht wuͤnſchens—

werth iſt , daß es bey dem vorliegenden Ausnahmege —⸗

Zu⸗ ſetze ſein Bewenden behalte .

Frhr . v. Tuͤrheim : Der Herr Proponent ſagt

chen swar , daf ihm die Analogie deg Blutzehnteng mit

den Hier vorfEommenden alten Abgaben einleuchtend

niſſe fe » , — damit es aber auch den uͤbrigen auf den

zuer . Vorſchlag nicht vorberelteten Mitgliedern der Kammer

ein cinleuchtend merde , mird wohl der Bortrag der , eigendg

daf fuͤr dieſen Gegenſtend niedergeſetzten , Commiſſion abges

sE wartet werden muͤſſen , um ſich ſodann zu entſchließen ,

rtraͤ⸗ ob der Blutzehnte uͤberhaupt aufzuheben , und ob ſtatt

der ſolches nach dem uns mitgetheilten Beſchluß der zwey⸗

Aber ten Kammer in einem beſondern Geſetz auszuſprechen ,

ichen dieſe Aufhebung in das vorliegende Geſetz aufzunehmen feya.

Da indeſſen die Abſtimmung uͤber die Annahme dieſes

den Geſetzentwurfes ohnehin ausgeſetzt bleiben ſoll , bis

tzent⸗ auch der noch zu erwartende Geſetzentwurf in Betreff

oder der Bezirksſchulden berathen ſeyn wird , ſo duͤrfte es

ohne auch fuͤr die Abſicht des Herrn Proponenten genuͤgen,

einer wenn man ſich fuͤr jetzt blos vorbehaͤlt , nach Maßgabe

das des zu erwartenden Commiſſionsvortrags in Betreff des
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Blutzehntens , nach gehoͤriger Erörterung der daben
eintretenden Verhaͤltniſſe , zu entſcheiden , ob er als

hg i Gegenſtand eines beſondern Geſetzes behandelt , oder à

ihi pier unter Die alter Abgaben aufgenommen “ werden b1N |
ole ` i

;
f $ $ d

(i Zachariaͤ erklaͤrt ſich mit dem Vorſchlage , ſeinen 8

H Antrag zu vertagen , einverſtauden . fi

Kig . Comm . Staatsrath Frhr . b. Senghürg

beruft fich auf feinen Bortrag in der zweyten Kam

J mer fuͤr die Befoͤrderung der Schweinszucht , und wuͤnſcht ,
b

wd daß dieſer Gegenſtand bis zur Verhandlung des hier — N
i

( uͤber von der zweyten Kammer gemachten Antroges

vertagt werde .
v

i g | Frhr . v. Zyl Unhardt : Ich trete dem Vorſchlage e

des Frhrn . vr Tuͤrkheim um ſo mehr bey , da mir die o

Verbindung des Blutzehntens mit den hier in Frage

l

i

$

ſtehenden Abgaben wenigſtens nicht fo klar erſcheint , um |

ſogleich ſich daruͤber ausſprechen zu koͤnnen . Ich wuͤrde |
daher auf eine Zuruͤckweiſung des Verbeſſerungsvorſchlags Í

deg Herrn geh . Hofraths Zachariá an die Cómmiffon |

—

——

—

angetragen haben , wenn ich nicht glaubte , Daf , va J

| fhon eine andera Commiffon mit dem Mnfrag wegen
l

| Aufhebung des Blutzehntens beſchaͤftigt iſt derſelbe
| Zweck auf dem , von dem Frhrn . v Tuͤrkheim bezeich —

—9 neten , Wege erreicht werden kann .

Die Kammer

i beſchloß

einhellig
9 — Die Vertagung nach dem gemachten Vorſchlage
Ii i Der

i J
Art . H

wurde einhellig ( mit Ausnahme des Hofraths v. Rot —

ted ) angenommen ,
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ey Art . M .

ils Irhr . v. Weſſenberg : Noch kann ich mich nicht

yer uͤberzeugen, daß von den forſteylichen Abgaben im Ge —

en ſetz eine Erwaͤhnung geſchehen ſolle . Sollten ſie ſich
bep gepflogener Unterſuchung zum Theil als Steuern

darſtellen , ſo verdienen ſie keine beſondere Begnadi —

en Sung . Würden fie aber im Gefege gar nicht erwáhnt ,
| fo fónnte ihre Aufhebung , in fo ferne fie dazu geeig⸗

i uet find , leicht in Bergefenheit gerathen :

rg

mz Reg , Comm . Staatsrath Frýr , v Sensburg

ht, beruft ſich auf die Discuſſion der zweyten Kammer ,

er⸗ welche dieſen Artikel veranlaßt haͤtte .

es

v , Kettner : Cin Gefez der Art , wie dag vor -

vorliegende , kann und daif nur pofitive Beſtimmungen

ge enthalten , wodurch diejenigen , welche von gewiſſen Ab⸗

die gaben befreyt werden , genau erfahren , worin die Be⸗

ge freyung beſteht ; unbeſtimmte Anregungen von Vorar⸗
im beiten , moran - weitere - Mafregeln . gefnåpft . werden fot

De len , gehoren durchaus nicht hierher , ſind auch um fo

gs uͤberfluͤſiger , als die Regierung , nachdem der erſte

on Anlaß zu dem Geſetze von ihr ausgegangen iſt , es

da nicht unterlaſſen wird , in den Faͤllen , die dem Arti⸗

en kel VI unterllegen , Jeden zu hoͤren , welcher eine ge⸗

be gruͤndete Beſchwerde fuͤhren kann . Unter den der Jagd

ch⸗ und Forſteylichkeit angehoͤrigen Laſten ſind bereits jene ,

welche als Gerichtbarkeitslaſten zu betrachten waren ,

aufgehoben , — dieß waren die bedeutendſten , — von

ſolchen , die als Steuern betrachtet reerden koͤnnten , moͤ⸗
gen die Belaſteten die Befreyung nach Art . VI . nach⸗

ſuchen . Andere Laſten , die auf dem Grundeigenthum

ruhen , ſohin in privatrechtlichen Verhaͤltniſſen beſtehen ,

nachzulaſſen , liegt nicht in dem Geiſte und in der

t Abſicht des gegenwaͤrtigen Geſetzes .
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Uebrigens ſind die Pflichtigen uͤber den Urſprung
der fraglichen Abgaben oft ſehr im Irrthum ; denn ,

weit entfernt von einer Steuernatur , bedingen ſie ſich
oft auf andere Vortheile , die ſie wieder dagegen bezie -

bens oft fnd fie auh als Belohnung der Förfter får
die Waldhut zu betrachten .

v. Freyſtedt erklaͤrt ſich mit dem Antrage der

Commiſſion einverſtanden , wuͤnſcht aber ſtatt des Wor⸗

tes : „Recherchen, “ ein anderes , etwa : „Nachforſchung . “
Die Kammer erklaͤrte ſich einhellig mit dem An⸗

trag der Commiſſion auf Streichung dieſes Ariikels

einverſtanden .
Der

Mrt . IV .

wurde mit 13 gegen 2 Gtimmen ( v. Tårfherm und
v. Rotted ) angenommen ,

Art . V.

v. Rotteck : Ich halte dieſen Artikel , ſo wie er

gefaßt iſt , fuͤr durchaus verwerflich , weil praͤjudieir⸗
lich den Befreyungsanſpruͤchen aller derjenigen , die

ſolche durch dieſes Geſetz nicht aufgehobene , und

doch vielleicht denſelben nach Urſprung und Rechtsgrund
aͤhnliche Abgaben zu zahlen haben . Man koͤnnte

meinen , der Artikel erklaͤre die Aeten in der vorliegenden
Befreyungsverhandlung fuͤr geſchloſſen , und ver —

weigere definitiv allen jenen Abgaben die Aufhe —
bung , welche nicht hier als aufgehoben erklaͤrt werden .

Sie ſollen nun fuͤr und fuͤr wie Grundzinſe zu betrach —
ten , daher blog der Wohlthat der Abloͤſslichkeit
theilhaftig ſeyn ! In den Worten liegt ſolcher Sinn ;

aber unmoͤglich konnte dieß der Zweck der Regierung ,
oder die Abſicht der zweyten Kammer ſeyn . Es waͤre

ſchreyend ungerecht , zur naͤmlichen Zeit , da man von
6000 alten Abgaben ( wie die hohe Regierungscommiſſton

E ia eT a
I
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ng deren Anzahl ſchaͤtzte) 104 aufhebt , alle uͤbrigen —

n , den aufgehobenen großentheils aͤhnliche — nun

ſch vielmehr zu bekraͤftigen , und fuͤr immer dem Pri —

ie⸗ vatrecht zuzuweiſen , waͤhrend die Pflichtigen noch

úr mit zahlen muͤſſen , zur Befreyung der Auserleſenen .

Ich ſchlage vor , dem Artikel einen Zuſatz zu geben ,

weicher entweder den Borbehalt einer , etwa ſpaͤter

p zu beſchließenden , Aufhebung derjenigen , welche dazu

“ y weiter wuͤrden geeignet erfunden werden , ausſpreche , oder

J wenigſtens die beſchraͤnkende Clauſel enthalte : „ die noch

fortdauernden Abgaben ſind in Allem , was den

Pflichtigen guͤnſtig iſt , als Grundzinfe zu bes

trachten . “

v. Kettner : Der in dieſem Artikel enthaltene
p

Vorbehalt des Abloͤſungrechtes der noh verbleibenden

Abgaben ſoll , nach der Abſicht des Geſetzgebers , allein
den Pflichtigen vortheilhaft ſeyn ; er iſt es auch wirk⸗

er lich , weil es von den Pflichtigen abhaͤngt , ſich , wenn

ir⸗ ſie die Mittel dazu haben , von Laſten zu befreyen , die

yie ihre Boråltern tång getragen haben , oder welde viel -

1d leicht auch durch den Ankauf von Grundſtuͤcken neuer⸗

nd lich auf ſie uͤbergegangen ſind . Daher ſcheint es mir

te unbegreiflich , wie der geehrte Redner vor mir den

en Artikel ſo verfänglich findet .

r⸗ Uebrigens ſind nur zwey Faͤlle moͤglich , nach welchen

e⸗ die fortbeſtehenden alten Abgaben aufhoͤren koͤnnen :

n. Er ſten s : Wem eg folde find , die auch gegen

h- den Inhalt des Geſetzes fortdauern :

it Zweytens : Wenndereinſt aus beſondern Gruͤnden

E noch gewiſſe Gattungen von Abgaben abgeſchafft wer —

H den ſollten .

re Dem erſten Falle begegnet der Art . VI . des Ge -

n ſetzes ; den zweyten Fall kann ein neues Geſetz her—⸗

m beyfuͤhren , welches natuͤrlich dem , ver ſeine Abgabe

abgelógt hat , feinen Vortheil mehr gewaͤhrt.
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0 Frhre v. Tuͤrkheim : Die Faſſung dieſes Mr - ji
90

tikels kann der Geſetzgebung nicht im Wege ſtehen , a

f wenn man alenfals - in Bufunft noh eine oder dieran n
i dere Abgabe aufheben wollte , Wenn man aber einen a
i 9

wahrenden Beyſatz fuͤr noͤthig faͤnde , ſo muͤßte man

auch die Bezugsberechtigten ſicher ſtellen , und ſagen : b

P aleg Uebrige , mwa niht etwa in der Folge weiter ſe
g i gegen Entſchaͤdigung der Bezugsberechtigten aufgehoben ii

wird , iſt abloͤslich u. ſ . w.

` ri

: Frhr . v. Weffenberg : Den von Herrin Hof - d

| rath v. Rotte vorgefhlagenen Vorbehalt halte id ę
lf får ùberflůffig , und beforge , er möchte mehr zur Bez d
ii unruhigung alg zur Beruhigung bereichen , d

$
j v . Rotted : Einen Vorbehalt wegen der : Bez q

Y rechtigten , oder wegen der denſelben gebuͤhrenden v
í Entſchaͤdigung zu machen , halte ich fuͤr Aberfåfig , da | y

0 der Art . V. auch nach der , von mir vorgeſchlagenen g
—90— Faſſung , die Eutſchaͤdigungsrechte gar nicht beruͤhren ,
iii ſondern ſie in eben der Rechtskraft belaſſen wuͤrde, die t
AMA ſie ohne den Artikel haben . Dag Uebrige , wag gez

ſagt worden , iſt großentheils eine Beſtaͤti gung mei⸗—

| ner Anſicht . Der Umftand , daf die erflårte Abloͤslichkeit
— eine Beguͤnſtigung der Pflichtigen enthaͤlt , koͤnnte

ii eben die Idee veranlaſſen , daß man die nicht aufge - Í
W hobenen Abgaben ein får alemat - auf diefe Begin :

—9 ftigung beſchraͤnken , und alſo den vielumfaſfendenA
Streit ber das Heer - der alten Nbgaben mie verz 1

gleichsweiſe dahin haben ſchlichten woen , dag vie
hiergenannten aufgehoben , die uͤbrigen aber blos fuͤr
abloͤslich erklaͤrt werden ſollten .

Vergebens verweist man mich auf den Art . VI . ; |
denn darin if blog cin Borbehalt -zu Gunften derz Í

=

x

—

—

——
—

—
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( te
| jenigen Abgaben entpalte welche „ unter die oben

n , aufgefuͤhrten Kategorien ” gebòren ; “ ( oder

in⸗ nach der noch unguͤnſtuſern Faſſung des Commiſſions -
en antrags : von welchen den Pflichtigen die Freyſprechung
an „ Ju Folge dieſes Geſetzes “ gebuͤhrt ) Nun

n : hat aber dieſes Geſetz keinen ausgeſprochenen Grund —

ter fagi es ſind demnch zufolge dieſes Geſetzes nur ge —

en wiſſe benannte Spezies oder Kategorien bon

Abgaben aufgehoben , welche aber keineswegs die Sphaͤ—
re der natuͤrlichen Befreyungsanſpruͤche erfuͤllen , oder

of- dem allgmeinen Rechtsgrund der Befreyung genuͤgen .

ich Es iſt eine bloße Zu ſa m m enſt el lung einzelner Abgaben ,

es die man aufheben wollte / geſchehen , ein rechtsgenuͤgen⸗

deg Kriterium , ja uͤberhaupt kein Kriterium der Auf⸗

hebung oder Nichtauftebung aufgeſtellt . Es genuͤgt
e |

alfo nad dieſem Art . VI . in Zukunft nicht , z. B . die

en urſpruͤngliche Steuernät ur einer Abgabe zu beweiſen ,
da um ihre Abſchaffung zu erwirken , ſondern es muß die

en Abzabe gerade in eine der Kategorien , d. h.

N Spezies , gehoͤren , welche man jetzt einmal aufgehoben
* þar . Daher Hat mai auh die Entfhetdung : úber Die

je etwa kuͤnftig einkommenden Reclamationen den Kreisdi⸗

ees reckorien uͤberlaſſen zu koͤnnen geglaubt ; Beweis genug ,

eit daß nicht von etwaiger Erweiterung des Geſetzes ,
te ſondern blos von dem vollſtaändigen Vollzuge

na feiner ’ gegebenen einzelnen Artikel , die Rede iſt .

n : í

en Fihr v. Tuͤrkheim : Es bedarf blos fuͤr die

7 vollziehenden Behoͤrden eines Vorbehalts der weitern

* Aufhebung einer in Zukunft etwa hierzu geeignet erkann⸗

z ten Abgabe , und dieſe findet fih in dem folgenden
VI. Artikelz fuͤr die Gefetzgebung ſelbſt bedarf es deſſen

a |
nicht , denn fie fann immer , Wo fie gez

r rechte Veranlaſſang dazu findet . Ein Beyſpiel davon

gaben die neullchen Verhandlungen uͤber die Aufhebung
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der Herrenfrohnden . Diefe find niht nur in einem Ge -

ſetze , ſondern in der Verfaſſungsurkunde ſelbſt nur

fuͤr abloͤslich erklaͤrt . Dennoch jat man eg niht alg

ein Attentat gegen die Berfafung , und - al . etwas

ſchon darum ganz unzulaͤßiges erkannt , daß ihre Auf—⸗
bebung in Anregung gebracht murde , fondern man

Hat dieſen Vorſchlag aus dem Geſichtspunct der Raͤth—
lichkeit betrachtet , und nur in dieſer Beziehung in

unſerer Kammer verworfen .

v . Rotteck : Gerade dieſer Umſtand , daß die

Conſtitution die Abloͤsbarkeit ſolcher Laſten aus —

geſprochen hat , iſt ſelbſt den Geſetzvorſchlaͤgen uͤber Auf⸗
debung der Leibeigenſchaftslaſten als Einwendung
von mehrern hochverehrten Rednern entgegengeſtellt wor⸗

den . Ich zwar habe die Einwendung fuͤr unerheblich
geachtet , weil ich die eonſtitutionelle Verheißung nur

als das Minimum der den Pflichtigen gewaͤhrten
Erleichterung anſah . Allein dieſelben Einwendungen
koͤnnten wiederholt und gegen die durch dag vorliegende
Geſetz nicht aufgehobenen Abgaben geltend gemacht
werden . Ein ausdruͤcklicher Vorbehalt ſcheint mir da —

her raͤthlich und noͤthig.

Reg . Com. Staatsrath v . Sensburg : Die Au —

ſicht des Frhrn . v. Tuͤrkheimn iſt ganz ſachgemaͤß ; kei⸗—

nem wird die Abloͤſung aufgedrungen . Glaubt ein

Abgabspflichtiger , daß eine ſeiner Abgaben in die Ka —

tegorie der aufgehobenen gehoͤre , ſo iſt ihm der Weg
durch folgende Artikel gebahnt ; es wuͤrden aber auſſer
den mwirflihen Gülten und Binfen noch Abgaben genug

bleiben , welchen die Wohlthat der Abloͤſung zu Stat -

ten ommen mag .

Srhr . v . Zyllnhardt : Die Leiſtungen , welche
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der Herr Hofrath v. Rotteck im Sinne hat , gehoͤren

entweder in die Kategorie jener , womit ſich das ge -

genwaͤrtige Geſetz beſchaͤftiget oder nicht z im erſtern

Fall genuͤgt der folgende Artikel VI . im letzteru kann

das vorliegende Geſetz der kuͤnftigen Geſetzgebung in

Beziehung auf Gegenſtaͤnde , welche es niht betrifft ,

nicht praͤjudiciren.

v. Rotte : JH Hoffe , dag meine Erklaͤrungen ,

und die daruͤber gefallenen Aeußerungen meinem Zwecke ,

naͤmlich Wahrung der Befreyungsanſpruͤche der Pflich —

tigen , einigermaßen genuͤgen werden . Daher verlange

ich keine foͤrmliche Schlußfaſſung uͤber meinen Antrag ,

und nehme ihn ſomit zuruͤck.

Zachariaͤ : Ich muß bei dieſem Artikel noh anf

cine Verſchiedenheit aufmerkſam machen , welche zwi⸗

ſchen dem Entwurfe der Regierung , und dem uns

von der zweyten Kammer mitgetheilten eintritt , ohne

daß ich einſtweilen gemeint bin , deßhalb einen Ber -

beſſerungsvorſchlag zu machen . Der erſtere Entwurf
nimmt ausdruͤcklich die Zehnten von der Regel die⸗

ſes Arlikels aus . Der letztere gedenkt dieſer Ausnahme

niht , fo Daf nad dem ” tegtern aud die Zehnten fuͤr

abloͤslich zu halten ſeyn wuͤrden , theils wegen der

allgemeinen Bedeutung des Wortes : „ Abgaben, “ theils

weil in dem Entwurf der zweyten Kammer die Zehn⸗

ten als abſicht lich geſtrichen betrachtet werden koͤnn⸗

ten . Cine in der That hóchf bedeutende Neuerung

in dem bisherigen Nechte !

v . Kettner fælágt vor , auf die Faſſung der

Regierung gurk zu fommen .

b, Rotted Hält eg får gleihgåltig , 00 man der
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Zehnten hier erwaͤhne, oder nicht . Sie haͤtten einen

hoͤh e r n Anſpruch als blos jenen der Abloͤslichkeit , und

brauchten den letzten nicht geltend zu machen.

Zach ariaͤ : Es ſind uͤber dieſen Artikel z wey
Meinungen geaͤuſſert worden . — Nach der einen
ſoll er unveraͤndert bleiben . Nach der andern ſind
nicht blos die Zehnten , ſondern noch andere Abgaben ,
z. B . die , welche bey Guͤtern , die in getheiltem Ei -
genthume ſind fuͤr das nutzbare Eigenthum , 34B .
fuͤr einen Erbbeſtand entrichtet werden , von der Re —
gel des Artikels auszunehmen Die exſtere Meinung
ſcheint mir um ſo unhaltbarer zu fenny da eg , naj -
dem der I . Artikel gefiriden : mordeu rif van- einem

Merkmale fehlt , wodurch die Abgaben , welche der Gez
genſtand des vorliegenden Gefegeg find , von andern

Grundlaſten im Allgemeinen unterſchieden werden
koͤnnten . Der letztern Meinung ſteht das entgegen ,
daß es ſchwer ſeyn moͤchte , wenigſtens augenblicklich ,
die Abgaben anzugeben , welche der Artikel nicht fuͤr
aufgehoben erklaͤre . — Wenn ich dieſe und andere
Schwierigkeiten erwaͤge , ſo ſcheint mir faſt nichts an⸗
ders uͤbrig zu bleiben , als den Artikel ganz zu ſtrei⸗
chen. — Da uͤbrigens aus allem dieſem wenigſtens ſo wel
hervorgehen duͤrfte , daß die Vorſchrift des Artikels
noch eine genauere Erwaͤgung erfordert , ſo geht mein

Vorſchlag dahin , den Artikel nochmals an die Com —
miſſion zu verweiſen .

Frhr . v. Türkheim : Wenn man die Erklaͤrung
fuͤr noͤthig haͤlt, daß die Zehnten in dieſem VI . Arti —
kel nicht gemeint ſeyen , ſo glaube ich , daß es nicht
genuͤge, dieſelbe im Protokoll niederzulegen , fondern daß
ſie , wie neulich bey einem aͤhnlichen Anlaß in der Ge —

meindeordnung geſchehen iſt , in den Begleitungserlaß
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inen an die zweyte Kammer aufgenommen werden muͤßte .

und Ich will aber anheimſtellen , ob es nicht bey dem wei —

ten Begriffe der allgemeinen Staatsabzaben nicht zu

manchen Zweifeln und bedenflichen Folgerungen fuͤhren

Yey Éõnnte , menn man hier blog eine Gattung , — nám -

nen lich die Zehnten ſpeciell aufnaͤhme. Unter Abgaben

ſind fann man auch eine unzweifelhaft dem Privatrecht an -

ben, gehoͤrige Leiſtung verſtehen . Es faͤllt mir in dieſem

Ci -
|

Augenblick als Beyſpiel nur der Erblehen : Canon eins

B . koͤnnte man nun , wenn Zehnten , uͤber deren urſpruͤng⸗

Re⸗ liche Natur ſo viel geſtritten wird , allein ausgenom —

ung men werden , nicht annehmen , daß alles Uebrige , alſo

ach⸗ auch Erblehenpflichten dem Abloͤſungsgeſetz unterliegen .

nem

Ge- ve Kettner : Eine nochmalige Verweiſung zur

ern Commiſſion , wie ſolche durch den Herrn geh . Hofrath

den Zachariaͤ in Antrag gebracht iſt , ſcheinet mir durchaus

en , unnoͤthig , indem es , meines Erachtens , nach dem Ge⸗
d , ſetzentwurf klar iſt , welche Abgaben alé fortbeſtehend ,

— a aber doch abloͤsbar unter den Art . V gehoͤren , und

ereo
|

don Zehnten , wie von andern ähnlichen Abgaben ,

an - die auſſer dem Umfange dieſes Geſetzes liegen - hier

sei - nicht die Rede feyn fann , Aberhaupt aber die letztgedach⸗

iel ten Abgaben vieleicht mit der Beit ein eigeneg Ge-

eig fe erfordern dürften .

ein

v NRotted Zachariâg eufm-

Verweiſung der Sache an die Commiſſion , und reaſſumirt

bey dieſem Anlaß ſeinen eigenen , mit der Bemerkung ,

ng er poffe , daf die Commiffion , wenn , beide Antraͤge
ti - ibe gugewiefen werden , ven Hauptgrund deg : feinigen ,

ft dag námlih Dem Gefez feine allgemeinen Grundſaͤtze

aß vorangeſtellt ( d. h. daß der Art . I gefrihen ) wor

je den , und melchen man fråher , alè Er ihn uifpradh ,

aß
| unbeachtet gelaſſen , als entſcheidend erkennen werde .
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Auf gehaltene Umfrage erflárte fih die Kammer

mit 13 gegen 2 Gtimnien får die Zuruͤckverweiſung
der Gade an die Commiffion . `

Der 5 .

Arke VI

wurbe nach dem Commiffonsantrag ( einhellig , mit Aus⸗

nahme des Hofraths v. Rotteck, ) angenommen .

Zachartaͤ : Ich ſchlage zu dieſem Artikel fol⸗
genden Zuſatz vor :

„ das Recht , dieſen Beweis zu fuͤhren, iſt der

Berjáhrung nicht unterworfen . ”

Ich Hatte in den Commiffionëfigtngen gerade um -

gekehrt vorgeſchlagen , dieſes Recht an eine beſtimmte
Verjaͤhrungszeit zu binden . Mein Vorſchlag wurde

von der Commiſſion verworfen , und , wie ich mich in

der Folge uͤberzeugt habe , mit Recht Denn aus dem
IX . und legten Artikel des Geſetzentwurfes folgt un⸗

mittelbar , daß die nun aufgehobenen Abgaben auch
nicht durch Verjaͤhrung von neuem begruͤndet werden

koͤnnen . Mein Vorſchlag geht alſo nur dahin , dieſe
Folgerung zur Beſeitigung eines jeden Zweifels in
das Geſetz ausdruͤcklich aufzunehmen .

Reg . Com . Staatsrath Frhr . v. Sensburg :
Ich halte nach der Natur der Sache fuͤrs Zweckmaͤßigſte,
wenn von jeder Praͤjudieialzeit ganz abſtrahirt wird ; —

ein Zufall kann nach 30 Jahren auf Beweiſe fuͤhren ,
ohne daß irgend Einem die Schuld , daß ſie nicht
fruͤher aufgeſucht und beygebracht worden ſeyen , zuge —

rechnet werden kann .

Dann iſt zu bedenken , daß der Zweck des Ge —

ſetzentwurfs moͤgliche Gleichhelt in den Abgaben ſey .
Dieſer Zweck iſt zu heilſam , als daß er durch irgend
einen Einwand der Verjaͤhrung Abbruch lelden ſollte .
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nmer Hebel Er wuͤrde fH doh eher fuͤr den erſten

iſung Verbeſſerungsvorſchlag des Herrn Reg ierungscommiſſaͤrs

erklaͤren, daß eine Beit von 30 Jahren. eſtimmt werde ,

als wenn der Willkuͤhr uͤberlaſſen ——— wie lange

ſolche Forderungen gehoͤrt wuͤrden .

Aus⸗

| Reg . Com . Gtagtörath Frhr . V. Sensburg ; : Der

| Abgabspflichtige iſt durch Verſpaͤtung ſeiner Beweis⸗

fok | fuͤhrung ſchon geſtraft genug , daß er im Fale der

anerkannten Beweisrelevanz nur vom Tage Des ange -

der tretenen Beweiſes Verguͤtung erhaͤlt .

um⸗ Frhr G Zylluhardt : Es war die Abſicht

mte der — miſſton , womit ich g einverſtanden war ,

urde keine Beſchraͤnkung der Zulaͤßigkeit des Beweiſes durch
in Verjaͤhrung einzufuͤhren , wodurch die Zuruͤckweiſung ge⸗

dem rechter —— aus dem Grunde der Verſpaͤtung

un⸗ veranlaßt wuͤrde. Dieſer Abſicht entſpricht die vorgeſchla⸗

uh gene Faſſung . Emi Ertiárung , dağ Diefe Re -

den | clamationen in ale Ewigkeit fortdauern ſollen , koͤnnte

ieſe durch Mißverſtaͤndniß als eine Aufforderung zur Saum —

in | ſeligkeit und Verzogerung angeſehen werden , und ſcheint

daher nicht rathſam .

v8 Bagari : Gejt man die Grund - und lager -

fie ; bicher der einzelnen Gemeinden ‘ jes Landes durch , fo
— erblickt man eine m

te der Steuerverfaſſung

n ; vieler Jahrhunderte . Die Steuern des einen Jahrhun⸗

cht derts wurden den folgenden Jahrhunderten als Abga —

ge⸗ ben des Sonderrechts — und warum ? Weil

man der Verjaͤhrung auch in diefer Beziehung das

Jez ihr ſonſt gebuͤhrende Auſehen einraͤumte .

ti Doch daruͤber ſcheinen alfe die verehrlichen Mit —

nd glleder der Kammer , welche vor mir geſprochen haben ,
i | einverſtanden zu ſeyn , daß dem Rechte, Den in Frage

ſtehenden Beweis zu fuͤhren , die Einrede der Ve jaͤh⸗

Protokolle der 1. Kammer q. W 26
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rung zu keiner Zeit entgegengeſetzt werden koͤnne . Nur
daruͤber wird geſtritten , ob dieſer Satz dem Geſetze
ausdruͤcklich einzuverleiben ſey . Da ſich nun der Satz

aai fhon aug dem legten Artifel deg Geſetzentwurfs ergibt ,
ti i da die heutige Berathung einem jeden Zweifel úberJ

diefe Folgerungen vorbeugen fann ; endli , ba die|
Verkuͤndigung dieſes Satzes leicht die Gemeinden in

der Beweisfuhrung ſaumſelig machen koͤnnte , ſo neh⸗
me ich gern meinen Antrag zuruͤck, ungeachtet ich
den Eiawurf , daß die Reglerung einen ſolchen Beweis ,
wenn èr erf nah vielen Jahren gefuͤhrt wuͤrde, kaum
zu beurtheilen im Stande ſeyn wuͤrde , um deßwillen
nicht fuͤr entſcheidend halten kann , weil ja die Beweis⸗
laſt dem Schuldner obliegt .

ca
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Frhr v. Tuͤrkheim : Es iſt eine unrichtige Vor⸗
ſtellung , wenn man annimmt , daß es ſich hier bloss 1von jenen Bemweifen handle , melhe die Gemeinden
ſelbſt in der Folge noch reproduciren koͤnnten . Aus
den Gemeinderegiſtraturen iſt das Wenigſte jur Bez
leuchtung der Natur dieſer verſchiedenen Abgaben gez
ſchoͤpft, und ich berufe mich auf den Herrn Regie⸗
rungscommiſſaͤr , wie weit man in der Unterſuchung ,
worauf der Geſetzentwurf beruht , gekommen waͤre,
wenn die Megierung niht ex - officio : den Gemeinden
zu Huͤlfe gekommen mwåre . Wie fann man aber nun

wii der Regierung zumuthen , ſo lange noch die mit unz
ME fåglicher Mühe - gefammelten Waterialien zu dieſen Pruͤ—

fungen bey ſammen und bereit zu halten ? Aus aͤhuli⸗
i chen Gruͤnden beſtehen Geſetze ; daß z. B . Forderun⸗

| gen bon Handwerkern gegen Privatperfonen nach einerl
gewien Zeit niht mehr geltend gemat werden Éin -
nen , bios darum , weil man dieſen nicht zumuthen

kann , die Zahlungsbelege ewig aufzubewahren , — nicht
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Nur
weil man nach einer gewifen Zeit inzweifelhaft gerechte

-fene Forderungen fuͤr erloſchen erklaͤren wollte .

Sal Die Abfiht der Beſtimmung eines Termins fuͤr

ibt , nachträgliche Reclamationen ift aber niht , daß nach

yor | Ablauf deſſelben die Aufhebung einer Abgabe , mwenn

aei fie nah firengem , unzweifelhaftem , Necht gefordert
1AM toerden fann , verweigert werden fol , fondern blog , daf

A fpâterpin , nah Bernachláfigung der wiederholten Auffor —
t
n derungen , Feine Reclamation gegen eine gwetfelhafte U6 .

eiS | Aabe , — und in diefe Klafe gehören Doh die meiften —

* weiter beruͤckſichtigt werden duͤrfe.

eis⸗
| Hebel nimmt Hierauf feinen Antrag zuruͤck.

Art . VII .

3o
Irhr . v. Falkenſte in : Ich erlaube mir , der

—
hohen Kammer uͤber eine Beſtimmung dieſes Artikels

aa
einige Bedenken vorzutragen ,

—
Es heißt naͤmlich in dieſem Artikel : „ die Grund⸗

Se
herren und uͤbrigen Bezugsberechtigten ſollen nach dem

ge? Durchſchnittsbetrag und dem Normaldecennium

2i bon 1781 big 1790 entfhådigt werden . ”
|

ney Sn fo fern unter dem Ausdruck Durchſchnitts⸗
betrag ” die Reduction der fraglichen Gefaͤlle , in ſo

heit weit dieſelben in Fruͤchten beſtehen , nach deren, in be —

pun fagter Periode Statt gehabte Naturalienpreife verſtan⸗
ups den wird , waͤre nichts dagegen zu errinnern . Sollte

A jedoch dieſer Ausdruck den wirklichen Ertrag der Ge -
*

faͤlle oder Abgaben bezeichnen ; ſo finden zweyerley
pz Anſtaͤnde dabey Statt , und zwar ?

uer Ereng : Könnte wohl bey Vielen Bezugsberech⸗
tigten der Fall eintreten , daß dieſelben ohne ihr Ber -

* ſchulden entweder gar keine , oder nur ſehr mangel⸗
ich hafte Rechnungen aus jener Durchſchnittsperiode bey⸗

zubringen im Stande waͤren, und es wurde demnach

|
26

—
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hier die Frage entſtehen : wie ſoll der Durchſchnitts —
betrag der fraglichen Gefaͤlle in einem ſolchen Falle

erhoben und dargethan werden ?

Zweytens iſt es wohl klar , daß mit meh —
rern Objecten , worauf die fraglichen Gefaͤlle ruhen ,
ſeit jener Durchſchnittsperiode eine weſentliche Veraͤn⸗

derung vorgegangen iſt . Da nun dieſe Veraͤnderung

groͤßtentheils in der Vermehrung ſolcher Ohjecte beſteht ,
welche nothwendig eine Vermehrung des Ertrags der

erwaͤhnten Gefaͤlle zur Folge haben muß , ſo wuͤrde

den Bezugsberechtigten durch die Feſtſetzung der in

dieſem Artikel enthaltenen Durchſchnittsperiode ein be —

deutender Nachtheil zugehen . Dieſer Nachtheil waͤre

aber für die Betheiligten um ſo haͤrter und empſind⸗
licher , als dieſelben , wie ich ſchon in meinem fruͤhern
Vortrage uͤber den vorliegenden Gegenſtand bemerkt

habe , ſich ſchon das Opfer gefallen laſſen muͤſſen , ſelbſt
wieder an ihrer eigenen Entſchaͤdigungsquote beyzu—⸗
tragen .

Wenn eg daher niht etwa dem verehrten Herrn
Regierungscommiſſaͤr gefaͤllig ſeyn ſollte , eine beruhi⸗

gende Erklaͤrung hieruͤber abzugeben , ſo muͤßte ich darauf

antragen , den Ausdruck : „Durchſchnittsertrag ““ aus

dem Geſetze wegzulaſſen .

Reg . Com . Staatsrath , Frhr . v. Sensburg :
Der große Wechſel des Mehr⸗ und Minderbetrags hat

ſich vorzuͤglich bey den Entſchaͤdigungen fuͤr Ohmgeld
und Gewerbsrecognitionen beurkundet . Mber die Mb -

gaben , wovon gegenmårtig die . Rede if , find um

alergróğten Theile fândig , fo daf man annehmen fanu ,
ein aͤlteres oder ein neueres Decennium wuͤrde zu Dem -

ſelben Reſultate fuͤhren.
Deßwegen iſt auch wohl nicht zu befuͤrchten, daß

die Rechnungen nicht den noͤthigen Aufſchluß geben
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zittsz⸗ ollten ; uͤbrigens verſteht es ſich von ſelbſt , daß , ſo wie

Falle die Jahre 1781 bis 1790 uͤberall als das normale

Decennium angenommen worden , auch die Naturalien —

meh⸗ preiſe derſelben Fahre in Anſatz kommen muͤſſen .

hen , |
z —

eraͤn⸗ Irhr . v. Falkenſtein fuͤhrt als ſpecielles Bey⸗

rung
ſpiel die Rauchhuͤhner an .

ſteht ,
>oper | Reg. Com . Staatsrath Frhr . v. Sensburg :

sirde |
Sir die Rauchhuͤhner beſtehen uͤberall ſchon ſixirte Preiſe

rin
| fatt ber Naturalieferung ; folglih þat es auh feln

rbe |
beſonderes Intereſſe , welches Decennium zum Maaß —

mére | fab genommen wird .

find - | ————
berni Frhr . v. Tuüͤrkheim : Zum erſtenmal ſehe ich

nerft mih hier in Dem Fal , einen Grundfag anerkennen

ſelbſt zu ſollen , deſſen Ungerechtigkeit ich leider ſelbſt erfah —⸗

ren habe , naͤmlich die Bemeſſuug der Entſchaͤdigungen
yzu⸗*

fuͤr entzogene Gefaͤlle nach dem Durchſchnitt der Jahre
790 Bey den wichtigſten Entſchaͤbigungs⸗

ruhi
| ift den Verechtigten diefed Normal - De »

rauf cennium ruͤckſichtslos aufgedrungen worden , und ich

ais fehe daher ein , wie fhwierig eg wåre , fùr dag Wes

nige , ma noh ùbrig ift ; einen andern Maaßſtab an —

junchmen . Daher finde ih midh) genòthigt , hier bey⸗

sg : zuſtzmmen , aber ich thue es mit Verwahrung gegen

hat die” Anerfennung dag eg rechtlich fep , bey gang ber -

igeld
aͤnderten Verhaͤltniſſen den Genuß der Gegenwart ge—⸗

Ab - Ben eine Entſchaͤdigung nach dem Zuſtand der Diuse

zum
vor 30 und 40 Jahren zu entziehen . Haben ſich die

ann , Berpåltnife in manden Fållen , namentlich wo ein

em - Gefån von der Bevõlferung und von der Confumtion

abhaͤngt, ſeither zum Vortheil der Bezussberechtigten
| « > é * —

daß | veraͤndert , 19 haben ſie ſich in andern Bézlte

| noh weit mehr zu ihrem Nachthe
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mit Recht koͤnnten ſie ſagen : Gebt uns in Allem jene

Jahre zuruͤck , wenn ihr nach denſelben abrechnen wollt !

Dem Herrn Regierungscommiſſaͤr iſt bekannt , daß ich

durch dieſe Normaljahre blos beym Ohmgeld einen Ver⸗

Iuft von 200 f . erlitten haben .

Daf Andere Dabey gewonnen haben follen , und

daf der Berluf deg Einen und der Geminn deg Ander

ſich im Ganzen ausgleiche , war mir ein ſchlechter Troſt

indeſſen habe ich hier nur meine rechtliche Anſicht aͤußern

wollen , und ſtimme gleichwohl dem Geſetzvorſchlage bey —

Uebrigens hoffe ich , daß man nicht mehr gegen den

Wortlaut der Verfaſſungsurkunde , den Berechtigten Ge —

faͤlle eher entziehen werde , als bis auch die Anſtalten

zur Entſchaͤdigung getroffen ſind , und daß man nicht ,
wie bisher nur zu oft geſchah , vorder ſamſt etwas
abfprechen , und die Entfhådigung Jahre lang auf ein

unbeſtimmtes dem naͤch ſt ausſetzen werde .

v. Rotteck : Nur ungern ſpreche ich von dieſer

Entſchaͤdigungsſache , auch habe ich fruͤher verſchiedene

Antraͤge gemacht , deren Annahme mich der Nothwendig⸗
keit uͤberhoben haͤtte, davon zu ſprechen , insbeſondere
den Vorſchlag , als Kriterium der abzuſchaffenden Mb -

gaben die Perſoͤnhichkeit derſelben , wonach fie alg

verwandt mit der Leibeigenſchaft erſchienen , auf

zuſtellen , und dann den Vorſchlag der Verwerfung
des ganzen Geſetzes . Durch Annahme deg legten Hor -

ſchlages haͤtte die Entſchaͤdigung ihren Gegenfand verz

loren ; durch Annahme des erſten waͤre ſie als Folge —⸗

rung aus dem Geſetz vom Jahr 1820 ohne Anfechtung

geblieben . Jetzt aber , da man theils blos wegen der

Steuernatur , theils ohne alles Princip eine Maſſe Ab —

gaben abſchaffte , bin ich um ſo mehr aufgefordert , auf
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den Punect der Entſchaͤdigung einen Blick zu werfen ,

als die zweyte Kammer uͤber dieſen hochwichtigen Punct ,
wie mir ſcheint , etwas zu fluͤchtig hinweggegangen iſt .

Auch glaube ich , daß es der ſchuldigen Achtung fuͤr
die hochverehrten Mitglieder der ſtandes - und grundherr⸗

lichen Claſſe , welcher unmittelbar gegenuͤber ich hier

ſitze, angemeſſener , und des Charakters eines ſeiner

Pflicht gedenkenden Abgeordneten wuͤrdiger ſey , unver -

holen meine Rechtsbedenken gegen die vorgeſchlagene

Entſchaͤdigung auszuſprechen , als durch bloßes ſtummes

Nichtbeyſtimmen , — denn Beyſtimmen waͤre mir nach

meiner Ueberzeugung unmoͤglich — den Verdacht des

Eigenſinns oder der Abneigung , oder der Schwaͤche
und Furcht zu veranlaſſen .

Ich habe aber zwey Rechtsbedenken vorzutragen .
Das eine bezieht ſich auf die Frage ob ? und das

zweyte auf die Frage woraus ? oder von wem ?

Erſtens : Der allgemeine Grund , aus welchem

man die alten Abgaben abſchaffen will , iſt ihre wahre ,

oder angebliche Steuernatur .

Bey denjenigen nun , die man als wirkliche Steuern

erkennen muß , iſt es ſchwer , einen Rechtsgrund fuͤr die

den Standes⸗und Grundherren zugedachte Entſchaͤdi⸗

gung aufzuſtellen . Es dringen ſich hier die Fragen auf :

Kann eine und dieſelbe Laſt in Ruͤckſicht einer Perſon ,

Ger Bezugsberechtigten , welche den Erſatz anſpricht )

als eine privatrechtliche , und in Ruͤckſicht einer andern

Perſon , ( der Pflichtigen , welche man davon befreyen

wil ) alg eine Laſt des oͤffentlichen Rechts betrach —

tet oder behandelt werden ? Kann man fuͤr die Aufhe —

bung der alten Abgaben ihre Steuernatur als Motiv

geltend machen , wenn man ſie hinwieder als Nichtſteuer
im Puncte der Entſchaͤdigung behandelt ? Iſt nicht in

4 —
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den Urfunden und Gefegen , auf melhen das bem Stan : ,

degs und Grundherren zugeſprochene Entſchaͤdigungs⸗

recht beruhen ſoll , ( in der deutſchen Bundesacte und in

der baieriſchen Declaration , worauf ſich jene bezieht ,
und in unſern Standes - und Grundherrlichkeits⸗Edieten )

ganz eigends das Steuerrecht den Mediatiſirten abge -

ſprochen worden ? Ich begnuͤge mich mit dieſer Andeu⸗

tung ; ſie beweiſt , daß dër Umfang deg fraglichen Ent -

ſchaͤdigungsrechtes in Bezug auf die aufzuhebenden Ab⸗

gaben einer Beſchraͤnkung unterliegt , deren Linie zu zie —

hen , ich hier nicht unternehmen werde .

Mag aber die Maſſe der Abgaben , wofuͤr ihnen Ent⸗

ſchaͤdigung wirklich gebuͤhrt , groͤßer oder — ſeyn ,

ſo entſteht nun

Zweytens : die Frage wer hat die Entſchaͤdi⸗

gung zu leiſten ? Die deutſche Bundesacte , wie die

uͤbrigen , die Rechte der Mediatiſirten gewaͤhrleiſtenden

Urkunden beantworten die Fragen nicht . Sie beſchraͤn —

ken ſich auf die Gewaͤhrleiſtung gewiſſer Reſchte , und

ſagen nicht , was im Fall von deren Abſchaffung ge⸗

ſchehen ſoll . Wir ſtehen hier alſo auf dem Boden des

rein natuͤrlichen oder vernuͤnftigen Rechts . Eine poſi⸗

tive Regel iſt nicht gegeben . Nun ſage ich : durch die

Garantie der ſtandes - und grundherrlichen Rechte ſind

dieſelben zu Privatrechten erklaͤrt , daher denn auch die

ihnen entſprechenden Schuldigkeiten der Pflichtigen , als

Privatſchulden anerkannt worden , und es hat ſich die

Staatsgeſammtheit , welche zugleich die großen Glaͤu —

biger , ſammt ihren vielen Schuldnern , unter ſich auf⸗

nahm , um dieſes beſondere Verhaͤltniß nicht weiter ,

als blos uͤberhaupt das Recht handhabend , zu bekuͤm —

mern , de h. ſie iſt nicht ſchuldig , die * vatſchulden der

neuen Mitbuͤrger auf ſich zu nehmen . Ich glaube
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mE ber , Daf im Fal der Aufhebung jener Rechte . die Ent -

ge | foådigung nur von Seite der Pflichtigen , oder
in von Geite der Gefammtheit , der in einem mediatifirten ,

t , dD. p. ftandeg - oder grundherrlichen Bezirk wohnenden

n) Bürgern , niht aber von Gette der © taa tg gefammt -

yez Deit rechtlich ’ gefchehen , oder gefordert werden fann .

u⸗ Zur Steuer dieſer Behauptung , moͤgen die Wiener Con⸗

tz greßverhandlungen ſeldſt angefuͤhrt werden . Dieſelben

b⸗ haben , in Anbetracht der großenLaſten , die auf den ehemali⸗

iez gén Unterthanen der Mediatifirten noch aufer den ſtaats⸗

bårgerlichen liegen , diefelben nur als halbe Seelen an -

if - erfannt , dD: h. fe haben in der Länder und Seelenzu —

n , theilung , zwey ſolche Buͤrger in mediatiſirten Laͤndern

nur får einen vollen , . b . in einem unmittelbaren Land

wohnenden , Buͤrger gerechnet . Aug diefem Bilde geht

ie
|

hervor , daf menh denjenigen Bürgern , welche dem

en Hauptſtaate angehoͤren , die Verbindlichkeit oblaͤge , aus

n- ihrem Vermoͤgen die Pflichtigen der Mediatifirten los⸗

nd zukaͤufen, und mit ſich ſelbſt ins gleiche Verhaͤltniß zu

e⸗ | fellen , fie einen Theil ihrer eigenen Perſoͤnlichkeit her —

es
|

geben mùfiten , um jene ihrer neuen Brüder zu ergaͤnzen,

ſi⸗ | daß ſie alſo — um das Gleichniß fortzuführen — ſich

ie zu Seelen herabſetzen laſſen muͤßten , um die andern

1D zu y, Geelen gu erhoͤhen . Wenn alfo z. B - nod das

ie volle Gewicht der Leibeigenſchaft auf ſo einem acquirir —

ls ten Landestheil laͤge , ſo muͤßten die bisher freyen Buͤr⸗

ie ger des acquirirenden Staates der Haͤlfte ihrer Freyheit
u⸗ entfagen , d. h: die Logfaufsfumine aug der Unfreyheit

fs bezaġlen , um die Mquirirten mit ihnen gleich frey $ u

r , machen , und dadurch felbft eben fo arm alg jene zu

n⸗ werden , Dieſes kann gewiß nicht im Ginn der fian -

er desherrlichen Edicte und der Bundesacte liegen , auch

a⸗ | liegt es nicht in dem , allen Badnern zuſtehenden , con —
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ſtitutionellen Anſpruch auf Gleichheit der buͤrgerlichen
und politiſchen Rechte , denn dieſe Gleichheit beruͤhrt die

Privatverhaͤltniſſe der Schuldner und Glaͤubiger , der

Herren und Knechte , nicht . Eine Ausdehnung der

Gleichheit auch auf dieſe , waͤre die ungerechteſte Ein⸗

ebnung , und einem agrariſchen Geſetze gleich .
Ich geſtehe , daß dieſe meine Behauptung etwas

hart klingt in Anſehung der mediatiſirten grund - und

ſtandesherrlichen Unterthanen . Aber die Haͤrte liegt in

dem Verhaͤltniß , in der Sache , nicht im Aus —

ſpruch . Nicht wir haben jenes Verhaͤltniß geſchaf —
fen , nicht wir haben jene Sache gewollt . Die Be —

ſchwerde kann alſo nicht gegen uns ſich richten .
Dem ſey jedoch , wie ihm wolle . Auf jeden Fall

fordert die Entſchaͤdigungs ſache noch eine tiefer gehende
Eròrterunge Daher ftele ich den Antrag : får jegt ent -

weder gar nihtS davon ing Gefeg aufzunehmen , —

da ja dadurch die Rechte der Standes - und Grundz

þerren feinegwegg alterirt werden , und úber alle ihre
Anſpruͤche zweckmaͤßiger in separato , als ſtuͤckweis und

gelegenheitlich anderer Geſetze entſchieden wuͤrde, oder

wenigſtens die zweyte , das Maaß der Ent ſchaͤdigung
beſtimmende , Haͤlfte des Art . VII . von „ und Swart
big ang Ende , und dazu noch in der erften Hålfte die

Worte „ aus der Staatscaſſe “ zu ſtreichen , wo —

nach dann der Artikel blos alſo lauten wuͤrde : „ Die
Standes - und Grundherren und uͤbrigen Bezugsberech⸗
tigten erhalten fuͤr die bisher bezogenen , und durch die⸗

ſes Geſetz aufgehobenen Abgaben , diejenige Entſchaͤdi —
digung , auf welche ſie rechtsbegruͤndete Anſpruͤche zu

machen haben . “
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A Frhr . se Türtpeim : Auf bie Rede deg Herru

z
Hofraths v. Rotteck finde ich nur Weniges zu bemer⸗

*
ken fuͤr nothwendig 5 icd) betrachte fie , aufrichtig 3u ſpre⸗

*
chen , mehr wie eine Aeuſſerung , welche er der nun ein —

r
mal ġbernommenen Rolle fhuldig zu feyn glaubte , um

i8
fidh nicht dem Vorwurf auszuſetzen , irgend etwas , das

ſich auf Anſpruͤche der Standes - und Grundherren be⸗

zieht , ohne Widerſpruch gelaſſen zu panen, alg in der

k
Aoficht gehalten , Andere dadurch zu uͤberzeugen .

Ueber den Antrag , die Frage wegen der Entſchaͤdi⸗

f -
gung ad separatum ġu verweifen , wil ich nichts fagen ;

s
eg hieße Scherz treiben mit Jenen , welche man aug

| dem Beſitz eines bisher geſetzlich anerkannten Bezugs

ſetzt , wenn man ihnen zuſagte , ihren Entſchaͤdigungs—
anſpruch einſtweilen nicht zu verwerfen , aber auch nicht

anzuerkennen .
Wag aber die Behauptung betrifft , daf eg ein Wi -

d⸗
derſpruch ſey , eine Abgabe wegen ihrer Steuernatur auf⸗

re
zuheben , und dafuͤr doch als ein Privateigenthum Ent⸗

9
ſchaͤdigung zu . geben , fo bleibt mir nichts Ùbrig , alg

z die Bemerkung zu wiederholen , daß es unmoͤglich ge⸗

— macht zu werden ſcheint , in dieſem Streite aus dem

Zirkel heraus zu kommen . Es iſt ſchon viel daruͤber ge —

i % fritten morden , wag denn jene Abgaben feyen , welche

p3 aufgehoben werden folen , und man wird fich erinnern ,

ie daß die Abſchaffung mehrerer beſchloſſen worden iſt ,

h⸗ welche man nicht als Steuern anerkannt hat . Soll nun

A får folcdhe, deren Steuernatur nicht bewieſen werden
e

kann , dem bisherigen rechtmaͤßigen Beſitzer feine Ent -

" fhádigung gegeben werden ? Ferner , wir haben aner -

fannt , Daf die Quellen diefer alten Abgaben im Dun -

feln liegen , thir haben aber auch als Zweck des Geſetzes

anerkannt , eine Gleichheit in den oͤffentlichen Laſten her⸗

H
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zuſtellen , — en denſelben , wegen dieſer Dunkelheit

der Quellen , nicht aufgeben . Was iſt daher als oͤffent⸗

liche Abgabe zu behandeln ? Gienge man nach meiner

fruͤher vorgetragenen Anſicht auf das Kriterium der Berz

wendung , und wuͤrde nichts aufgehoben , als was zu

oͤffentlichen Zwecken verwendet worden ſo waͤre frey⸗

tich von keiner Entſchaͤdi
i

Aber ſowie man

den Bezugsberechtigten mehr Gefaͤlle nimmt , ats fuͤr

Regierungszwecke verwendet n, ſo iſt man ihm , —

welches auch immer der Grundſatz ſey , von welchem

man ausgeht , — eine Entſchaͤdigung ſchuldig . Beſſer
waͤre es geweſen , der Redner haͤtte ſich auch hier auf
das neulich von ihm angefuͤhrte Beyſpiel der „ unſterb —

lichen Nacht vom 4 . Auguſt 1780 geſtuͤtzt. Dieſe Hin —

deutung bezeichnete hint nglich die Tendeng feiner Ein -

wendungen , und bedarf keines Commentars .

‘ Wenn aber endlich behauptet wurde , die etwaige

Entſchaͤdigung ſeye nur von denjenigen zu leiſten , welche
die aufzuhebenden alten Abgaben zu entrichten hatten ,

ſo iſt der Widerſpruch zu handgreiflich , als daß ich viele

Worte daruber zu verlieren brauchte . Aus dem bisher
Geſagten geht hervor , daß man entweder nichts aufhe —
ben duͤrfe , wofuͤr der Bezugsberechtigte Entſchaͤdigung

verlangen kann , oder daß , wenn man es thun kann , es

nur auf Koſten der Geſammtheit geſchehen darf . Der

Zweck des Geſetzes iſt Gleichheit der Laſten ; fann diefe
aber Dadurch erreicht werden , daß man diejenigen , wel⸗

hen man ſie abnimmt , das Aequivalent zahlen laͤßt ?
Noch bleibt zu meinem

— etwas in der Rede

des Herrn Hofraths v. Rotteck uͤbrig, das ich nicht un —

beruͤhrt laſſen kann , maͤmlich die euße
ß die Un⸗

tertþanen mediatif Gebiete bey den pier
Verhandlungen nur
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ſeyen . Ich will zwar dieſe Aeußerung nicht als ernſt —

haft beſtreiten , um der Eroͤrterung , aus ſchuldiger Ach —

tung gegen die hohe Kammer , keine unangenehme Wen —

dung zu geben , aber ich kann nicht umhin , zu erklaͤren ,

daß ich ſie auch als Scherz nicht ſchicklich finde . Un⸗

moͤglich kann dem Redner unbekannt ſeyn , daß ſich jene

Halbirung der Seelenzahl blos auf einen ſtatiſtiſchen

Maaßſtab bey Laͤnderausgleichungen bezog , welchen man

bey den ſummariſchen Berechnungen nur von der Be —

voͤlkerung nahm , und wobey man die — —— Ge -

biete im Durchſchnitt nur halbin Anſatz n fonnte ,

weil die Domånen und - manhe ander fte dem

vormaligen — verblieben ,
C

M

Es heißt alſo den An —

ſchein eines Vorwurfs ſuchen , wo man ſelbſt wiſſen muß ,

daf mit Grund teiner zu madhen ift , wenn maw fich fol -

che Berdrehungen erlaubt .
:

Ohne jene Congreß - ⸗Verhandlungen , und die daraus

hervorgegangene Bundesacte wuͤrden wir alle jetzt nicht

hier ſitzen , und ſo frey ſprechen ; vorher waren alle die⸗

jenigen ſtill und ſtumm , die jetzt ihre Angriffe ſo gern

dorthin richten , woher uns zuerſt jene Freyheit kam ,

und dadurch an den alten Sp —* erinnern , daß de

Menſch ein trotziges und verzagtes WeBefen fey :

zlied , welchesZachariaͤꝛ Das verehrliche Wi

mir zur Seite , wenn auch nicht ſteht , doch ſitzt , hat ei —

nen Gegenſtand in Anregung gebracht , der in mehr als

einer Hinſicht von der groͤßten Wichtigkeit ik Ich gehe

auf denſelben um ſo lieber ein , da er mit den wichtig

ſten allgemeinen Betrachtungen in Verbindung ſteht .

Den von dem verehrten Redner gemachten Verbeſſe —

rungsvorſchlag erlaube ich mir jedoch nur als eine Ne

benſache zu betrachten
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hoffenden Abgaben , den Standes - und Grundherren
aus Staatsmitteln eine Entſchaͤdigung gebuͤhrt,
ſo muß ſie in dem Geſetze nicht blos verheißen , ſondern

beſtimmt zugeſichert werden , denn das Geſetz nimmt

ibnen fofort , wag fie haben .
Die Rede deg verehrten Mitgliedes får Freyburg

befand aug 2 Haupttheilen ,

Şn dem erften fuchte der Redner den Gag zu be -

gruͤnden , daß den Standes - und Grundherren , wegen

der aufzuhebenden alten Abgaben , uͤberall keine Ent —⸗

ſchaͤdigung gebuͤhrte . Er fuͤhrte zu dieſem Ende an ,

daß das Geſetz gewiſſe Abgaben um deßwillen aufhebe ,
weil ſie als Abgaben des oͤffentlichen Rechts , oder als

Steuern zu betrachten waͤren , daß aber das Beſteu —

rungsrecht den Standes - und Grundherren , nach den

Grundvertraͤgen des deutſchen Bundes keineswegs zu —

ſteht .

Den Grund ſatz gebe ich zu ; die Folgerung kann

ich nur zum Theil einraͤumen . Aber da ich ſie zum

Theil einraͤume , benutze ich ſie zur Begruͤndung ei —

nes Verbeſſerungsvorſchlages , den ich ſchon fruͤher be —

abſichtigt hatte , nun aber weiter ausgebildet habe . Al —

lerdings ſteht den Standes - und Grundherren nicht

das Beſteurungsrecht zu , aber dieſer Grundſatz ſchließt

ſie von der Entſchaͤdigung , von welcher der vorliegende
Artikel handelt , nur in ſo fern aus , als die Abgaben ,
welche Der Nrtifel aufhpebt , nach ihrer Dermaligen
Befchaffenheit , und nah dem heutigen Rechte alg

Steuern zu betrachten find . Doh dag Gefeg Handelt

noch von andern Abgaben ; eg handelt auch von fotchen ,

welche zwar jetzt nicht mehr die Eigenſchaft oͤffentlicher

Abgaben haben , aber urſpruͤnglich dieſe Eigenſchaft
atten .
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en Fuͤr dieſe Abgaben gebuͤhrt den Standes - und

rt , Grundherren allerdings Entſchaͤdigung.
en Shon der Gefegentwurf erfennt — in dem wey -
mt ten Abſatze des vorigen Artikels dieſen Unterſchied an .

Nur dem Tadel iğ er unterworfen , daf er eine eins

irg zelne Art der Abgaben , und nicht vielmehr alle die

Avgaben von der Regel der Entſchaͤdigung ausnimmt ,
bez

|
welche nach dent dermaligen Rechte die Eigenfihaft eiz

en | ner teuer haben .
ntz | Mein Berbeferungsvorfhlag geht daher dahin , —

y | und nur diefe Folgerung fann ich aug den Border -

be, fågen Deg verehrten Rednerg ziehen , — den zwepten
als Abſatz des Artikels fo zu fafen :
eu⸗ i n Ausgenommen find diejenigen Abgaben , welche
yen ; noch dermalen die Eigenſchaft von oͤffentlichen
zu⸗ Abgaben , und zwar von ſolchen oͤffentlichen Ab⸗

gaben haben , welche den Standes - und Grund -

nn þerren niht verblieben find . ”
im : In dem zweyten Theile ſuchte der verehrte Redz

ei⸗ | ner den Sag augzufăhren , Dag wenn den Standes —
þe :

|
und Grundherren eine Entſchaͤdigung fuͤr die aufzuhe —

Al⸗ benden Abgaben gebuͤhre , dieſe ihnen von ihren ehema :

cht ligen Unterhanen , und nicht aus Staatsmitteln , zu

oft leiſten ſey .
de Die Frage , welhe hier der verehrte Redner in An -

en , regung gebracht hat , iſt von ſo großem Umfange , und

en ſo großer Wichtigkeit , daß ich auf dieſelbe einzugehen
als um ſo mehr Bedenken tragen ſollte , da ich , nach einer

elt von demſelben Redner aufgeſtellten Berechnung, zu den⸗

en , jenigen Einwohnern des Großherzogthums gehoͤre, wel —

yer chen nur ihrer Geiſteskraͤfte zu Gebot ſtehen , und

aft da ich bey der Eroͤterung jener Frage , gerade das
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vierte Viertheil vermiſſen koͤnnte . — Doch ich wage

wenigſtens Einiges zu erwiedern .
ſche

Wenn ein Staat aus mehrern erwaͤchſt , oder wenn spswa

kleinere Staaten mit einem groͤßern vereinigt werden ,

ſo tritt , meiner Meinung nach , der neue Staat in alle
a

pie Rechte , wele den Regierungen der Staaten , aus
e

welchen er erwachſen iſt , zuſtanden , und in alle die Ver⸗ i
bindlichkeiten , welche dieſen Regierungen oblagen . Die

f

Schulden der Theile find nun Schulden deg Gange
%

menn die neue Berfafung Veraͤnderungen nothwendig

macht ; wenn dieſe Veraͤnderungen Entſchaͤdigungsan⸗
*

ſpruͤche begruͤnden , ſo koͤnnen die Theile eben fo wenig
=

auf eine Ausnahme Anſpruch machen , als mit der Ent⸗

ſchaͤdigung , ſtatt der Geſammtheit , belaſtet werden .

Ich brauche kaum hinzuzuſetzen , daß nur auf dieſe
Di

Weife jene Einheit ver Geſinnungen erzielt perden fant
se

ohne welche die Einheit des Staats gefaͤhrdet ſeyn *

wuͤrde.
Doch der verehrte Rediler beruft ſich auf das

a

Recht des deutſchen Bundes . Er behauptet , daß der

deutſche Bund , ſo wie er den Gtandeg - und Grund ? b

berren gewiſſe Rechte und Einkuͤnfte zuſichere , eben ſo

den ehemaligen Unterthanen der Standes und Grund⸗

herren die Verbindlichkeit auferlege , die Entſchaͤdigung

fuͤr einen Verluſt zu leiſten , welchen die Herren durch

eine , zum Vortheil ihrer ehemaligen Unterthanen ge —

reichende , Schmaͤlerung ihrer Rechte und Einkuͤnfte er⸗
ti

feiden . l

Ich koͤnnte antworten , daß das deutſche Bundes⸗

recht dieſe Laſt nirgends den Einwohnern der Standes⸗

und Grundherrſchaften auferlege . — Doch ich will die

Behauptung des verehrten Redners aus einem allge⸗
|

í

meinern Geſichtspunete betrachten .
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Die Regierungen der deutſchen Staaten haben ſich

ſchon oft genoͤthigt , oder veranlaßt geſehen , uͤber Ge —

genſtaͤnde , welche das Innere , die Verfaſſung und Ver —

waltung deg Staates betreffen , Bertråge unter fich oder

i mitandern Staaten abzufohliegèn . Wie man anch ùber

; Vertraͤge dieſer Mrt denfer mag , fo if doh fo viel gez

wig , daf fie , im Zweifel , zum Vortheile der Selbſtſtaͤn⸗

digkeit eines jeden einzelnen Staates auszulegen ſind .

Nach dieſer Regel der Auslegung aber kann ich der

Behauptung , welche der verehrte Redner in dem zbe -

$ ten Theile feines Vortrags auszufuͤhren verſucht hat ,

noch weniger beytreten . — Soviel !

Reg. Com . Staatsrath Frhr . v. Sensburg : Der

è
Herr geh. Hofrath Zachariaͤ hat ſchon viel Schoͤnes ge⸗

gen die Bedenken des Herrn Hofraths v. Rotteck ge⸗

4
fagt , ich kann mich alſo ſchon kuͤrzer faſſen . Die Re —

gierung hat bey Abſchaffung der fraglichen Abgaben

3
eine Pflicht gegen die Standesherren zu erfuͤllen fie

heißt , ihren Verhandlungen bey Ausſcheidung der Re⸗

—
venien und Schulden dermalen nicht entgegen zu han⸗

fo
deln , und Mbgaben ’ , die iur aufgehoben werden , um

Gleichfoͤrmigkeit und Erleichterung herbeyzufuͤhren , alſo

ð
eine Handlung aus Staatsconvenienz nipt auf Reh -

r
nung der Standesherren , und gegen eigene aͤltere An⸗

üz

A erkenntniß durchzufuͤhren .

gh
Die Regierung hat aber , gegen die Mediatunter⸗

thanen dieſelben Ruͤckſtchten zu nehmen , wie gegen die

*
Unterthanen in unmittelbaren Gebieten ; ſollen dieſen

$ Erleichterungen zu Theil werden , fo måfen ſie auch je⸗

Se
nen gu gut fommen , weil jene wie Diefe denſelben di⸗

recten und indirecten Staatsſteuern unterworfen ſind .

e⸗ eet ;
j Golen nun jene fuͤr die Entſchaͤdigung einſtehen , ſo

Protokolle der 1. Kammer ar Bd. 27
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erhalten : fie niht nur feine Erleichterung , fondern fie

ſtuͤnden zwey fùr einmal gegen Smmediatunterthanen

zuruͤck ; ſie muͤßten den Betrag der Mbgaben ihren

Standesherren verguͤten ,wovon die Immediatuntertha⸗ —
nen befreyt blieben , und ſie muͤßten noch obendrein zu
dem Ausfall beytragen , der aus den , in unmittelbaren

Gebieten aufgehobenen , Abgaben entſteht .
Daß die bayeriſche Declaration vom Jahr 1807

nichts von Entſchaͤdigung ſpreche , iſt factiſch unrichtig ,
ja es wurden durch fpåtere Gefege noh : mehr Entfhå -
digungen ausgeſprochen , als dieſſeits bisher verwilligt
worden ſind .

Nach der Rede des Herrn Hofraths v. Rotteck
haͤtten die Mediatunterthanen auch in die Entſchaͤdigun⸗

gen fuͤr Ohmgeld und Gewerbsrecognitionen einſtehen
muͤſſen , woran Niemand je gedacht hat

Was den Verbeſſerungsvorſchlag des Herrn geh.
Hofraths Zachariġ - betrifft , fo muf ich) bedauern ; daf
ich demſelben nicht beyſtimmen kann .

Daß jene Abgaben ausgenommen ſeyn ſollen , auf
welche die Standes - und Grundherren bisher einen

Anſpruch zu machen nicht berechtigt waren , wuͤrde uns

guf einen Kampfplatz zuruͤckfuͤhren , aus welchem wir

uns mit ſo vieler Muͤhe herausgeſchlagen haben , indem

endlich der Grundſatz angenommen worden iſt ,fuͤr jene
Abgaben , in deren Bezug die Standes - und Grund —

herren , vermoͤge der Revenuͤenabtheilung , geblieben ſind ,
muͤſſen ſie entſchaͤdigt werden , wenn ſie auſſer dem Be⸗

zug geſetzt werden ſollen . Die zwey Ausnahmen ver —⸗

ſtehen ſich eben ſo von ſelbſt , und dagegen werden und

koͤnnen die Standes - und Grundherren keine Einwen⸗

Dungen machen .

Frer d, Túrfheim : Der Vorſchlag des Herrn

3
n

—

pry

F

=

(f

-n

e

A

ad

aaa

a

a

a

a

a

a

G

E

a

O



fie

nen

ren

ha⸗

14u

ren

807

tig

Drey und ſechzigſte Sitzung vom 17 . Jan . 411

geh . Hofraths Zachariaͤ ließe ſich allenfalls rechtfertigen ,
wenn das Geſetz mit dieſem Artikel anfinge . Allein

nachdem der erſte Artikel des Entwurfs der Regierung ,

welcher einen allgemeinen Grundſatz enthielt , ge —

ſtrichen worden iff , und die einzelnen Abgaben ,

welche aufgehoben ſeyn ſollen , blos enumerirt werden ,

ſo wuͤrde auch hier im 7. Artikel fuͤr die Anwendung

durch die vorgeſchlagene generelle Bezeichnung gar

nichts gewonnen ſeyn , auch die Faſſung , wie ſie jetzt

borliegt , if generel , verweist aber doch auf po ſitive

Rechtsbeſtimmungen .

Frhr . v. Weſſenberg : Sollte nach Den Mns

ſichten des Herrn Hofraths v- Rotteck die Entſchaͤdi —

gung wegen der fraglichen Abgaben einzig auf die

einzelnen Pflichtigen , oder die Maſſe derſelben gewor —

fen werden , ſo wuͤrde der ganze Zweck des Geſetzes

aufhoͤren . Denn dieſer Zweck beſteht in der Aus glei⸗

chung unter den bisher ungleich gehaltenen Steuer -

pflichtigen uͤberhaupt . Dieſe Ausgleichung wuͤrde aber

nicht eintreten , ſo bald die Laſt der Entſchaͤdigung auf

diejenigen allein gelegt wuͤrde, welche bisher die auf —

zuhebenden Abgaben entrichten mußten . Die Ungleich —

heit wuͤrde fortdauern . Ginge aber die Abſicht dahin ,

daf dieſe Abgaben denen , die ſie bisher an den Staat

entrichteten , ohne Pflicht zur Entſchaͤdigung an den

Staat erlaſſen werden , hingegen diejenigen , die ſie bis⸗

her an Standes⸗ und Grundherren entrichteten , die

Entſchaͤdigung an dieſe uͤbernehmen ſollen , ſo wuͤrde
zu der bisherigen Ungleichheit noch eine neue und groͤ—

ßere hinzugefuͤgt . Weder der einen noch der andern

Maßregel koͤnnte ich beyſtimmen ; beide waͤren unge⸗

recht . Wenn uͤbrigens von ganzen , halben und Vier —

telsſeelen Reden gefallen ſind , ſo will ich blog bemer⸗

—
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ken , daß in einem conſtitutionellen Staate ein ſolcher
Unterſchied in jeder Beziehung unſtatthaft waͤre, daß

es aber der Regierung und den beiden Kammern der

Siaͤnde zu wahrem Ruhme gereiche , auf dem Wege

der Geſetzgebung vereinigt dahin zu ſtreben , daß ſich
im ganzen Lande in jedem Ginn nur ganze Geelen

befinden moͤgen.

vb Rotted : Ich danke zuvoͤrderſt dem Herrn

Regierungscommiſſaͤr fuͤr den gelaſſenen und ruhigen
Ton , in welchem er mir geantwortet hat , und fuͤhle mich

dadurch ermuntert zur umſtaͤndlichen Rechtfertigung
meiner Anſichten gegen die dawider von ihm ſelbſt , und

von einigen andern Rednern aufgeſtellten Bedenken .

Auch ſollte es mir leicht werden , zu zeigen , daß die

meiſten derſelben auf Mißverſtaͤndniß , oder auf unrich —

tigen Vorausſetzungen beruhen . Allein ein ſolches liegt

zum Theil nicht in dem Zweck der von mir gemachten
Anregung , weil derſelbe nicht ſeyn konnte , die ſchwie —
rige , mit vielen andern politiſchen und Rechtsfragen
im Zuſammenhang ſtehende Materie , von den Enſchaͤ —
digungs⸗Anſpruͤchen der Standes - und Grundherren ,
hier erſchoͤpfend zu behandeln , ſondern vielmehr die ,

ſte ad separalum zu verweiſen ; weßwegen ich mir auch

vorbehalte , in einer eigenen Abhandlung oͤffentlich meine

Rechts anſichten daruͤber umſtaͤndlich darzulegen ; theils
aber bin ich auch durch den Ton , in welchem ein

anderer Redner gegen mich geſprochen , fuͤr jetzt auſſer
Stand geſetzt , es zu thun , indem ich , wenn ich darauf

antworten ſollte , mich dadurch ſelbſt zu einem Ton ge -

noͤthiget ſaͤhe, welchen zu vermeiden von jeher mein

Grund ſatz war . Ich beſchraͤnke mich daher darauf ,
nur Eines zu bemerken . Es hat ſchon im Allgemeinen
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jeder unbeſcholtene Mann , vermoͤge des Rechts der gu⸗

ten Achtung , Anſpruch darauf , daß man bey dem , was

er ſpricht und thut , eine redliche und gute Geſinnung ſo

lange annehme , als er nicht durch Beweiſe des Gegen —

theils ſich jenes Rechtes verluſtig gemacht hat ; und

dann glaube ich insbeſondere einer ſolchen Anerkennung

meines Charakters im Publikum mich erfreuen zu fn -

nen , daf niht leicht Jemand eine andere Zriebfeder

meines Thung und Sprechens annehmen wird , alg Ue -

berzeugung und aufrichtige Rechtslbiebe —

Bin ich nun gleich ſo ungluͤcklich , daß meine Ueberzeu —

gung gewoͤhnlich gegen jene aller andern Mitglieder

diefer hohen Kammer anftóft , fo iſt dieſer Widerſtreit

aus meiner Stellung , Charakter , Studien und laͤngſt

genaͤhrten Ideen ſehr erklaͤrbar , und kann wenigſtens

keinen Grund abgeben , meinen Anſpruch auf Achtung

zu verringern . Vielmehr , daß ich diefe meine Ueber —

zeugung gegenuͤber allen hochgeehrten und hochſtehenden

Mitgliedern dieſer Kammer jedesmal freymuͤthig zu aͤu⸗

fern mir erlaube , moͤchte jenen Anſpruch noch erhoͤhen .

Frhr . v. Türkhenm : Fuͤr das Zeugniß , daß ich

die Aeußerung über die halben Seelen nicht gleichguͤl⸗

tig aufgenommen habe , bin ich vielmehr verbunden , als

daf ich darin einen Bormuri erblickte . Auf eine Eroͤr —

terung uͤber perſoͤnliche Achtung kann ich mich fuͤr jetzt

nicht einlaſen , weil ich ſie nicht provocirt zu haben

glaͤube , und ein Bekenntniß derſelben in dieſem Augen —

blick als abgedrungen erſcheinen , eine gegentheilige Er⸗

klaͤrung aber der Ordnung der Kammer zuwiderlaufen

wuͤrde .

Zahari : Jh mahe gern einen Scherz ; id
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| (il bhoͤre gern einen Scherz . Hanc veniam damus , petimus -oN
que vicissim . o viel alg eine Erwiederung .

FN
w Den Einwendungen , welche dem von mir gemadh -

UEN i | c ten Verbeſſerungsvorſchlage entgegengeſetzt worden ſind ,
Ai glaube ich durch eine verånderte Faſſung deſſelben begeg—

0 nen zu koͤnnen . $

90 Der Vorſchlag an ſich beruht auf dem einfachen
| und unbeſtreitbaren Rechtsgrundſatze , daß Niemand

eine Entſchaͤdigung fordern kann , welcher nicht einen

Verluſt erlitten hat .

Die Ausnahme , welche der zweyte Abſatz des vor⸗
| hinigen Artikels enthaͤlt , iſt eine Folgerung aus die —

j ( ſem Grundſatze . Eine andere Folgerung , die ich ſchon
WN in den Commiffiong: Sigungen geltend gemacht habe, -

ift die , daf auch wegen der Reichs - und Kreisſteuern
keine Entſchaͤdigung gefordert werden kann . Doch wie

V
l

. dürfte man in einem Gefege niht den Grundfag

Ip

i
aufftelen , fondern nur einzelne Folgerungen aug

|
dem Grundfage anfåhren ? ind denn jene beiden

Solgerungen . die einzigen , die fich aug Dem Grundſatze
Wii in Beziehung auf den vorliegenden Fall ableiten laffen?
Wi Unter den aufzuhebenden Abgaben fommen ja 3 Be |

W
|

( Art . I. . ) auch noch folche vor , wele von den Untere | i!
thanen wegen der „Landesbeduͤrfniſſe , “ bezahlt wurden . l

Ich faſſe daher meinen Verbeſſerungsvorſchlag ſo :

Ausgenommen ſind diejenigen durch dieſes Ge —

ſetz aufgehobenen Abgaben , auf welche die Stan :

des - und Grundherren bisher einen geſetzlich anz

erkannten Anſpruch zu machen nicht berechtigt
waren . “

" i Nuf die vom Bicepråfidenten geftellten Fraz
| 1 j gen wurden
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M die Vorſchlaͤge deg geh . Hofraths Zach ariaͤ
ASe.

|
und deg Hofrathè v. Rotte einhellig , und

he |
9 der Borfhlag des Frhrn . v. Falkenſtein mit 10

d ; gegen 5 Stimmen verworfen ; ;

87 3 ) dagegen Der Antrag des Landoberjågermsifterg
| v . Kettner mit der , von Dem- Herrn . Regie -

e rungseommiſſaͤr vorgeſchlagenen , Verbeſſerung ein⸗

— hellig ( nit Ausnahme des Hofraths v. Rot —

" o ted ) und

É
) . Der Mrtifel nah Dem Antrage der Commiſſton

5

| mit der beſchloſſenen Verbeſſerung ( mit 13 gegen

E ?
2 Stimmen ) angenommen .

Èh

en
Art , VAE .

ie w Rotte : Jh frage : Weles . fol der Titel

B der hier vorgeſchlagenen Steuern ſeyn ? Die Aufhe —

is | bung von alten Abgaben ? Ich erkenne ſie nicht dafuͤr .

en Der Titel der Steuerforderung iſt nie ein anderer , als

ze das Staatsbedurfniß . Dieſer allgemeine Titel beſteht

? aber von fetofi , und bedarf feines weitern Geſetzes . Ob

3. die alten Abgaben aufgehoben werden , oder miht , mag

r⸗ zwar factiſch auf die Groͤße des Steuerbedarfs einwir⸗

n. ken , iſt aber kein eigener Rechtstitel ihrer Erhoͤhung.

$ Wird wohl , wenn . B - eine Domaͤne verſchenkt , oder durch

2 irgend eine Beråufferung eine Verminderung der Staats -

12 einnahmen bewirkt wird , jedesmal ein eigenes Geſetz

v gegeben , zum Erfa ded Ausfall durch Steuern ? Ich

t trage auf Streihung deg Artifels an .

5 Zachariåt Dem vewehrten Redner vor mir

ftimme ih volfommer bep , wenni er behauptet , daf
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der Artikel nur das ausſpreche , was ſchon an ſich Rech⸗
tens ſey . Ich trage daher darauf an ,

dieſen Artikel zu ſtreichen .

Sollte jedoch dieſer Antrag die Zuſtimmung der Kam -
mer nicht erhalten , ſo trage ich weiter darauf an , den
Artikel ſo zu faſſen :

„ Der Staatskaſſe wird der Ausfall erſetzt , wel⸗
cher durch die ꝛc. entſtehen fann . ”

Der von der zweyten Kammer uns mitgetheilte Ent⸗
wurf ſagt , daß der Ausfall , von welchem der Artikel
handelt , auf an dere Art gedeckt werden ſolle . Die⸗
ſer Faſſung iſt der Vorwurf gemacht worden , daß ſie zu
beſtimmt die Erſatzleiſtung durch Er ſparni ffe aug -
ſpreche , oder zu befimmt die Erſatzleiſtung durch
Steuern ausſchließe . Aber eben ſo kann dem im

Commiſſtonsberichte enthaltenen Antrage die Einwen

dung entgegengeſetzt werden , daß er nur des Erſatzes
durch Steuern gedenke . Die von mir in Vorſchlag
gebrachte Faſſung ſchlaͤgt einen Mittelweg ein .

Reg . Com. . StaatSrath , Frhr . yv. Sensburg :
Mein Auftrag iſt : ſo weit nachzugeben , daß der Aus —
fall nicht gerade durch directe Steuern gedeckt werde ,
aber darauf zu beſtehen , daß beſtimmt ausgedruͤckt werde ,
daß ſolcher durch Steuern , ( worunter auch indirecte bes
griffen feyn Fönnen ) gededt merde .

v. Rotte : Dag bisher Gefagte zeigt , daß der
Artikel nicht nur uͤberfluͤſſig, ſondern ſelbſt praͤjudicir⸗
lich ſey . Man kuͤndigt wegen Aufhebung dieſer alten

Abgaben ſofort eine Erhoͤhung der directen Steuern um
2 Kreuzer an . Hierdurch werden die Inhaber der di —

recten Steuercapitalien offenbar benachtheiligt . Haben
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denn nur fie , und gerade im Verhaͤltniß ihres directen

Steuercapitals den fraglichen Ausfall zu veden ? War -

üm folte nicht auch auf die indirecte Steuer ein Theil

gelegt werden ? Wozu folen wir durch ein unnoͤthiges

Geſetz uns die Haͤnde binden ?

Ser Vicepraͤſfident : Hier muß ich mir erlau —

ben , in die Discuſſion zu fallen . Wenn die Steuer um

Kreuzer drhöht werden fol ;fo fann ih zur Annabme

des Gefegeg nicht rathen ; Denn id glaube , daß der

Landmann eine ſolche Steuererhoͤhung nicht erſchwingen

kann .

Reg. Com , Staatsrath Frhr . v. Sensburg : ? Ob

und um wie viel die Steuer der alten Abgaben wegen

erhoͤht werden ſoll , davon iſt ja dermal noch keine Rede,

und kann vor Erledigung des Budgets keine Rede ſeyn.

Geſetzt die Verhandlungen uͤber das Budget braͤch⸗
ten die Staatsſteuer auf 17 Kreuzer , und die alten Ab⸗

gaben erforderten 2 Kreuzer , ſo wuͤrde der Ausfall durch

Steuern gedeckt , ohne daß die Steuer nach ihrem der -

maligen Stande erhoͤht wuͤrde . Sodann gibt es ja

noch Objecte der Beſteuerung , die alg Huͤlfsmittel ge

braucht werden koͤnnen , ohne die dermalen beſtimmten

Objecte noch mehr zu erſchweren .

Zachariaͤ macht darauf aufmerkſam , daß in dem

Vorſchlage der Commiſſion eine Steuerbewilligung , wenn

auch nur im Allgemeinen , enthalten ſey .

Auf gehaltene Umfrage erklaͤrte ſich die Kammer

1 ) Mit12 gegen 3 Stimmen gegen den Antrag des

Hofraths v. Rotteck ;
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2) Mit 13 gegen 2 Stimmen gegen den Antrag der9
Commiſſion , und

3) Mit 10. gegen 5 Stimmen fårdie Annahme deg
Artikels nach Zach ariaͤes Vorſchlag .

W
|

Der
sA

Att . IX .

| wurde ohne Bemerfung angen ommen , und die
Wo Schlußfaſſung uͤber das ganze Geſetz bis dahin ausge⸗|

fegt , wo auh der Gefegentwurf wegen Uebernahme der
i Bezirfsfchulden vorgelegt feyn werde . |

Hierauf wurde die Gigung geſchloſſen . | yA

f ——
Zachariaäͤ . P

yi
v. Rotteck . |
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Vier und ſechzigſte Sitzung .
| Karhsruhe , den A . Januar 1823 .

*

w :
Gegenwaͤrtig :

Die bisher erſchienenen Mitglieder , mit Ausnahme :

Sr . Hoheit , des Durchlauchtigſten Praͤſidenten , Herrn

Markgrafen Wilhelm zu Baden ,

Ihrer Hoheiten , der Herren Markgrafen Leopold und

Maximilian zu Baden ,

Sr . Durchlaucht , des Herrn Fuͤrſten von Fuͤrſtenberg ,

der Herren Staatsminiſter , Frhrn . v. Berſtett und

v. Berkheim ,

des Herrn Generallieutnants v. Schaͤffer ,

des Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner ,

des Frhrn . v. Gemmingen⸗ Steinegg und

des Hofraths v. Rotteck .

Weiter anweſend :

die Herrn Regierungscommiſſaͤre , Staatsrath Frhr .

v. Sens burg und Staatsrath v . Gulat .

Unter dem Borfik

deg zweyten Vicepraͤſidenten Staatsraths Frhren .
v. Baden .
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Das Protokoll der ſieben und acht und fuͤnfzigſten Si⸗

i | gung wurde verlefen , und nach einigen fogleich berid i
9

|
fihtigten Bemerfungen genehmigt ,

iRi T
Bey der Stelle des verleſenen Protokolls , welche

W den Streit
wegen deg Åber vie Gemeindeordnung ge -

—9— faßten difinitiven Beſchluſſes betraf , bemerkte der geh.
i Hofrath Zachariaͤ , daß dieſer ſonderbare Streit aus

( H , einem Mißverſtaͤndniſſe entſtanden ſeyn moͤge. Man

habe die beſchloſſene Abſtimmung uͤber die Redaction
des ganzen Geſetzentwurfs leicht mit einer Abſtimmung
uͤber den Geſetzentwurf im Ganzen verwechſeln koͤnnen .

—
Der Vicepraͤfident legte ein Schreiben des Hof⸗

i rath v. Rotted vor , worin derfelbe fein Mugbteiben |

W in der heutigen Sitzung entſchuldigt ;
i !

Beylagee Ziffer 155 . ( ungedruckt )
ſodann eine Mittheilung der zweyten Kammer in Be —

Wig
;

treff deg von Derfelben angenommenen Gefegentwurfg
—— wegen Uebernahme der Bezirksſchulden auf die Amor⸗
Aig i tiſationskaſſe ;
Mi

Bepwlage Bifer 156 . ( ungedrudiys
Unterbeylage zu Ziffer 156 .

Eoi mu poni Bae LO Luhi
i Diefe Mittheilung in einer Borberaibung in

|
Betrachtung au ziehen .

Bon dem Vicepraͤſidenten aufgefordert , be -
gruͤndeteder Bisthumsverweſer Frhr . v . Wefſſenberg
ſeinen Antrag auf Freylaſſung der Candidaten der Theo⸗
logie von der Milizpflichtigkeit , wie folgt :

—90 Hochverehrteſte Herrn !
Hii Durch Ihre Commiſſion úber das Conferiptiong -
l i j geſetz , deren Mitglied ich zu feyn die Ehre habe , bin
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ih yeranlaft , im Wege der Motion auf die fernere

Freybelaſſung der Schuͤler der Theologie , oder der Can⸗

didaten des geiſtlichen Standes von den Folgen der

Kriegsdienſtpflichtigkeit den Antrag zu machen .

Die Kriegsdienſtpflichtigkeit gehoͤrt allerdings zu

den allgemeinen Staatslaſten , von welchen nach ſtaats⸗

rechtlichen Grundſaͤtzen keine Befreyung Statt findet

Indeſſen enthaͤlt doch der §. 23 . reſpective 25 . des

Geſetzentwurfs einige Abweichungen von der Strenge

diefer Grundſaͤtze , und er ſetzt mehrere Ausnahmen feſt ,

die nicht auf Rechtsverhaͤltniſſen beruhen , ſondern nur

durch Gruͤnde der Humanitaͤt zum Beſten der Familien

empfohlen werden .

Fuͤr meinen Antrag fuͤhren aͤhnliche Gruͤnde das

Wort . Ein Hauptgrund fùr ihn liegt in der Unyerein

barlichfeit deg militårifchen Berufs mit dem geiſtlichen ;

ein anderer liegt in dem Beduͤrfniſſe der kirchlichen

Geſellſchaften , und dem Intereſſe der Geſammtheit , ſich

einer hinreichenden Anzahl von Religionsdienern nie —

mals beraubt zu ſehen .

Daß die Candidaten des geiſtlichen Standes bisher

uͤberall von der Kriegspflichtigkeit ausgenommen waren ,

will ich nur als bekannte Thatſache hier anfuͤhren .

Aber mehr , als zu keiner fruͤhern Zeit , wuͤrde die

Zuruͤcknahme dieſer Befreyung dermalen empfindlich

ſeyn , wo ein Zuſammenfluß von Umſtaͤnden die aͤußern

Reize des geiſtlichen Standes vermindert , und deſſen

Michten erſchwert , und wo insbeſondere in der katho⸗

liſchen Kirche ein fortwaͤhrender Mangel an Individuen ,

die dem geiſtlichen Berufe ſich widmen , es bereits un —

moͤglich macht , aller Orten dem Bedarf der Seelſorge
gehoͤrig vorzuſe hen. Sollten unter ſolchen Verhaͤltniſſen
die Antriche zum Antritt eines ſo nothwendigen Berufs
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nicht eher vermehrt als vermindert , oder doch wenig —

ſtens jeder neue Abhaltungsgrund entfernt gehalten wer —

den ? Dieſer Beruf verlangt bekanntlich eine ganz ei —

gene , ſorgſame Ausbildung , und vieljaͤhrige Vorbe⸗

reitung , die mit bedeutendem Aufwand , ſey es nun
auf Koſten der Eltern oder der Stiftungen , oder auch
des Staats , verbunden iſt . Wie abſchreckend waͤre es

nun , wenn die Candidaten beſtaͤndig in Gefahr ſtuͤnden ,

durch Einberufung zum Kriegsdienſt der Fruͤchte ihrer ,
ſo viele Studien , Zeit und Geld erheiſchenden , Vor —

ber eitung verluſtig gemacht und aus ihrer Laufbahn ge -
tifen zu werden ! Mit dem Wefen jedér andern Art
von Beruf , wenn er auh geleprte Gtudien erfor -
dert , ift eine zeitliche Ausuͤbung des Kriegsdienſtes
noch eher vertraͤglich , als mit dem Geiſtlichen . Die

Waffen des Kriegers aber und die des Geiſtlichen ſind
eben ſo weſentlich verſchieden , als die Intereſſen , welche
ſie zu vertheidigen und zu befoͤrdern berufen ſtnd , und
es waͤre gewiß ſehr unerwuůnſcht , wenn die geraͤuſch —
volle Lebensart des Kriegslagers auf diejenigen Einfluß
erhielte , die an der Schwelle eines Berufs ſtehen , in

welchem ſie durch Liebe in Wort und That die menſch⸗

lichen Leidenſchaften bekaͤmpfen und beſchwichtigen ſol⸗
len , nach der Lehre desjenigen , der als der Sanft -
muth grofeg Vorbild fih gezeigt , umd defen Reid

nicht it von diefer Welt , — Man Éónnte zwar einwen —⸗

den : daß es dem Candidaten des geiſtlichen Standes ,
wie jedem Andern frey ſtehe , wenn das Loos ihn trifft ,
einen Erſatzmann zu ſtellen . Allein zu dem aͤchten Sinn

fuͤr den geiſtlichen Beruf geſellt ſich nur zu oft der

gaͤnzliche Mangel an zeitlichem Vermögen , oder dieſes
wird doch durch die Vorbereitung zum Beruf ſo erſchoͤpft,
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Eine andere Einwendung moͤchte von der Beforg -
niß hergenommen werden : durch die Befrehung von

der Kriegspflichtigkeit werde der Reiz zum Eintritt in

den geiſtlichen Stand zu ſehr vermehrt . Den Ungrund
dieſer Beſorgniß bewirkt aber ſchon die Erfahrung der

neueſten Zeit , in welcher die bisher beſtandene Befrey —

ung der Schuͤler der Theologie kein Hinzudraͤngen in

den geiſtlichen Stand hervorgebracht hat . Hingegen

wuͤrde die Aufhebung der Freybelaſſung allerdings zu

den Gruͤnden , welche heut zu Tage vom geiſtlichen

Stand abhaälten , noch einen neuen , nicht unwichtigen,
hinzufuͤgen .

Damit jedoch jedem moͤglichen Mißbrauche vorge —

beugt werde , erkenne ich es fuͤr zweckmaͤßig , daß feſt⸗

geſetzt werde : wenn ein Candidat in der Folge die

theologiſchen Studien verlaſſen oder den geiſtlichen

Beruf nicht antreten wuͤrde , ſo ſoll er in die Kriegs⸗

pflichtigkeit ſo zuruͤckfallen , als ob er nie Davon be -

freyt geweſen waͤre .

Die dargeſtellten Verhaͤltniſſen duͤrften , wie ich hoffe ,

meinen Antrag auf fermere Freybelafung der Schuͤler

der Theologie von der Kriegspflichtigkeit hinlaͤnglich

rechtfertigen , und ich bin uͤberzeugt , daß dieſe Hugs

nahme den Beyfall unſeres frommgeſinnten Volks er⸗

halten werde .

Uebrigens ſey es mir erlaubt , in Ruͤckſicht auf die

Beſchaffenheit des Gegenſtandes , von dem es ſich han —

delt , und der beſchraͤnkten Zeit , die unſern Arbei —

ten geſteckt iſt , den Wunſch auszudruͤcken , die hohe

Kammer moͤchte mit Abkuͤrzung der Form meine Motion

vorerſt an die Commiſſion in Betreff des Conſeriptions⸗

geſetzes zur Begutachtung uͤberweiſen .
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Der Frhr . v. Falkenſtein , der Praͤlat Hebel
und der geh . Hofrath Zach ariaͤ unterſtuͤtzten den An —

trag , und die Kammer

beſchloß
einhelligs mit Zuſtimmung der Regierungscommiſſion

denſelben in abgekuͤrzter Form an die Commiſſion
uͤber das Conſcriptionsgeſetz zur Begutachtung zu

verweiſen .

Vom hohen Praͤſidium aufgefordert , erſtatteten

Se . Durchlaucht , der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſtein ,
den Commiſſionsbericht uͤber die Mittheilung der zweyten
Kammer wegen Befoͤrderung der inlaͤndiſchen Schweins—
zucht und Abſchaffung des Blutzehntens ;

Beplage Ziffer 157.
Die Digcuffion wurde auf die nåchfte Sitzung feſt⸗

geſetzt.
Der Tagesordnung zufolge wurde hierauf die Dis —

cufſion uͤber den zweyten Commiſſtonsbericht wegen
Befoͤrſterung der Privatwaldungen eroͤffnet .

Der

—

bey welchem die Commiſſton nichts erinnert hatte , wur⸗
de einhellig angenommen .

Art . II .

Der Frhr . v. Gemmingen - Preſteneck wieder —

holt kuͤrzlich die im Commiſſionsberichte enthaltenen
Bemerkungen .

Frhr . v. Tuͤrkheim : Ich erlaube mir , den Hrne
Landoberjaͤgermeiſter zu fragen , welchen Werth die Re —

gierung auf den Satz a. dieſes Artikels legen könne ?

Man iſt bey den Verhandlungen im Jahre 1820 von
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An⸗ der Anſicht ausgegangen , den Holzhieb zum eige⸗
nen Gebrauch deßwegen von aller laͤſtigen Controle frey⸗

zulaſſen , weil man annahm , dieſer eigene Hausbedarf
der Eigenthuͤmer koͤnne nicht von ſolchem Umfange ſeyn ,

ion um eine aͤngſtliche Aufſicht in forſtpolizeylicher Hinſicht

zu noͤthig zu machen . Es iſt aber beſonders fuͤr die Ei⸗

genthuͤmer kleiner Waldungen oft beſchwerlich , wenn

|
fie får jedes unbedeutende Stå , Nuy - oder Brenn -

ten | bolg die Anzeige bey Der Forfbehörde madhen måfen ,

und es kann dabey leicht ohne Abſicht etwas uͤberſehen

ew ] werden . Wenn dieg gefchieht , und die Anzeige ver -

as⸗ geſſen wird , ſo muß der Eigenthuͤmer dafuͤr geſtraft

werden , oder es waͤre eine Luͤcke in dem Geſetz . Bey

folchen låftigen Formen würde aber får den . Holzhieb

eſt⸗ zum eigenen Gebrauch nichts gewonnen , und die ver —

heißene Freylaſſung deſſelben durch die beygefügten

E Befeyrånfungen wieder fo gut wie aufgehoben .

o

4 Rege Com . L. D J . M. v. Kettner : Die Rez

gierung legt blog darum einen Werth auf diefen Arti -

kel , weil durch die Darin angeordneten controlirenden

Magregeln auh revel in andern Waldungen einiger -
wF

maßen verhuͤtet werden koͤnnen . Wenn 3. B . das

Holzbeduͤrfniß fuͤr einen Waldeigenthuͤmer 4 Klafter

waͤre, der Foͤrſter aber denſelben eine groͤßere Anzahl

Ez Riafter nach Haufe führen fieht , fo fann dieg die

en Spur zur Entdeckung eines Frevels in einer fremden

Waldung geben . Uebrigens verurſacht dieſe Anzeige
ſeines Holzbeduͤrfniſſes dem Waldeigenthuͤmer keine

Muͤhe und keine Koſten , er kann dieſelbe gelegentlich

machen,

Mo Irhr . v. Tuͤrkheim : Wer einen Holzdiebſtahl in

Protokolle der Erſten Kammer . Ar Bd. 28



426 Protokolle der Erfen Kammer -

fremdem Wald durch den Holzhieb in ſeinem eigenen

Wald maskiren will , wird ſchon ſo klug ſeyn , den

letztern um ſo viel hoͤher anzugeben , daß das , was er

anderwaͤrts zu nehmen gedenkt , ſchon darunter begrif⸗

fen iſt . Durch die Verpflichtung zur Anzeige wird

man alſo dieſe dankbare Abſicht nicht erſchweren .

Ueberhaupt , ſo haͤufig auch Waldfrevel ſind , ſo

werden ſie doch in der Regel nur im Kleinen veruͤbt ,

und durch Controlirung der Waldbeſitzer wird man

denſelben nicht auf die Spur kommen . Maßregeln

dieſer Art bey allen analogen Faͤllen angewendet , wuͤr—

den offenbar zu weit fuͤhren , und es waͤre im Grund⸗

ſatz das Naͤmliche , als wenn man die Privaten anhal⸗

ten wollte , jeden Kreuzer Geld , welchen ſie einnehmen ,

anzuzeigen , um durch einen Kaſſenſturz erheben zu koͤn⸗

nen , ob ſie kein geſtohlenes Geld beſitzen .

Se . Durchlaucht , der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſtein ,

glauben , daß die Waldbenutzung nicht aus demſelben

Geſichtspuncte betrachtet werden duͤrfe , wie die Be

nugung anderer Güter . Denn ein Wald fey , wenn

er einmal verwmåftet worden , niht fo leicht wieder at

erſetzen . Die vorgeſchlagene Controlirung gereichte zu —

gleich zum Vortheile des Waldbeſitzers , da ſie die

Devaſtation verhindern . Dieſe koͤnne auh nah und

nach geſchehen .

Reg . Com . L. O. J . M. v. Kettner haͤlt dieß

ebenfalls fuͤr wichtig , hebt aber noch als weitern Grund

fuͤr den Artikel den Fall aus , daß , wenn der Eigen⸗

thuͤmer wirklich nur ſeinen Bedarf im Walde hole ,

ein Anderer aber ipm das . Doppelte feple , durch die
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Anzeige der Görfer aber auf die Spur fommen fònne ,

den Frevler zu entdecken .

Srhr . v. Gemmingen - Preſteneck erklaͤrt : wie

auch die Commiſſion gewuͤnſcht habe , daß es bey dem

Beſchluß der Kammer vom Jahr 1820 bliebe ; wie

dieſelbe aber , da die Regierungscommiſſion einen be —

ſondern Werth auf die im Artikel beſtimmte Controle

geſetzt habe , die im Bericht vorgeſchlagene Modification

fuͤr hinreichend halte , daß naͤmlich die Anzeige des

Holzbeduͤrfniſſes noch nachgeholt werden koͤnne .

Frhr . v. Türkheim : Durch die in die ſem Arti⸗

kel angeordnete beſchwerliche Anzeige wird der ganze

Zweck des Artikels J. wieder aufgehoben , und beſſer

waͤre es , die dort ausgeſprochene Befreyung wieder

aufzuheben . „ Denn auf was gruͤndet ſich der Unter⸗

ſchied , welchen man zwiſchen Hausgebrauch und Ver⸗

kauf gemacht hat ? — Man hat angenommen , daß der

erſte von ſo geringer Bedeutung ſeye , daß die Zwecke

der Forſtwirthſchaft fuͤr das Ganze dadurch nicht ge⸗

faͤhrdet werden koͤnnen , und eben dadurch wuͤrde auch

bey der ſtrengſten Befoͤrſterung dem Eigenthuͤmer die

Faͤllung zum eigenen Hausgebrauch nicht verſagt wer —⸗

den . Was man daher nachlaſſen wollte , war blos die

Laͤſtigkeit der Formen , und dieſe muß man daher nicht

auf eine andere Weiſe wieder einfuͤhren , ſonſt iſt nichts

gewoͤnnen .

Frhr . v. Weſſenberg : In Hinſicht des Art . H.

bin ich gang mit dem Herrn Staatsrath von Tuͤrkheim

einverſtanden . Ich glaube , daß ſeine Beſtimmungen

den der Art . L einraͤumt , im Weſent⸗

28 *
den Vortheil ,
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lihen aufheben : Ciner Menge von Chifanen if hier

ein meiteg Feld geoͤffnet , die dem Privatwaldbeſitzer
das Recht in Hinſicht des eigenen Holzverbrauchs viel⸗

fach verkuͤmmern koͤnnen . Wegen der Moͤglichkeit von

Freveln kann nicht zum Voraus geſtraft werden , ſon⸗
dern kommen wirkliche Frevel zum Vorſchein , ſo fallen

ſie unter die geſetzlichen Strafen . Dieß ſcheint mir

hinreichend , um dergleichen Freveln entgegen zu wirken .

Zachariaͤ : Obwohl nur der erſte Satz des Artikels

zur Berathung ausgeſtellt iſt , ſo erlaube ich mir doch ,

mih úber den ganzen Artikel zu verbreiten , da ich ei —

nen Antrag auf Verwerfung des Artikels uͤberhaupt

hinzuzufuͤgen gedenke .

Ich bin keineswegs gemeint , auf das zuruͤckzukom⸗

men , was ich zu einer andern Zeit gegen eine jede

Befoͤrſterung der Privatwaldungen geſagt habe . Die

allgemeine Frage iſt durch einen fruͤhern Beſchluß der

Kammer abgethan . Nur Eins ſey mir erlaubt , hinzu —
zufuͤgen , damit es nicht ſcheine , als ob ich die Meis

nung derer , die in dieſer Beziehung meine Gegner
waren , die gebuͤhrende Beachtung verweigert haͤtte.

Der urſpruͤngliche Rechtsgrund des Eigenthums
an Grund und Boden ſcheint mir der zu ſeyn , daß
ohne Eigenthum die Menſchen ſich nicht entſchließen
wuͤrden , die Arbeit auf das Land zu verwenden , durch

welche die Erzeugungskraft , und die Erzeugniſſe des

Bodens ſo bedeutend vermehrt werden koͤnnen . Dieſer

Rechtsgrund aber iſt entweder ſchlechthin nicht , oder

doch nicht in demſelben Grade auf das Eigenthum an

Waldungen anwendbar . Der Waldboden bringt ſein

Erzeugniß hervor , ohne daf hierzu Kunſt und Pfiege
der Menſchen ſonderlich erfordert wuͤrde . Der Wald⸗
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boden alſo iſt nicht , ſo wie andere Grundſtuͤcke , im

Eigenthum der Einzelnen . An dem Waldboden konnte

ſich der Staat einen Theil des Eigenthums vorbehal —⸗

P
ten , und er mufte eg thun , er mufte namentlih

das Cigenthum der Einzelnen - an Waldungen einer

Befoͤrſterung unterwerfen ; damit dem Gemeinweſen ,

n alſo auch den kommenden Geſchlechtern , ein genugſa⸗

t mer Borrath von diefem , fo langſam erwachſenden

l Erzeugniſſe zugeſichert wuͤrde . Auf dieſer Schlußfolge

ſcheint mir die Meinung der Gegner zu beruhen .

$ Dagegen erfenne ih zwar die Borderfåge an , aber

p
die Schlußfolge muß ich in Zweifel ziehen . Wenn auch

pa ] dag Eigenthum an Waldungen niht fon V on Rechts⸗

wegen ſo vollkommen iſt , wie das Eigenthum an

andern Sachen , ſo ſoll man es doch durch das urkund⸗

liche Recht zu einem ſchlechthin vollkommenen Eigen⸗

— thum erheben , damit der Einzelne gereizt werde , Muͤhe

£ und Sorgfalt auf den Waldboden gu verwenden , unb

e ihn ſo deſto eintraͤglicher zu machen .

t | Doh ih fehbre zu dem vorliegenden Artikel zu⸗

| råd . Goviel fann moht niht gelåugnet werden , daf

i⸗ er das Eigenthum an Waldungen in einer Beziehung

r beſchraͤnkt , in welcher es am billigſten auf Freyheit

| Anſpruch machen koͤnnte . So viet if ferner gewiß ,

daß er mit den Beſchluͤſſen der Kammer vom Jahr

1820 geradezu im Widerſpruch ſteht , und ich darf

die hochverehrliche Verſammlung nicht erſt darauf

aufmerkfam machen , wie wichtig es ſey , daß ſie ſich

ſelbſt treu bleibe .

Zweh Vorſchriften dieſes Artikels ſtehen noch uͤber⸗

dieß beſondere Erinnerungen entgegen .

Schon ſind gegen die unter dem Buchſtaben a.

enthaltene Vorſchrift von dem Herrn Staatsrath , Irhrnu .

v. Tuͤrkheim , ſehr triftige Gruͤnde aufgeſtellt worden .

Ich fuͤge hinzu , daf der Landmann am leichteſten einer
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bloßen Foͤrmlichkeit vergißt , daß er auch dadurch in

Schaden und Strafe fommen Fónnte , dag der Orts -

vorſtand unterlaſſen
hatte, die gefehene Meldung niez

derzuſchreiben .
Doch die bey weitem groͤßten Bedenklichkeiten

ſcheinen mir der Vorſchrift des Artikels entgegenzu —
ſtehen , durch welche die Eigenthuͤmer bey der Benu —

tzung ihrer Waldungen zu den Beduͤrfniſſen der Wirth —
ſchaft an die Beobachtung des Geſetzes vom Jahre
1810 gebunden werden ,

Eine ſolche Freyheit iſt ſchlimmer , als die bis⸗

herigen Beſchraͤnkungen . Das Geſetz vom Jahr 1810

enthaͤlt ſo viele Regeln ; es enthaͤlt ferner ſolche
Regeln , welche ſelbſt der gebildete Forſtmann in An—⸗

wendung zu bringen ſchwierig finden duͤrfte . ( Der
Redner erlaͤutert dieß durch ein Beyſpiel, ) daß man
den einfachen Landmann den groͤßten Verlegenheiten
und Unannehmlichkeiten ausſetzt , wenn man ibn per

pflichtet , fih bey der Benugung feines Waldes , die

ibm doh freygegeben ift , nach einem folhen Gefege
zu richten . Ich will zwar den Forſtbehoͤrden auf keine

Weiſe zu nahe treten , aber waͤre ich ſelbſt ein Forf
beamter , ſo wuͤrde das vorliegende Geſetz weder meine

erſte , noch meine letzte Liebe ſeyn . Duͤrfte es alſo
befremden , wenn das Geſetz , ſo wie es gefaßt iſt ,
die Waldeigenthuͤner in ſchwerere Verantwortung
braͤchte ?

Aber noch mehr ! Die in Frage ſtehende Vor —

ſchrift verſetzt den Waldeigenthuͤmer , der Holz zu ſei —
nem eigenen Beduͤrfniſſe ſchlaͤgt, fogar ineine nach -
theiligere Lage , alg - die ift , in melher fih der Wald -

eigenthuͤmmer , der Holz zum Verkaufe ſchlaͤgt , befin⸗
det . Der Erſtere kann ohne eine vorlaͤufige Anzeige
bey der Forſtbehoͤrde Holz ſchlagen; er iſt alſo der

Gefahr ausgeſetzt , ung ew arnt in eine Strafe zu
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verfallen . Dieſer Gefahr iſt dagegen der Letztere uͤber —

hoben ; denn ihm wird das zu ſchlagende Holz von den

Forſtbedienten angewieſen . Waͤre ich Eigenthuͤmer

cines Woldes , ſo wuͤrde mich das Geſetz , ſo wie es

liegt , veranlaſſen , die Forſtbehoͤrde zu bitten , mich

nach wie vor zu befoͤrſtern .

Ich beſorge nicht die Einwendung zu hoͤren ,

dag das Geſetz , wenn auch ſeiner Faſſung nach ſtreng ,

dennoch in der Vollziehung ſich mildern werde . Streng

iſt das Recht der katoliſchen Kirche , deſto milder die

Vollziehung ; ſo bringt - eó der Geiſt der Verfaſſung

dieſer Kirche mit ſich . Aber in einer Verfaſſung , wie

die unſrige iſt , ſollte jedes Geſetz mild , und ſtreng

die Vollziehung ſeyn .

Ich ſchließe daher mit dem Antrage , den gan —

zen Artikel zu ſtreichen . Sollte dieſer Antrag nicht

die Zuſtimmung der Kammer erhalten , fo trete iQ

zuvoͤrderſt dem wegen der Weglaſſang des Satzes a.

gethanen Vorſchlage bey , und richte ſodann weiter

meinen Antrag dahin , auh in dem Sage b. die

Stelle zu ſtreichen , welche ſich auf das Geſetz vom

Jahr 1810 bezieht .

Reg . Com . L, O . J M . V Kettner : Wenn

der erfe Befhluf der Hohen Kammer dapin gebt ,

den Privatwaldeigenthuͤmer, ſo lange er bey feinem

eigenen : Bedarf ſtehen bleibt , von dem Zwang der

Befoͤrſterung zu entbinden , ſo iſt ſein Zweck durch den

Entwurf der hohen Regierung erreicht . Uebrigens hat

der Walde genthamer nichts zu thun , als die Anzeige

ſeines Beduͤrfniſſes zu machen , und eine Form zu

beobachten , welche nicht im Geringſten , und auf allen

Fall weit weniger laͤſtig iſt , als die Erfuͤllung ande⸗

rer Berbindlihfeiten , welche die Sicherheits polizey

jedermann . aus Piht maht . Was die angefuͤhrte

Cena
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Moͤglichkeit willkuͤhrlicher Strafanſaͤtze betrifft , ſo be —
merke ich , daß , ſo lange das Proviſorium beſteht , noch
nicht ein einziges Beyſpiel vorgekommen iſt , daß irgend
Jemand wegen Unterlaſſung jener Anzeige beſtraft wor⸗
den iſt . Daß auf das Geſetz vom Jahr 1810 ver⸗
wiefen iſt , halte ich fuͤr eine wahre Wohlthat ; nicht
jeder Waldeigenthuͤmer hat die Kenntniß , ſeinen Wald
regelmaͤßig zu behandeln . Jene Verordnung iſt ein
zuſammengedraͤngter Auszug ; ein Inbegriff von allen Re -
geln und Ruͤckſichten, welche beh der Waldwirthſchaft beob⸗
achtet werden muͤſſen , und dem , welcher ſie nicht ver⸗
ſteht , muß uͤberhaupt die Faͤhigkeit abgeſprochen wer⸗

Den , feinen Wald zweckmaͤßig, und ohne ihn dem Ver⸗
derben zu uͤberliefern , behandeln zu koͤnnen .Da

die Diseuſſion ſich uͤbrigens auf weitere Puncte
ausgedehnt hat , als auf ſolche , die ſich nicht auf
den vorliegenden 6. beziehen, - fo muf ih jent fon
auf eine weitere Erflärung eingehen , welche ih auf
einen der folgenden 66. auszuſetzen die Abſicht hatte .

Nicht ſowohl um der Privatwaldungen ſelbſt wil⸗
len glaubt die Regierung ſolche gegen das Verderben
ſichern zu muͤſſen , ſondern in der allgemeinen , von
einem hoͤhern Staatszweck gebotenen Abſicht , durch
ihr Verderben nicht auch auf andere Waldungen die
Gefahr verderblicher Beſchaͤdigungen zu bringen . Wuͤrde
die Regierung den im Geſetzentwurf eingeraͤumten ,
noch weitere Freyheiten hinzufuͤgen laſſen , ſo waͤre ihr
Zweck verfehlt ; und ég entſtuͤnde die augenſcheinlichſteGefahr fuͤr die uͤbrigen Waldungen .

Der Geſetzgeber kann jede Handlung unterſagen ,
durch welche nicht nothgedrungen begangen werden muß ;
er fann den Diebſtahl mit den haͤrteſten Strafen bele⸗
gen ; denn wer ſich feinen nothduͤrftigſten unterhalt
durch ſeiner Haͤnde Arbeit nicht verdienen kann , fin⸗
det Hülfe durch Polizeyanſtalten , oder ein Stͤc Brot
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an der Thuͤre ſeines Nachbars , um den dringendſten

Hunger zu ſtillen . Den Waldfrevel aber kann und

darf der Geſetzgeber vernuͤnftiger weiſe nicht zu hart

beſtrafen , weil Faͤlle vorkommen , in welchen er beynahe

nothgedrungen veruͤbt werden muß , gegen dieſen Fre —
vel ſind ſohin indereete Maßregeln weit wirkſamer
und vernuͤnftiger , als directe , welche in geſchaͤrften
Geſetzen liegen , wo hingegen erſtere in der Handha —
bung eines Princips geſucht werden muͤſſen , durch
welches mit Erhaltung aller Waldungen , weſſen Eigen —
thum fie auch ſeyn moͤgen , die Befriedigung des Holz -

beduͤrfniſſes geſichert wird . Der ſonſt rechtliche und

gute Buͤrger , welcher durch den augenblicklichen Vor —

theil eines anſehnlichen Holzerloͤßes geblendet , oder

durch die Noth gedraͤngt , ſeinen Wald zuſammenge⸗
bauen þat , und in dieſem das Beduͤrfniß an Brenn —

holz in einem harten Winter nicht mehr befriedigen
kann , achtet , wenn er ſeine Familie der Kaͤlte ausge —
ſetzt ſieht , nicht die Graͤnzen eines fremden Eigenthums ;
er iſt moraliſch entſchuldigt , wenn er dieſe Graͤnzen uͤber —

ſchreitet , und das Holz nimmt , wo eres zunaͤchſt
findet.

Ich kann Sie , meine Hochzuverehrende Herren
verſichern , daß mir oft in ſtrenger Kaͤlte Leute auf
dem Wege zum Holzfreveln begegnet ſind , welche ich

durch die Androhung der Strafe davon abzuhalten

ſuchte ; ſte antworteten mir : wir wiſſen , daß wir uns

der Strafe ſchuldig machen , wollen ſich auch gern zu

einer Beit bezahlen , wo wir durh Taglohn etwas ver -

dient þaben werden ; jegt bitten wir aber : um- Gottes :

willen , zuzugeben , daß wir unſern erſtarrten Kin —

dern etwas Holz nach Hauſe bringen . Wer wuͤrde

im Stande geweſen ſeyn , die ſtrenge Dienſtpflicht gegen

die Menſchlichkeit geltend zu machen ?
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Zu den indirecten Maßregeln , welche in dem geſicher⸗
ten Beduͤrfniſſe des Holzes die Waldungen am beſten

gegen Frevel bewahren , iſt aber auch eine allgemeine ,

polizeyliche Einrichtung nothwendig , welche in vollem

Zuſammenhange , und zwar ſo wirkſam gemacht ſeyn muß ,

daß ſie durch Befreyungen im Einzelnen nicht gelaͤhmt
wird . Den was iſt von den zweckmaͤßigſten polizey⸗
lichen Maßregeln zu erwarten , wenn ihre Wirkung

durch Befreyungen im Einzelnen durchaus gehemmet iſt ?
Ein Beyſpiel mag dieſes klar machen . Um dem haͤu⸗

figen Frevel zu begegnen , welches durch die vielen Såg -

muͤhlen , theils in den verſchiedenen Thaͤlern des

Schwarzwaldes , theils auf dem flachen Lande ſelbſt
aͤuſſerſt beguͤnſtigt iſt , beſteht eine Verordnung , das

Saͤgholz bey ſeiner Abgabe beſonders mit dem Wald —

hammer des Foͤrſters zu bezeichnen ; wenn nun die

Forſtbehoͤrde bey den Holzfaͤllungen in den Pribatwal —⸗

dungen zum Verkaufe nicht mitzuwirken haͤtte, ſo wuͤrde

dieſe Verordnung von gar keinem Nutzen mehr ſeyn ,

die durch ſolche beſtehende Controle gegen Frevel hoͤrte

auf , und es waͤre dem Freveln , zum allgemeinen Nach⸗

theile , der welteſte Spielraum geoͤffnet .

Dieſes , meine Hochzuverehrende Herren ! ſind

nachtraͤglich zu den ſchon ffruͤher fuͤr den Geſetzent⸗

wurf in den beiden Kammern von mir entwickelten

Gruͤnden , die weitern Anſichten , welche ich beſonders

zu wuͤrdigen bitten muß .

Frhr . v . Zyllnhardt : Da uͤber den Antrag

des Herrn Geh . Hofraths Zachariaͤ , den Artikel im

Ganzen zu verwerfen , am leichteſten nach Pruͤfung der

einzelnen Beſtimmungen wird abgeſtimmt werden koͤnnen ,

ſo bemerke ich , daß ich unter der Vorausſetzung , daß

nur das Holzfaͤllen zum eigenen Bedarf , nicht aber zum

Verkauf , von Beſchraͤnkungen befreyt werden ſolle , die
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ee Vefimmung a ) får zweckmaͤßig in ſo fern Halte,
ten alg fie dazu beytragen mag , 3u verhindern , daß nicht

ne , der Vorwand des eigenen Bedarfs zum Umgehen der

em wegen des Verkaufs bleibenden Beſchraͤnkung mißbraucht
uf , werde ,

imt

ey⸗ Fryhr . v. Tuͤrkheim : Auf dieſe letzte Bemer —

ing kung habe ich nur Eines zu erwiedern . Unſere Forſt —

ſt ? polizey hat andere Mittel , einen unerlaubten Holzverkauf

aͤu⸗ zu beobachten . Durch die Waldbegehung wird bemerkt ,

åg - wag aus dem Walde þeraugfommt und wohin ; eg

des braucht nicht durch Berechnungen herausgebracht zu wer —

tof den , und wag ein Waleigenthåmer unter dem Borwand

das eigenen Beduͤrfniſſes allenfalls verkaufen koͤnnte , dieß
ild⸗ krann er eben ſo gut auch bey der verordneten Anzeige ,
die als zum eigenen Gebrauch beſtimmt angeben . Immer

jal- wird man befer im Wald , als im Ofen deg Eigen -
rde thuͤmers controliren koͤnnen , was von ihm verbraucht
pn , und mag verfauft wird .

rte Uebrigens mahe ich darauf aufmerffam , daf M -

ich⸗ les , was wir in dieſer Sache hier beſchließen , kein

anderes practiſches Reſultat haben kann , als die Aeuſ —
ind ſerung unſerer Anſicht , denn da der Beſchluß der zwey —

né- ten Kammer auf etwa gang Andere geht , alò auf
ten den Gefegentwurf , welhen mir Hier erörtern , fo wird

erg in feinem Galle mehr auf diefem Landtag ein Gefez
zu Stande kommen .

rag Zahariå : Die vorliegende Berathung ſcheint mir

im doch allemal in ſo fern ein practiſches Intereſſe zu haben ,
der als die Regierung bey einer vorlaͤufigen Verordnung

en, die Anſichten der Kammer gewiß nicht unberuͤckſichtigt
daß laſſen wuͤrde .
um

die
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f D
Auf einen wegen der Ordnung der zu ſtellenden

Frage entſtandenen Zweifel

beſchloß
die Kammer

zuvoͤrderſt uͤber die einzelnen Saͤtze des Artikels ,
und ſodann erſt uͤber den auf Verwerfung des

ganzen Artikels geftelten Antrag - deg geh.
Hofraths Zachariaͤ abzuſtimmen .

Sie beſchloß ſodann weiter : die Beſtimmung
a. beyzubehalten

3u lit . b .

Zachariaͤ : Wenn es erlaubt waͤre, zu dem Ge⸗

muͤthe der verehrlichen Mitglieder der Kammer zu ſpre⸗
chen , ſo wuͤrde ich dießm al ihr Gefuͤhl in Anſpruch
nehmen . Ich laſſe der Verordnung vom Jahr 1810
volle Gerechtigkeit widerfahren . Waͤre ich der Eigen⸗
thuͤmer eines Waldes , ſo wuͤrde mich der eigene Vor⸗

theil beſtimmen , den trefflichen Regeln , welche dieſe
Verordnung enthaͤlt , allenthalben nachzuleben . Aber
hier iſt davon die Rede : ob der Waldeigenthuͤmer ,
auch der einfache Landmann , bey Strafe an dieſe Ver⸗

ordnung gebunden : werden : fol ?

Se : Durchlaucht , der Herr Fårf o. : Ld wen fein
glauben , dag die Beziehung auf die Verordnung vom
Jahr 1810 doch deßhalb noͤthig ſeyn werde , weil viele
Waldbeſitzer keinen Begriff von der Forſtwirthſchaft
haͤtten , und eine Belehrung hieruͤber das einzige Mit⸗
tel fey , ihren Wald zu erhalten .

Irhr . v. Tuͤrkheim : Die Abſicht der Beſtim —
mungen des Satzes b. kann nicht ſeyn , den Waldei —

genthuͤmer fuͤr alles dasjenige verantwortlich zu machen ,

eaa

aie
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was darin vorgeſchrieben iſt , ſonſt waͤre er uͤbler daran ,

als wenn man es beym Alten gelaſſen , und ihn fort -

hin an die Anweiſung der Forſtbehoͤrde gebunden haͤtte,

tenn es hieße nichts anders , als daß ihm die im Ar—⸗

tikel J . angegebene Freyheit nur dann zuſtehe , wenn er

ſelbſt ein gelernter Forſtmann iſt , was er ſeyn muͤßte, um

eine ſolche Reſponſabilitaͤt zu uͤbernehmen . Daher kann

dieſer Satz keinen andern Sinn haben , als der Forſtbehoͤrde ,

welcher nah dem Gag a. Anzeige von einem vorha —

benden Holzhieb gemacht werden muf , dad Redt der

Cinfchreitung zu begrånden , wenn diefelbe findet , dag

die in den Gågen b. und c. enthaltenen Borfhriftes

dadurch uͤberſchritten werden , welche nur Gegenſtand

techniſcher Beurtheilung ſeyn koͤnnen . Nur fuͤr die

Befolgung einer Inhibition der Forſtbehoͤrde kann der

Eigenthuͤmer in einem ſolchen Falle verantwortlich ſeyn .

Reg Com . . O. J . M. v. Kett ner : Die unter lit . b .

enthaltenen Beſtimmungen ſind weiter nichts , als eine

Hinweiſung auf Beobachtung der allgemeinen Regeln der

Forſtwirthſchaft . Auch hier iſt mir nicht ein einziger
Fall der Beſtrafung wegen Nichtbeachtung bekannt .

Frhr . v. Gemmingen - Preßeneck erklaͤrt , daß

ouch die Commiſſion von dieſer Anſht ausgegangen

ſey .

Zachariaͤ bemerkt , daß ihm die Deutung , welche

der Herr Staotsrath , Frhr . v. Tuͤrkheim , dem Satze

b. deg vorliegenden Artikels gegeben habe , gwar voll -

fommen Genüge leifte , daf aber , zufolge diefer Deutung ,
der Artikel IV . des Entwurfes zu veraͤndern ſeyn wuͤrde.

Denn dieſer Artikel ſetze offenbar auf die Nichtbeobach—
tung der Verordnung vom Jahr 1810 eine Strafe .

—
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Frhr . v, Tuͤrkheim : Der Artikel IV . wird allerdings
Gegenſtand einer weitern Eroͤrterung werden muͤſſen .

Auf gehaltene Umfrage wurde mit 7 gegen 6

Stimmen

beſchloſſen ,

lit . b . den auf die Verordnung vom Jahr 1810

fih beztehenden Gag nady Zacharis Vorſchlage zu

ſtreichen .
i e

wurde einþelig angenommen .

Hierauf erflárte der geh . Hofrath Zachariaͤ ,
" dag er nunmehr feinen Antrag auf Streichung des gans |

zen Artikels zuruͤcknehmen muͤſſe. |

Der

Art . I

erhielt die einhellige Zuſtimmung der Kammer .

Art . IV .

Re Con LO . . , v. Kettner glaubt , Gap

dieſer Mrtifel jekt unbedenflih fey , da lite b , Art T.

geſtrichen worden .

Frhr . v. Tuͤrkheim wiederholt die beym Art . II . b

gemachte Bemerkung , nach welcher der Waldeigenthuͤmer ,

wenn er die vorgeſchriebenen Azeige gemacht hat , und

keine Einſprache von Seiten der Forſtbehoͤrde erfolgt iſt ,

fuͤr die weitern , in den vorhergehenden Artikeln gege —

benen Vorſchriften nicht verantwortlich ſeyn koͤnne .

Reg . Com . . . . J . v. Ketner : Wenn das

Recht der Einſprache eine practiſche Folge haben ſolle ,

fo muͤſſen auch die Mittel zur Abhaltung vorhanden ſeyn ,
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Tehri wr Tüͤrkhe im : Allerdings wird die Ein -

ſprache eine practifhe Folge haben , denn wenn fie nicht

geachtet wird , fo wird dadurch Der Waldeigenthuͤmer
ſtrafbar , aber nicht weil er gegen die Vorſchriften ,

ſondern nur weil er gegen die auf dieſe Vorſchriften

gegruͤndete Einſprache der Forſtbehoͤrde gehandelt hat .

Die Kammer

beſchloß

den Artikel , nach einer dem geh . Hofrath Za —

chariaͤ vorgeſchlagenen , und von dem Staats —

rath , Frhr . v. Tuͤrkheim , naͤher beſtimmten

Verbeſſerung , ſo zu faſſen :

„ Der Waldeigenthuͤmer , der den Vorſchriften des

YArtifels ILa . oder des Artikels III . oder den auf

Art . II . b . c. ſich gruͤndenden Verfuͤgungen der

Forſtbehoͤr de nicht Folge leiſtet .
A

Art . V.

Frhr . v. Gemmingen⸗Preſteneck erlaͤutert

den Verbeſſerungsvorſchlag der Commiſſion , welcher den

Zweck habe , den Artikel mit den Beſchluͤſſen der Kam⸗

mer vom Jahr 1820 mehr in Uebereinſtimmung zu

ſetzen .

Frhr . v . Tuͤrkheim : unterſtuͤtzt den Vorſchlag

der Commiſſion , welcher den von der Kammer bereits

im Jahre 1820 ausgeſprochenen Grundſaͤtzen angemeſ⸗

ſen ſeye , nach welchen der Holzhieb in Privatwaldun —

gen uͤberhaupt , und auch der zum Verkauf beſtimmte :

nur an die Bedingungen der Erhaltung der Waldun -

gen im Allgemeinen und der Verhuͤtung einer Devaſta⸗

tion , nicht aber an die Regeln eines nachhaltigen

Wirthſchaftsplans gebunden ſeyn ſolle .
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Frhr . v. Wefſenberg : Der Ariikel V. if
allerdings der wichtigſte der ganzene vorliegenden pro -
viforifhen Berordnungs aber ih Halte ibn auch fùr
den druͤckendſten . Denn ſeine Beſtimmungen machen den

Privatbeſitzer in der Benutzung ſeines Eigenthums ganz
von dem Ermeſſen und der Entſcheidung ſolcher Behoͤr⸗
den abhaͤngig, die , nach Amtspflicht und Beruf , blos das
forſteyliche Intereſſe im Auge haben , aber gar nicht
geeignet ſind , die Intereſſe und Beduͤrfniſſe der Familien ,
die doch hier am vorzuͤgligſten in Betrachtung kommen

ſollten , zu beurtheilen . Dazu kommt , daß der Pri⸗
vatwaldbeſitzer hier ſogar verbindlich gemacht wird , die
ibm aufgelegte Nbhångigfeit mit Geld zu bezahlen :
Dicfe Gründe , in Verbindung mit denen , die ich frå -
ber gegen die Befehrånfung der Verwaltung der Pri -

_ vatwaldungen vorgetragen Habe , erlauben mir in feinem
Sal , zu dieſem Artikel meine Zuſtimmung zu geben .

Reg . Com. . . . M. v. Kett ner : Ich habe ſchon be —

merkt , daß die Regierung die Abſicht hat , dem Ver —
derben der Privatwaldungen ein indirectes Mittel - ent -
gegenzuſetzen , naͤmlich : zu verhuͤten , daß durch den
Mißbrauch des einen nicht andere Waldbeſitzer mit in
das Verderben gezogen werden . Von der Richtigkeit
dieſes Grundes iſt die Regierung ſo ſehr uͤberzeugt ,
daß ſie , wenn dieſer Artikel nicht angenommen werden
ſollte , das ganze Geſetz zuruͤckzunehmen genoͤthigt ſeyn
wuͤrde .

Frhr . v. Tuͤrkheim fragt , ob ſich dieſe Erklaͤ⸗

rung auch auf den Verbeſſerungsvorſchlag der Commif —

fion , oder , wie er glaube , nur auf den von Weſſenber⸗
giſchen Antrag beziehe ,

Der Vicepraͤſident bemerkt , daß ſich die Er —
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iſt klaͤrung wohl nur auf den letztern Antrag beziehe , da

* der Herr Regierungscommiſſaͤr in der Commiſſion feine
år Zuſtimmung zu dem gemachten Verbeſſerungsvorſchlage
en gegeben habe .

nā

e Reg . Com . LOJ . M: v. Kettner beſchraͤnkt
8 bierauf feine Erflårung auf den Antrag deg Frhrn v.

pt
B effenberg ,

n, j
en Auf gehaltene Umfrage wurde - Der Anutrag Deg

£ Frhrn . v⸗ Weſſenberg mit 12 gegen 2: Stimmen

ie verworfen , ;

M: (
i

i Frhr . v. Gemmingen - Praͤſteneck erlaͤutert

— ſodann den Verbeſſerungsvorſchlagder Commiſſion .

Reg . Com . . O. JI . M. v. Kettner erklaͤrt , daß
er gegen den Vorſchlag der Commiſſton nichts einzu⸗

i wenden habe , wenn die Beftimmung - bleibe die Forf

$ behoͤrde habe anzuweiſen .
tz

n Die Kammer

n
—— beſchloß

t hierauf , den Artikel mit dem im Commiſſionsbe⸗
— | richte enthaltenen Verbeſſerungsvorſchlage , und

u mit der aus dem Vortrage des Staatsraths , Frhrn .

ñ v. Titheim , fih - ergebenden , genauern Beftim -
mung dieſes Vorſchlages in der folgenden Faſſung
anzunehmen :

z p Ueber dag aus Privatwaldungen zum Verkauf

i
|

- Verlangt werdende Holt , fo wie uͤber jede , nicht zur

⸗ Befriedigung eigener Beduͤrfniſſe der Privatwaldbeſttzer
beabſichtigte Waldnutzung , iff bon dén Gemeindsvor —

faͤnden, bey welchen ſich die Waldeigenthuͤmer zunaͤchſt
a melden muͤſſen , eine beſondere Nachweiſung aufzunehmen ;

20Protokolle der J. Kammer 4. B
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J

und dem betreffenden Forſtamte vorzulegen , melh leit | Mi

teres die Thunlichkeit der verlangten Holzabgaben , oder fo í

die Zulaͤſſigkeit der uͤbrigen , in Anſpruch genommenen ,

Genåffe nah Der Verordnung vom 21r . Februar i819 |

N jedoch ohne daß es auf die Nachhaltigkeit des Holz⸗ hen

i betriebs Ruͤckſicht zu nehmen haͤtte , wuͤrdigt , die allen⸗ wer

falls noͤthige Maͤßigung bewirkt , und die Anweiſung daß
des zum Verkauf zu faͤllenden Holzes dem betreffenden

Revierfoͤrſter auftraͤgt , wobey es dem Waldeigenthuͤmer /

wie bisher , obliegt , nach Verſchiedenheit des Herbrin⸗ ſchl

gens , entweder die Diaͤt an den Foͤrſter zu zahlen /

oder die uͤblichen Forſtgebuͤhren , Stammgelder oder

Handloͤhne zu entrichten . “
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Zachariaͤ bringt noch den Zuſatz zu dem Artikel deh

in Vorſchlag , daß die Forſtbehoͤrde , bey der Bewilli⸗ wer

—9— gung oder Verweigerung des Geſuchs , zugleich die Ver⸗ ligi

a mdgens umſtaͤndedes Waldeigenthuͤmers ( ob er z. B—
mittelſt des zu verkaufenden Holzes ſeine Schulden til -

| gen wolle ) zu beruͤckſichtigen habe. zei
mal

Fhr . v. Tuͤrkheim : So ſehr ich die Ab ſicht iver

welche dieſem Vorſchlage zu Grund liegt , wuͤrdige , ſo
ſcheint er doch nur auf eine Maxime hinauszugehen⸗

und darum niht in das Geſetz zu gehoͤren .

Spe v. Weſſenberg : Gerne wuͤrde ich dem

Zuſatz , den der Herr geh . Hofrath Zachariaͤ vorgeſchla⸗
gen hat , beyſtimmen , wenn nicht meiner Ueberzeugunt
entgegenſtuͤnde , daß die Forſtbehoͤrden keineswegs 9”

eignet find , die oͤkonomiſchen Verhaͤltniſſe der Familien

zu beurtheilen .

Zachariaͤ wuͤnſcht, daß v. Kettner ſich als för
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Mitglied der Kammer gefaͤlligſt erklaͤre , ob bisher auf
ſo lche Privatverhaͤltniſſe Ruͤckſicht genommen worden ſey ?

v. Kettner erklaͤrt , daß dieß allerdings geſche—
hen ſey , und auch in der Folge nicht werde unterlaſſen
werden . Er glaube aber mit dem Fhrn . v. Tuͤrkheim ,
daß dieß kein Gegenſtand des Gefeges fey .

Auf gehaltene Umfrage wurde Zacha riaͤls Vor —⸗

ſchlag verworfen .

Art , VI .

; Frhr . v. Weſſenberg : Beym Art . VI . halte ich
dafuͤr, daß die vorherige Anzeige zur Wiſſenſchaft der Forſt⸗
dehoͤrde vollkommen genuͤgen duͤrfte, und Dag feine Noth -
wendigkeit ſey , die Ausſtockung durch neue Staatsbewil⸗

ligung zu bedingen .

d. Kettner bemerkt dagegen , daß die bloße An —

zeige nicht hinreichen wuͤrde. Wenn ein Wald ein⸗
mal ausgeſtockt ſey , ſo koͤnne er nicht wieder hergeſtellt
werden .

Der Artikel wurde hierauf einhellig angeno mmen.

Art . VII .

beſchloß
dieſen Artikel nach dem Antrage der Commiſſion zu

ſtreichen .

Die Kammer

v. Kettner bemerkt bey dieſem Artikel , daß die

Murgſchifferſchaft zu ſehr von den Vortheilen der Be —

foͤrſterung uͤberzeugt fey , als das ſie es meht bey der

dermaligen Einrichtung werde bewenden laſſen . Sie ha —

29 >
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be ſeit 6 Jahren einen eigenen Forſtbedienten , welche

Einmichrung ihr ſchon einen bedeutenden Nutzen ge —

bracht habe .

Der
Hrt . VII .

wurde auf die Bemerkung des geh . Hofraths Zachariaͤ
und des Fhrn . v . Tuͤrkheim , dafi derfelbe niht alé

eigentlicher Beſtandtheil in das Geſetz gehoͤre , als

Schluß des Geſetzes , jedoch nicht als eigener Artikel ,
angenommen .

Der Vicepraͤſident und der Ehr . v. Tuͤr k⸗
heim glauben , daß uͤber das ganze Geſetz nicht abzu—⸗

ſtimmen ſeyn werde , da ſchon beſchloſſen ſey , dem Ent⸗

wurfe der zweyten Kammer nicht beyzutreten , und al⸗

ſo die Erſte Kammer mit dieſer Erklaͤrung der zweyten
Kammer nur ihre Ideen als Beylage werde mitzuthei⸗
len haben . Lehzterer fuͤhrt noch als Beyſpiel das Ge —

ſetz uͤber die Kriegskoſtenausgleichung an , wo es eben

ſo gehalten worden ſey .

Zachariaͤ macht dagegen auf den Unterſchied
zwiſchen beiden Faͤllen aufmerkſam , und fuͤgt den An —

lrag hinzu , nunmehr uͤber das ganze Geſetz abzuſtimmen ,

und es , wenn es angenommen werden ſollte , in ſeiner

verbeſſerten Faſſung an die zweyte Kammer gelangen zu

laſſen .

Dieſer Anſicht tritt der Fhr . v. Zyllnhard ! t
bey , und die Kammer

beſchloß ,

auf gehaltene Umfrage :

nach Zachartaͤſs Vorſchlag , uͤber das Ge —

ſetz im Ganzen abzuſtimmen ;

SQA
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2) das Geſetz mit den beſchloſſenen Motificatio —

nen anzunehmen .

Der Vicepraͤſident legte noch 2, waͤhrend der

Sitzung eingekommene Mittheilungen der zweyten Kam —

mer por :

1 ) Sn Betreff des von derfelben angenommenen

Gefegentwurfg wegen Prolongation des Salz -

ad modiationscontraets
Beylage Ziffer 158 ( ungedruckt )

und

Unterbeylage zu Ziffer 158

Beſchluß : ;
Dieſelbe in einer Vorberathung in Betrachtung

zu ziehen .

2) In Betreff des Beytritts der zweyten Kam⸗

mer zu der in Vorſchlag gebrachten Bitte um

Vorlage eines , die Handhabung der Preßfreyheit

und die Ahndung der Preßvergehen bezweckenden

Geſetzes .
Beghlage , Ziffer 159 ( ungedruckt )

Beſchluß :

Dieſe Bitte nunmehr dem hohen Statsmi⸗

niſterium zu uͤberſenden.

Hiermit wurde die Sitzung geſchloſſen .

Zachariaͤ .
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f

Unterbeylage zu Ziffer 156 . —
9

Ludwig von Gottes Gnaden ,

Grofherzog gu Baden , Herzog zu Zåhrins

gen , Landgraf zu Nellenburg , Graf ju Sa —

lem , Peterghaufen und Hanau m ze ,
ovo

ou

li 1i Wir haben ung gnådigf bemogen gefunden , mit Zus

W C ſtimmung Unſerer getreuen Staͤnde zu verordnen :

I Art . I

9 | j Die den vormalig Mainziſchen und Wuͤtzburgiſchen

M Aemtern , bey Aufloͤſung des Kurſtaats Mainz und Bis⸗

thums Wuͤrzburg , zugewieſenen Quoten an den Mainzi⸗

ſcchen und Wuͤrzburgiſchen Centralſteuer⸗Schulden , fer⸗ |
i ner die Schulden der Leiningiſchen Chauſſeecaſſe , wer⸗ |

j

|
|

ii l ; den nach dem Stande , in welchen am fien May 1815

0 die Paſſivcapitalien nach Abzug der damals etwa vor⸗

Hi Ii handenen Activen fich befanden , auf die Amortiſations⸗

y M caffe bernommen . Die Binfen von den zu uͤbernehmen⸗

den Summen werden vom 1fen Yuny 1822 an , aug Deg

Amortiſatiſationscaſſe bezahlt .

Art . I . |

Die Schulden der altbadiſchen Rheinbaucaſſe wer ?

den gleichfalls , jedoch nur zu zwey Dritttheilen , nach

dem Gtande der Paffivcapitalien , welche am rfen May | í

1815 nach Abzug der damals etwa befandenen Metivs

Forderungen vorhanden waren , mit Zinfen vom ifen

Suny 1922 auf die Amortifationgcafe uͤberwieſen . |
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Jri . M.

Die der Herrſchaft Hohengeroldged bey Verthei -

lung der ſchwaͤbiſchen Kreisfhulden im ahr 1809 zu -

gefallene Schuldenquote , ſo wie die bey Vertheilung des

Kreisactivums auf Hohengeroldseck gefallene , und bey

dem fuͤrſtlichen Hauſe Oetingen - Wallerſtein zu erhebende

Activforderung , werden mit Zinſen vom 4. Juny 1822

auf die Amortiſationscaſſe uͤbertragen , unter der Be⸗

dingung , daß dieſe Herrſchaft keinen Anſpruch auf Ue⸗

bernahme anderer Landes ſchulden macht .

Art . IV .

Die Qualitaͤt der Schulden der Stadt Wertheimer

Schatzungscaſſe ſoll naͤher unterſucht werden . Einſtwei⸗
len wird dieſer Caſſe , unter dem Vorbehalt des etwa

verordnet werdenden Wiedererſatzes , die Summe von

15,000 fl . aus der Amortiſationscaſſe ausbezahlt .

Arta V.

Eben ſo ſollen die Schulden der vormaligen Land —⸗

ſchaften Mainau , Huͤfingen , Neuſtadt , Herdwangen , Sa⸗

lem, Ueberlingen , Blumenfeld , Bonndorf , Hohenhoͤven ,

Heiligenberg , Moͤßkirch, Stuͤhlingen , Nellenburg , Wol —

fach und Haslach , naͤher unterſucht werden .

Einſtweilen erhalten dieſe Landſchaften aus der

Amortiſationscaſſe die Summe von 350,000 fl . , welche

auf folgende Weiſe proviſoriſch unter dieſelben zu ver —

theilen ſind :

a Mainau hat hieran : 12,847 fle Hüfingen 7000 fl.

und Neuſtadt 850 fl. zu empfangen .



mememe

ia

a

—

=

—

—

448 Protokolle der Erſten Kammer .

b ) Der Rek wird mit den unter c und d nachfol⸗

genden Beſchraͤnkungen den uͤbrigen oben ge —

nannten Landſchaften , nach Verhaͤltniß ihrer

Schulden , zugeſchieden , wie ſolche zu Anfang des

Steuerjahrs 1815 , mit Einrehnung der Binfe

feit jener Zeit , nah Abzug ihrer Damal yor -

handenen Activen , befanden haben .

c) Die Landſchaft Nellenburg wird einſtweilen nur

mit ihrer im Jahre 1792 beſtandenen Schuld ,

nebſt Zinſen vom Jahre 1815 , in Berechnung ge —

zogen .

d) Die Landfhaften Wolfah und Haslach , die

einſtweilen nur nach ihrem Schuldenſtand vom

1ften Juny 1822 in Berechnung fommen , erhal -

ten von der proyiforifch zu vertheilenden Summe

nur vier Fúnftheile defen , wag den Ùbrigen

Landfchafteh , får Forderungen gleiger Summe

3u Theil wird ,

Art . VE

Unſere Miniſterien des Innern und der Finanzen

ſind mit Vollziehung dieſes Geſetzes beauftragt .

Karlsruhe , den

Die zweyte Kammer nimmt den vorſtehenden Ges

ſetzentwurf an .

Karlsruhe , den 17 . Jaͤnner 1823 .

Im Namen der unterthaͤnigſt treu gehorſamſten zwey —

ten Kammer der Staͤndeverſammlung .

Der Praͤſident Ş

Die Secretaͤre v. Itzzſte in —

Baumgaͤrtner

Speyerer .

hrenbach —.
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Die Mittheilung Der zweyten Kammer , wegen Befórde :

yung der Schweinszucht , und wegen der Abſchaffung

die |
Deg Blutzehntens .

Į
vom | Erſtattet

— von Seiner Durchlaucht , dem Herrn Fuͤrſten von

ung Loͤwenſtein .
rigen

imme —

Die zweyte Kammer hat in ihrer Sitzung vom 27 .

anzen
Dee . v. Jven doppelten Beſchluß gefaßt : einmal ,

Se . Koͤniglichen Hoheit , den Großherzog , un⸗

terthaͤnigſt zu bitten : Der Befoͤrderung 90

der inlaͤndiſchen Schweinszucht alle v

Ge moͤgliche Aufmerkſamkeit widmen — die zweck⸗

dienlichen Maßregeln deßfalls zur Ausfuͤhrung 9

bringen — und inſofern ſie in den Kreis der W

Geſetzgebung einſchlagen , einen , dieſen Gegen⸗

ſtand betreffenden , Geſetzentwurf den Staͤnden

vorlegen ,

und zweytens , und als in Verbindung damit ſtehend :

|
Ae die Mittel , welche die Aufhebung des B fut aN

| zehnten g bewirfen fónnen , benugen , und , inz ia

| ſoweit ſie in den Kreis der Geſetzgebung ein⸗

wey⸗



450 Protofolle der Erten Kammer .

flagen , den Entwurf eines Geſetzes hieruͤber
den Kammern gleichsfalls vorlegen zu laſſen .

Die Commiſſion hat geglaubt , ſich uͤber vorliegende
beide Antraͤge ganz kurz faſſen , und ihre Anſichten der

hohen Kammer nur mit Wenigem vortragen zu duͤrfen .
Die Commiſſion haͤlt dafuͤr , daß der erſte Antrag :

auf Befoͤrderung der inlaͤndiſchen Schweins —
zucht , allerdings von großem Intereſſe fuͤr das Land,
und namentlich fuͤr die beiden Kreiſe , den See - und

Dreyſamkreis ſey , indem , nach der Angabe des Herrn
Staatsraths v. Sensburg in deſſen , in der Sitzung
der zweyten Kammer pom 9. July v. J . gehaltenen
Vortrag uͤber ohigen Gegenſtand , nach actenmaͤßigen
Berechnungen , fuͤr Milch - und Lauferſchweine alljaͤhr⸗
lich 20,000 fl. außer Landes gehen ſollen.

Dieſe ſo bedeutende Ausgabe dem Lande zu er -
halten , und dadurch den Wohlſtand jener erſtgenannten
Landestheile , aus welchen jene betraͤchtliche Summe

hauptſaͤchlich in die Nachbarſtaaten , Baiern und Frank⸗
reich , fliegen , moͤglichſt zu erhoͤhen , iſt , fuͤr die Staͤnde ,
allerdings hohe Pflicht ; und die Commiſſion ſtimmt
ſomit dem dahin gehenden Wunſche der zweyten Kam —

mer : daß Se . Koͤnigliche Hoheit , der Großherzog , ge —
ruhen moͤchten , dem fraglichen Gegenſtand Ihre Aller —
hoͤchſte Aufmerkſamkeit zu widmen , und den Staͤnden
einen Geſetzentwurf in dieſer Beziehung vorlegen zu
laſſen , ſobald die , zu dieſem Behuf zu ergreifenden ,
Maßregeln in den Kreis der Geſetzgebung einſchlagen
ſollten , aus voller Ueberzeugung bey ; — ſie glaubt
aber auch , in kein naͤheres Detail dabey eingehen zu
duͤrfen , als oben beſagter Vortrag des Herrn Regie —
rungscommiſſaͤrs , theils ſchon ſo ausfuͤhrlich und er —
ſchoͤpfend iſt , daß es nur dem Oekonomen vom Hand —
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—
werk moͤglich ſeyn wuͤrde , hie und da vielleicht noch Vor⸗

—
ſchlaͤge , zur ſchnellern Erreichung des beabſichtigten

mae
Zwecks zu machen ; theils aber auch der Commiſſtons⸗

bericht der zweyten Kammer ſelbſt einige , durch den

few landwirthſchaftlichen Verein zu Ettlingen geſammelte ,

— ſharbare Rotizen uͤber die Schweinszucht im Groß —

ng herzogthum enthaͤlt ; und uͤberdieß der Augenblick , ſich

— uͤber dieſen Gegenſtand naͤher einzulaſſen , alsdann erſt

—
gekommen zu ſeyn ſcheint , wenn der erbetene Geſetzent —

EN
wurf unter der bemerkten Vorausſetzung , wirklich an

eni die Lammer gelangen folte .

nen Soviel erlaubt ſich Ihre Commiſſion hier nur hin⸗

gen zufuͤgen zu duͤrfen , daß ſie , in Uebereinſtimmung mit

ra der Commiffion der zweyten Kammer , die dort unter a

und b bezeichneten Mittel , naͤmlich die Errichtung oͤf⸗

T fentlicher Schweinsmaͤrkte , und die Ausmittelung der

m Fonds , zur Haltung der erforderlichen Eber — alg wor⸗

e auf fih auch fhon der Vortrag Deg Herrn Staatsrath

n von Sensburg erſtreckt — fuͤr die geeignetſten zur Em -

= |
porbringung diefer Zucht halte ; und Dag Der landwirth⸗

mi ſchaftliche Verein wohl die zweckmaͤßigſten Vorſchlaͤge

zu Erreichung der wichtigen Abſicht , zu machen im Stande

ſeyn werde , im Fall naͤmlich noch andere als die , von

ers erſtgenanntem Herrn Regierungscommiſſaͤr in Vorſchlag

i gebrachten ſachgemaͤßen Maßregeln , nothwendig werden

zu ſollten , den Bedarf an Schweinen im Lande ſelbſt zu
erz

Re zielen , und dadurch Die oben berechnete Summe von

2 250,000 fi . får dDafelbe zu gewinnen .

bt WaS den mweitern Vefhlug der zweyten Kammer ,

zu wegen Aufhebung des Blutzehntens betrifft ,

* ſo kann Ihre Commiſſion dieſem Antrag nur in ſo fern

tz beypflichten , als ſie „ unter Benutzung aller

Mittel , um die Aufhebung des Blutzehn —

—
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tens zu bewirken “ auch jenes der Abloͤſung ſub —
ſumirt , indem ſie nicht glaubt , daß es in dem Willen
der Kammer liegen werde , dieſen Genuß den Berech⸗
tigten , ohne alle Entſchaͤdigung , entziehen zu wollen ;
wobey namentlich die Geiſtlichkeit am meiſten betheiligt
iſt , und — wie der Herr Regierungscommiſſaͤr in ſeinem
Vortrage ſelbſt ſehr richtig bemerkt , manche Pfarr⸗
pfruͤnde ſo ſchlecht dotirt iſt , daß ſie keinen , auch noch
ſo geringen Abbruch erleiden koͤnnte .

Unter dieſer Vorausſetzung nun , daß der Blutzehnte
abgeloͤst werden koͤnne, traͤgt Ihre Commiſſion nunmehr
darauf an :

den Beſchluͤſſen der zweyten Kammer , ſowohl
in Hinſicht auf die Befoͤrderung der

inlaͤndiſchen Schweinszucht , als auch
in Ruͤckſicht der Aufhebung des Blutzehn —
tens , und der , in beiden Beziehungen an Ge .
Kónigl . Hoheit , den Großherzog , deßhalb ge —
ſtellten , unterthaͤnigſten Bitte beyzutreten .

Karlsruhe , den 20 . Jaͤnner 1823
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Ludwig von Gottes Gnaden ,

Großherzog zu Baden , Herzog zu Zaͤhrin — a

gen ; Landgraf von Nellenburg , Graf zu

l

Gallem , Petershauſen und HANAU W.

Wir Haben Uns gnaͤdigſt bewogen gefunden , mit

Zuſtimmung Unſerer getreuen Staͤnde , zu verordnen ,

| wie folgt :

| Art . J.

Das Salzregale wird in der bisherigen Art , jedoch

mit einer am 1. Jaͤnner 4894 eintretenden Herabſetzung

des Salzpreiſes auf vier Kreuzer per Pfund von dieſem

Tage an , bis Ende Dece 1824 forterhoben . Ergibt ſich

durch die Benutzung deſſelben ein Mehrerloͤs uͤber AR

600,000 f ; fo wird dDerfelbe , wo möglich , zu fernerer Ui
i

Herabſetzung des Salzpreiſes verwendet . Ergibt ſich i i

aber ein Mindererloͤs , ſo wird der Staatsverwaltung

bis zur Ergaͤnzung der zur Amortiſations⸗Caſſendotation
beftimmten Gumme von 600,000 fl. ein Creditvotum be⸗

williget . a

Art . II .
|

Die Staatsverwaltung iſt ermaͤchtiget, wegen einer

Contractsverlaͤngerung , das Erforderliche einzuleiten

und abzuſchließen .

Gegeben Karlsruhe



Fuͤnf und ſechzigſte Sitzung .
Karlsruhe , den 23 . Januar 1823

Gegenwaͤrtig ?

Die bisher erſchienenen Mitglieder , mit Ausnahme
Sr . Hoheit , des Durchlauchtigſten Praͤſidenten , Herrn

Markgrafen Wilhel m zu Baden ,
Ihrer Hoheliten , der Herren Marfgrafen Leopold und

Marimilian zu Baden ,

Sr . Durchlaucht , des Herrn Fuͤrſten b. Fuͤrſtenberg ,
der Herren Staatsminiſter , Frhrn . v. Berſtett und

v. Berkheim ,
des Herrn Generalieutenants d Schaͤffer ,
des Hrn . Oberhofmarſchalls , Frhrn . v. Gayling ,
des Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner , und

des Frhrn . v. Gemmingen - Steinegg .
Weiter anweſend ;

der Herr Regierungscommiſſaͤr , Staatsratb Frhr .
v. Sensburg .

Unter dem Vorfitze
des zweyten Vicepraͤſtdenten , Staatsraths Frhrn .

v. Baden .
bo
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Fuͤnf uͤnd ſechzigſte Sitzung von

Beſchluͤſſen der Kammer modificirte
Der nadh den

Gefegentwurf wegen Befoͤrſterung der Privatwaldungen

wurde verleſen und genehmigt ;

Beylag e Ziffer 160 .

Hierauf wurde das Protokoll der 50ſten Sitzung

verleſen , und mit einigen , ſogleich beruͤckſich tigten , Be⸗

merkungen genehmigt .
Verleſung dieſes Protokolls erſuchte der

Nach V

Hofrath v. Rotteck die Ramer , ihn yon der Stele

da ſeine Kraͤnklichkeit
eines Seecretaͤrs zu entlaſſen ,

ihn leicht verhindern koͤnne , ſelbſt bey den wenigen ,

big zum 31ſten d . M. noch uͤbrigen Sitzungen ununter —

brochen gegenwaͤrtig zu ſeyn .

Die Kammer

beſchloß :

dem Hofrath v- Rotteck die gebetene Entlaſſung

zu ertheilen .

Es wurde weiter die Frage geſtellt : ob man ſofort

zur Wahl eines andern Secretaͤrs ſchreiten , oder aber

dieſe Wahl wegen des nahe bevorſtehenden Endes der

Landtagsſitzungen einſtweilen ausgeſetzt ſeyn laſſen

wolle ?

Die Kammer

beſch lo ß

auf die von dem Vicepraͤſidenten gehaltene Um —

frage , und nachdem auf den Gten 8. der Geſchaͤftsord⸗

nung hingedeutet worden war ,

die Wahl eines andern Secretaͤrs an die Stelle

des Hofraths v. Rotteck ſofort beym Schluſſe der

heutigen Sitzung vorzunehmen .

cepraͤfident eroͤffnete hierauf die Be⸗
Der Vi

Beſchluͤſſe der zweyten Kammer wegen
rathung uͤber die
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Beförderung der inlåndifHen Schweins —
zucht , und Abſchaffung des Blutzehntens .

Se . Durchlaucht , der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſtein :
Als Berichtserſtatter ſey es mir erlaubt , uͤber vorliegen⸗
den Gegenſtand einige Worte vorzutragen .

Der in der zwepten Kammer Statt gehabte , ſo ge —
haltvolle Vortrag des hier anweſenden Herrn Regie⸗
rungscommiſſaͤrs , Herrn Staatsraths v. Sens burg ,
uͤber die Befoͤrderung und Emporbringung der Schweins⸗
zucht , deſſen in dem Commiſſionsberichte ſchon Er waͤh⸗
nung geſchehen iſt , duͤrfte wohl am geeignetſten dazu
feny ver gegenwaͤrtigen Discuſſion eine angemeſſene
Richtung zu geben .

Dieſer Vortrag bezeichnet naͤmlich die Hauptpuncte ,
wor auf es hier hauptſaͤchlich anzukommen ſcheint , und

beſchraͤnkt die Vorſchlaͤge zur Vermehrung der Schweins⸗
zucht vorerſt darauf :

„ daß kein Geld fuͤr Schweine , und beſonders keine

wucheriſchen Procente fuͤrs Borgen , ins Ausland

gehen , und daß gewiſſe Vorurtheile beſeitigt wer —
den moͤchten . “

Es werden in dieſem Vortrage ſowohl die Hinder -
niffe aufgezåblt , welche dem Gedeihen dieſes Zweiges
der Landoͤconomie entgegenſtehen , als auch die Mittel
und Belehrungen zur Beſeitigung dieſer Hinderniſſe auf⸗
gefuͤhrt , und zuletzt noch des Blutzehntens gedacht ,
welchen manche gleichfalls als ein Hinderniß des beſ⸗
ſern Emporkommens , und der Vermehrung der Schweins⸗
zucht anſehen wollen .

In dieſen hier aufgeſtellten Anſichten und Vorſchlaͤ⸗
gen des Herrn Regierungscommiſſaͤrs , welche von eben
ſo viel Sachkenntniß , als von der ſehr zu ehrenden
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Abſicht zuugen , dem Lande und namentlich Den beiden

Kreiſen des Oberlendes eine namhafte Summe zu er —

ſparen , die bisher fuͤr den Ankauf auslaͤndiſcher Schweine

nach Baiern und Frankreich ging , und in dem , was

uͤber denſelben Gegenſtand in dem ebenfalls daſelbſt ci⸗

tirten Uten Hefte der Verhandlungen des landwirth ſchaft⸗

lichen Vereins von dem Thierarzte Schuͤrmayer zu

Freyburg , S . 72 geſagt iſt , und wobey deſſen Vorſchlaͤge ,

wegen Gruͤndung neuer Stammraͤçen durch den Ankauf

von Ebern aug Baiern , aus der Schweiz und aus Bur -

gund beſonders beruͤckſichtigt zu werden verdienen , welche

allsdann in drey verſchiedenen Gegenden um Freyburg

herum , als naͤmlich in die Thaͤler bey und um Waldkirch ,

( die Sauthaͤler genannt ) , in die Thaͤler um Kirchzarten ,

und in die Gegend des Muͤnſterthaͤls vertheilt werden

wuͤrden , ſcheint vorerſt ſo ziemlich Alles zu liegen , was

fuͤr den Augenblick zur Verbeſſerung und Vermehrung

der inlaͤndiſchen Schweinszucht zu thun ſeyn wuͤrde,

und ich fuͤge nur noch hinzu , daß eine aͤhnliche Anſtalt ,

jedoch nur an einem Orte in dem Main - und Tauber

kreiſe keineswegs uͤberfluͤſſig waͤre, da auch dort die

Schweinsracçen meiſtens einer Verbeſſerung beduͤrfen .

Da nun die Initiative zu allen darauf abzwecken⸗

den Maßregeln ohnehin von der Regierung ausgehen

muß , ſo wuͤrde es , — ohne jedoch der Discuſſion da⸗

durch vorgreifen zu wollen , — bey dem Antrage der

Commiſſion in dieſer Beziehung vielleicht ſein Bewen⸗

den haben duͤrfen , und ich erlaube mir nur noch den

Wunſch hier auszudruͤcken , daß der Schuͤrmayerſche,
oben erwaͤhnte Aufſatz im Iten Hefte der Berhandlun⸗

gen des Vereins , in allen ſeinen Beziehungen , und

nicht blos in Ruͤckſichtauf die Schweinszucht , gehoͤrig

gewuͤrdigt werden moͤge, da er ſich auch noch weiter

Protokolle der Erſten Kammer . qt Bd 30
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ber die zwep wihtigen Zweige der Landóconomie , náms |

lich ùber die Berbeferung der Rindvieh - und der Pfes - | 7 !
dezucht verbreitet , und in beiden Beziehungen febr viel i
Gutes und Nuͤtzliches enthaͤt , und daß auch die in J
demſelben Heft , S . 74 bis 77 enthaltenen Vorſchlaͤge

g

des hieſigen Hofthierarztes Tfheulin , yùber die | S !

beſſere Einrichtung der thieraͤrztlichen Geburtshuͤlfe “
hal

bey der hohen Regierung Eingang finden , und von
ſon

dieſer , ſeiner Zeit , bey den Kammern zur Sprache die
gebracht werden moͤgen , um auch in dieſer Hinſicht
das Beſte des Landes zu befoͤrdern .

i
Und auh hier wieder muf ih unfer Mainz und i

Tauberkreiſes erwaͤhnen , da insbeſondere , was die bi
Rindviehzucht betrifft , gutes und ſchoͤnes Faſelvieh uns h:
beynahe durchgaͤngig daſelbſt mangelt .

Was endlich den Blutzehnten angeht , ſo hat =
die Commiffion geglaubt , dag Ynterefe einer Claſſe E
von Staatsdienern , naͤmlich der Geiſtlichen , hier wah *
ren zu muͤſſen , welche am meiſten dabey betheiligt , und
in der Regel weit geringer , als andere Dienerklaſſen
beſoldet iſt , und ſich daher nicht in dem Fall befindet ,
auf den Genuß des Blutzehntens , ohne Entſchaͤdi⸗
gung , Verzicht leiſten zu koͤnnen . | Cs

Dieſes Zehntrecht macht einen Theil der Beſoldung —
der Geiſtlichen aus , auf die ſie angewieſen ſind , und
es wuͤrde eine Ungerechtigkeit ſeyn , ihnen ſolchen , ohne *
Entſchaͤdigung , entziehen zu wollen .

Zwar wurde bey der Discuſſton in der zweyten
Kammer uͤber dieſen Gegenſtand angefuͤhrt : Man habe

ohnehin das Vertrauen zu der Geiſtlichkeit , daß ſie ſich
der Aufhebung einer Abgabe nicht widerſetzen werde ,
die dem Nutzen des Landmannes , und deſſen groͤßerem

*
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Wohlſtande ſo geradezu entgegen ſtehe . Allein , wenn

es auch hier und da ſo gut beſoldete Geiſtliche gibt ;
die auf den , aus dem Vlutzehnten får fie entfpringen =

den , Nugen verzichten fönnten , fo iff Doh nicht jeder

Geelforger in dDemfelben Fale , da er oft alles zuſammen

balten muf , um nur beftehen zu koͤnnen , welches be —

ſonders bey den evangeliſchen Geiſtlichen Der Fal ift ,

die doch in der Regel verheirathet , und gewoͤhnlich

reichlich mit Kindern geſegnet ſind .

Die Abloͤſung , nach einem erſt noch zu beſtimmen

den Abloͤſungs⸗Typ , ſcheint mir daher als Regel gel —

ten zu muͤſſen, da es alsdann jedem Berechtigten ohne —

hin uͤberlaſſen bleibt , auf ſein Zehntrecht ohne Ent —

ſchaͤdigung Verzicht zu leiſten , wenn er es mit ſeinen

Verhaͤltniſſen uͤbereinſtimmend findet . Ich glaube deß —

halb auch hierin auf den Commiſſtonsantrag zuruͤck—

kommen zu muͤſſen , daß naͤmlich der Bluzehnten abge —

loͤgt werden muͤſſe , wenn ſolchen der Zehntpflichtige

aufgehoben mifen wil

Reg . Comm . Staatsrath Frhr . v. Sensburg :

Es handelt ſich hier um zweyerley Maßregeln , um

einleitende , die keines Geſetzes beduͤrfen , und um in —

hibirende und remunerirende , die vom Gedeihen der

erſten Einleitungen abhaͤngen, und ſeiner Zeit allerdings

Gegenſtand eines Geſetzes ſind .

Zu jenen Maßregeln gehoͤren :

1 ) Die Errichtung von Schweinemaͤrkten auf den

geeigneten Plaͤtzen.

2 ) Eine vorlaͤufige Verheißung proviſoriſcher Beguͤn⸗

ſtigungen im Chauſſeegelde .

3 ) Die Aufmunterung vermoͤglicherer Und allmend —

reicher Gemeinden , Eber und Mutterſchweine wenig —
HNa9 ’ ?
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ſtens fuͤr einige Zeit auf Rechnung der Gemeinde zu

halten , und Tummelplaͤtze zu beſtimmen .

4 ) Ver ſuche fuͤr leidentliche Abloͤſungen der Blut '

zehnten, nicht durch allgemeine Beſtimmungen , welche

wieder allerley Reclamationen von Seiten der einzelnen

Berechtigten herbeyfuͤhren wuͤrden , ſondern durch ein⸗

zelne , von der Regierung , beſonders durch die zwey

Kirchen⸗Departements , geleitete Unterhandlungen zu

machen , wobey ſich von ſelbſt verſteht , daß dieſe Ope —

ration ſich vorerſt auf den Drehſam - und Seekreis zu

beſchraͤnken habe , damit die Verhandlungen uͤber dieſen

Verſuch nicht auf einmal ſehr anſchwellen , daß ferner

die zehntpflichtigen Gemeinden dabey mehr durch Ueber —

zeugung , als durch Zwang ruͤckſichtlich des ob ? und

wie ? geleitet werden muͤſſen.

5 ) Daß das neue Veterinaͤr⸗ - Inſtitut unentgeltlichen

Unterricht , vorzuͤglich in dieſem Productionszweige gebe—.

Entſprechen dieſe Vorverfuͤgungen und Verſuche

dem Zwecke auch nur theilweiſe , woruͤber man bis zum

naͤchſten Landtage ſchon ziemlich klar ſehen duͤrfte , dann

iſt es an der Zeit , das Haupthinderniß , oder eigent —

lich das Hauptuͤbel durch ein Geſetz wegzuſchaffen⸗

durch ein Geſetz naͤmlich , welches den Zutrieb fremder

Schweine nur zu oͤffentlichen Schweinemaͤrkten geſtat⸗

tet , alles Hauſiren mit —
aber bey namhafter

Strafe verbietet .

Jetzt ſind die factiſchen Verhaͤltniſſe zu einem ſol⸗

chen Verbote noch nicht geei ignet , weil fuͤr den håufi -

gen Bedarf noch kein anderer Weg gebahnt iſt .

Der Geſetzentwurf duͤrfte ſich alsdann auf zwey

Gattungen von reellen Belohnungen fuͤr die , dem Zwecke

am bereitwilligſten und thaͤtigſten entſprechenden , Ge⸗

meinden verbreiten .
*
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Fuͤr die Wichtigkeit des Ganzen will ich noch be —

merken , daß mehrere Deputirte der zweyten Kammer

bey der dortigen Discuſſion behaupteten , nach den

von ihnen eingezogenen Erkundigungen ſeye die von

mir angegebene Summe von 250,000 fl . , welche auſſer

Randeg gehe , noh viel zu gering .

Se . Durchlaucht , der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſtein ,

erwiederten , daß Sie des Main — und Tauberkreiſes

nur deßwegen gedacht haͤtten , weil dort die Schweins⸗

zucht nicht im beſten Zuſtande ſey . Sie wuͤßten das

unter andern daher , weil eineſehr gute Racçe , die auf

Ihren Guͤtern gezogen werde , gar ſehr geſucht ſey .

uebrigens haͤtten Sie der ferdes und Rindviehzucht

nur gelegentlich Erwaͤhnung gethan .

Frhr . v. Weſſenberg : Nur ſo weit der Ge —

genſtand den Blutzehnten beruͤhrt , ſinde ich ein paar

Worte zu bemerken . Allerdings bildet dieſer , jedoch

mit verſchiedenen Modißeationen , die zum Theil deſſen

Entrichtung erleichtern , einen Beſtandtheil Der Pfarr -

competenz· Sobald indeſſen die Regierung und die

beiden Kammern der Staͤnde ſich gemeinſam uͤberzeugen

werden , daß die Aufhebung des Blutzehntens zur Be⸗

foͤrderung eines Zweigs der landwirthſchaftlichen Cul⸗

tur wirkſam beytragen wuͤrde , zweifle ich keineswegs ,

daß die Pfarrgeiſtlichkeit ſich dieſe Maaßregel gern mwer-

de gefallen laſſen , vorausgeſetzt , daß fuͤr die betreffen⸗

den Pfarrpfruͤnden eine angemeſſene Entſchaͤdigung aus⸗

ott werde , Da uͤbrigens dieſe Ausmittelung vor —⸗

Eroͤrterung und Unter ſu —

laube ich billig annehmen

gemitt
erſt die Regierung zu einer

chung veranlaſſen ftg
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zu duͤrfen , es werde hierin nichts ohne vorherige Ein —

vernehmung der biſchoͤflichen Generalvicariate, ſo weit

die Sache die katholiſche Pfarrgeiſtlichkeit betrifft , bez

ſchloſſen apens

Mach einer meitern Beſprechung , an welcher der

Staatsrath , Frhr . v. Tuͤrkheim , der Landoberjaͤger⸗
meiſter v. Kettner , und der Herr Regierungs —⸗
commiſſaͤr Theil nahmen , und welche die Feſtſtellung
des dermalen zu berathenden Gegenſtandes betraf , und

nachdem der Landoberjaͤgermeiſter v. Kettner auf den

Zu ſammenhang aufmerkſam gemacht hatte in welchem
die Befoͤrderung der Schweinszucht mit der Empor -
bringung der Viehzucht uͤberhaupt , 3 B . in fo fern
fiebe , al zum Aufziehen der jungen Schweine Kuh⸗
milch erfordert werde , bat der Hofrath v. Rotteck
um das Wort .

t . Rotte : Cine Frage ſey mir erlaubt an den
hochverehrten Herrn Berichtserſtatter , naͤmlich : Wenn
der Blutzehnte abgeloͤſt werden fol , mwer ift der

Abloͤſungspflich tige ? — Derjenige, welcher wirk⸗
lich Mutterſchweine haͤlt ?— Dieſer wird ſagen : „Ich
kann morgen oder uͤbers Jahr ſie abſchaffen , wie kann
ich alſo zur Loskaufung mit einer Capitalſumme
verpflichtet fegn ? ”—Oder ifig Jeder , der etwa : finf -
tig eine Schweinszucht zu haben in den Fall kommen
kann ? — Etwa jeder Grundbeſitzer in einer Gemar⸗ —
kung ? — Aber dieſer wird entgegnen : „ Wie kann
man mir die Abloͤſung einer Laſt zumuthen , die viel —

leicht , oder wahrſcheinlich gar n ie mich treffen wird ? “
Oder ſoll es etwa die Gemeinde ſelbſt ſeyn ? Auch
dieſe wird ſich nicht verpflichtet erachten , die Schul⸗
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digkeit von etlichen ihrer gegenwärtigen Buͤrger / oder

die Moͤglichkeit , daß ein paar andere Einwohner in

Zukunft pflichtig werden , auf Unkoſten der Geſammt⸗

heit loszukaufen . Hat man doch ſelbſt bey der Froh nd⸗

abloͤſungsſache blos die Summe der Pflichti —

gen , keineswegs aber die Gemeinde ſelbſt , als zur

Abloͤſung verbunden erklaͤrt . Um wie viel weniger

koͤnnte man die Gemeinde als ſolche dem Blutzehn —
ten amtermwerfen ! — Die ganz beſondere Bewandt⸗

niß , die es mit dieſem Blutzehnten hat , naͤmlich der

Umſtand , daß hier kein bleibender Gegenſtand

oder Beſitz iſt , woran er hafte , macht die Abloͤſung

ganz unanwendbar ; und wenn daher die hohe Kam —

mer nady dem Antrag Deg Commiſſionsberichts blos

tnter der Vorausſetzung der Abloͤſung dem

Autrag der zweyten wegen Abſchaffung des Blutzehn⸗

tens beytreten zu koͤnnen , glaubt , ſo bleibt nichts uͤbrig,

alg den Antrag unbedingt gu verwerfen .

Der Frhr . v. Tuͤrkheim entgegnete , daß die

Aufgabe eines , die Abloͤſung des Blutzehntens betref⸗

fenden , Geſetzes mehr die fey , den Berechtigten

zur Aufhebung des Zehnten gegen eine angemeſſene

Eniſchaͤdigung zu verpflich te n. Die betheiligten

Schuldner wuͤrden ſich dann ſchon ſelbſt wegen der

Abloͤſung , und des auf einen jeden Einzelnen kommen⸗

den Theiles von dem Abloͤſungscapitale vereinigen .

Der Praͤlat Hebel beſtaͤtigt dieſes , indem ver

fih auf Das Beyſpiel mehrerer Pfarreyen beruft , in

welchen eine ſolche Vereinigung leicht zu Stande ge⸗

kommen ſey , nachdem die Behoͤrde die Abloͤſung ge⸗

ſtattet habe . Er ſtimme daher um ſo mehr mit der

Aeußerung des Herrn Regierungscommiſſaͤrs uͤberein ,
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daß man die Einleitung der Regierung zu uͤberlaſ⸗
ſen habe .

Der Herr Regierungscommifſaͤr fuͤgt hingu ,
daß dermalen hauptſaͤchlich von der Befoͤrderung
der Schweinszucht die Frage ſey , und die Abloͤ —
ſung des Blutzehntens nur als ein Mittel zur Errei⸗
chung dieſes Zwecks in Betrachtung komme .

Zachariaͤr Obwohl Schweine mehr eine Sache
des Geſchmacks ſind , als daß ſie ins Gehoͤr fallen ,
ſo bitte ich doch den verehrten Herrn Praͤſidenten zu
dem Ende um das Wort , daß ich die Gruͤnde kuͤrz—
lich angeben koͤnne , aus welchen ich gegen den Antrag
der zweyten Kammer , der die Befoͤrderung der Schwei —
nezucht zum Gegenſtande hat , zu ſtimmen genoͤthiget
bin ,

Ich erſehe naͤmlich, daß es am Ende auf Erhat -
tung des Geldes im Lande , auf Einfuhrverbote , auf
Erhoͤhung der Einfuhrzoͤlle , und auf aͤhnliche Maß⸗
regeln abgeſehen iſt .

Aber ich bitte doch den verehrlichen Herrn Regie —
rungseommiſſaͤr , die Landleute ſo wie die Handels⸗
und Gemerbsleute , ſelbſt forgen und malten zu laffen .
Den Fandlewten if e8 ein groper Bortheil , wenn
ihnen die Schweine , oder vielmehr die liebe Jugend ,
ins Haus gebracht werden . Die Aufziehung der Schweine
iſt mit gar manchen Gefahren , und mit Koſten ver⸗
bunden , welche nicht ein Jeder machen kann . Auch
iſt mir von einem Mitgliede der Kammer die intereſ⸗
fante . Nachricht mitgetheilt worden , daf bep ihm die

Schweine , die er aus Baiern : þat fommen . laffen , nah
einigen Generationen entarten ,

Reg , Com . Staatérath Frhr . v. Sensburg ;
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Ich wuͤnſchte, daß der verehrte Redner die Aufſaͤtze

geleſen haͤtte , welche uͤber den vorliegenden Gegenſtand

in den Schriften des oͤconomiſchen Vereins zu Ett⸗

lingen enthalten ſind . ( Zachariaͤ entgegnet , daß

er ſie geleſen habe ) Die Einfuhr fremder Schweine

hat die groͤßten Nachtheile . Die Landleute erhalten zu

ihrem Schaden auf x — 2 Jahre Credit . Die Schweine

werden weit getrieben , und fallen dann leicht an

Kraukheiten , welche ihnen die Ermuͤdung zuzieht .

Auch gibt es in unſerm Lande ſehr gute Racen , wel⸗

‘ che Denen deg Auslandes wenigſtens nicht nachſtehen .

v. Kettner : Ich muß doch zur Unterſtuͤtzung

deſſen , was der Herr geh . Hofrath Zachariaͤ geſagt hat ,

bemerken , daß es auch Gegenden im Lande gibt ,

z. B . die Haardorte , die Doͤrfer um Bruchſal , wel -

che eine bedeutende Anzahl Schweine ausfuͤhren .

Reg . Com . Staatsrath Frhr . v. Sensburg :

Von dieſem Theile des Landes iſt hier nicht die Rede .

Anderwaͤrts tritt der gerade entgegengeſetzte Fall ein .

cve Kettner ; Man muf aber dag Land alg ein

Ganzes betrachten . Wird die Einfuhr - verboten

oder erſchwert , ſo iſt Wiedervergeltung zu beſorgen .

Reg . Com . Staatsrath Frhr . v. Sensburg :

Nur das Hauſiren mit Schweinen ſoll verboten werz

den . Das Hauſiren Badiſcher Unterthanen mit Schwei —
nen im Auslande iſt bis jetzt etwas ganz Ungewoͤhn —

liches , folglich eine Retorſion nicht denkbar , oder doch

ohne Folgen . Es duͤrfte daher hinreichend ſeyn , wenn

jedem Auslaͤnder erlaubt iſt , Schweine auf die Maͤrkte

zu bringen , und damit koͤnnen ſich auch Badiſche Un —

$
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terthanen , welche ſich mit Schweinszucht und dem

Handel mit Schweinen beſchaͤftigen, begnuͤgen.

v. Kettner : Gegen dag Verbot des Haufir -
handels hat ſich die Kammer bereits erklaͤrt .

Der Vicepraͤſident bemerkt , daß er die Thatſa—
che , deren der Herr geh . Hofrath Zachariaͤ erwaͤhnt habe ,
beſtaͤtigen muͤſſe. Er ſelbſt habe ſie ihm mitgetheilt .
Er habe eine große Schweinszucht . Er habe ſich ge —

noͤthigt geſehen , ſie durch Schweine aus Baiern - von

Zeit zu Zeit zu veredeln .

Der Frhr . v. Falkenſtein bemerkt , daß die

Regierung allerdings zu beruͤckſichtigen haben werde ,
wie ſich die Einfuhr zu der Ausfuhr verhalte . Was

die Gegenden des Oberlandes betreffe , muͤſſe er die

Bemerkungen des Herrn Regierungscommiſſaͤrs voll —

kommen beſtaͤtigen. Auch die Nachtheile kenne er

aus Erfahrung , welche das Creditgeben habe .

Der Viecepraͤſident macht auf die ſo allge —
meine Faſſung der von der zwehten Kammer geſtellten
Antraͤge aufmerkſam , und

die Kammer

beſchloß
beiden vorliegenden Antraͤgen der zwehten Kam —

mer beyzutreten .
Es wurde hierauf zur Wahl eines neuen Seerekaͤrs

der Kammer geſchritten . Die Wahl fiel mit Stim —

menmehrheit auf den

Praͤlaten Hebel ,

welcher der Kammer fuͤr das in ihn geſetzte Zutrauen
ſeinen Dank abſtattete . Der Vicepraͤſident erwie —
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derte dieſe Anrede mit einer , die Achtung der Kam —

mer fuͤr ihr wuͤrdiges Mitglied ausſprechenden Ge —

genrede .

Beym Schluſſe der Sitzung machte der Vicep raͤ⸗
ſident annoch der Kammer die Mittheilung , daß der

Herr Oberſtlieutenant Tulla eine Anzahl Exemplare von

feiner

zur Vertheilung an die Mitglieder eingeſendet habe .

Die Kammer

be ſſich lo ß

dieſer Eingabe in dem Protokolle eine , ihr

gebuͤhrende , ehrenvolle Erwaͤhnung zu thun .

Zachariaͤ.

Beylage Ziffer 160

Geſetzentwurf

uͤber

die Befoͤrſterung der Privatwaldungen .

Ludwig von Gottes Gnaden ;

Großherzog zu Baden , Herzog zu Zaͤhrin⸗
ringen , Landgraf zu Nellenburg , Graf zu

Salem , Petergshaufen . und Hanau . 2C. W.

Um nach den Wuͤnſchen Unſerer getreuen Staͤnde,
die Privatwaldbeſitzer in den Laſten der Beforſterung
billig zu erleichtern , uͤber welche hie und da Beſchwer⸗
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dern laut geworden find , und uͤberhauyt um jedem

Staatsbuͤrger den freyen Genuß ſeines Eigenthums
in ſo weit einzuraͤumen , als es ohne Gefaͤhrde der

allgemeinen Staatswohlfahrt geſchehen kann , finden

Wir Uns bewogen , mit Zuſtimmung Unſerer getreuen

Staͤnde Jolgendes feſtzuſetzen :

Art I ,

Jeder Privatwaldbeſitzer darf ohne Einwirkung

der Forſtbehoͤrde das Holz auszeichnen und faͤllen laſ —

ſen , welches er zu ſeinem eigenen Bedarf als Brand⸗

oder Baumaterial , ſo wie zum Einhaͤgen ſeiner Fel —

der , zu Waſſerleitungen , oder anderen eigenen haͤus⸗

lichen Beduͤrfniſſen nothwendig hat ; auch iſt er in

Beziehung auf ſolches , zu ſeinem eigenen Bedarf zu

faͤllende Holz , von allen , bis daher durch Einſchrei⸗

tung der Forſtbehoͤrde veranlaßten , geſetzlich oder uͤblich

geweſenen Diaͤten , Forſtgebuͤhren , oder Stammgelder

befreyt .

Art, I

Dieſe , dem Waldeigenthuͤmer eingeraͤumte Frey⸗

heit , bedingt ſich aber ausdruͤcklich darauf , daß er

. ) jaͤhrlich ſeinen Bedarf bey dem Ortsvorſtand

zum Eintrag in ein Verzeichniß anzeige , welches bey

jeder Gemeinde uͤber das Holzbeduͤrfniß der Privat⸗

waldeigenthuͤmer gefuͤhrt , und bey der Forſtbehoͤrde

nicht ſowohl zur Controlirung der Einzelnen , als zur

Ueberſicht des Ganzen eingereicht werden muß ; jedoch

iſt dem Waldeigenthuͤmer , wenn er in dringenden daͤl⸗
len ohne dieſe vorlaͤufige Anzeige Holz zu ſeinem eige —
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nen Beduͤrfniß gehauen hat , geſtattet , die Anzeige

nachzuholen zʒ nur muß dieſes ſofort geſchehn ; daß er

. ) bey jedem Holzſchlage ſo viele Stand - und

Saamenbaͤume uͤberhalte , als zur Wiederbeſaamung noth —

wendig ſind , und daß er die Natur des Waldes durch

kahlen Abtrieb des Gehoͤlzes , oder auf welch andere

Weiſe es ſonſt ſeyn moͤge, nicht veråndere , in feia

nem Waldeigenthum niht vornehme , wag den angrån =s

zenden Waldungen nachtheilig werden koͤnnte , die all —

gemeinen forſtpolizeylichen Anordnungen befolge , und

ſich insbeſondere bey Verwendung des Bauholzes ,

nach den Baupolizeygeſetzen richte.

Art . TE

Der Genug der Waide und der Stren if , in -

ſofern er nicht nach beſtehenden Servituten wegfaͤllt , uͤber⸗

haupt die Rechte Anderer nicht darunter leiden , den

Privatwaldbeſitzern gleichfalls in den Schranken des

eigenen Beduͤrfniſſes unter der Beſtimmung frey gege⸗

ben , daß dieſer , ohnehin ſeiner Natur nach , der Holz⸗

reproduetion nachtheilige Genuß , und zwar hinſicht⸗

lich der Waide , in keinen jungen Schlaͤgen , und in

Beziehung des Streuſammelns , nur in haubaren Be⸗

ſtaͤnden Statt finden duͤrfe .

Art . IV .

Gegen alle Privatwaldetgenthuͤmer , welche den

Beſtimmungen des Artikels H. Jit , a. oder Deg Art

TIT. ober den auf den Borfhriften deg Mrt —
7
—

c. ſich gruͤndenden Verfuͤgungen der Forſtbehoͤrde zuwi⸗

derhandeln , wird den Forſtbehoͤrden die alsbaldige Ein —
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ſchreitung , und zwar in der Art zur Pflicht gemacht ,
daß in jedem Zuwiderhandlungsfall die Anzeige yon
dem Foͤrſter bey dem betreffenden Forſtamte , von die —

ſem aber die Einleitung einer gemeinſchaftlichen Unter —

ſuchung mit dem Bezirksamte und zu der , nach dem

Maaß des angerichteten Schadens zu erkennenden Straz
fe , wie ſolche die Waldfrevelſtrafordnung vorſchreibe ,
erfolge ,

Art . V.

Ueber das aus Privatwaldungen zum Verkauf
verlangt werdende Holz , ſo wie uͤber jede , nicht zur
Befriedigung eigener Beduͤrfniſſe der Privatwaldbeſt⸗
tzer beabſichtigte Waldnutzung , iff von den Gemeindgs
vorfånden , bey welen fich die Waldeigenthuͤmer zu⸗
naͤchſt melden muͤſſen , eine beſondere Nachweiſung auf⸗
zunehmen , und dem betreffen den Forſtamte vorzulegen ,
welch letzteres die Thunlichkeit der verlangten Holzab -
gaben , oder die Zuláfigfeit der uͤbrigen in Anſpruch
genommenen Genuͤſſe nach der Verordnung v. 21 . Febr .
1810 , jedoch ohne daß es auf die Nachhaltigkeit des
Holzbetriebs Ruͤckſicht zu nehmen haͤtte, wuͤrdigt , die
allenfalls noͤthige Maͤßigung bewirkt , uͤnd die Anwei⸗
ſung des zum Verkauf zu faͤllenden Holzes dem be —
treffenden Revierfoͤrſter auftraͤgt , wobey es dem Wald -
eigenthuͤmer wie bisher obliegt , nach Verſchiedenheit
des Herbringens , entweder die Diaͤt an den Foͤrſter zu
zahlen , oder die uͤblichen Forſtgebuͤhren , Stammgelder
oder Handloͤhne zu entrichten .

Art . VI .

Wenn ein Waldeigenthuͤmer die Natur ſeines
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Waldbodens veraͤndern , und ſolchen in urbares oder

Wieſengelaͤnd umwandeln will , ſo wird ihm fob

ches , wenn nicht beſondere Hinderniſſe vorhanden ſeyn

ſollten , zwar nicht erſchwert werden , er hat aber hiers
úber die Genehmigung Unferer Oberforfcommiffion
nachzuſuchen .

Indem Wir Unſerer Oberforſtcommiſſion die Voll —

ziehung dieſes Geſetzes uͤberlaſſen , verſehen Wir Uns

zugleich zu den Privatwaldbeſitzern , welche durch die ,
ihnen in der beſten landesvaͤterlichen Abſicht eingeraͤum⸗
ten Fretzheiten ſo weſentlich erleichtert ſind , daß ſie

dagegen bey den , durch dieſe Freyheiten bedeutend

erſchwerten Controllanſtalten gegen Waldfrevel , keinen

Anlaß zu frevelhafter Beſchaͤdigung fremden Eigen —

thums nehmen , ſohin die Nothwendigkeit einſchraͤnken⸗
der Maßregeln nicht ſelbſt herbeyfuͤhren werden .

ji
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Sechs und ſechzigſte Sitzung .

Karlsruhe den 28 , Jan . 1823 .

Gegenwaͤrtig :

Die bisher erfhienenen Mitglieder , mit

t

Nusnabme

Sr . Hoheit , des Durchlauchtigſten Praͤſidenten , Herrn

Markgrafen Wilhelm zu Baden ,

Ihrer Hoheiten , der Herren Markgrafen Leopold und

Maximilian zu Baden ,

Sr . Durchlaucht , des Herrn Fuͤrſten v. Fuͤrſtenberg ,

der Herren Staatsminiſter , Frhrn . v. Berſtett und

v. Berkheim ,

des Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner , und

des Herrn Staatsraths , Frhrn . v. Zyllnhardt .

Weiter anweſend :

der Herr Regierungs - Commiſſaͤr , Staatsrath v. Gulat .

Unter dem Vorſitz

des zweyten Vicepraͤſidenten , Staatsraths Frhrn .
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Der Vicepraͤſident legte nachſtehende Mitthei —
lungen der zweyten Kammer vor :

1 ) in Betreff des von derſelben angenommenen
Geſetzentwurfs , uͤber die Dauer der landſtaͤndi⸗
ſchen Eigenſchaft eines Abgeordneten ;

Beylage Ziffer 161 ( ungedruckt ) und

Unterbeylage zu Ziffer 161 .

M In Betreff des von der zweyten Kammer an —⸗

genommenen Geſetzentwurfs uͤber das Straßen⸗

geld ;

Beylage Ziffer 162 ( ungedruckt ) und

Unterbeylage zu Ziffer 162 .

net 3 ) Jn Betreff der Vitte um einen Gefegentwiürf

e
Åber Die Reform deg bisherigen Amtsreviſorat⸗
weſens ;

Beylage Ziffer 163 . ( ungedruckt ) und
und

Unterbeylage zu Ziffer 163 .

Die Kammer

rò i befchloß
und dieſelben in einer Vorberathung in Betrachtung

zu ziehen .

M Wegen des von der zweyten Kammer abge -
lehnten Beytritts zu dem Geſetzentwurfe in Be —

treff der Buͤchercenſur ;

Beylage Ziffer 164 . und

at. Unterbeylage zu Siffer 164 ( ungedrudt ) :

6

dieſe Mittheilung zu den Acten zu legen .

rn . Von dem Vicepraͤſidenten aufgefordert , er —

ſtattete der Praͤlat He bel den Commiſſionsbericht über

Protokolle der 1. Kammer . ar Bd. 31

Š
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Protofolle der Erfen Kammer ,

die Mittheilung der zweyten Kammer , — einer neuen

Stempelordnung ;

Beylage Lifer 165 ,

Die Kammer

beſchloß

die Discuſſton daruͤber in abgekuͤrzter Form vorzunehmen .

v. Rotteck : ? Bey Gelegenheit dieſer , aus guten

Gruͤnden beſchloſſenen , Abkuͤrzung der Berathungsformen
erlaube ich mir , mein Bedauern daruͤber auszudruͤcken ,

daß die Commiſſionen uͤber mehrere andere hoch —

wichtige Gegenſtaͤnde , insbeſondere die zur Begutach —

tung deg Conferiptionggefegeg , dann auch jene

wegen Uebernahme der Diſtrietsſchulden ihre Be —

richte noch nicht erſtattet haben . Wenn es bey der von

der Regierung auf den 31 . Jaͤnner verkuͤndeten Schlie⸗
ßung des Landtags ſein Bewenden behaͤlt , ſo haben
wir außer dem heutigen noch drey Tage zur Berathung .
Die Verſpaͤtung der bemerkten Berichte wird alſo zur

Folge haben , daß die Kammer , ohne ſelbſteigene Be —

rathung , und ohne die Moͤglichkeit , den von ihren Mit —

gliedern etwa anzuregenden Ideen die gebuͤhrende Auf —

merkſamkeit zu ſchenken , lediglich auf die ſchnell zu ge —

ſchehende Genehmigung oder Verwerfung der Commiſ —

ſionsantraͤge , welche etwa am letzten Sitzungstage an

ſie gelangen , ſich wird beſchraͤnken muͤſſen . Ihre eigene
geſetzgebende Autoritaͤt wird ſie alſo hingegeben , d. H.

factiſch dieſelbe verloren , und ein unbedingtes Com —

promiß auf ihre Commiſſton geſtellt haben . Ich haͤtte

ſehr gewuͤnſcht , daß die Commiſſionen , in Erwaͤgung
der uns noch fo kurz zugemeſſenen Zeit , ihre Berichts —

erſtattung beſchleunigt , und da es allerdings nicht mehr
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moͤglich iſt beides , die Commiſſtonsberathung und Be⸗

richts verfaſſung , und die Discuſſton in der Kammer ,

mit befriedigender Muße und Vollſtaͤndigkeit vorangehen
zu laſſen , wenigſtens eine billige Theilung der paar Tage
Unter die Commiffiong - und die Kammer: Berathung
im uge behalten Håtten . Wierdingg mögen die Mit -

Blieder diefer hohen Kammer aug den Verhandlungen
der zweyten Kammer , und aus den Entwuͤrfen der Re

gierung ſich bereits uͤber die Berathungsgegenſtaͤnde un —

terrichtet , und eine beſtimmte Richtung ihrer Anſichten

genommen haben ; aber der naͤhere Leitfaden der Dis —

cuſſion und Abſtimmung bleibt immer der Commiſſions⸗

bericht , und eg ift alfo nõthig , diefen bey Zeiten åt er -

haͤlten, um auf Verwerfung oder Genehmigung ſeiner

Antraͤge mit Ueberzeugung ſtimmen zu koͤnnen

Frhr . v. Türkheim : Als ernannter Berichtser⸗

ſtatter uͤber das Conſcriptionsgeſetz , bemerke ich nur , daß
die dafuͤr niedergeſetzte Commiſſion erſt vor wenig Ta —⸗

gen mit den Herrn Regierungscommiſſaͤren den nothwen⸗

digen Zu ſammentritt uͤber dieſen wichtigen und umfaſſen⸗
den Gegenſtand halten konnte , worauf ich mich ſogleich
an die Entwerfung des Berichts gemacht habe . Finde

ich nur einen Tag , welchen ich der Ausarbeitung dieſes

Berichts widmen kann , ſo werde ich denſelben uͤberge⸗
ben ; aber went ' idy , wie mehrere aùdere verehrte Mit

Blieder , mit Sitzungen , Commiſſivnsverhandlungen und

andern Geſchaͤften ſo ſehr in Anſpruch genommen werde ,

als in den letzten Zeiten der Foll war , ſo kann ich dieß

freylich eben ſo wenig verbuͤrgen als ich mich theilen
fain . rogat

—*
Wenn es uͤbrigens beh dem Schluſſe des Landkags

auf den 31 . dieſes Monats buchſtaͤblich bleibt , ſo liegt

z1 *
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es auf platter Hand , daß man ſich ohnehin vergeblich fta

bemuͤhen wird , ein ſolches Geſchaͤft noch in der Kam — tri

mer ſelbſt zu erledigen . om

Frhr . v. Falkenſtein erklaͤrt fich in demfelben 6

Sinne mit dem Beyſatze : daß der Geſetzentwurf , wegen ab

Uebernahme alter Landesſchulden auf die Amortiſations — fe

kaſſe erſt vor 3 Tagen Gegenſtand der commiſſariſchen Y

Verhandlung geworden fey . N

Nachdem von dem Vicepraͤſidenten geaͤußert
worden , dafi eg bey- der Verlegenheit , in melder dit u

f Kammer fich wegen der Unbeftimmtheit der zu ihren he

Diefjåhrigén Berathungen nod gegebenen Beit befinde in

allerdings wuͤnſchenswerth waͤre , wenn der anweſende k

Herr Regierungscommiſſaͤr hieruͤber eine Erlaͤuterung T

geben koͤnnte, hierauf aber der Herr Regierungscommiſſaͤr / a

Staatsrath v. Gulat , die Erklaͤrung abgegeben hatte bi

‘ daf er nicht im Stande fey ; Aber diefe Frage Mug v

funft zu ertheilen , jedoch auf den von dem Frhen , Y n

Weſſenberg geaͤußerten Wunſch , daß die hohe Regie⸗
rung um baldige , gewiſſe Auskunft daruͤber angegan⸗

gen werden moͤchte : ob und welche Verlaͤngerung des

Landtags etwa eintreten koͤnnte ? ſich fuͤr bereit erklaͤrt

hatte , die Regierung von dieſem geaͤußerten Wunſche ,

welchen die Kammer zu dem ihrigen machte , in Kennt⸗

niß zu ſetzen , fuͤhrte der Vicepraͤſi dent auf den eigent⸗
lichen Gegenſtand der Berathung zuruͤck.

-

5

5

a

Frhr vW effenbergi : Da die bigberige Taf -
und Sportelordnung mit mehrern weſentlichen Gebrechen

und Maͤngeln behaftet iſt , wie aus den Berichten , die

in der zweyten , und jetzt in dieſer hohen Kammer er —

"a
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fattet wurden , genugfam erhellet , fo finde ih den Beys

dam⸗ tritt zu dem Antrage der zweyten Rammer um fô ange -

mefener , alg eine Berbefferung allerdings wuͤnſchens⸗

werth iſt , und ſich vorzuͤglich in der vorgeſchlagenen
elben Stempeleinrichtung ein Mittel dazu darſtellt ; uͤbrigens

egen aber auf dieſes beſondere Mittel nur in der Voraus —

ions⸗ ſetzung angetragen wird , daß die Regierung dabey nicht

ſchen Anſtaͤnde oder Inconvenienzen finden werde , welche die

Nachtheile der bisherigen Einrichtung noch uͤberwoͤgen .

ußert | Srhr . v Zårfheim : Unfere gegenwärtige Tar -

die und Sportelordnung iſt an und fuͤr ſich hoͤchſt mangel⸗

ihren haft , und veranlaßt dadurch , wie der Berichtserſtatter

finde , in der zweyten Kammer bereits gezeigt hat , viele Will⸗

ſende | kuͤhrlichkeiten und Ungleichheiten in der Anwendung .

rung | Die Natur der beftehenden Einrichtung bringt eg aber

iſſaͤr/ auch mit ſich , daß Unordnungen , ſelbſt Unterſchleife , da —

jatte bep nicht vermieden werden Fónnens defen ungeachtet

Aus⸗ verurſacht die Nothwendigkeit , denſelben wenigſtens

ne t nach Moͤglichkeit Schranken zu ſetzen , eine unendliche

degie⸗ Vervielfaͤltigung der Geſchaͤfte , und ein hoͤchſt laͤſtiges

egan⸗ Formenwefen . Vey den Memternwird ein eigenes Subs

des altern - ⸗Individuum faſt ausſchließend damitbeſchaͤftigt⸗
flått und da mit dicfer blog mechanifehen , aber mùhfamen ,

aſche/ Beſchaͤftigung einige Emolumente verbunden ſeyn muͤſſen ,

ennt⸗ ſo entſteht daraus oft der weitere Uebelſtand , daß das

gent⸗ brauchbarſte Subject , welches der Beamte mit groͤßerm

Nutzen fuͤr wichtigere Arbeiten benutzen koͤnnte , gerade
fuͤr dieſes am wenigſten Faͤhigkeit , aber Verlaͤßigkeit er⸗

Tax⸗ fordernde , und etwas eintragende Geſchaͤft verwendet

echen |
Wird . Gey der Mittelftele nimmt dieſer Gegendſtand

„ Die einen Rath wenigſtens zur Haͤlfte , und einen Reviſor

r er⸗ ganz in Anſpruch . Alles dieß zuſammen gerechn

—*
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macht , daß gewiß keine Einnahmsquelle in unſerer Staats⸗

haushaltung exiſtirt , bey welcher die Differenz zwiſchen
der Brutto⸗ und der Netto⸗Einnahme ſo groß iſt , wie

bey dem Tax⸗ und Sportelertrag . Wenn alſo eine ein —

fachere , dieſes Mißverhaͤltniß beſeitigende , Einrichtung
getroffen werden kann , ſo wird dadurch auch der Bor -
theil erreicht , dag entweder die an die Stelle der Tapen
und Gporteln tretende , indirecte Beſteuerung zur Er⸗

leichterung der Partheyen verringert , oder wenn ſie der

bisherigen gleich bleibt , die Staatseinnahme erhoͤht
werden fann .

| Das in Anregung gebrachte , einfachere Syſtem ei⸗
nes Claſſen - und Gradationsſtempels hat zwar in der

Ausfuͤhrung auch ſeine Schwierigkeiten , deren Beſeiti⸗
gung vorſichtige Beſtimmungen erfordert ; allein dieſe
find Sahe der Regierung , wenn fie den in Antrag ge
brachten , gang allgemein auszudruͤckenden , Wunſch in

Betrachtung zu ziehen fuͤr gut findet . Daß die Sache
aber môglich feye , beweist dag Beyfpiet mehrerer Staas

ten , in welhen cine folche Einrichtung beftebt .
Die angefåhrten Grånde dürften hinreichen , der

vorgeſchlagenen Bitte beyzutreten , und ich halte es |
ùberflùgig , fo wie mit der ung fparfam zugemeſſenen
Zeit nicht vereinbar , bey der gegenwaͤrtig ganz im All⸗

gemeinen ſtehen bleibenden Anregung in das Detail ei⸗

ner moͤglichen Ausfuͤhrung einzugehen .

Zachariaͤe Da die fuͤr unſere Berathungen noch
uͤbrige Zeit ſo beſchraͤnkt iſt , da es ſich dermalen nur

von einer , der Regierung zur Pruͤfung zu empfehlen⸗
den Maßregel handelt , ſo beſchraͤnke ich mich auf einige
Bemerkungen uͤber den vorliegenden , ſo vielſeitigen ,

Gegenſtand .
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Ich werde dabey nur die Gerichts ſporteln vor

Augen haben . Ich werde die vorgeſchlagenen Maßre —

geln , an die Stelle dieſer Sporteln einen Stempel

zu ſetzen , hauptſaͤchlich aus dem Standpuncte des

Rechts beurtheilen .

Der bisherigen Einrichtung ſteht vornehmlich die

Einwendung entgegen , daß , wie auh immer die Tar ?

und Sportelordnung beſchaffen ſeyn mag , der richter⸗

lichen Willkuͤhr ein zu großer Spielraum gelaſſen wird .

Setzt man an die Stelle der Sporteln einen Stem⸗

pel , ſo hat dieſe Maßregel gerade umgekehrt das fuͤr

ſich , daß ſie alle Willkuͤhr der Gerichte ausſchließt .

Aber indem ſie dieſen Vortheil gewaͤhrt, fuͤhrt ſie zu⸗

gleich den Nachtheil mit ſich , daß ſie die Moͤglich⸗

keit ausſchließt , bey der Beſtimmung der Gerichtsko⸗

ſten die Eigenthuͤmlichkeiteines jeden einzelnen Fal⸗

teg , — die groͤßere oder geringere Schwierigkeit , mit

welcher die Verhandlung einer Rechtsſache verbunden

iſt , — zu beruͤckſichtigen .

Man hat alſo zwiſchen zwey Uebeln zu waͤhlen .

Allerdings moͤchte die vorgeſchlagene Maßregel das

kleinere Uebel ſeyn .

Zugleich ſteht dieſe Maßregel mit der Beſchaffen⸗

heit des gerichtlichen Verfahrens in Verbindung .

Bis jetzt hat man , meines Wiſſens , die Maßregel ,

wenigſtens im Großen und mit Erfolg , nur da ver —

ſucht. wo Rechtsſachen muͤndlich verhandelt wurden ,

daher zweifle ich auch , ob die Regierung auf den Vor⸗

ſchlag eingehen koͤnne , bevor ſie nicht iber die Ge -

richtsverfaſſung einen endguͤltigen Beſchluß ge —

faßt hat .

Uebrigens wuͤrde die Maßregel auf keinen Fall die

Gebihren får Relationen und Urtheile ausſchlie —
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ßen . Dieſe Gebuͤhren haben ſehr viel får fih , befons
derg wenn dag Verfahren ſchriftlich und nicht oͤffent—
lich iſt .

Hebel glaubt , daß der Umſtand , daß im gerich⸗
lichen Verfahren vielleicht bald eine Veraͤnderung ein⸗
treten werde , der in Frage ſtehenden Bitte um ſo we⸗
niger in den Weg treten koͤnne, als ohnehin jene Ver⸗
änderung noch weitausfehend fey , und , wenn fie auh
wirflich eintreten folte , Die Regierung algdann auch
wegen der neuen Gtempelordnung die geeignete Ruͤck⸗
ſicht nehmen werde .

v. Kettner traͤgt darauf an , daß blos auf den
erſten Theil der von der zweyten Kammer mitgetheilten
Bitte eingegangen werde , indem durch die Bemerkun —

gen des Herrn geh . Hofraths Zachariaͤ Zweifel in
ihm erregt worden ſeyen , ob es moͤglich ſey , fuͤr ſaͤmmt⸗
liche Taxen und Sporteln blos den Stempel zu fubfti -
tuiren , Da der Fall denkbar waͤre, daß alsdann Jemand
in einer Rechts - oder Polizeyſache fuͤr eine kleine Aus —⸗
fertigung von wenigen Zeilen eben ſo viel fuͤr Stempel
zahlen muͤßte, als ein anderer fuͤr eine Grift von ei -
nem ganzen Bogen .

Frhr . v. Tuͤrkheim : Der Zweifel , ob die in
Anregung gebrachte Einrichtung moͤglich ſeye , wird
durch die Bitte um dieſelbe , in ſo fern ſie moͤglich er⸗
funden werde , hinlaͤnglich beruͤckſichtigt. Um uͤbrigens
in das Detail einer Eroͤrterung dieſer Moͤglichkeit ein —

zugehen , muͤßte man alle Verwickelungen , ſowohl der

gegenwaͤrtigen , als der in Anregung gebrachten Ein —
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richtung ſehr umſtaͤndlich unterſuchen , und ſich zugleich

mit einer Caſuiſtik ihrer Anwendung in einzelnen Faͤl⸗

len ausruͤſten . Obgleich ich als Adminiſtrativbeamter

in Betreff der gegenwaͤrtigen Einrichtung einige Erfah -

rung habe , fo bin ih doh auf ein folches Detail , þin -

ſichtlich des vorgeſchlagenen Claſſen - und Gradations⸗

Stempels , nicht genugſam vorbereitet ; nur ſo viel kann

ich bemerken , daß in der Idee , und ſchon in der Be —

nennung deſſelben eine Antwort auf das Bedenkenliegt⸗

daß dadurch mehr , als durch die bisherigen Taxen ,

eine gleiche Gebuͤhr von mehr und minder wichtigen

Geſchaͤften erhoben wuͤrde . Auch iſt es nicht richtig , daß

die Einrichtung blos in Staaten beſtehe , wo muͤndliches

Gerichtsverfahren eingefuͤhrt iſt ; das Gegentheil be —

weist , ſo viel ich gegenwaͤrtig ohne ſpezielle Kenntniß

anfuͤhren kann , das Beyſpiel von Naſſau , und , wenig⸗

ſtens bis zu einem gewiſſen Grade , jenes von Oeſter⸗

reich .

Ich finde , nach alem dem , die , in der WMittheiz

lung Der zwepten Kammer nur generell ausgedruͤckte ,

Anregung ganz unverfaͤnglich , und glaube , daß man

ihr ganz beytreten muß , oder gar nicht , da es augen —

ſcheinlich iſt , daß man uͤber Wortveraͤnderungen nicht

mehr mit derſelben correſpondiren fann .

Auf gehaltene Umfrage erflårte ſich die Kammer

mit 14 gegen 2 Gtimmen gegen Den Antrag deS Land -

oberjágermeifters v. Kettner , und får den unbeding -

ten Beytritt zu der von der zwepten Kammer in Bor -

ſchlag gebrachten Bitte ,

Von dem Vicepråfidenten aufgefordert , erz

i
— AA —
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— ftattete der geh . Hofrath Zacharik den Commiffions -
bericht úber Die von Der zwepten Kammer , megen der

|

von der Regierung vorgelegten Nacdhweifung dber den

Staatshaushalt waͤhrend des Rechnungsjahres 1820 /

gefaßten Beſchluͤſſe ;

Beylage Ziffer 166 .

—

—

—

—
—

—⸗

—

Auf die Bemerkung des Vicepraͤſidenten ,
daß dieſer Bericht ſogleich zu drucken , und unter die

Mitglieder zu vertheilen ſeyn werde , entgegnet |
——
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v. Rotteck : Da wir uns , ſo langenicht eine Er—
klaͤrung der Regierung uͤber Verlaͤngerung des Landtags
vorliegt , nach der von derſelben fruͤher erlaſſenen Ver —

kuͤndung zu richten die Pflicht haben , ſo ſcheint es mir

ſehr unzweckmaͤßig , den Druck des eben gehoͤrten Be —

richtes zu verordnen . Denn der Druck kann kaum vol —

lendet werden bis zum 31 . Jaͤnner . Wollen wir alſo
denſelben der Discuſſion unterwerfen , ſo muß es auf
kuͤrzerem Wege geſchehen . Leicht koͤnnenaus dem ein —

zigen Manuſcript , wenn es auf der Kanzley der

Einſicht der Mitglieder bereit gehalten wird , dieſelben

ſich , in ſo ferne ſie uͤber die bereits angehoͤrte Verle —

ſung noch eine weitere Einſicht wuͤnſchen , die noͤthigen
Vorbereitungen ſchoͤpfen , und es ſind im Jahr 1820 ,

als eine aͤhnliche Zeitklemme gegen den Glug deg |

Landtags eintrat , mehrere gleich - und mehr mid - |
tige Gefeg ohne gedruckte Berichte discu —

tirt und angenommen oder verworfen worden . Jetzt

noch den Druck eines Berichts verordnen , heißt ſoviel ,
als erklaͤren , daß man den Gegenſtand gar nicht mehr
erledigen wolle .

——

|
li
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Nach einigen , von mehrern Mitgliedern gemachten

Gegenbemerkungen , daß uͤber die Beendigung des

Landtags in dem jetzigen Augenblick keine Gewißheit

moͤglich ſeye , indeſſen aber dieſer Bericht fuͤglich dem

Druͤck uͤbergeben werden koͤnne , und nachdem der Vi⸗

cepråfident im Namen der Kammer nochmals den

anmwefenden Herrn Regierungscommiſſaͤr erſucht hatte ,

ſo bald als moͤglich hieruͤber der Kammer eine be -

ſtimmte Erklaͤrung zu geben , wurde einhellig gegen den

Hofrath v . Rotteck

beſchloſſen :

den verleſenen Bericht ſogleich drucken , und un⸗

ter die Mitglieder austheilen zu laſſen .

Hiermit wurde die Sitzung geſchloſſen .

Zachariaͤ .

Hebel .
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Unterbeylage zu Ziffer 161 .

Ludwig von Gottes Gnaden ,

Großher zog zu Baden , Herzog zu Zaͤhrin —
gen , Landgraf zu Nellenburg , Graf zu Sa —

lem , Petershauſen und Hanau ze . ze .

Da ùber den Ginn der ŞS. 29 , ZT , 38 , und

79 der Perfaffunggurfunde in den beiden Kammern

Unferer getrenen Gtånde Zweifel und Anſtaͤnde erho —
ben worden find , die eine gefegliche €Entfcheidung er -
fordern ; fo finden Wir Un gnådigf bewogen , mit

Zuſtimmung Unſerer getreuen Staͤnde zu verordnen ,
wie folgt :

EL

Der §. 79 der Berfaffungsurfunde , welder al -
fo lautet :

u Die Reihenfolge , mornah die Abgeordneten
der Grundherrn , der Staͤdte und Aemter aus
der Verſammlung austreten , wird auf dem erſten
Landtag fuͤr die einzelnen Wahlbezirke ein fuͤr alle⸗
mal durch das Loos beſtimmt . Die Haͤlfte der

grundherrlichen Abgeordneten tritt im Jahr 823
aug . Fm Jabr 1821 tritt ein Biertel der Ub -

geordneten der Grádte und Memter , und dann
alle zwey Fahre wieder ein Viertel ang ; ”

wird durh folgenden Bufa naͤher beſtimmt , und da -

mit zugleich die Verfaſſung ergaͤnzt :
Der Austritt geſchieht mit dem letzten Decem⸗
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ber der genannten Jahre , wenn niht die Kam -

mern an diefem Tage zu einem ordentlichen ún

auſſerordentlichen Landtag verſammelt ſind , in

welchem Fal die austretenden Mitglieder thre

Eigenſchaft bis zum Schluß des Landtags bey -

behalten ,
S as

Dem 6. 31 der Verfaſſungsurkunde , welcher ſo

lautet :

„ Jede der beiden Landesuniverſitaͤten waͤhlt

ihren Abgeordneten auf vier Jahre aus der Mitte

der Profeſſoren , oder aus der Zahl der Gelehr —

ten , oder der Staatsdiener des Landes nach

Willkuͤhr . Nur die oͤffentlichen Profeſſoren ſind

waͤhlbar, “

wird zur Erlaͤuterung und zur Ergaͤnzung der Verfaſ —

ſung folgender Zuſatz angefuͤgt :
Beide Abgeordnete der Univerſitaͤten , es moͤgen

die zunaͤchſt Gewaͤhlten , oder , wegen deren fruͤ—

hern Austritt ihre Stellvertreter ſeyn , treten

mit Der Hålfte der grundherrlihen Abgeordneten

gleichzeitig aug .

Gegeben Karlóruhe den ;

Die zweyte Kammer . der Staͤndeverſammlung
nimmt vorſtehenden Geſetzentwurf an .

Karlsruhe den 27ſten Jaͤnner 1823 .

Im Namen der unterthaͤnigſt treu gehorſamſten

zweyten Kammer der Staͤndeverſammlung .

Der Praͤſident :
Dr . P . G. Duttlinger .

die Secretaͤre ,

Baumgaͤrtner ,

Speyerer .
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Unterbeylage Ziffer 162 .
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Ludwig von Gottes Gnaden ,

Großherzog zu Baden , Herzog zu Zaͤhrin —

gen , Landgraf zu Nellenburg , Graf zu
Salem , Petershauſen und

Hanau ꝛe. ꝛc.

Wir haben Ung gnaͤdigſt entſchloſſen , die in dem

Straßengeldgeſetze vom 5. Qetober 1820 bewilligten
Befreyungen weiter auszudehnen , und verordnen , unter

Zuſtimmung Unſerer getreuen Staͤnde , wie folgt :

Mrt . L

Alle inlaͤndiſchen Fuhren frohndpflichtiger Eigen -
thuͤmer , die mit inlaͤndiſchen landwirthſchaftlichen rohen
Erzeugnifen , Getreide , Marftvictualien jeder Art ,
Duͤngungsmitteln , rohen Handelsgewaͤchſen und Weinen ,
ohne Beymiſchung von Kaufmannsguͤtern beladen ſind ,
ſind im innern Verkehr ſowohl , als bey dem Verbrin —

gen in ' s Ausland , frey vom Straßengelde . Ebenſo
ſind unbeladene inlaͤndiſche Bauernfuhren, ſelbſt wenn

ſie vom Auslande zuruͤckkehren , ebenfalls dieſer Mb -

gabe niht unterworfen :

Frey vom Straßengelde ſind im innern Verkehr

auch alle mit andern Gegenſtaͤnde beladene inlaͤndiſche
Bauernfuhren , die der Eigenthuͤmer der Fuhre zum

Betrieb der Landwirthſchaft oder zu haͤuslichen Beduͤrf—

*
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niſſen innerhalb eines Umkreiſes von fuͤnf Stunden

bezieht .
Auf unbeſchraͤnkte Entfernung dagegen iſt von

der Entrichtung frey : der Bezug von Brennholz zum

eigenen Bedarf mit eigener Fuhre ; ferner unverarbei⸗
tele Baumaterialien , nſofern ſie zum eigenen Bedarf ,

oder fuͤr das Beduͤrfniß der politiſchen und Kirchen⸗

gemeinde beſtimmt ſind , und mit eigener oder fremder

unbezahlter Fuhre gefuͤhrt werden , ſelbſt wenn ſie vom

Auslande kommen .

Die unbedingte Freyheit vom Straßengelde tritt

ebenfalls ein : Bey allen Fuhren , Chaiſen und Reit —

pferden , welche die eigene und benachbarte Gemar⸗

kung des Eigenthuͤmers nicht uͤberſchreiten , oder ſich

nicht uͤber eine Stunde vom Orte entfernen .

Der Abſatz 8 , ſo wie der erſte Theil des Abſa⸗

Beg ro 6. 7 des Straßengeldgeſetzes vom 5. October
1820 iſt hierdurch aufgehoben .

M ama

Die Beſtimmung des Art . 7 Abſatz 11 jenes Ge⸗

ſetzes wird dahin abgeaͤndert , daß nicht nur dasjenige

inlaͤndiſche Vieh , welches zur Abſchlachtung oder zur

Nachzucht von einem Orte im Lande zum andern vere

bracht wird , fondern auch ales Vieh , welches von

Landwirthen zum Verkauf auf einheimiſche oder aus⸗

laͤndiſche Maͤrkte gefuͤhrt, oder von Landwirthen unver⸗

kauft zuruͤckgefuͤhrt wird , dem Straßengelde nicht un⸗

terworfen ſeyn ſoll.

Art . 3

Das Straßengeld von inlaͤndiſchen Fuhren die

mit Holz , Stein - oder Holzkohlen , Torf , ebenſo mit
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Baumaterialién und Maſſeln beladen find , wird auf
die Haͤlfte des beſtehenden Tarifs herabgeſetzt .

Mit . 4

Jedem Eigenthuͤmer von Chaiſen und Reitpfer⸗
den , der nicht zur Claſſe der Lohnkutſcher gehoͤrt , ſoll
auf Verlangen die Straßengeldfrehheit fuͤr den eigenen
Gebrauch ſeiner Equipage und ſeiner Reitpferde inner⸗
halb eines Umkreiſes von fuͤnf bis zehn Stunden von
ſeinem Wohnorte gegen Erlegung einer Abgabe von
jaͤhrlichen fuͤnf Gulden fuͤr die fuͤnf erſten Stunden ,
und eines weitern Guldens von jeder weitern Stunde
von jedem Pferde verwilligt werden .

Solchen Eigenthuͤmern von Chaiſen und Pfer⸗
den jedoch , welche , ohne zur Claſſe der eigentli —
chen Lohnkutſcher zu gehoͤren, gleichwohl ihre Wagen
und Pferde , wenn auch nicht regelmaͤßig zu Lohnfuh⸗
ren benutzen , kann gegen die geordnete Abgabe der
freye eigene Gebrauch nur får ibre Perſon und Jaz
milienglieder ohne Theilnahme eines Dritten bewilligt
werden , fo Dag fie bey jeder Theilnahme eines Drit
ten dem vollen Gtrafengelde unterliegen ,

Die Duittung . über die bezahlte Abgabe dient
als Freyſchein .

Art . 5 .

Die Zeit der Abgabe der Chauſſeezeichen , welche
in dem Geſetze v. 5 . Oct . 1820 Art . 13 Abſatz 4 auf
zwey Stunden nach der Ankunft beſtimmt iſt , wird
auf 24 Stunden ausgedehnt , jedoch darf der Pflich —
tige den Ort der Abgabe noch nicht veranlaſſen haben .
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Unterbeylage zu Ziffer 168 .

Durchlauchtigſter Großherzog !

Seit mehrern Jahren ſchon haben ſich von allen

Seiten her laute und gerechte Klagen gegen die Art

und Weiſe erhoben , wie die Rechtspolizey verwaltet

wird , und namentlich hat man gefuͤhlt, daß das Fn -

ſtitut der Amtsrevlſorate in keiner Hinſicht geeignet iſt ,
ſeinem hochwichtigen Zwecke gehoͤrig zu entſprechen ,
daß es vielmehr eines Theils nicht die noͤthige Si⸗

cherheit fuͤr die Richtigkeit der Verwaltung der Rechts —
polizey gewaͤhrt , andern Theils unverhaͤltnißmaͤßige ,
das Volk ſehr belaſtende , Koſten veranlaßt , und end⸗

lich zu Unterſchleifen und Uebervortheilungen Gelegen⸗
heit gibt . Von der Ueberzeugung durchdrungen , daß

aus dieſen Gruͤnden hierin eine Abaͤnderung dringend

nothwendig iſt , hat die zweyte Kammer HoͤchſtIhrer
getreuen Staͤnde in ihrer oͤffentlichen Sitzung vom

Iyten dieſes Monats beſchloſſen , Eurer Koͤniglichen
Hoheit die unterthaͤnigſte Bitte vorzutragen : Höͤchſt

Ihren getreuen Staͤnden einen Geſetzentwurf vorlegen

zu laſſen , wodurch die Amtsreviſorate in ihrem Be -

ſtande abgeſchafft , und eine voͤllige Reform in der Ver —

waltung der willkuͤhrlichen Gerichtsbarkeit , und zwar

dahin borgenommen werde , daß dieſelbe von Nota —

rien , wohn nur wiſſenſchaftlich gebildete Maͤnner zu

erneunen waͤren , beſorgt werde , ohne daß die Par —

theyen an eine beſtimmte Perſon gebunden ſeyn ſollen .
Karlsruhe den 17 . Jaͤnner 1823 .

Protokolle der Erſten Kammer . Ar Bd. 32
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E Beylage Ziffer 164 .

' ; Un

| das Hochverehrliche Praͤſfidium der Erſten
Kammer der Staͤndeverſammlung .

|
d

Ai J Wir Haben die Ehre , das Hochverehrlihe Prá -
ia fiðium der Ergen Kammer in Kenntniß zu ſetzen , daß N

m die zweyte Kammer nach dim in ihrer 103 . Giţung
men am 18 . d. M . gefaßten Beſchluſſe den Beytritt zug i bem unter dem zwepten Auguft d , Y. ihr mitgetheil -

E ten Gefege ; die Båcdhercenfur betreffend , mit Stim -

0 meneinhelligkeit abgelehnt hat , obgleich ſie , wenn nicht
10000 uͤberwiegende Gruͤnde fuͤr ihren Beſchluß vorlaͤgen ,

[ i | mit Der von der Erſten Kammer vorgefchlagenen neuen

| Faſſung des Geſetzentwurfs einverſtanden geweſen
pi waͤre.

A

Die wichtigſten der Gruͤnde , auf melhe fih der

Veſchluß der zweyten Kammer fågt , find :

. ) Weil der Haupttheil jenes Geſetzvorſchlags , naͤm⸗
tih die Buridnahme ver Verordnung vom 5. Nor |
vember 1819 , ſoweit ſie die Bundesbeſchluͤſſe von

20 . September uͤberſchritten , kein Geſetz , ſondern
eine , auf den ausdruͤcklichen Wunſch beider Kam⸗

| ‘ mern voljogene , Handlung deg Regenten ift ,
I | | welche zwar die Kammern zum innigfen Danfe

ni ii
auffordert , aber ihrer Zuftimmung nicht bedarf ,
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und weil åberbaupt flar it , dap die Regierung

durch die Berordnung dom I , Februar 1821 gar

fein Gefeg habe erlaffen wollen ;

. ) Weil wir eg bedenflich fánden , wenn die reprås =
fentativen Kammern eineg Staates , defen Ber -

faſſung ausdruͤcklich und feyerlich Preßfreyheit
verheißet , durch geſetzliche Beſchluͤſſe die Fort⸗
dauer der Herrſchaft der Cenſur , — und waͤre

ſie auch nur eine proviſoriſche — ſelbſt foͤrmlich
anerkennten .

Beide hierher communicirte Geſetzentwuͤrfe folgen
Daher in den Anlagen zuruͤck.

Karlsruhe den 20 . Jaͤnner 1823 .

Im Na men der zweyten Kammer der Staͤndeberſammlung .

Der Praͤſident

Foͤhrenbach ,

der erſte Secretaͤr ,
Itz ſt ein .

ge t
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Beylage Ziffer 165 .

Commifſionsbericht

uͤber

die Mittheilung der zweyten Kammer we ?

gen einer neuen Gtempelordnung .

Erſtattet

von dem Praͤlaten Hebel .

Der Wunſch , die gegenwaͤrtig geltende Tax⸗ und

Sportelordnung mit einer neueu , verbeſſerten vertauſcht

zu ſehen , iſt in der zweyten Kammer ſchon fruͤher

und lebhaft ausgefprohen , und in der 24 . Siung

derfelben am . , Juny de J . gu einer Motion erhoben

worden . Der in der Gigung vom 18 , Nov . erftattete

Commiſſtionsbericht war vollkommen ihr zuſagend , und

die daruͤber gepflogene Discuſſion hatte den hierher

mitgetheilten Beſchluß zur Folge , Seine Koͤnigliche Ho⸗

þeit , den Grofherzog , um den Entwurf eines Gefe ”

geg zu bitten , wodurh die gegenwårtige Tar - Spot

tel - und Gtempelordnung verbefert , und infofern niht

unuͤberſteigliche Hinderniſſe im Wege ſtehen , dahin ab⸗

geaͤndert werde , daß alle Taxen und Sporteln abge —

ſchafft , und alle dieſe Abgab en auf den Stempel allein

gelegt werden .

Die Commiffion , in deren Namen ih Hier yor

zutragen bie Ehre Ha be , bat fih von vem Gehalt der
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Gruͤnde fuͤr dieſen Beſchluß in der Maaße uͤberzeugt ,

daß ſie ſich nur fuͤr denſelben ausſprechen kann .

Die beſtehende Sportelordnung vom Jahre rgo ?

hat das Schickſal gehabt , ein Beweis zu werden / wie

ſchwer es fey , allgemeine Vorſchriften und Maaße

ur ſichern Anwendung auf unzaͤhlig viele und vieler⸗

| lep einzelne Gålle aufguftellen . Cine Menge yon nóthig

gewordenen Nachtrågen und Erlaͤuterungen hat ſie faſt

zu einem kleinen Codex vermehrt , ihr aber ſchwerlich

die Einfachheit , Beſtimmtheit und Sicherheit in der

Anwendung gegeben , die ihr gu- fehlen ( hien ,
{iro

Menn die gegenwårtige Tarı und Sportelordnung

doch noch in manchen Faͤllen nur auf die Analogie

verweist , in andern nur das Minimum und Maximin

beſtimmt , manches ganz in die Willkuͤhr der admini⸗

ſtrativen oder richterlichen Behoͤrdeſetzt, ſo rechtfertigt fie

opne Zweifel den Wuafh nah - einer befti mmtèren ,

Aber ſelbſt die geſetzlichen Beſtimmungen , wie

ſie vorliegen , vermoͤgen nicht genug die Gleichmaͤßig⸗
keit der Sportelanſaͤtze zu ſichern , inſofern ſie nicht rein

nach der Natur und dem Belange des Gegenſtandes ,

ſondern zugleich nach der Zeit und Schriftbogenzahl
bemeſſen werden , welche ungleich faͤhige oder ungleich

thaͤtige Perſonen , die das Geſchaͤft zu beſorgen haben ,

darauf verwenden muͤſſen oder wollen .

Je druͤckender in der Menge der indirecten Ab⸗

gaben jede einzelne werden muß , deſto wuͤnſchens wer⸗
iher iſt es , daß bey jeder durch feſte , alle Willkuͤhr

ausſchließende , dem Geſetze der Gleichheit entſprechende
Beſtimmungen , dem Mißmuth , womit ſie getragen

werden , moͤglichſt begegnet werde .

Den gegruͤndeten Wunſch um Verbeſſerung der
Tax⸗ und Sportelordnung unterſtuͤtzt aber noch beſon⸗

derg die Erwaͤgung einer Weitfchichtigkeit , und ihrer

Gefaͤhrtin , der Koſtſpieligkeit , welche von der gegen

|

|

|
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waͤrtigen unzertrennlich ſcheint . Es iſt bekannt und

anerkannt , wie weit unter dem Bruttoertrage dieſer
Einnahme der reine Gewinn ſtehe , der aus dieſer
Quelle in die Staatskaſſe fließt und ebenſo einleuch⸗
tend die wohlthaͤtige Folge der Verminderung dieſer
Koſten durch Vereinfachung , ſey es , daß die Staats⸗
kaſſe ſelbſt den reichern Ertrag an ſich ziehen wolle ,
oder daß man die erzielte Erſparniß zu dem wuͤn⸗
fhengwerthen 3wed benugen wollte , die Faren und
Sporteln ſelbſt zur dankeswerthen Erleichterung Derer ,
auf welchen ſie liegen , herabzuſetzen .

Dlie gaͤnzliche Abſchaffung aller Taxen und Spor⸗
teln , und die Uebertragung derſelben auf den Stem⸗
pel allein duͤrfte wohl der geeignetſte und ſicherſte ,
aber auch nach großen Schwierigkeiten unterworfene ,
Weg zu der gewuͤnſchten Vereinfachung ſeyn . Allein
es iſt nicht noͤthig, dieſer Schwierigkeiten umſtaͤndli —
cher zu gedenken , da in der Faſſung der vorliegenden
Bitte an Sr . Koͤniglichen Hoheit die Erfuͤllung der —
ſelben ausdruͤcklich an die Bedingung geknuͤpft iſt , wenn
nicht unuͤberſteigliche Hinderniſſe im Wege ſtehen , und
es bleibt ſonach der Commiſſion nur noch uͤbrig , der
hohen Kammer dieſe mitgetheilte Bitte zu unbedingter
Beyſtimmung zu empfehlen .



mp

pfer

ofer

ich⸗
sfer
ts⸗

le ,

uͤn⸗

ind

er ;

or⸗

Ma

te ,

ne ,

ein

fiz

en

er⸗

nn

nd

er

Sechs und ſechzigſteSitzung vom 28 . Jan . 495

inace

Beylage Ziffer 166 .

Commiſſions⸗Bericht

úber

die von der proeyten Kammet , wegen der von . der

Regierung vorgelegten Nachweiſung uͤber den

Staatshaushalt waͤhrend des Rechnungs⸗

jahrs 1820 —1821 , gefaßten Beſchluͤſſe .

Erſtattet

von dem geh . Hofrath Zachariaͤ .

Sof

In dem 55 . 86. der Verfaſſungsurkunde iſt die

Vorſchrift enthalten :

Wit dem Entwurfe des Auflagengeſetzes wird

das Staatsbudget und eine detaillirte Ue —

berſicht uͤber die Verwendung der ver —

willigten Gelder von den früheren

Etatsjahren uͤbergeben . “

In Gemaͤßheit dieſer Vorſchrift legte das Finanz⸗

miniſterium , den 30 . Maͤrz 1822 , der zweyten Kam -

mer eine Nachweiſung uͤber die Verwendung der auf

dem Landtage des Jahres 1820 fuͤr die Rechnungsjahre
1820 u. 1821 verwilligten Gelder vor , jedoch nur me -

gen des Rechnungsjahrs 1820 , indem die Rechnung

r -A aai
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A får das folgende Jabr damals noch nicht geſchlof
W fen war . -

; N ii
Um dieſe Nachweiſung richtig verſtehen und ge⸗

hoͤrig beurtheilen zu koͤnnen, iſt es vor allen Dingen
notwendig , fih die Mrt zu vergegenmårtigen , wie—
auf dem Landtage vom Jahre 1820 das Geſetz uͤberr “

w den Staatshaushalt (fuͤr die Rechnungsjahre 1820
VR und 1821 ) zu Stande fum .

|} Auskunft hieruͤber gibt insbeſondere theils der

wnferer Kammer mitgetheilte Auszug aus dem Proz
tokolle der zweyten Kammer iber die geheime Sitzung
vom 27 Suly 1820 —: yas Protool im Ganzen
iſt nie an die Erſte Kammer gelangt — theils dert
Landtagsabſchied vom 5. October 1820 ( die erfterej Urkunde ſteht in den gedruckten Verhandlungen der Er⸗
ſten Kammer vom Jahre 1820 , Seite 698 ; die letz⸗
tere in dem Regierungsblatte vom Jahre 1820 ,
Rro . 15 ) .

: Die erſtere Urkunde , deren Inhalt durch einen
Ai Beſchluß der Erſten Kammer genehmigt wurde , lautet|

| woͤrtlich ſo WRAN à i i
i Durch Stimmeneinhelligkeit erklaͤrte ſich die zweyte|

Rammer damit : einperfanden , dafod >

i AD: im dem . vorgelegten Budget ( fie 1820 und
! 194824 ) : an: dem verlangten Fond fir ’ dag l

W f i 2 d SRedhuungsjabr 1820 , von . f 9,469,000|
: und fuͤr das Rechnj . 1821 von — 9,472,000

fóbrlih die Summe von fi 250,000 in Mb - J
zug zu bringen , und folglich als Fond , zur J

Deckung der Staatsbeduͤrfniſſe , anzuwenden
ſey , pro 1820 amia fl 9, . 219, . 000

— MAIU HTE beri : i as D22000
2 ) Unter die Musgabspofitionen beider Repuungg -

l anunèsikabyes feyen noh — ifùr die - Univerfitåt Frey⸗

—

—

—
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fof - burg , und zur Unterſtuͤtzung der Schullehrer —

fl . 35,000 aufzunehmen .

3 ) Abſtrahire die Kammer von den in den

ge⸗ Specialberichten der Budgetscommiſſion ange⸗

gen tragenen und im Generalausgabeberichte zu —

wie ſammengeſtellten Moderationen und Streichun⸗
ber gen 2c ,

20 A) Ueber jene fl . 250,000 , welche von den

Budgetseinnahmen abgezogen worden , ſtehe

der der Kammer die naͤhere Begimmung zu , ſo ,

ro⸗ daß ihr uͤberlaſſen bleibe , welche Einnahmepoſten

ing ganz oder zum Theil wegfallen ſollen . (Dieſe

en Beſtimmung erfolgte in einem anderweiten

der Beſchluſſe . )
ere 5) Der Regierung ſey anheimzuſtellen , an welche

Sps Ausgabepoſitionen die Erſparung von fi. 285,000

etz⸗ gemacht werden ſolle . Nur bey dem Aufwande
0O. | fuͤr beſondere Staatsanſtalten und fuͤr oͤffent⸗

| tiche Arbeiten , und bey den Pofitionen får

pei Schuldentilgungen und Entſchaͤdigungen duͤrfe

tet keine an dere Herabſetzung Statt haben , alg

|
in Betreff der Adminiſtrationskoſten .

te

Die zweyte Urkunde enthaͤlt die an das Finanz⸗

nd miniſterium gerichtete Weiſung , gewiſſe , in dem von

as der Regierung vorgelegten Budget aufgefuͤhrte , Abga⸗

0 ben , in dem Betrage von fl . 250,000 , zufolge der

jQ: Befohlüfe des Kammern , niht u erheben , dagegen

z die Gtaatgauggaben um die obengedachten fl. 35000

ir zu erhoͤhen , mit dem Zuſatze :
n Iſt es Unſer feſter und unabaͤnderlicher Wille , daß ,

Q zur Herſtellung des Gleichgewichts zwiſchen Ein -

0 nahme und Ausgabe , die hiernach erforderliche

Erfparnife von fl. 285,000 får jedeg der betref -
$ À fenden zwey Finanziahre , ohne den Aufwand
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fuͤr beſondere Staatsanſtalten und oͤffentliche Ar —

beiten , ſodann fuͤr Schuldentilgungen und Ent —

ſchaͤdigungen , weſentlichen Eintrag zu thun , auch
wirklich eintreten , und es haben die Einleitungen

zur Vollziehung dieſes reglementariſchen Beſchluſ —
ſes bereits begonnen . “

Das Reſultat der damaligen Verhandlungen —

die Regel , nach welcher die vorliegende Rechenſchaft
zu beurtheilen iſt , — kann in folgende Saͤtze zuſam⸗
mengefaßt werden : >

1) Von den Einnahmen , welche Dag von der Regies

rung vorgelegte Budget aufzåblt , folen gewife ,
durch die Beſchluͤſſe der Kammern beſtimmte ,
Steuern , deren Ertrag ſich , nach eben dieſem
Budget , auf fl . 250,000 belåuft , abgezogen
werden .

VMit der uͤbrig bleibenden Einnahme ( alfo nah
dem Budget der Regierung ,

mit fi . 9,219,000 ' fùr 1820 ,
mif fl . 9,222,000 fùr 1821 )

ſoll waͤhrend dieſer zwey Jahre der geſammte

Staatsaufwand , und zwar nicht nur der in dem

Budget angegebene , ſondern auch noch ein weite —

rer von fl . 35,000 , beſtritten werden .

3 ) Da mit der Einnahme ( 1) auch die Aus⸗

gabe zu mindern iſt , ſo ſoll der Ausfall in der

Einnahme durch Erſparniſſe gedeckt werden . An

welchen Ausgaben dieſe Erſparniſſe zu machen
find , bleibt dem Ermeſſen der Regierung uͤberlaſ —
ſen . Nur bey gewiſſen , durch Beſchluͤſſe der

Kammern beſtimmten , Ausgaben darf feine Er -

ſparniß gemacht werden .

Zu dieſem Reſultat fuͤhrte die Neuheit aller durch
die Verfaſſung begruͤndeter Verhaͤltniſſe , ſo ſehr auch
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dieſes Reſultat , wie in der Erſten Kammer damals

nicht ungeruͤgt gelaſſen wurde , theils wegen der Ver⸗

antwortlichkeit , welche es der Regierung aufbuͤrdete,
theils wegen der Streitfragen , zu welchen es den Keim

enthielt , dem Tadel ausgeſetzt ſeyn mochte .

G3 .

Sn Gemåfheit jener Vorſchrift der Verfaſſungs⸗

urkunde und in Beziehung auf dte fo eben angefuͤhr⸗

ten Verhandlungen des vorigen Landtages , hat nun

das Finanzminiſterlum auf dem jegigen Landtage Re -

chenfhaft von feinem Haushalten ( waͤhrend des Jahres

1820 ) abgelegt , ohne ùbrigeng dieſer Rechenſchaft

einen Antrag oder eine Andeutung wegen der auf die —

ſelbe von den Kammern zu faſſenden endlichen Be⸗
ſchluͤſſe hinzuzufuͤgen .

Indem wir jetzt die Hauptreſultate dieſer Rechen⸗

ſchaft anzufuͤhren gedenken , beziehen wir uns , was

Zahlen und Einzelnheiten betrifft , theils auf die in

den Sitzungen der zweyten Kammer von dem Herrn

Staatsrathe Boͤckh gehaltenen ausfuͤhrlichen und ſach —

reichen Vortraͤge , theils auf den mit eben ſo viel
Fleiß als Sachkenntniß abgefaßten Bericht , welcher
uͤber den vorliegenden Gegenſtand in der zwepten Kam -

mer erſtattet worden iſt , mit der Bemerkung , daß ein

verehrtes und in dieſem Verwaltungszweige beſonders

erfahrnes Mitglied unſerer Commiſſion , welches die

nicht geringe Muͤhwaltung uͤbernahm , den Vortrag des

Finanzminiſterlums und den in der zweyten Kammer

erſtatteten Commiſſionsbericht mit den uns mitgetheil —

ten Rechnungen und Belegen zu vergleichen , mit eini —

gen weniger erheblichen Abweichungen zu denſelben

Reſultaten , wie der Berichtserſtatter der zweyten Kam —

mer , gelangt iſt .

Hierbey duͤrfen wir nicht die Klage unterdruͤcken
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( ſte iſt auch in der andern Kammer laut geworden ) ,
daß unſer Staatsrechnungsweſen , ſeinen Abtheilungen
und uͤberhaupt ſeiner Einrichtung nach , bis jetzt noch
wenig oder gar nicht mit dem Budget und deſſen ein⸗

zelnen Anſaͤtzen in Einklang ſteht . Nicht nur wird durch
dieſen Mangel die Pruͤfung des jedesmaligen Budgets
oder einer wegen einer abgelaufenen Budgetsperiode
abgelegten Rechenſchaft gar ſehr erſchwert , ſondern es

wird auch ein Hauptzweck unſerer Verfaſſung — den

Staatshaushalt dem oͤffentlichen Urtheile offen zu uns

terwerfen — gefåhrdet oder vereitelt ,

ç 4

Die allgemeinen tnd die Hauptrefultate der ab -

gelegten Rechenſchaft find nun folgende z
1) E $ ift in dem Rechnungsiahr 1820 mepe

eingenommen worden , alg nah dem Anfhlage ,
den dag vón der Regierung entworfene Budget entz

hielt , 3u erwarten mar , und mithin mehr , al8 in der

zufolge dieſes Anſchlages gefaßten Beſchluͤſſen der Kam⸗

mern vorausgeſetzt wurde . ( Die Einnahme mwar ange -

ſchlagen zu fl . 9,219,000 ; ſie betrug fl . 9,553,730 ,
mithin fi . 3834,730 uͤber den vorlaͤuſtgen Anſchlag . )
Dieſe Mehreinnahme erwuchs aus dem Mehrertrage
einiger im Jahre 1820 bewilligten Steuern , ſo wie

einiger im Budget des Jahres 1820 aufgefuͤhrten
Staatseinkuͤnfte , nicht aus dem Bezuge neuer und nicht
bewilligter Abgaben .

2) Eg ift in dem Rechnungsjahre 1820 mehr
ausgegeben worden , als nach dem Budget des

Jahres 1820 ( vergl . oben §. 2 ) auggugeben gewefen
wåre . Die Musgabe þåtte ff, 9,219,000 ( oder , nad
einem in dem Commiffiongaerichte der zwepten Kam -

mer bemerkten Abzuge , fl . 9,216,000 ) betragen fol -
len ; fie betrug aber fi . 9,486,949 .
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3) Wenn auh in einigen Fådern deg Staats -

nufwandeg mehr ausgegeben : worden ift , als nach dem

im Budget vom Jahre 1820 enthaltenen Anſchlage

haͤtte ausgegeben werden ſollen , ſo iſt doch in anderen

Faͤchern die Ausgabe hinter dieſem Anſchlage zuruͤck⸗

geblieben , oder es iſt , wie ſich das Finanzminiſterium
augdridt , in andern Faͤchern ein Erſparniß ein —

getreten . Es betraͤgt dieſes Erſparniß nach dem Vor⸗

trage deg Finanzminifteriums vom 30 . Mårz 1822 ,

fi . 260,272 , alfo ungefåhr ſo viel , alg eg nad ) den

Landtagsverhandlungen des Jahres 1820 ( abgeſehen

einſtweilen von dem Mehraufwande ) betragen ſollte .

Endlich wird in demſelben Vortrage

D der Ruͤckſtaͤnde und Vorraͤthe gedacht , welche

zu Ende des Rechnungsjahres 1820 beziehungsweiſe
noch nicht eingegangen oder noch nicht verkauft waren .

Beide , die Ruͤckſtaͤnde und die Vorraͤthe , ſchrelben

ſich theils von dem Rechnungsjahre 1820 , theils von

den fruͤheren Jahren her . Sie betrugen am Ende des

Jahres 1820 zwiſchen fl . 1,700,000 und 1,800,000 .
Das Finanzminiſterlum nahm fie in jenem Bortrage

als ein Betriebscapital in Anfpruhs mit andern

Worten , e8 derlangte , dağ. jenes Capital , oder die

Suͤmme , die von den Ruͤckſtaͤnden alhaͤhrlich eingehe ,

Ind aus den Vorraͤthen alljaͤhrlich gelbst werde , zu

ſeiner Verfuͤgung geſtellt bleibe ; und zwar aus dem

Grunde , weil in einem jeden Jahre von den Steuern

und Einkuͤnften ungefaͤhr eben ſo viel in Ruͤckſtand

verbleibe , als die Einnahme an fruͤheren Ruͤckſtaͤnden
betrage .

Die Berathungen , zu weichen dieſe Rechenſchaft

in der zwehten Kammer Veranlaſſung gab , betrafen

theils und zuvoͤrderſt dieſes ſogenannte Betriebs⸗

capital , theils die Einnahme und die Ausgabe des
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Rechnungsjahres 1820 , in ihrer Beziehung auf dag

Budget des vorigen Landtages .

§. 6

Bey den Verhandlungen aͤber den erſteren Ge —

genſtand wurde zuvoͤrderſt die Frage aufgeworfen :
Ob nicht die in dem Vortrage des Finanzminiſteriums
angegebenen Ruͤckſtaͤnde, inſofern ſie ſich vonden Jahren
vor 180 herſchreiben , unter den der Amortiſations —
kaſſe auf dem Landtage des Jahres 1820 uͤberwieſenen

Ausſtaͤnden und Vorraͤthen begriffen ſeyen ? Das Fi —

nanzminiſterium that jedoch aus den Verhandlungen
des damaligen Landtages dar , daß der Beſchluß jenes
Landtages nur die Aktivkapitalien und Aktivreſte ge —

wiſſer Kaſſen ( der Generalſtaatskaſſe , der Kirchen⸗

baukaſſe zu Karlsruhe , der Kreiskaſſen , der Fluß und

Straßenbaukaſſen, ) und die Fruchtvorraͤthe nur bis zu
dem Werthe von 309,000 A. der Amortiſationskaſſe zu⸗

geeignet habe .
,

~ Die Berathung gieng nun zu, der Frage úber : Db

und unter welchen Bedingungen der fragliche Ruͤckſtand
und Vorrath zur Verfuͤgung des Finanzminiſteriums
zu ſtellen ſey ? und es faßte die zweyte Kammer ( in
der Sitzung vom 10 . Debr . 1822 der 8eſten ) einhellig
folgenden Beſchluß : ( Er iſt unter den dermalen vor —

liegenden Beſchluͤſſen , der Zeitordnung nach , der erfe : )
„ Die ſaͤmmtlichen Aktivreſte der Lokalkaſſen ſollen
dem Finanzminiſterium als ein zum Stammver —

moͤgen gehoͤriges Betriebskapital in der Art uͤber —

laſſen werden , daß daruͤber jederzeit ( alſo auf ei —

nem jedem Landtage ) gehoͤrige und genaue Nach—⸗
weiſung gegeben werde .
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ag

Die Berathung Ùber den anderen Gegenfkand —

die Pråfung der wegen deg Fahreg 1820 abgelegten

Rechnung nah Maafgabe deg Budgets vom Fahre

1820 . — ( alle die Ňbrigen dermalen vorliegenden Be -

fhlúfe der zwepten Kammer , 21 an der Zahl , beziez

hen ſich auf dieſen Gegenſtand , — führte dagegen

zu keinem definitiven Reſultate .

Es zog naͤmlich die zweyte Kammer zuvoͤrderſt die⸗

jenigen Poſten der abgelegten Rechenſchaft in Er —

waͤgung , in welchen die Ausgabe die Anſaͤtze des Bud —

gets vom Jahre 1820 uͤberſchritten hatte . Hier —

bey wurde hauptſaͤchlich uͤber die Frage geſtritten , ob

den Kammern wegen dieſes Mehraufwandes das Recht

der Nachbewilligung zuſtehe , oder ob ſie ſich , wie

von Seite der Regierungscommiſſaͤre behauptet wurde ,

auf die Erklaͤrung zu beſchraͤnken haͤtten , daß ſie ſich

bey dem Mehraufwande beruhigten , oder ( zum Behufe

einer zu erhebenden Beſchwerde ) nicht beruhigten .

Weniger wurde die Nothwendigkeit des geſchehe —
nen Mehraufwandes in Zweifel gezogen . In den Be —

ſchluͤſſen, welche in Gefolge dieſer Berathung gefaßt

wurden , genehmigte die zweyte Kammer die einzelnen

Poſten des Mehraufwandes , und zwar ſo , daß mehrere

dieſer Beſchluͤſſe ( . 3 . 5 . 6. 7. . ) ausdruͤcklich auf

eine „ Bewilli gung “ lauten .

Sodann gieng die zweyte Kammer zu den Er ſpar —

niſſen uͤber , welche , zufolge des Vortrages Deg Fi -

nanzminiſteriums , in Gemaͤßheit des Budgets vom

Jahre 1820 waͤhrend des Rechnungsjahres 1820

gemacht morden waren . Hierbey wurde insbeſon —
dere uͤber die Frage geſtritten : Welche von den

unterbliebenen Ausgaben man als Erſparniſſe
im Sinne des Budgets vom Jahre 1620 zu betrachten
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oder nicht zu betrachten habe ? Die Beſchluͤſſe der

zweyten Kammer , welche die Erſparniſſe des Jahres

1820 zum Gegenſtande haben , ſtehen insgeſammt mit

dieſer Frage in Verbindung . Wegen einiger niht ge -

ſchehenen Ausgaben wurde die Frage bejaht , wegen

anderer ( Beſchl . 14 . 16 . 19 . ) verneint .
Nachdem auf dieſe Weiſe zwar nicht uͤber alle

Angaben und Anſaͤtze der abgelegten Rechenſchaft ( vgl .

§. 8 ) jedoch uͤber die ſtreitigſten Poſten der Rechnung

beſondere Beſchluͤſſe gefaßt worden waren , und

nunmehr aus dieſen Beſchluͤſſen , den Vorderſaͤtzen , ein

allgemeines Reſultat zu ziehen war , faßte die

zweyte Kammer ( in der Sitzung vom 18 . Dechbr . der

88ſten ) folgende zwey Beſchluͤſſe :

1) Wurde die in Antrag gebrachte allgemeine

und namentliche Abſtimmung uͤber die Nachweiſung
Der får dag Fahr 1820 bis 1821 verwendeten Gelder

mit 31 Stimmen gegen 29 verworfen .

2 ) Ueber die Frage : Ob die Kammer wegen Nicht -

erfuͤllung des abgeſchloſſenen Vertrages zur Feſtſtellung
von Antraͤgen , welche aus Rechts - und Verfaſſungs —

fågen abzuleiten wåren , eine befondere Commiffion er -

nennen wolle ? befcohlog die Rammer mit 46 Stimmen

gegen 4 , Dağ die Frage auggefegt bleiben folle , big

auf dem naͤchſten Landtage die Nachweiſungen uͤber die

Finanzperiode des Jahres 1821 vorgelegt und berathen

ſeyn werden .

Die endliche Erledigung der ganzen

Angelegenheit iſt alſo von der zweyten

Kammer auf den naͤchſten Landtag ausge —

fegt worden .
;

A

§. 8 .

Hierbey muͤſſen wir noch Folgendes , was ſchon
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oben ( 5 . 7 ) gelegentlich beruͤhrt worden iſt , heraushe —

ben , daß die vorliegenden Beſchluͤſſe der zweyten Ram -

mer nicht alle die einzelnen Angaben und Anſaͤtze der

abgelegten Rechenſchaft durchgehen , welche , in Bezie⸗
hung auf das Budget vom Jahre 1820 betrachtet , zu

Einwendungen Veranlaſſung geben , oder auch bereits

beſtritten worden ſind . So erſtrecken ſich ‘ jene Be⸗

folije g Bomicht auf alle die Poſten , welche in der

abgelegten Rechenſchaft als Er ſparniſſe aufgefuͤhrt wer⸗

den . So wird ferner in jenen Beſchluͤſſen nicht die

Stelle der Rechenſchaft beruͤhrt , nach welcher auf die

zur Beſſerſtellung der Landſchullehrer — — 207000 fi.

am Golufe deg Jahres 14820 erf 105 f 33 fë . an -

gemwiefen worden waren . Wenn auch , zur Entſchuldi⸗

gung dieſes Verzuges , von dem Finanzminiſterium an⸗

gëfúhri wird , „ daş die Vosrarbeiten zur Vertheilung

der Summe zwiſchen den beiden Confeſſtonen und die

Eroͤrterungen uͤber die Anſpruͤche der Einzelnen eine

fruͤhere Verwendung der bewilligten Summe verzoͤgert

haͤtten “ ſo duͤrften doch dieſe M,00 fi : mwenigfeng alg

eine vom Jahre 1820 noch ruͤckſtaͤndige Zahlung und

Schuld mittelſt eines foͤrmlichen Peffer anzuer⸗

kennen geweſen ſeyn .

Nach die ſer

gefHiótlihen Einleitung

gehen wir jetzt zu der Begutachtung der einzelnen dermalen

vorliegenden Beſchluͤſſe der zweyten Kammer uͤber , bey die⸗

ſer Begutachtung der Zeitordnung folgend , in welcher die⸗

ſe Beſchluͤſſe vondet zweytenKammer gefaßt wotden find .

Lèon dem Vefhtuffe megen deg gur

Verfuͤgungſdes Finanzminiſteriums

zu ſtellenden Betriebscapitals

( VBgl. oben . . )

Protokolle der Erſten Kammer . ar Bd. 33
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§ : 9 .

Da a Beſchluß in den beſtehenden Rechten
und Einrichtungen uͤberall keine Veraͤnderung macht ,
da er uͤberdieß den Kammern alle die Rechte , welche

fie in Beziehung auf die Verfuͤgung uͤber die fragli —
chen Ruͤckſtaͤnde und Vorraͤthe anſprechen koͤnnen , mit⸗

telſt einer allgemein gefaßten Klauſel ſattfam vorbe⸗

haͤlt , und mithin auch fuͤr die Verhandlungen úber

das auf dem gegenwaͤrtigen Landtageé abzufaſſen —
de Budget auf Feine Weiſe maßgebend iſt , ſo traͤgt die

Commiſſion kein Bedenken ,

auf den Beytritt zu dieſem Beſchluſſe der zwehten

Kammer unbedingt anzutragen .

S: 10 .

Bugleich aber hat ſich die Commiſſion Aber den

Tyan vereiniget ; ,

daf die Kammer den Wunſch in dem Protokolle
niederlegen molle , daf jedesmal bey der Abfaſſung
des Budgets , und ins beſondere bey der

Abfaſſung des Budgets auf dem gegen :
waͤrtigen Landtage , die aug dén Ruͤckſtaͤnden
waͤhrend der letztabgelaufenen Budgetsperiode be —

zogene , ſo wie die waͤhrend der neuen Budgetsperiode
von den Ruͤckſtaͤnden zu erwartende Einnahme
zur Erleichterung des — ſorgfaͤltig eiftiget werde .

Zwar hat das — behauptet , daf
nie Einnahme , welche durch die Herbeytreibung der

Ruͤckſtaͤnde
und durch den Verkauf der unverkauft ge⸗

bliebenen Vorraͤthe des abgelaufenen Rechnungsjahres
in dem folgenden Rechnungsjahre erlangt werde , im

Durchſchnitte nur den ( ſich jedesmal ungefaͤht auf 10
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Procent belaufenden ) Ausfall in der Einnahme des
neuen Rechnungsjahres decke . —

Allein die Commiſſion glaubt auf dieſe Einwen —

dung erwiedern zu koͤnnen , daß die Einnahme von die⸗

ſen Ruͤckſtaͤnden , insbe ſondere wegen des Schwankens
der Fruchtpreiſe , bald bedeutend hoͤher, bald bedeutend
geringer ausfallen múfes ferner , daf èS von bem Fi⸗

nanzminiſterio abhaͤngen wuͤrde, bon den vorhandenen
Vorraͤthen mehr oder weniger ins Geld zu ſetzen , end⸗

lich , daß die Finanzverwaltung wegen : der Verlegen -
þeiten , die får fie aug der Anwendung der vorgeflas

genen Maßregel entſtehen koͤnnten, durch den Credit

von einet y, Mill , welcher der Staatskaſfe bép der Amor⸗
tiſatibnskaſſe eroͤffnetiſt , hinlaͤnglich gedeckt ſeyn duͤrfte.
<a

DiE Commiffion glaubte auf diefed Mittet ; die

Laſt der oͤffentlichen Abgaben zit erleichtern , beſoͤnders

in dem gegenwaͤrtigen Augenblicke hindeuten zu muͤſ⸗

ſen . Denn erwaͤgt man den in legten 6 big 7 Fähren

fo bedeitend geftiegenen Preis des Geldes , den Ein -

flug , den diefe Veraͤnderung insbeſondere auf die Lage

des Grundeigenthuͤmers gehabt hat , ferner die

Feſſeln , helche unſerem auswaͤrtigen Handel neuerlich

durch die Maßregeln anderer Staaten angelegt worden

ſind , ſo ſieht man ſich billig nach einem jeden Mittel

uͤm, durch welches das Mißverhaͤltniß zwifchen dem

Einkommen und dem Aufwande der Geſammtheit auch

nur ertraͤglicher gemacht werden koͤnnte . Uebrigens

berkennen wir zwar nicht die Schwierigkeit ,welche der

vorgeſchlagenen Maßregel in ſo fern entgegenſteht , als

dags neue Budget noch vor dem Ablaufe des letz tenRech⸗

nungsjahr s entworfen und den Kammernvorgelegt wird .

Allein die ſer Schwierigkeit laͤßt ſichdurch einen vo rlaͤu,
figen Rechnungsabſchluß ( auch in anderen $in-

—



—
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ſtchten iſt er wuͤnſchenswerth ) begegnen . Was das der⸗

malen zu beſchließende Budget betrifft , koͤnnen der Re —

gierung die Ruͤckſtaͤnde und Vorraͤthe des Rechnungs —

jahres 18211822 nicht mehr unbekannt ſeyn .

U . Von den Beſchluͤſſen der zweyten Kam —

mer , welche die uͤber die Staatshaushal —

tung waͤhrend des Jahres 1820 abgelegte

Rechenſchaft zum Gegenſtande haben .

4 .

Bey der Begutachtung dieſer Beſchluͤſſe glauben

wir vor allen Dingen die Vorfrage eroͤrtern zu muͤſſen ,

ob denn den Kammern uͤberhaupt das Recht zuſtehe ,

wegen der Beobachtung des Budgets vom Jahre 1820

Rechenſchaft zu verlangen ? — Der Zweifelsgrund iſt

der , daß die Verfaſſungsurkunde § . 56 die flare
Bor-

ſchrift enthaͤlt :

„ Die Staͤnde koͤnnen die Bewilligung der Steuern

nicht an Bedingungen knuͤpfen ; “

in dem vorliegenden Falle aber die Beſchluͤſſe der zwey⸗

ten Rammer eines pBertrageg , einer Ueber

einkunft “ erwaͤhnen , wodurch im Fahre 1820 das

Budget feſtgeſetzt worden ſey , daß mithin allen den

Antraͤgen , welche die Kammern wegen der dermalen

abgelegten Rechenſchaft machen koͤnnten , ein Geſchaͤft

zum Grunde zu liegen ſcheint , gegen deſſen Rechtsbe —

ſtaͤndigkeit die erheblichſten Zweifel obwalten duͤrften .

Indem wir jetzt dieſe Einwendung zu beſeitigen

gedenken , koͤnnen wir freylich nur einen Auszug aus

dem entſcheidend wichtigen Protokolle der geheimen

Sitzung der zweyten Kammer vom 27 July 1820 zum

Grunde legen . Allein , waͤre es auch erlaubt , anzuneh —

men , daß in dieſem Auszuge weſentliche Punete uͤber⸗
gangen worden waͤren ; ſo muͤſſen wir doch zweifeln,
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ob die eine Kammer von der anderen die Mittheilung

eines uͤber eine gehe ime Sitzung gehaltenen Proto⸗

fones gu verlangen ” berechtiget fep , - Auf jeden Fall

darf die Erſte Kammer ſchon auf das Anſehen jenes

Aus zuges hin ein Urtheil faͤllen. k

Der ŞS. 56 Der Verfiſſungsurkunde ,auf welchem

der aufgeworfene Zweifel beruht , bezieht ſich unſtrei⸗

tig auf die Sitte der Vorzeit , daf in den teutſchen

gàndern die Gtånde , wein fie Steuern -bewiligten ,

gewife Vorbehalte und Boꝛingungen hinzufuͤgten , wel —

ae niht die Arten , oder ven Betrag oder Vie: Ber -

wendung der zu erhebenden Steuern , fondern die Be -

ſchraͤnkung der landesherrlihen Gewalt in andern

Beziehungen zum Gegenſtade hatten . Daß dieſer

Gebrauch oder dieſer Mißbreich nicht wieder aufleben

ſollte , das und nur ſoviel beppeckt jene Stelle .

Nun iſt aber das Budgelvom Jahre 1820 , ſo wie

es von der Erſten Kammer , nch Maßgabe der ihr von

der anderen Kammer damals zeſchehenen Mittheilun⸗

gen , angenommen worden iſt , ſ gefaßt und beſchaffen ,

daß man nicht behaupten kann daß es unter dem Ver⸗

bote des 56 . 8. der Verfaſſunsurkunde , ſo wie dieſes

Verbot zu verſtehen iſt , begrien ſey . Mag man auch

jenem Budget vorwerfen koͤntm , daß es , die Verwen

dung der oͤffentlichen Ausgaln nicht im Einzelnen

beſtimmend , die eine Hauptafgabe eines Budgets un⸗

beruͤckſichtiget gelaſſen habe . Es beſchraͤnkt ſich doch

allemal auf die Arten un den Betrag und auf

die Verwendung der oͤffentlhen Einkuͤnfte . Nicht in

Beziehung auf jenen Şenyondern nur in Beziehung

auf den Gang , welchen daals die Verhandlungen

nahmen , kann eg ein Bertr genannt werden .
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NTT
$: 12 ,

Bon defto groͤßerer Erhedlichkeit ſcheint der Com⸗
miffiom eing andere Borfrage zu fepne Goll die

Kammer fġonjeştaufrine Beſchlußnahme
uͤber die einzelnen vorliegenden Beſchluͤſſe
der zw eyten Kammer eingehen ? Eg glaubt
ſogar die Commiſſton dieſe rage verneinen zu muͤſſen ,

und fie ſtellt daher den Antag :
:

daß die Rammer die Bifhlufnahme Ùber die frags
© lihen Befchlafe der zveyten Rammer einſtweilen

untd bis daß ihr die anlere Kammer die in dem letz⸗
ten dieſer Beſchluͤſſe ( Sitzung vom 18 . Decbr .

" 1822 die 88fte Nro . 7) gedachten Anträge mitges
theilt haben werde , esgeſetzt ſeyn laſſe , und die

Mittheilung der zwyten Kammer in ſo fern dies
ſem Antrag gemaͤß kLantworte ;

und: * aus folgendenGründen z
R 13

iay Die vorliegenter Beſchluͤſſe der zweyten Kam⸗

mer , in ſo fern ſie die einzelnen Poſten des Mehrauf⸗
wandes und die einzeln Erſparniſſe betreffen , find of-
fenbar Pramiffen oer Borderfåge , aug wels

hen dereinft der SHl fag — dig wegen der Nicht⸗
beobachtung Deg ` Budts vom Jahre 1820 defi⸗
nitiv zu ergreiſenden Vregeln —abgeleitet werden
folen . Nun gehen aber wie fon §. 8 an : und aug -

gefuͤhrt worden iſt , die Beſchluͤſſe nicht ‘ auf atle |
Angaben “ und Anſaͤtze devon dem Finanzminiſterum
abgelegten Rechen ſchaft, foern nur auf diePoſten welche |
in der aneren Kammer vgugsweiſe

i
in Zweifel gezogen

worden find ES Fann faer auch die Grage aufges
worfen werden , ob , fo win den vorliegenden Befeli f-
fen gefhehen if , der Mekufwand vonden Erfparnif

Ean

e
a

aa
aa
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ſen zu trennen geweſen waͤre, da die Regierung , ſo

wie die Sache liegt , erniedern kann , daß ſie gerade in

den Verwaltungszweigen , welche anerkanntermaßen ei —

nen unvorhergeſehen groſen Aufwand erfordert haͤtten ,

Erſparniſſe beſchloſſen odr beabſichtiget habe . ¶ Wenn

nun die Kammer gleichwhl den vorliegenden Beſchluͤſ⸗

ſen beytraͤte , ſo wuͤrdeſie ſich der Gefahr ausſetzen

dereinſt eine Erwartung ie ſie erregt haͤtte , zu kaͤu⸗

ſchen , oder eine Verbindlickeit , die man aus dem Beyz

zritte folgern koͤnnte, unerſillt zu lafen ? Bwar tiefe

ſich dieſe Bedenklichkeit daurch heben , daß die Kam -

mer auf das Ganze der agelegten Rechenſchaftein⸗
gienge . Aber , nicht nur de Lage der Sache nach ,

ſondern auch nach der Verfaſſngsurkunde , ſind in dem

vorliegenden Falle die Beſchlie der zweyten Kammer

fuͤr uns der Gegenſtand der Lrathung .
$: 14 T an

M Auch das laſſen die Beſchluͤſſe der zweyten

Kammer noch ungewiß , wohin ie Entſcheidungen uͤber

die einzelnen Poſten des Mehlufwandes und des Er⸗

ſparniſſes am Ende fuͤhren ſlen . Zwar ergiebt ſich
aug Den 6. 7 angefuͤhrten Beſluͤſſender zweyten Kam⸗

mer ſattſam , daß dieſe Kamer das Budget vom

Jahre 1820 als nicht erſullt etrachte . Aber die end⸗

tihe und Die Hauptfrage :w nun megen dDiefer Nicht -

erfuͤlung deg Budgets : gtfhen ſolle ? — hat dieſelbe

Kammer auf den naͤchſten ndtag ausgeſetzt . Gien —

gen nun auch die vorliegendeBeſchluͤſſe auf eine jede

ein zelne Angabe der abegten Rechenſchaft ein ,

und ſollten auch alle dieſe Bhluͤſſe får ſich die Zu⸗

ſtimmung Der Erften Kammejaben , fo wirde eg doh

noch immer bedenklich ſeyn chon jetzt zu einer Be —



245 = E Peotofole der Erter Kammer :

ſchlußnahme zu ſchreiten , dern endliches Reſultat

nichtmit
t

eatin vorauszuehen iſt .

a$ § . 15

) 3 ) Der bon der Commifion gemachte Antrag hat

auch das fuͤr ſich , daß er den Schwierigkeiten vor⸗

beugt , welche ſonſt bey dem borliegenden Gegenſtande
der Berathung wegen der Vaſchriften des 60 . des 64 .

und des 73 . 6. der Verfaſſugsurkunde entſtehen koͤnn⸗

ten . Es iſt dermalen vo einem Finanzgegen —
fande die Nede . Wenn ilfo ein Beſchluß der Er —

ſten Kammer von einem Bcchluſſe der zweyten abwiche ,
fo- wirden die Gtimme ” der Mitglieder beider

Kammern zuſammengezaͤhe Welcher Uebelſtand koͤnnte

und wuͤrde nun eintreti , wenn ſo bey einer Haupt⸗
praͤmiſſe die Meinung dere in en , und bey einer andern

Hauptgrimdlage : oder b) dem Endrefultate die Mei — |

nung der andern Kamer das Uebergewicht erhielte ?
46 —

+

a

aa,

Endtid: 4. gewaͤhrt er Antrag der Commiſſton auch
den Vortheil, daß die frage D6 , wenn ein Budget
in den Ausgaben uͤberhritten worden ift , den Kams

mern das Recht der alchbewilligunßg zuſtehe ?

cinfiweilen an ihren D gftelt - bleiben fann . Wir

werden auf diefe Frag heiter unten zuruͤckkom —

men , ür jegt bemerkemwir nur ſoviel , daf , fo wie

die Sache eingeleitet woen iſt , eine Nachbewilligung
der Schwierigkeit unterlit , daß es an einem Gefetz⸗
entwurfe fehlt , welcher ee Bewilligung verl angte —

Auf der andern Seigtaubt die Commiffion nicht

die Einwendung befuͤrch zu muͤſſen , daß ihrem An⸗

trage die Verfaſſungsurkue 68 . 60 . 61 . 73 . entgegen⸗

fehe . Denn eg ift in ù Antrage der Commiſſion
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nicht von einer Abaͤnderung oder Verbeſſerung

der Beſchluͤſſe der zweyten Kammer , ſondern nur von

der Ausſetzung der Beſchlußnahme bis zum

naͤchſten Landtage die Redez ; auch liegt derma —

len noch nicht ein Ganzes zur Abſtimmung vor , und

gleichwohl druͤckt ſich die Verfaſſungsurkunde ( 8. 60 )

ſo aus :

„ Ein Gefetzentwurf uͤber Finanzgegenſtaͤnde ( vergl .

. 73 ) kann nur dann , wenn er von der zwey —⸗

ten Rammer angenommen worden ift , an die Er -

fe Rammer zur Mbftimmung ñber Annahme oder

Nichtannahme im Ganzen gebracht werden . “

N: 18 .

Uebrigens wird man den Antrag der Commiſſion

nicht ſo deuten , als ob ſie die Anſicht der zweyten Kam —

mer , daß das Budget vom Jahre 1820 waͤhrend des

Rechnungsjahres 16820 — 1821 nicht beobachtet : mor -

den fey , irrig gefunden habe , und noh weniger fo ; alg

pb fie Anfand genommen habe , ihre Meinung úber diefe

Anſicht auszuſprechen . Sie traͤgt kein Bedenken , ſich

fuͤr dieſelbe Anſicht unumwunden zu erklaͤren . Von be —

deutenden Veraͤnderungen und Einſchraͤnkungen , die

man , um die ſo feyerlich verhieſſenen Erſparniſſe in

Bollziehung zu ſetzen , gemacht hatte , iſt in der abge —

legten Rechenſchaft nicht das Erwuͤnſchte zu erſehen .

Vielmehr hat das Finanzminiſterium als Erſparniſſe fo -

gar Ausgaben , die nicht gemacht zu werden brauch ten,
aufgefuͤhrt· Auch von den Folgen , welche die Muffet -

lung einer „Staatsverwaltungs - Vereinfachungs - und

resp . Erfparungs - Commiſſton“ gehabt hat , iſt nichts

zur oͤffentlichen Kenntniß gekommen !



5i4 Protokolle der Erſten Kammer .

ueber die von der Beobachtung eines

Budsete abzulegende Rechenſchaft
im Allgemeinen .

§ 19.
Die aufgabe, welche die Kammer durch die Be ,

ſchlußnahme uͤber die abgelegte Rechenſchaft, zu loͤſen

hat , iſt auch deßwegen ſo wichtig und ſo ſchwierig , weil

die Aufloͤſung ohne Vorgang in der Vergangenheit , zur

Regel fuͤr kuͤnftige Faͤlle dienen kann und wird .

Das Finanzminiſterium ſcheint von der Vorausſe⸗
tzung ausgegangen zu ſeyn , daß der vorliegende Fall

nach Der Mnalogie dDer Faͤlle zu beurtheilen fey , in wel -

hen ein Verrechner der ihmvorgeſetzten Behoͤrde Rech⸗
nung iber Einnahme und Ausgabe ablegt . Einer an =

dern Anſicht folgte offenbar Die zweyte Kammer , indem

fir dag ! Recht der Nachbewilligung in Anſpruch

nahm ” Gie wollte die Reſultate einer ſolchen Rechen⸗

ſchaft , in wie fern fie von dem Budget abweihen , in

Wege der Gefegge bung erledigen.
Deſto nothwendiger iſt es , dag , was geſchehen iſt ,

und was in Zukunft heſchehen ſoll , aus einem ſelb ſt⸗

ſtaͤndigen und TETES SaN zu

betrachten.
Şa 20 .

Cinjeder Staat , welcher in feinem Haushalte Drd :

nung ſtiften und erhalten will , muß die Einrichtung tref⸗

fen , daß uͤber die geſammte oͤffentliche Einnahme und

Ausgabe von Zeit zu Zeit Rechnung abgelegtwerde .
In einem Staate , in welchem ( wie in dem unſeri⸗

gen ) ein Budget , und zwar - ein mit Zuſtimmung der

K amme rn feſtgeſetztes Budget , die Regel der Staats :

haushaltung iſt , hat eine ſolche Geſammtrechenſchaft

noch uͤberdieß einen be ſon dern Ginn und Zweck .
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Denn erſtens : es liegt einer ſolchen Verwaltung

die Voraus ſetzung zum Grunde , daß die Einnahme

und die Ausgabe eines jeden einzelnen Jahres
—im Ganzen und im Einzelnen — einer im voraus

beſtimmten Regel unterworfen werden koͤnne , und

geſetzlich unterworfen ſey . Allein die Wirklichkeit kann

dieſer Vorausſetzung vollkommen nie entſprechen . Bald

wird im Ganzen , bald wird in einzelnen Faͤchern

mehr ausgegeben , als der bewilligte Credit auszugeben

gefiattete s bald wird weniger eingenommen ; alg man

einzunehmen erwartete. Ohnehin iſt eg eine nur mill

kuͤhrliche, ( wenn auch ſehr zweckmaͤßige ) Einrichtung
in der Staatshaushaltung, Abſchnitte nach Jahren

zu machen ; die Einnahmen und Ausgaben ſind fort -

laufend , ſie koͤnnen nur in den Rechnungen nach

Jahren geſondert werden . — Die Aufgabe alſo , wel⸗

che bey dieſer Regel der Staatshaushaltung mittelſt
jener Geſammtrechenſchaft zu loͤſen iſt , beſteht darinne ,
die Praxis mit der Theorie in Uebereinſtimmung zu

ſetzen — de h. die wirkliche Einnahme und Ausgabe
eines jeden Jahres mit der im Budget beſtimmten oder
vorausge fetzten — im Ganzen und im Einzelnen — in

Einklang zu bringen , um das Budget eines jeden Jah⸗

res auch nach Ablauf des Jahres , als ein fuͤr ſiſich

beſtehendesGanzes behandeln zu koͤnnen .
Hierzu kommt zweytens ; dafi fo mie in den

Staaten diefer Art das Budget mit Zuſtimmung der

Kammern feſtgeſetzt wird , ebenſo jeneAusgleichung
zwiſchen der wirklichen und der vorausge ſetzten Einnah⸗
me und Ausgabe nicht ohne die Zuſtimmung oder Ge⸗

nehmigung der Kammern geſchehen kann . Wenn auch

die den Kammern in dieſer Beziehung zuſtehenden Rech —

te nach der Verſchiedenheit der Verfaſſungen verſchie —
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den ſeyn koͤnnen , und verſchieden ſin d, ſo wuͤrden

doch die Kammern , wenn ſie bey der abzulegenden Re⸗

chenſchaft und bey jener Ausgleichung uͤberall keine

Gtimme båtten , mehr dem Ramen ’ ald der Gacdhe

nach ein Bewilligungsrecht habens
Mit einem Worte alfo , in einem Gtaate Der oben -

gedachten Art , måfen . mit der Geſammtrechenſchaft
uͤber Einnahme und Ausgabe Maßregeln verbunden

werden , mittelſt welcher das Budget , auf welches ſich

die Rechenſchaft bezieht , und zwar auf eine dem Be —⸗

willigungsrechte der Kammern entſprechende Weiſe ,

aufrecht erhalten wird .

§. A .

Unter den verſchiedenen Maßregeln , welche zur

Erreichung dieſes Zweckes ergriffen werden koͤnnen ,

duͤrfte ſowohl in rechtlicher , als in ſtaatswirthfchaftli —

cher Hinſicht die vorzuͤglichſte die ſeyn , daß jedesmal ,

fo wie die Geſammtrechenſchaft uͤber die wirkliche Ein —

nahme und Ausgabe eines oder mehrerer Budgetsjahre

den Kammern abgelegt wird , zugleich ein Gefegents

wurf zur Berichtigung und Abſchließung des Bud⸗

gets fuͤr dieſes Jahr , oder fuͤr dieſe Jahre — das Re⸗

fultat der abgelegten OPERON
— den Kammern

vorgelegt wirt :

Es hat dieſe Maßregel das Anſehn der franzoͤſi⸗

ſchen Finanzverwaltung fuͤr ſich , ( vergl . insbeſondere

das Geſetz v 25 . Maͤrz 1817 tit . XI . und das Geſetz

b. 15 . März 1818 Art . 107 . ) einer Verwaltung , welche

fh im Rechnungsfache ganz beſonders auszeichnet .

Es gewaͤhrt dieſe Maßregel noch den Nebenvortheil ,

daß ſie die Verhandlungen der Kammern uͤber die ab⸗

gelegte Rechenſchaft nicht wenig abkuͤrzt.
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Ka ,

Der Inhalt eines ſolchen Gefegeg wird niht nur

nach Beit und Umſtaͤnden , ſondern auch auth Maßgabe
des verſchiedenen Umfanges der den Kammern zu —

ſtehenden Rechte verſchieden ſeyn . Anders wird das

Geſetz , z. B . in den Staaten lauten , in welchen die

Kammern nur das Recht der Steuerbewillugung

haben , anders in den Staaten , in welchen die Kam —

mern zugleich berechtigt ſind , die Verwendung der

oͤffentlichen Einkuͤnfte , namentlich in der Maaße zu

beſtimmen , daß ſie den Betrag der Ausgaben im Ein —

zelnen ( mittelſt ſpecieller Credite ) feſtſetzen , wenn ſich

ſchon , wie von einem Mitgliede der Commiſſion aus⸗

druͤcklich bemerkt wurde , auch in dem letztern Falle

die Kammern bey der Entſcheidung Aber cine ihnen

abgelegte Rechenſchaft ohne Gefahr auf die Erwaͤgung

befchraͤnken koͤnnten , ob eine unbewilligte Auflage erho —

ben , die Einnahme im Ganzen uͤberſchritten worden

s Großherzogthum Baden gehoͤrt uͤbrigens un —

hhi 9 den Staaten der letzteren Art . Denn der

55 . der Verfaſſungsurkunde , nach welchem mit dem

Entwurfe des Auflagengeſetzes das Staatsbudget

den Kammern zu uͤbergeben iſt “ , kann wohl nur in

dem Sinne gedeutet werden , daß den Kammern das

Recht zuſtehe , nicht nur die oͤffentlichen Abgaben , ſon⸗

dern auch die Verwendung der Staatseinkuͤnfte , und

zwar ſpeciell zu beſtimmen . Zu demſelben Reſultate

fuͤhrt der F. 59 . derſelben Urkunde , nach welchem die

Civilliſte , ohne Zuſtimmung der Staͤnde nicht erhoͤht

und , ohne Bewilligung des Großherzogs , niemals

gemindert merden fann .

Auch ſind in die ſem Geiſte , nach dem Vorgange
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518 Protofolle der ErfienRammer.
verwandter Staaten , die Budgets abgefaft worden ,
welhe die Regierung den Kammern im Fahre 1820

und im apre 1522 vorgelegt þat .

In dem Großherzogthume Baden alſo wirde ein

Gefez der in Frage fichenden Art zugleich eine Nach

bewiltigung wegen derjenigen Gummen enthalten ,
um welche der in Dem Budget befimmte Betrag der

einzelnen Ausgaben uͤbetſchritten worden waͤre .

§. 23.
In der Ueberzeugung von der Zweckmaͤßigkeit der

in dem Obigen eroͤrterten Maßregel , traͤgt nun die

Commiſſion darauf an :

Seime Koͤnigl . Hoheit, den Großherzog mittelſt
einer beſondern Vorſtellung unterthaͤnigſt zu bitten ,

daß Hoͤchſtdie ſelben gnaͤdigſt geruhen wollen , den

Kammern in Zukunft auf einem jeden ordentlichen
Landtage einen Geſetzentwurf zur definitiven Re -

gulirung , der in den letztverfloſſenen Budgeisjah⸗
ren ſtatt gehabten Einnahmen und Ausgaben, Cin-

ſofern die Rechnungen dieſer Jahre geſchloſſen ſeyn
koͤnnen ) zugleich mit „ der detaillirten Ueberſicht
úber dié Verwendung der verwilligten Gelder, ”

waͤh rend dieſer Jahre vorlegen zn laffen .

$, KAA
‘ Die Commiffion erlaubt ſich , in Beziehung auf

dieſen Vorſchlag , noch folgendes hinzuzufuͤgen:
Unfer Staatshaushalt hat mit dem der meiſten

deutſchen Bundesſtaaten das gemein , und weicht von

dem Haushalt dnderer : Õfaaten , 3. B. von Hem des

britiſchen and von dem des franzoͤſtſchen Reichs da —⸗

rinne ab , daß die Staatseinnahme theils in Geld ,
theils in Naturerzeugniſſen ( z. B . in Frucht und
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Wein) beſteht . Wir wollen hier nicht auf die ſtaats —

und nationalwirthſchaftlichen Vortheile oder Nachtheile

einer Siaatseinnahme welche blos in Geld beſteht ,

eingehen . So viel iſt wenigſtens gewiß , daß zu dem

Syſteme der Budgets , alſo zu dem Syſteme , welches

zu dem Weſen unſerer Verfaſſung gehoͤrt , nur eine

reine Geldeinnahme ſtimmt . Denn nut tine Ein -

name die fer Art hat diejenige Sicherheit und Gewif -

heit , welche die Staatseinnahme haben muf , wenn man

im Stande ſeyn ſoll , ein Budget genau zu
——

und gehoͤrig zu vollziehen .

Dabey wurde in Ihrer Commiſſion von mehreren

Seiten der Wunſch geaͤußert , daß man doch ein jedes ,

der Verfaſſung nach , zulaͤßige Mittel anwenden moͤge ,
das Staatseinkommen immer mehr und mehr in ein

reines Geldeinkommen zu verwandeln . E $ wurde in

dieſer Hinſicht unter anderem von unſerem verehrungs⸗

wuͤrdigen Herrn Praͤſidenten , der gewbiß ſehr beherzi

gungswerthe Vorſchlag in Anregung gebracht , die Ci —

villiſte durch Domaͤnen zu dotiren , ein Vorſchlag , der

ſich auch durch mehrere andere Vortheile , die er zufaͤllig
gewaͤhren wuͤrde , empfiehlt .

So bedeutend aber diid die Schwierigkeiten ſind ,

welche die dermalige Beſchaffenheit unſeres Staatsein⸗

kommens der Feſtſetzung und Beobachtung des Budgets

entgegenſtellt , ſo liegt doch in eben dieſen Schwierig —

keiten ein neuer Grund , durch eine moͤglichſt vollkom⸗

mene Ordnung des Rechnungsweſens das Gleichgewicht

zwiſchen dem Budget , der geſetzlichen Regel fuͤr den

Staatshaushalt , und zwiſchen der wirklichen Einnahme

und Ausgabe des Staates zu erhalten oder wieder her —

zuſtellen .
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Wiederholung der in dieſem Berichteée
enthaltenen Antraͤge :

) Dem Beſchluſſe der zweyten Kammer , wegen des

von dem Finanzminiſterio in Anſpruch genomme —

nen Betriebscapitales beyzutreten ; C5- . )
Bden Wunſch im Protokolle auszuſprechen , dieſes

Betriebscapital , insbeſondere bey der Abfaſſung

des jetzig en Budgets , zur Erleichterung des Landes

zu benutzen ; ( 8. . )

3 ) die Beſchlußnahme uͤber die uͤbrigen , dermalen

vorliegende , Beſchluͤſſe der zweyten Kammer einſt⸗

weilen ausgeſetzt ſeyn zu laſſenz ( F. 142. )

4) Ge . Königt . Hoheit , den Grofherzog , mitteli ct

ner beſondern Vorſtellung unterthaͤnigſt zu bitten ,

daß Hoͤchſtdieſelben gnaͤdigſt geruhen wollen , den

Kammern in Zukunft auf einem jeden ordentlichen

Landtage einen Geſetzentwurf zur definitiven Re —

gulirung der in den letztverfloſſenen Budgetsjahren

ſtatt gehabten Einnahmen und Ausgaben ( in ſo fern

die Rechnungen dieſer Jahre geſchloſſen ſeyn koͤnnen, )

zugleich mit der detaillirten Ueberſicht uͤber die Ver —

wendung der verwilligten Gelder waͤhrend dieſer

Jahre , vorlegen zu laſſen . “
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Sieben und ſechzigſte Sitzung .

RKarigruhe , den 29 . Yanuar 1823 .

Gegenwaͤrtig :

Die bisher erſchienenen Mitglieder , mit Ausnahme :

Sr . Hoheit , des Durchlauchtigſten Praͤſidenten , Herrn

Markgrafen Wilhelm zu Baden ,

Ihrer Hohelten , der Herren Markgrafen Le opold und

Maximilian zu Baden ,

Sr . Durchlaucht , des Herrn Fuͤrſten v. Fuͤrſtenberg ,

der Herren Staatsminiſter , Frhrn . v . Berſtett und

v. Berkheim ,

des Herrn Generallieutenants v. Schaͤffer ,

des Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner , und

des Herrn Staatsraths Frhru . v 8yllnhardt .

Weiter anmefend :

der Herr Regierungscommiſſaͤr , Staatsrath v. Gulat .

Unter dem Vorſitze

des zweyten Vicepraͤſidenten , Staatsraths Frhry .

v. Baden .
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Der Herr Regierungscommiſſaͤr , Staatsrath v.

Gulat , machte der Kammer die Eroͤffnung , daß Se .

Koͤnigliche Hoheit wegen des Landtags - Schluſſes nach

keinen Entſchluß gefaßt haͤtten .

Der Vicepraͤſident legte hierauf eine Mit —

theilung der zweyten Kammer vor , wonach dieſelbe der

von der Erſten Kammer in Vorſchlag gebrachten Bitte

um Vorlegung eines Geſetzentwurfs , wegen gleicher

Vertheilung der Kriegslaſten in kuͤnftigen Faͤllen , bey⸗

getreten iſt . ai

Beylage , Sier 167 . ( ungedruckt )

Die Kammer

beſcch hoß :

dieſelbe nunmehr dem hohen Staatsminiſterium

mitzutheilen .
Dag Secretariat machte die Anzeige dag in der

legten Borberathung får die Commiſſion zu Begut⸗

achtung
H des Geſetzentwurfs Hber die Dater Der fand

ſtaͤndiſchen Eigenſchaft eines Abgeordneten

der Frhr . v. Falkenſtein ,

der geh . Hofrath Zach ar i a , und

der Bisthumsverweſer , Frhre v. Weſſen —⸗

berg ; i

2 des Geſetzentwurfs uͤber das Straßengeld

der Landoberfaͤgermeiſter v. Kettner ,

Der Sehr . ve Gemmingen : - Prefened ,

und

der Gencralmajor Gryr . v. Freyſtedt

gewaͤhlt, und die Begutachtung der Bitte der zweyten

Kammer um Vorlegung eines Geſetzentwurfs uͤber das
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i Amtsreviſoratswefen , der wegen Einfuͤhrung der Oef — 0
5e. fentlichkeit und Muͤndlichkeit des Verfahrens niederge⸗

ich ſetzten Commiſſton , vorbehaltlich der von der Kammer MEN
hierzu zu ertheilenden Genehmigung uͤbertragen worden |
foñ.

it⸗ Die Kammer SHa 9

yer befohlof : ;
Ai

tte dieſe Uebertragung genehm zu halten . 90
her Hicrguf wurde DaS Protofol der 60 : ; 61 . und 62 : i i

ey⸗ Sitzung verleſen und genehmigt : 9

Zachar taͤ⸗
Hebel .
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Acht und ſechzigſte Sitzung .

Karlsruhe den 30 . Jaͤnner 1823 .

— — A

Gegenwaͤrtig :

Die bisher erſchienenen Mitglieder , mit Ausnahme :

Sr . Hoheit , des Durchlauchtigſten Praͤſidenten , Herrn

Markgrafen Wilhelm zu Baden ,

Ihrer Hoheiten , der Herren Markgrafen Leopolhd

und Maximilian zu Baden ,

Sr . Durchlaucht , des Herrn Fuͤrſten von Fuͤrſt en—
berg ,

der Herren Staatsminiſter , Frhrn . v. Berſtett und

v. Berkheim ,

des Herrn Generallieutenants v. Schäffer ,

deg Herrn Oberhofmarſchalls , Frhrn . v . Gayling ,
des Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner ,

des Heren Staatsraths Frhrn . v. Zyllnhardt , und

des Herrn Laudoberjaͤgermeiſters v. Kettner .

Weiter anweſend :

der Herr Regierungscommiſſaͤr , Staatsrath v. Gulat .

Unter dem Vorſitz

zweyten Vicepraͤſidenten , Staatsraths Frhrn .

v. Baden .
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Von dem Vicepraͤſidenten aufgefordert , er⸗

ſtattete der geh . Hofrath Zachariaͤ muͤndlichen Vor⸗

trag uͤber den Geſetzentwurf in Betreff der Dauer der

landſtaͤndiſchen Eigenſchaft eines Abgeordneten :

Der vorliegende Gegenſtand der Berathung iſt ſo

dringlich , der Commiſſion war zur Faſſung eines end⸗

lichen Beſchluſſes ſo wenig Zeit verſtattet , daß ich die

erlauchte Verſammlung um Verzeihung bitten muß ,

wenn ich ihr die Anſichten und Antraͤge der Commiſſion

nur in einem muͤndlichen Vortrage vorlegen kann .

Bald nach dem Anfange des gegenwaͤrtigen Land⸗

tages warf der Erſtatter dieſes Berichts die Frage auf ,

wie man den $ 34 . der Verfaſſungsurkunde :
„ Jede der beiden Landes - Univerſitaͤten waͤhlt ihren

Abgeordneten auf vier : Jahre ,

ingbefondere : in dem Fale zu verftehen habe , da der

auf vier Jahre gewaͤhlte Univerſitaͤts - Abgeordnete z⸗

. , nach Niederlegung ſeiner Stelle im mittelſt durch einen

Andern erſetzt worden ſey . Der Herr Hofrath v. Ro t⸗

teck reihte in der Folge an dieſe Frage eine andere ,

der aufgeworfenen zwar verwandte , jedoch weit allge⸗

meinere und umfaſſendere Frage — naͤmlich die : Wie

man die Verfaſſungsurkunde in den Stellen , in wel⸗

chen ſie die Dauer der Vollmacht der zum Landtage

Abgeordneten nah Jahren beſtimmt , auszulegen haz

be ? 3. B , ob pon Kalenderjahren , oder von Landtags⸗

perioden ?
j

Die Berhandlungen der Kammer , zu welchen die

auf diefe Fragen - fich - beziehende Motion deg Herrn
Hofraths v . Nottet führte , find Der Kammer noh in

zu frifhem Andenfen , alg dafi fie hier auseinandergeſetzt

zu werden brauchten . Die Kammer vereinigte ſich uͤber

eine , an Se . Koͤnigliche Hoheit zu richtende , unter⸗



VaniOE AEE E E EE

526 Protokolle der Erſten Kammer .

thaͤnigſte Bitte um einen , die obigen Zweifel beſeiti —
genden Geſetzentwurf . Die zweyte Kammer trat dieſer
Bitte bey . Zur Erfuͤllung dieſer Bitte hat die Regie —
rung den Geſetzentwurf vorgelegt , uͤber welchen derma⸗
len Bexicht zu erſtatten iſt . Die zweyte Kammer hat
dieſen Geſetzentwurf mit Stimmeneinhelligkeit unver —
aͤndert angenommen .

Der Geſetzentwurf enthaͤlt zwey Artikel . Der er ſte
hat die Zeitdauer der Vollmacht eines Abgeordneten
der Grundherren , und der Abgeordneten zur zweyten
Kammer zum Gegenſtande . Der zweyte betrifft die

Abgeordneten der Univerſttaͤten . Da der zweyte Arti —⸗

kel groͤßtentheils nur eine Folge rung aus dem erſten
iſt , ſo wird vorzugsweiſe dieſer erſte Artikel einer

aus fuͤhrlichen Eroͤrterung zu unterwerfen ſeyn . Uebri -

gens braucht die Commiſſion nicht erſt auf die Wich —
tigkeit eines Geſetzes aufmerkſam zu machen , welches
unmittelbar das Recht , Abgeordnete zum Landtage zu
waͤhlen, — das wichtigſte unter allen ſtaatsbuͤrgerlichen
Rechten — zum Gegenſtande hat .

Indem ich jetzt zur Begutachtung
des erſt en Artikels des Geſetzentwurfes komme ,

ſchicke ich vor allen Dingen die Vorſchriften der Ver —

faſſungsurkunde voraus , welche mit dem vorliegen⸗
den Artikel in einer mehr oder weniger nahen : Verbin
dung ſtehen . n ;

ES gehören dahin

) Die folgenden Vorſchriften , welche die period i⸗
ſche Wiederkehr der Landtage betreffen

. 46 . „ Alle zwey Jahre muß eine Staͤnde ver ſamm⸗
lung Statt finden . “

ig . 54 , Dag Auflagen⸗Geſetz wird in der Regel
fuͤrzwey Jahre gegeben “
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i 8i Die Beit der Eroͤffnung des er ften Land

tages wird auf den erſten Februar 1819 feſtgoſetzt . “

Dahin gehoͤren

2 ) die Regeln fuͤr die Dauer der Vollmacht der

Abgeordneten.
§. 29 . „ Jede Wahl der grundherrlichen Abgeord⸗

neten gilt fuͤr acht Jahre . Alle vier Jahre tritt die

Haͤlfte der grundherrlichen Deputirten aug ”

3S . Die Abgeordneten der Staͤdte und Aem⸗

ter werden auf acht Jahre ernannt , und ſo,daß die

Kammer alle zwey Bahre zu einem Viertel erneuert

wird . “

Endlich gehoͤren dahin
IAAL M

3 ) die Vorſchriften , welche die Anwendung der ſo

eben unter M angefuͤhrten Regeln bezwecken .

. 700 Die Reihenfolge , wonach die Abgeordne⸗

ten der Grundherren , und der Staͤdte und Aemter aus

der Verſammlung austreten , wird auf dem erſten Land⸗

tage fuͤr die einzelnen Wahlbezirke ein fuͤr allemal durch

das Loos beſtimmt . Die Haͤlfte der grundherrlichen

Abgeordneten tritt im Jahr 1823 aug ; md Dann alle

bie⸗ Jahre wieder die Haͤlfte . Im Jahr 1821 tritt

der Abgeordneten der Staͤdte und Aemter , und dann

alle zwey Jahre wieder aug : =
Eiht

Í

Uebrigens iſt das dDurh den S- verordnete Loofen

im Jahre 1820 geſchehen . Die zweyte Kammer iſt auf

dem gegenwaͤrtigen Landtage zu einem Viertheile er -

neuert worden . Die zuerſt austretenden grundherrli⸗

chen Abgeordneten , ( von den Abgeordneten des einen ,

und bon denek DeB andern Wahtbezirfg die Haͤlfte),

hat im Jahre 1820 das Loos im voraus beſtimmt .

Aus den angefuͤhrten Stellen der Verfaſſungsur⸗

kunde ergeben ſich unſtreitig folgende pégen s
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Die Vollmacht der grundherrlichen Abgeordneten ,
und die der Abgeordneten zur zweyten Kammer

dauert acht Jahre .

2 ) Die Hålfte der grundherrlichen Abgeordneten ſoll
jedesmal nach vier Jahren , A der Abgeordneten zur
zweyten Kammer jedesmal nach wey Jahren austres
ten , und durch andere Abgeordnete erfegtwerden .

3) Die erfe Regel wird in den erften Fahren nach
der Cinfåhrung der - neuen Berfafung durch die

zweyte beſchraͤnkt , ſo daß das erſtemal die grund⸗
herrlichen Abgeordneten zur Haͤlfte im Jahr 1828 ,
und die Abgeordneten zur zweyten Kammer zu Y,
im ahr 1821 wed feln,
Alle dieſe Regeln ſind auf den erſten Blick ſo be⸗

friedigend und ſo klar , daß ſie kaum einem Zweifel
Raum zu geben ſcheinen . Und in der That wuͤrde
man wohl noch lange nicht an der Zulaͤnglichkeit dieſer
Regeln gezweifelt haben , wenn ,— wie die Verfaſſungs⸗
urkunde offenbar porausſetzte , — der erſte Landtag im

Jahr 1819 , der zweyte im Jahr 1821 , der dritte im

Jahr 1823 gehalten , und beendigt worden måre , Als
aber der Landtag , der im Jahr 1819 eroͤffnet wurde ,
nach einer Vertagung , erſt im Jahr 4820 zu Ende

ging , als ſich der folgende Landtag vom Jahr 1822
bis in das Jahr 1828 erſtreckte , als mithin die Vor⸗

ausſetzung nicht mehr zutraf , auf welcher tene Regeln
beruhten , da mußten unausbleibliche Zweifel wegen der
Anwendung dieſer Regeln eintreten .

Der Haupt⸗ und Grundzweifel , zu wethem diefe
Ereigniſſe die Veranlaſſung oder die Anregung gaben ,
if ders

Welches if der Xnfangss und mithin meldes ift
der Endpunct der Jahre , von welchen die Ver —
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faſſungsurkunde , da wo ſie von der Zeitdauer der

Boellmacht der zum Landtage Abgeordneten ſpricht ,

zu verſtehen iſt ?

Wenn iſt alſo z. B . das vierte Jahr abgelaufen , nach

welchem die zweyte Kammer das zweytemal zu einem

Viertheile zu erneuern iſt ?

Der vorliegende Artikel des Geſetzentwurfes iſt nun

beſtimmt , dieſen Zweifel zu heben . Er verordnet , daß

der Austritt der Abgeordneten ( in der Regel ) mit

dem letzten December beziehungsweiſe des Jahrs

1823 und des Jahrs 1825 geſchehen ſoll .

Bey der Beurtheilung dieſer Regel des Geſetzent —

wurfes kann man von zweyh , in ihren Reſultaten ver —⸗

ſchiedenen , Geſichtspuncten ausgehen .

Entweder man kann den vorliegenden Geſetzentwurf
als eine Auslegung , oder man kann ihn als eine

Abaͤnderung , der Verfaſſungsurkunde betrachten .

Wenn man ihn aus dem erſtern Geſichtspuncte be —

trachtet , ſo kann er , nach dem Dafuͤrhalten der Com⸗

miſſion , auf keine Weiſe gerechtfertigt werden . Biel -

mehr ſcheint der Commiſſion aus den angefuͤhrten Stel⸗

len der Verfaſſungsurkunde das Reſultat hervorzuge⸗

hen , daß die Vollmacht der Abgeordneten zur erſten

und zur zweyten Kammer mit dem 4. Februar 1819 ihren

Anfang nahm , und nach Maßgabe die ſes Anfangs⸗

punktes ihre Endſchaft erreichte , daß alſo der vor —

liegende Geſetzentwurf , welcher offenbar einen andern

und ſpaͤtern Anfangspunet der Vollmachten annimmt ,

die Vollmachten verlaͤngere .

Mit dem 1. Februar 1819 follte nach der BVerfaf -

funggurfunde §. 81 . Der erfte Landtag beginnen . Die:

fer Tag alfo befimmte , raft diefer Urfunde , Den Y n -

fang und mittelbar dag Ende der VBolmaht der Mbs
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geordneten zum Landtage . Dieſer Tag iſt es , welcher ,

wenn die Verfaſſungsurkunde in andern Stellen die

Dauer diefer Vollmacht nach Jahren beſtimmt , als

der erfte Tag des Jahres zu betrachten if . Die Ur -

funde fpricht allerdings in allen diefen Stellen yon

Kalender » oder Sonnenjahren . Aber ſo wie wir ein

Redhnungsjahr haben , dag von dem 4: Juny deg

einen , big zu dem 1. uny deg folgenden bårgertihen
Jahres läuft , fo haben wir , nadh unferer Berfaffungs -
urkunde , ein Landtagsjahr , welches mit dem 1.

Februar beginnt . Ein Jahr , ſo beſtimmt es auch

ſeiner Dauer nach iſt , ſo unbeſtimmt iſt es doch , nach
der Verſchiedenheit der Verhaͤltniſſe des oͤffentlichen
oder des heimlichen Lebens , in Beziehung auf ſeinen

Anfangstag . Sehr richtig iſt bemerkt worden , daß

man in der Verfaſſungsurkunde , ſo wie anderwaͤrts ,
unter einem Jahre einen Zeitraum von 365 Tagen zu

verſtehen habe . Aber in dem vorliegenden , und in je —
dem andern Falle hat man den Anfang des Jahres
nach der Zeit zu beſtimmen , wenn das neue Verhaͤlt⸗
niß zuerſt eingetreten iſt , oder zuerſt eintreten ſollte .

Hiermit ſtimmt aud der 6. 79 . der Verfaſſungs⸗
urkunde , beſonders wenn man ihn mit den 68 . 20 . , 38 .

derſelben Urkunde vergleicht , vollklommen uͤberein . Wie

koͤnnte der 8. 79 . ſo unbeſtimmt ſagen , daß die Abge —
ordneten beziehungsweiſe im Jahr 1821 und im Jahre
1823 austreten und erſetzt werden ſollen , wenn er nicht

angenommen haͤtte , daß der Tag , an welchem die Voll⸗

macht der austretenden Abgeordneten erloͤſche , ſchon an⸗

derwaͤrts , durch den 8. 81 . beſtimmt ſey ? Die Abſicht
fonnte um : fo weniger die fepw , Den Aug = und Cin -

tritt der Abgeordneten nur ſo obenhin zu beſtimmen ,
Da die SH, 29 . und 38, : augdrå dtid befagten , Dap die
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Abgeordneten auf acht Jahre gewaͤhlt , d. h. bevoll⸗

maͤchtiget wuͤrden .

Wollte man auch einwenden , daß der erſte Land⸗

tag nicht den 1. Februar 18419 , fondern erſt den 22 .

April 1819 eroͤffnet worden ſey , ſo wuͤrde doch die

Regel des vorliegenden Artikels nicht weniger von dem

Wortverſtande oder von dem Sinne der Verfaſſungs⸗

ukunde abweichen . Denn , wenn der Artikel den er—⸗

ſten Austritt der Abgeordneten auf den letzten Decem⸗

ber beziehungsweiſe des Jahres 188 und des Jahres

1821 ſetzt , ſo nimmt er doch allemal das

ganze Jahr 1819 nicht in Rechnuns , ungeach⸗

tet in diefem Jahre die Abgeordneten gewaͤhlt, und die

Landtagsſitzungen eroͤffnet wurden .

Es kann daher die Commiſſion , wenn der erſte

Artikel des vorliegenden Gefetzentwurfes als eine Yus -

legung der Verfaſſungsurkunde zu betrachten iſt , nur

den Antrag machen , die Worte :

Der Austritt geſchieht mit dem letzten December

der genannten Jahre “

fo zu verbeſſern :

„ Der Austritt geſchieht den 81 . Januar der ge⸗

nannten Jahre . “

Sollte die Rammer dag Geſetz aus demſelben Ge -

ſichtspuncte beurtheilen , und dieſem oder einem andern,

die angefuͤhrte Stelle veraͤndernden , Vorſchlage ihre Zu —

ſtimmung ertheilen , ſo wuͤrde die Commifſton noch zwey

Zufaͤtze zu dem Artikel in Vorſchlag bringen ; e rens

einen Zuſatz , durch welchen der Artikel ausdruͤcklich
auch fuͤr alle kuͤnftige Faͤlle des Wechſels der Abgeord⸗

neten zur Regel gemacht wuͤrde , und zweytens ei —

nen Zuſatz , welcher dem Mißverſtaͤndniſſe vorbeugte ,

alg ob durch die Ausnahme , die der Artikel enthaͤlt ,
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die Regel auch får die neu eintretenden Abgeordneten

aufgehoben werde , — d. H. e3 wårde die Commiffion
dig folgende Faſſung deg Artikels in Antrag bringen :

nder Austritt gefhieht mit dem legten Jonuàr der

genannten Fahre , und an : Demfelben Moz
natstage in alfen folgenden Jahren

des Wechſels , wenn nicht die Kammern an die -

fem Tage zu einem ordentlichen oder quferordents
lichen Landtage verfammelt find , in wefhem Falle
Die augtretenden Mitglieder ihre Cigenfchaft big

zum Schluſſe des Landtages beybehalten . Jedoch

erliſcht auch in dieſem Falle die Voll —

macht der unmittelbar nach ihnen ein —

tretenden Abgeordneten an dem Tage ,
an welchen die Vollmacht , wenn die aus —

tretenden Abgeordneten in dem Jahre

des Wechſels den 314, Januar ausgetre —⸗
ten waͤren , erloſchen ſeyn wuͤrde . “

Jedoch man kann den vorliegenden Artikel noch aus

einem andern Geſichtspunete , man kann ihn als ein

die Verfaſſungsurkunde aAbaͤnderndes Geſetz bes

trachten .
Hierbey entſteht freylich die Bedenklichkeit , daß

der Artikel , da er nach den Regeln der Auslegung eine

Verlaͤngerung der den dermaligen Abgeord —⸗
neten ertheilten Vollmacht enthaͤlt , mit den

Grundſaͤtzen des Rechts kaum zu vexeinigen iſt . Schon
das buͤrgerliche Recht nimmt es ſehr ſtreng , wenn die

Frage die iſt : Ob und auf wie lange eine Vollmacht

ertheilt worden ſey ? Dieſe Strenge iſt in einem Falle
des oͤffentlichen Rechts zu verdoppeln . Welche Be —

ſchluͤſſe koͤnnten in der Folge auf den Grundſatz gebaut

werden , Dag den Kammern das Recht zuſtehe , die

w

O

Ae

—

—



in

aß

ne

d⸗

on

ie

Acht und ſechzigſte Sitzung vom 30 . Jan . 33 %

Vollmachten ihrer Mitglieder zu

ruͤchtigtes —

Jedoch , dieſe Einwendung geh

verlaͤngern ? Wir

koͤnnten ſo ein — in der engliſchen Geſchichte ſo be —

tanges Parlement erhalten !
t nur ſo weit , daß

die Vorſchrift des vorliegenden Artikels in ſo fern

verwerflich ſey , als ihr nicht die

das Wort ſprechen .

Und allerdings laͤßt ſich fuͤr die

Folgendes anfuͤhren :

Erſtens : Der Artikel , ſo wie

triftigſten Gruͤnde

Regel des Artikels

er gefaßt iſt , fuͤhrt

den Ein - und Austritt der Abgeordneten auf den An —

fang und das Ende des buͤrgerlichen Jahres zuruͤck.

Es iſt allemal gut , eine Regel nicht zu verlaſſen .

Zweytens : Der Zeitpunct des Ein - und Aus

tritts der Abgeordneten wird in der Folge unfehlbar

einen entſcheidenden Einfluß auf

Fandtage haben - Vieleicht aber ift

die Anfangszeit der

es das Zweckmaͤßig⸗

ſte , wenn der Landtag allemal zu Anfang des gewoͤhn⸗

lichen Jahres eroͤffnet wird .

Endlich brauche ich

auch aus dem Zeitpuncte der derma

baum erſt zu bemerken , daß

ligen Berathung

ein Grund fuͤr die unveraͤnderte Annahme des Geſetz⸗

entwurfes entlehnt werden kann .

Indem wir es daher der Kammer anheimſtellen ,

ob ſie dem Artikel , ungeachtet der ihm entgegenſtehen —

den Bedenklichkeiten , die Zuſtimmung ertheilen wolle ,

bemerken wir nur noch , Daf e s in dieſem Falle hinrei⸗

chen wuͤrde , die oben zu dem Artikel vorgeſchlagenen

Zuſaͤtze als Erlaͤuterungen im Protokolle niederzulegen .

Sn der That find fie nur Folgeru

laute des Artikels .

Da ferner der zweyte Ar

von den grundherrlichen Abgeord

ngen aug dem Wort -

tifel , wenn er die

neten geltende Regel
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des Wechſels auf die Abgeordneten der Univer ſitͤ —
ten anwendet , und zwar auch in dem Falle , da

waͤhrend der vierjaͤhrigen Zeitfriſt , auf welche die Uni

verſitaͤten ihre Abgeordneten waͤhlen , ( 5 . 34 . der Berz

faſſungsurkunde ) an die Stelle des urſpruͤnglich Gewaͤhl⸗
ten ein anderer getreten iſt , dem Geiſte der Verfaſſung ,
und eines wohlgeordneten Wahlſyſtemes vollkommen
entfpriht , fo trågt die Commiffion

auf die unveraͤnderte Annahme dieſes Artikels an —

Der Vicepraͤſident : Wenn die Regierungs⸗
commiſſion nichts dagegen zu erinnern habe , ſo werde
uͤber dieſen Bericht ſogleich in abgekuͤrzter Form die

Discuſſion eroͤffnet werden koͤnnen .

Auf die Erklaͤrung des Herrn Regierungscommiſ —
ſaͤrs , Staatsraths v. Gulat , daß die Regierung nur
in dem Falle gegen die abgekuͤrzte Form Bedenken

habe , wenn in dem vorliegenden Geſetzentwurfe Abaͤn

derungen vorgeſchlagen werden fſollten , erklaͤrte ſich die
Kammer einhellig dafuͤr , daß dieſer Gegenſtand ſofort
zur Discuſſton zu bringen ſey .

Irhr . v. Tuͤrkhe im : Ich trage darauf an , daß
dem Geſetzentwurfe , wie er von der Regierung uͤberge⸗
ben , und von der zweyten Kammer angenommen mor
den ift , audi in ünferer Rammer beygetreten werde ,

DO er- als Auslegung , oder arg Abaͤnderung der

Verfaſſungsurkunde betrachtet werde , macht in pratu
ſcher Hinſicht keinen Unterſchied , a im 6. 64 . dieſer
Urkunde fuͤr das eine , wie fuͤr das andere , diefelben
Formen vorgeſchrieben ſind .

—
Was die Sache ſelbſt betrifft , ſo iſt die Frage ,

ob die Dauer der Eigenſchaft eines Abgeordneten nach
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Kalenderjahren , oder nach Landtagsperioden zu berech —

nen ſeye , in dem Geſetzentwurf fuͤr erſtere eniſchieden ,

nur mit der einzigen Beſchraͤnkung , daß , wenn an dem

Schluß des Kalenderjahres Der Landtag gerade noch

verſammelt iſt , dieſe Eigenſchaft noch bis zu deſſen

Beendigung fortdauert .

Freylich ſollte ſich diefemnach das landſtaͤndiſche

Kalender , d. h. ein Jahr von 365 Tagen , nicht gerade

das buͤrgerliche Kalenderjahr mit dem letzten Jaͤnner ,

nicht mit dem vorhergehenden 34 . December ſchließen ,

wie der Geſetzentwurf es vorſchlaͤgt ; allein dieſe Ab —

weichung iſt , wie der Herr Berichtserſtatter bemerkt

hat , an ſich zweckmaͤßig , und ſelbſt buchſtaͤblich kann

man ſagen , daß wer z. B . bis zum letzten Augenblick

des Jahres 1822 Abgeordneter bleibt , erſt in demJahre

1823 austritt .

Wichtiger iſt zwar , daß , wie der Herr Berichts —

erſtatter umſtaͤndlicher gezeigt hat , nach den Praͤmiſſen ,

von welchen der Geſetzentwurf ausgeht , die vierjaͤhrige

Dauer der Deputirteneigenſchaft , — wenn der Schluß

des buͤrgerlichen Jahrs ſtatt des 31 . Jaͤnners alg termi -

nus ad quem angenommen merden wollte , auf den 31 :

December 1822 , und nicht auf den 31 . December 1823

fallen wuͤrde ; aber auch bey dieſer letztern Beſtimmung

in dem Geſetzvorſchlage finde ich gleichwohl keine Be -

denklichkeit . Es war naͤmlich nach dem Buchſtaben der

Verfaſſungsurkunde als zweifelhaft betrachtet worden,

Db die Dauer der Eigenſchaft eines Abgeordneten nach

Kalenderjahren , oder nach Landtagsperioden gerechnet

werden muͤſſe. So lange dieſer Zweifel nicht geſetzlich

entſchieden war , hatte man die Deutung noch in der

Hand , daher ſchlaͤgt die Regierung vor , fór die Zue

kunft Kalenderjahre anzunehmen , fuͤr jetzt aber , da man
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durch dieſe Erlaͤuterung noch nicht gebunden war , den

beſondern Umſtand zu beruͤckſichtigen , daß der Landtag
bon 1819 ſich in das Jahr 1820 zog , und ſo eine drey

jåhrige Landtaggperiode entftanden if , darum murde får
diefmal auf den 31 , December 1823 hinausgeruͤckt ,
was nach der fuͤr die Zukunfr vorgeſchlagenen Regel

nur bis zum 31 . December 1822 haͤtte reichen ſollen .
Die Behauptung deg Herrn Verichtserftatters , daf

der ganze Gefegvorfchlag feine Regel får die Zukunft
aufſtelle , ſondern ſich blos auf eine Entſcheidung fuͤr
deu gegenwaͤrtigen Fall beſchraͤnke, widerlegt ſich durch
den Zuſammenhang des erſten Artikels mit dem 6. 79 .
der Verfaſſungsurkunde , worauf er ſich bezieht , und

worin die Worte : „ und dann alle vier Jahr wieder die

Haͤlfte, “ und weiter unten : „ nnd dann alle zwey Jahre
wieder ein Viertel, “ uͤberſehen worden zu ſeyn ſcheinen .
Dieſemnach wird der erſte in Vorſchlag gebrachte
Zuſatz wegfallen .

Der zweyte Zuſatz hingegen , daß , wenn auch an

dem Tage , wo Abgeordnete nach dem Geſetz austreten

ſollen , der Landtag derſammelt iſt , und ihre Eigenſchaft
ſich dadurch verlaͤngert , dennoch die Vollmacht ihrer un—⸗
mittelbaren Nachfolger von jenem Tage an gerechnet
wird , — dieſen Zuſatz faͤnde ich an ſich ganz ſachge —
maͤß, da es aber nicht mehr Zeit iſt , den Geſetzentwurf
zuruͤckzugeben, ſo glaube ich , man koͤnnte ſich begnuͤgen,
die Erklaͤrung, daß man das Geſetz ſo verſtehe , in das

Protokoll niederzulegen .

Reg . Commiſſ . Statsrath v. Gulat , erklaͤrt dieſe
Anſicht ganz jener der Regierung entſprechend .

v. Rotteck : Ich wuͤrde ohne alles Bedenken ,
dem Beſchluſſe der zweyten Kammer gemaͤß , fuͤr An —

nahme des Geſetzentwurfs ſtimmen , obſchon ich anerkenne ,
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ven Baf die Bebenflichfeit , welche gegen bdie angetragene
tag Verlaͤngerung der Vollmacht der Deputirten big zum

rep legten December 1823 erhoben torden , eine edle
für | ausfpridt . Allein es handelt ſich nicht ein⸗
ft , | mal um eine wapre Belångërung , denn deë

gel Zweck deg bon ung erbetenen Gefekes if ja nur einé
n. authentiſche Er klaͤrung eines als zweifelhaft an —
af erkannten Artikels der Conſtitution , und zwar eine

nft ſolche , die , ob auch fuͤr die wirklich en Abgeordneten
ùr eine jedoch mehr ſcheinbare als wirkliche Berz
rch laͤngerung , ( denn wahrſcheinlich wird bis zum letzten
9 - December dD. F. fein Landtag mehr ſeyn ) , bewirkend ,
nò dennoch får alle Zukunft ſolche Verlaͤngerungen zu verh u⸗
die

ten , alle Zweifel uͤber die Dauer der repraͤſentativen
re Eigenſchaft får immer gu beben geeignet if . Die
F Urſache der ſcheinbaren Verlaͤngerung der Vollmacht fuͤr
hte die wirklichen Deputirten , — wodurch ſite wahrfchein —

lich nichts weiters erlangen , als noch 11 Monate lang
an Deputirte zu heiſſen , nicht aber den Zutritt gu éi -
en nem dritten Landtage — liegt auch nicht eigentlich in

afi dieſem Geſetzent wurfe , ſondern vielmehr in dem
nz

fhon vorliegenden Factum , dåğ einmal der erfte Land :
et tag nit fon am 1: Februar 1819 , ſondern erſt Ende
e⸗ Aprilg defelben Jahrs begann , und daß der zweyte
rf Landtag , anſtatt im Jahr 1821 , erſt im Jahr 1822

z fich verfammelt , und big ing Jahr 1823 gedauert hat :
y Dann fheint es auh weit beſſer und zweckmaͤßiger ,

daß die Vollmacht der wirklichen Deputirten noch ein

Jehr uͤber den Landtagsſchluß hinaus daure , als daß ,
ſe was nach dem Commiſſionsantrage geſchehen moͤchte ,

= ~ gleich nach dieſem Schluß wieder nere Depus
tirte gewaͤhlt , und diefelben erſt im zweyten Jahr nach

ky ihrer Wahl zur Wirffamteit berufen werden ;
s Endlich fey mit pier noch eine allgemeine

Betrachtung erlaubt . Der Antrag , in deſſen Erfuͤllung
Protokolle der 4. Kammer 4r ’ , 39

- AoT ——2 3 i pajo e DA AET” , — y



li : — narepi roe i A.D
iias

sN TAi i BOFANA O Vi s — ig — A

535 Protofolle der Erfen Kammer ,

der Geſetzentwurf erſchien , iſt urſpruͤnglich von uns

ausgegangen , und theils hat derſelbe die naͤhere Ve -

ſtimmung dem Ermeſſen der hohen Regierung anheimge —

ſtellt , theils iſt ſelbſt in unſern Protokollen auf den letz⸗
cen Dexember, als auf den ſchicklichſten Tag der

Schließung der Volmacht , hingedeutet worden . Jetzt ,
nachdem die hohe Regierung uns willfahrt , und nach —
dem die zweyte Kammer bereits ihre Zuſtimmung ein⸗

hellig erflårt þat , und nachdem ter Bwed — Myf-
hebung der Zweifel — durch jede auggefprochene Be -

ſtimmung , — faſt gleichviel welche — erreicht wird , fo
wuͤrde ein Verbeſſerungsvorſchlag , welcher nichts wei —

fer als eine Feſtſetzung des 1. Februar ſtatt des letzten
Decembers enthielte , eine etwas ſonderbare Wirkung
thun , und wuͤrde ſolches unnoͤthige Verbeſſern desjeni —

gen , was bereits von zwey Factoren der Geſtzgebung
gebilligt iſt , eine , wie mir ſcheint , unrichtige Idee von

unſerm Standpunete und dem Zwecke unſers conftitus
tionellen Wirkens andeuten . Haͤtten wir den 1. Fe —
bruar fuͤr den einzigen tauglichen Tag erachtet , ſo ſtund
es uns zu , gleich in der erſten Bitte um einen Ge —

ſetzvorſchlag darauf anzutragen . Jetzt erſt uͤber die ,
im Ganzen nicht ſehr wichtige , Tagsbeſtimmung , und

zwar reformirend ſich zu erklaͤren , hieße einerſeits
der Regierung , nach einem , bey einer andern Gelegen —
heit vorgekommenen , paſſenden Ausdruck , ein Raͤthſel
vorgelegt haben , wie ſie es den Kammern recht machen
koͤnne , und anderſeits durch Behauptung der eigenen
Anſicht gegen jene der beiden andern Factoren , ſelbſt in

Sachen von ganz willkuͤhrlichem Ermeſſen , dem Geſetz —
gebungswerk hemmend entgegentreten . Denn es iſt

wohl zu erwaͤgen , daß wenn die Erſte Kammer den

Entwurf mit Verbeſſerungs vorſchlaͤgen , jetzt , am Vorabend

des — — zuruͤckgibt , keine Erledigung
der Sache mehr moͤglich iſt , und wir demnach durch gu
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unnoͤthige Verbeſſerungsluſt die Vereitlung eines , von

uns ſelbſt ausgegangenen , Wunſches , und welchem be —

reits die hohe Reglerung und die zweyte Kammer will

fahrend beygetreten ſind , wuͤrden bewirkt haben .
Die Verbeſſerung wuͤrde zweckmaͤßiger dahin ge —

þen , anftatt deg 31 , Décemberg 1823 . , den 31 . Decem -

ber 1822 ; niht âber dën 1. Februaë 1823 , alg

den Erloͤſchungstermin der Vollmacht fuͤr die betreffen —

den Deputirten zu beſtimmen . Und zwar aus folgen⸗

den Gruͤnden : >a

Erfteng . Der r . Februar hat får vorliegende

Yefimmüng durchaus feine befondere Bedeutung . Denn

der auf dieſen Tag in der Conſtitutionsurkunde ange —

fegt gewefene Landtag ift pana erft fpáter — Ende
Aprils — zuſammengekemmen . Die Wah len ſind theils
dor , theilg nad Dem r . Februar geſchehen , und

uͤberall iſt nicht der Tag , ſondern das Jahr hier

maßgebend , weil die Folge der Landtage , oder die Zeit

ihrer Zuſammenberufung , nicht nach Tagen , ſondern
nach Jahren , zu berechnen iſt .

Zweytens Aber wenn auch der Anfang des

erſten Landtags wirklich vom J . Februar 1819 an zu

rechnen waͤre , ſo koͤnnte die Bevollmaͤchtigung gleich⸗

wohl ſehr gut , als am 31 . December 1822 erloͤſchend,
betrachtet werden . Denn nicht vom Anfang des

Landtags , nicht vom Tag der Wahl ( der ohne —

hin nicht bey Allen derſelbe iſt ) , ſondern ruͤckwaͤrts

vom Tage der Wahlausſchreibung wird billiger —

maßen die Bevollmaͤchtigung gerechnet , und ſolches
war der 23 . December 1818 . Es muß naͤmlich, damit

nicht die Kalenderjahre den Landtagsjahren voranſchrei⸗
ten , immer eine Zwiſchenzeit geben von der Erloͤ —

ſchung der Vollmacht der Deputirten bis zur neuen Be —

vollmaͤchtigung , und dieſes iſt die Zeit der Wahl .

Bey aͤllen kuͤnftigen Deputirten wuͤrde in ſolcher Vor —
8 *
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—

aus ſetzung Daſſelbe eintreten , wie bey den wirk — Ey
lihen , nåmlich ein Abzug von einem Monat , an

|
dem legten oder an dem erfien Jahre ihrer Bevo |

maͤchtigung , von demjenigen Monat naͤmlich , in welchem

die Wahlen gefhehen . Wenn alfo ausgefproden mir - fte

de , die Bevollmaͤchtigung erliſcht jedesmal am letzten | VA
December , und ift aferjúngf am tegten December 1822 | die
får die jegt augtretenden Deputirten als erlofhen pu “ i

betrachten ( wonach der Menat Yånner , um welhe geit | W

nech weiter die gegenwaͤrtige Sitzung verlaͤngert wird ,

unter den Artikel 2 des vorliegenden Geſetzes fallend

waͤre ) fo koͤnnen und muͤſſen glelich am Anfange des de

naͤchſtfolgenden Jahrs ( und fuͤr dießmal gleich jegt ) $ e

die neuen Wahlen veranſtaltet werden , und wenn ſie
W

waͤhrend des Jaͤnners exfolgen , ſo wird in der Wirk⸗ es

lichfeit Die Bevollmaͤchtigung alerdinds etwa vom Fe — hu

bruar anfangend , aber ſehr zweckmaͤßig wieder jedesmal am no

legten December deg betreffenden Jahres , erloͤſchen . D

Drittens . Dag Zufammentreffen deg Mufpóreng | M

der Bevollmaͤchtigung gerade mit dem Schluſſe des ſu

Kallenderjahres iſt weit bequemer , einfacher , und beugt alen es

Berwiriungen befer vor , alg irgend eine fonft autre | fd

fende Seitbeftimmung , und eg liegt tarin felbft eine w

naͤhere Aufforderung zur regelmaͤßigen Wiedereinberufung ſo

des Landtags , eine Jedermann klar vorliegende Landtagspe —
n

riode . Ule ungeraden und alle geraden Yahre , je nachdem te
man vom Landtage bon 18O , oder von dem von r822 an | Ò

rechnet , wårde eine Gtåndeverfemmiung zu halten fepn , w

nnd am legten December desjenigen Jahres , worin n
eine ſolche gehalten worden , gienge die Vollmacht eines li

Theils der Abgeordneten zu Ende , worauf denn ſogleich le

im naͤchſten Jaͤnner oder Februar die Wahlen fuͤr den n

folgenden Landtag Etatt finden , und alfo die Bolzåh - w

ligkeit der Volkrepraͤſentation wieder erneuert werden g

ônnte , Warum folen wir gu der bereit vorhande —
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nen , verwirrenden Verſchiedenheit der Jahresanfaͤnge
( Militaͤr⸗Budgets⸗ , Beſoldungs - und Kalenderjahr ) noch

eine neue , ohne alle Nothwendigkeit hinzufuͤgen?

Se . Durchlaucht , der Herr Fuͤrſt v . Loͤwen —

ſtein erklaͤren Sich ebenfalls fuͤr die unbedingte An —

nahme des Geſetzentwurfs , mit dem Bemerken , daß fuͤr
die Nachfolger nicht praͤjudieiren koͤnne , wenn der Yus -

tritt der Vorgaͤnger ſich uͤber die feſtgeſetzte Beit pin -

ausſchiebe

Frhr . v. Weſſenberg : Das Datum der Wahl
der Abgeordneten koͤnnte , wie mir ſcheint , ſchon deßwe —

gen nicht als Termin vorgeſchlagen werden , weil die
Wahlen an verſchiedenen Tagen gehalten wurden , und

es iſt kein Grund vorhanden , warum jetzt in Bezie⸗

bung auf die Wahlen ein gemeinſamer Wahltag ange —

nommen werden koͤnnte , da kein ſolcher Statt fand .

Dagegen iſt die Annahme des 31 . Jannuars als Ter -

min allerdings dem Wortlaut und Sinne der Verfaſ -

ſung ( F. 46 und 81 ) am entſprechendſten , wogegen

es keinen Zweifel leiden kann , daß , nach dem Vor —

ſchlage des Geſetzentwurfs , die noch ſtaͤndiſche Eigenſchaft
mehrerer Abgeordneten bedeutend verlaͤngert wuͤrde . Eine

ſolche Verlaͤngerung laͤßt ſich nun , meines Erxrachtens ,

nur durch eine offenbare Nothwendigkeit oder Nuͤtzlich⸗

teit aug dem politiſchen Geſichtspunete rechtfertigen

dieſe Rechtfertigung ſcheint mir aber in den Gruͤnden ,
weiche der Herr Berichtserſtatter im Namen der Com —

miſſion , deren Mitglied ich bin , vorgetragen hat , wirk⸗

lich enthalten zu ſeyn . In dem Falle naͤmlich , daß am

lehten December , wo eine gewiſſe Reihe von Abgeord⸗

neten austreten folte , gerade ein Landtag Statt hat ,

wårde ihr Mustritt , wenn er niht big zum . Ende deg

Landtags verſchoben bliebe , defen Geſchaͤftsgang nach —

EEr A O;
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theilig ſtoͤren oder hemmen . Fuͤr Annghme des letz⸗

ten Decembers aber ſtatt des letzten Jaͤnners , als An⸗

fangstermin , ſprechen zwey Gruͤnde, naͤmlich die Abſicht,
die Landtagsperioden mit dem Kalenderjahre in genaue

Uebereinſtimmung zu bringen, fodann der Umftand , daf

es dadurch der Regierung erleichtert wůrde , gemaͤß dem

in beiden Kammern geaͤußerten Wunſche , die Landſtaͤnde
kuͤnftig noch vor dem Anfang des Februars zuſammen
zu berufen, damit die Landtage nicht zu weit in die

beſſere Jahreszeit ſich erſtrecken . — Was wen Bor -
ſchlag des erſten Zuſatzes zum I . Artikel des Geſetz⸗

vorſchlags betrifft , ſo muß ich auf eine Bemerkung des

Herrn Staatsraths v. Tuͤrkheim erwiedern , daß die

Commiſſion dazu veranlaßt worden , weil in dem Ge⸗

ſetzvorſchlage die Worte des 6. 79 der Verfaſſung : „ und
dann alle vier Jahre die Haͤlfte “ nicht aufgenommen
find . Das Borhandenfeyn diefer Worte in der Her -

faſſungzurkunde ſelbſt macht es indeſſen allerdings min⸗

der hothwendig , daß der vorgeſchlagene Zuſatz in das

neue Geſetz aufgenommen werde . Er dient in unſerm

Protokoll hinlaͤnglich zur Beſtaͤtigung des Sinnes des §.

79 der Verfaſſung . Was aber den zweyten Zuſatz
wegen des Termius betrifft , von welchem an die Land »

tagsperiode der , auſſer der gewoͤhnlichen Ordnung in

Wirkſamkeit tretenden , Abgeordneten beginnt , ſo haͤtte

ſetz ſelbſt aufgenommen. Indeſſen glaube ich , daß man

ſich in Ruͤckſicht auf die Dringlichkeit der Sache , und

unſere beſchraͤnkte Zeit dermal mit der Aufnahme
deſſelben in das Protokoll , als eines — A der

Kammer , um ſo mehr begnuͤgen koͤnne, als der Herr

Regierungscommiſſaͤr demſelben, als dem Sinne der

Regierung ganz entſprechend , beygeſtimmt hat , und wenn

demnach , wider Verhoffen , je ein Zweifel aufgeworfen

ich freylich ſehr gewuͤnſcht er waͤre in das neue Ge⸗

avy

we
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wuͤrde , es immer offen bleibe , daruͤber im geſetzlichen
letz⸗

An⸗ Wege zu entſcheiden .

cht ,

aue Auf gehaltene Umfrage erklaͤrte ſich die Kammer :

daß 1) ( gegen eine Stimme ) får die unverånderte Annahme

dem des Geſetzentwurfs ;
inde 2 ) einhellig dafuͤr , daß die ( auh von der Regie -

men rungscommiſſion angenommene ) Meinung der Kam —

die mer ins Protokoll aufgenommen werde , daß der

Jor⸗ wegen Fortdauer des Landtags verſpaͤtete Austritt

feg -
eineg . Abgeordneten , ruͤckſichtlich der Dauer der

des landſtaͤndiſchen Eigenſchaft ſeines Nachfolgers ,

die nichts veraͤndere .

Ge⸗

und Vom Vicepraͤſidenten aufgefordert , erſtattete der

men Sig . Ve Gemmingen⸗Preſteneck den Commiſſions⸗

Berz bericht Ùber den von der zweyten Kammer mitgetheilten

min : Geſetzentwurf , die Prolongation des Salzadmodiations⸗

das Contracts betreffend ;

ſerm
Beylage Ziffer 169 .

s 6. und der Generalmajor , Fhr . v. Freyſtedt Beridh

uſatz uͤber den Geſetzentwurf , die neue Straßengeldordnung

and⸗ betreffend ;

y in Veplage Ziffer. 170 .

åtte

Ges Die Discuſſion uͤber beide Gegenſtaͤnde wurde auf

man die morgende Sitzung feſtgeſetzt .

und

bme | Am Schluſſe der Sitzung erhob der geh . Hofrath

der Zach ar iaͤ, in der Eigenſchaft als Secretaͤr der Kam

err
| mer , ein Bedenken daruͤber , ob bey den Beſchlußfaf⸗

der ſungen im Protokoll immer die Zahl der Stimmenden

enn auf beiden Geiten anzugeben , und in melhem Fale ,

rfen die Stimmenden namentlich aufzufuͤhren ſeyen .

—— aA
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Nach einer kurzen Beſprechung uͤberließ die Kam —
mer dem Ermeſſen des Secretarials vie Entſcheidung
hieruͤber bey Abfaſſung der Protokolle , mit dem Zuſatze

jedoch , daß bey Gegenſtaͤnden, die eine Aenderung der
Verfaſſung oder ein Finanzgeſetz betraͤfen , die Zahl
der Stimmenden anzugeben , und in dem Falle der
Name des Stimmenden aufzufuͤhren ſeh , wenn ſolches
von dem ftimmenden Mitgliede verlangt werde .

Zachariaͤ .
Neber

Unterbeylage zu Ziffer 168

Durchlauchtigſter Großherzog !

Da die Juden des Großherzogthums bis jetzt den
Erwartungen ruͤckſichtlich ihrer ſittlichen Bildung nicht
entſprochen haben , welche von der hohen Regierung bey
Erlaß des bten Conſtitutionsediets vom 8. Mah 1807
dann des organiſchen Ediets vom 15 . Januar 1809,
und . deg Refcripig vom 4. May 4812 beabfichtigt war ,
ſo erlaubt ſich die unterthaͤnigſte treu gehorſamſte zweyte
Kammer der Staͤndeverſammlung Eure Koͤnigliche Ho⸗
heit ehrfurchtsvoll zu bitten , die zweckmaͤßigen Einlei⸗

tungen gnaͤdigſt anzuordnen :

) Daß der Ritus der juͤdiſchen Kirche nach ver

Weiſe der deutſchen Tempelvereine verbeſſert ,
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die anzuſtellenden Rabbiner auf den chriſtlichen

Hochſchulen , gleich wie die Prieſter jeder andern

Confeſſion , gebildet , das Studium der Philolo —

gie und Philoſophie ihnen vorzuͤglich aufgetra —

gen , dieſelben in allen erforderlichen Wiſſen —

ſchaften von einer geeigneten Behoͤrde , von dem

Ober⸗Landrabbiner aber nur in der juͤdiſchen Theo⸗

logie gepruͤft , kein anderer , als nur ſo gebildete

und tuͤchtig erfundene , im Staate angeſtellt ,

und ihnen der Betrieb eines Gewerbes verboten

werde ;

Mdaß ſo ſchleunig , wie moͤglich , tuͤchtige juͤdiſche

inlaͤndiſche Schullehrer gebildet , dieſelben nur

nach gehoͤriger erſtandener Pruͤfung vom Staate

angeſtellt , und nie willkuͤhrlich von den juͤdiſchen

Gemeinden entlaſſen werden ; daß , ſoweit es ge⸗

genwaͤrtig ſchon moͤglich iſt , Ortsſchulen ſogleich

hergeſtellt , der religioͤſe Unterricht in denſelben ,

nah einem pon dem Staate genehmigten , Lehr -

plan , ertheilt , und úber diefe Schulen eine ftrenge

Hufficht gefåhrt , der politifche Unterricht aber

in den chriſtlichen Ortsſchulen ertheilt ;

3) daß der Gottesdienſt nach der Weiſe der beſte⸗
henden Tempelvereine in deutſcher Sprache ab -

gehalten , der Jugend der Religionsunterricht in

deutiſcher Sprache ertheilt werde , und die Aus -

fuͤhrung ſo ſchnell wie moͤglich eintreten moͤge;

inzwiſchen aber dem bereits beſtehenden Tempel⸗
vereine die kraͤftige Unterſtuͤtzung und den maͤch—

tigen Schutz des Staates angedeihen zu laſſen ;

endlich , daß

FT PREE Y, m
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4) fuͤr den Fall , als die Juden der Beſeitigung |
dieſer , ihrer ſittlichen Bildung entgegenſtehenden

Hinderniſſe, Schwierigkeiten entgegenfegen foll - —

ten , eine Reviſton der Geſetze wegen der Buͤr — |
gerannghmen und Gewerbgconceffionen vorzus

nehmen , fo wie ihnen fùr den Fal , alg fie den
|

angetragenen Verbeſſerungsanſtalten ſich fuͤgen |

und ihre Berbeferung durch die That beweifen , |
die Berficherung zu ertheilen wåre , daf alle |

Schranken der buͤrgerlichen Geſetzgebung , welche

zwiſchen ihnen und den uͤhrigen Staatsbuͤrgern ge —

zogen ſind , niedergeriſſen werden . |

Karlsruhe , den 17 . Janner 1823 .
—
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Beylage Ziffer 169 .

Commiſſionsbericht
úber

den Gefegentwurf wegen Prolongation deg Salzadmo⸗

diationg - Contracts .

Erſtattet

von dem Freyherrn v. Gemmingen⸗Praͤſteneck .

Einer hohen Kammer wurde der von der zweyten

Kammer angenommene Geſetzentwurf der hohen Rez

gierung , wegen Prolongation des Salzadmodiations⸗
Contracts zur Berathung mitgetheilt .

Dieſer wichtige Gegenſtand fuͤhrt frohe Hoffnungen
in ſeinem Gefolge , denn er verbindet ſich mit der troͤſt⸗

lichen Ausſicht , daß der ſehnlichſt erwartete Zeitpunet

nicht mehr ſo weit von uns entfernt ſey , in welchem

wir Salz in unſerm Lande ſelbſt gewinnen , und aufboͤ⸗

ren , dem Auslande durch Bezahlung groger , der in -

laͤndiſchen Geldeirculation entzogenen Summen , fuͤr die⸗

ſes Lebensbeduͤrfniß zinsbar zu ſeyn.

Ehe die raſtlos fortgeſetzten Bemuͤhungen der Re⸗

gierung auf die wichtige , hoffnungsvolle Entdeckung von

eigener Salzſoole , im Umfange des Großherzogthums
fuͤhrte , hatte der Staat in Ermangelung eigener Salz⸗
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fabrication , fein andereg Mittel , das Salzregal als
Einnahmsquelle zu benutzen , als durch den Salzverkauf 'im gande , mit Ausnahme deg ehemaligen Fuͤrſtenthums |

;
Bruchfal , in welchem befondere privatrechtliche Ver⸗ | ;

båltniffe Statt finden .
| |Die Negierung ging zu dem Ende Verträge mit

aus laͤndiſchen Salinen ein , indem ſie den Salzverkaufim Lande einheimiſchen Handelshaͤuſern und Handels
geſellſchaften uͤberließ, en weder durch abgeſchloſſene Pri⸗
vatvertraͤge , oder durch oͤffentliche Verſteigerung . Die

Salzadmodiateurs traten nun hierdurch in die mit frem —
den Salinen abgeſchloſſenen Salzkaufvertraͤge ein , ge —
geu Entrichtung einer gewiſſen Pachtſumme , die aufeine beſtimmte Anzahl von Jahren feſtgeſetzt wurde .

So ſchloß die Regierung am 23 . Nov . 1817 mit
der franzoͤſiſchenSalinenadminiſtration einen Vertragauf 6 Jahre vom 1. Jan — 1818 . bis zum 31 . Dec .
1823 unter folgenden Bedingungen : daf die Salinen -

Adminiſtration fich verpflichtete , jåbrlich 120,000 Ctr .
Sal in Straßburg , 15,000 Ctr . in Breifah , und
15,000 Ctr . in Bafet , zufammen 150,000 Ctr . nach dem

Marktgewicht abzuliefern , nach folgenden Qualitaͤten
und Preiſen : naͤmlich 130,000 Ctr . Salz , welches 48
Stunden geſotten , zu 48 Fres . 75 Cent . , und M000
Ctra , welches MStunden gefotten , zu 7 Fres .50 Cent .
in franzoͤſtſchem Gelde , wobey der Großherzoglichen
Regierung noch einige Verguͤtung fuͤr Ladungskoſten ,
Weggeld und Ausgangskoſten aus Frankreich ver ſpro⸗
chen wurde .

Da aber die eigene Adminiſtration der Salz⸗Regie
fuͤr den Staat mit großen Unbequemlichkeiten und Ko —

|ften perbunden gewefen mwåre, fo wurde mit Dem Hand |lungshauſe Heinrich Vierordt und Compagnie am 30 |
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Dec . 1817 ein Pachteontraet auf 6 Jahre , vom 1. Jan .

1818 an , um die jaͤhrliche Pachtſumme von 600,000 fl .

eingegangen , welche Pachtverbindlichkeit ſich nunmehr

mit dem 31 . Dec . dieſes Jahres endigt . Neben die —

ſem mit den franzoͤſiſchen Salinen abgeſchloſſenen Haupt⸗

contract traten die Salzadmodiateurs noch in einen

andern , ſchon fruͤher mit Baiern abgeſchloſſenen , Me -

cord ein , uͤber wenigſtens A,000 CEtr . Salz , welche

man von dieſer Regierung jaͤhrlich bezog . Dieſe Pacht —

verbindlichkeit iſt jedoch ſchon mit dem Jahre 1819 er⸗

loſchen .

Dieß war der Zuſtand der Badiſchen Salzregie ,

als in der obern Neckargegend , hart an der Landes —

graͤnze, ungemein reiche Salzlager entdeckt , und zu

| Wimpfen , auf Großherzoglich Heſſiſchem Gebiete , eine

große Saline errichtet wurde , welche eine eben ſo reiche ,

als wohlfeile Salzproduction gewaͤhrte . Dieſer Um —

ſtand mußte nothwendig ſtoͤrend in die bisherigen Ver⸗

haͤltniſſe eingreifen . Es entſtand naͤmlich daraus die

unvermeidliche Folge einer ſo ausgebreiteten Salzein —

ſchwaͤtzung , daß die hohe Regierung ſich in die Noth —

wendigkeit verſetzt ſah , ſtrenge Maßregeln dagegen zu

ergreifen , um ihrer eingegangenen Verbindlichkeit Ge—⸗

nuͤge zu leiſten . Man hielt jedoch fuͤr wirkſamer , um

dem eingeriſſenen Uebel zu begegnen , daß man mit den

beiden , aus Privatunternehmungen beſtehenden , Sali⸗

nen zu Wimpfen und Offenau beſondere Vertraͤge ab⸗

ſchloß , wodurch die hohe Regierung ſich verbindlich

machte , ein jaͤhrliches Quantum von Salz von ihnen

zu uͤbernehmen , wogegen ſie verſprachen , fih deg De -

lail verkaufs in das Großherzogthum zu entbalten . Es

wurde naͤmlich :
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550 Protokolle der Erſten Kammer .

1) mit der Saline Ludwigshall zu Wimpfen vom
23 . May 1821 bis . zum 34 . Dec : 1823 ein Ye -

cord auf ein jåbrlich zu ibernepmendes Quan -

tum bon 40,000 Etr . tind

2 ) mit der Galine Clemengpal şu Ofenau ini

Würtembergifhén bom 10. July 1821 bis 314:
Dec . 1823 ein Mecord auf ein jaͤhrliches Quan —⸗
tum von 10,000 CEtr . Salz ,

zuſammen auf 50,000 Ctr . abgeſchloſſen .
Hierdurch wurde aber eine Veraͤnderung hinſicht⸗

lich der franzoͤſiſchen Salinenadminiſtration , und ein
dritter Vertrag herbeygefuͤhrt , welcher mit der erwaͤhn⸗
ten Adminiſtration unter folgender Stipulation , den
22 . Juny 1821 , abgeſchloſſen wurde . Es ſollte naͤmlich
anſtatt der vertragsmaͤßig von der Salinenadminiſtra⸗
tion jaͤhrlich zu beziehenden 150,000 Ctr . , fuͤr das Jahr
1821 nur 120,834 Ctr . , fuͤr das Jahr 1822 nur 100000
Etr . , ſowie fuͤr das Jahr 1823 gleichfalls nur 100,000
Etr . Salz uͤbernommen werden . Dafür aber machte
man ſich verbindlich , dieſen Abgang in den nachfolgen⸗
den Jahten nachzuholen , naͤmlich pro 18M , mit 29,166 Ctr .

pro 1825 und 1826 , jedes Jahr mit 50,000 Etr .
Dieſe abgeſchloſſenen Contracte wurden der Salz⸗

admodiationsgeſellſchaft unter folgenden Bedingungen
uͤbergeben , daß ſie

a ) es uͤbernahm , die fraͤnzoͤſtſche Salinenadmini —
ſtration auf ihre Koſten zu der angefuͤhrten Pro —

longation zu vermoͤgen .
b) Daf fie fich verbindlich machte , der Regierung

wegen des viel niedrigern Salzpreiſes zu Wim —

pfen und Offenau , in Vergleichung mit den fran⸗

zoͤſiſchen Preiſen , eine mit Ruͤckſicht auf die

Transportkoſten ausgemittelte Verguͤtung von
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1f p. Ctr folglich 129 , 166 fi. in halbjaͤhri —

gen Raten zu bezahlen , ſowie noch eine weitere

Verguͤtung wegen Offenau von 9062 fl 30 fr. ,

zufammen die Summe von 138,228 f . 30 £ . ,

welche als auſſerordentliche Budgets⸗ Einnahme

erſcheint .

Nach diefer hiſtoriſchen Erlaͤuterung uͤber die Be -

ſchaffenheit und Entſtehung des fraglichen Salzadmo —

diationscontracts geht die Commiſſion zum materiellen

Theile des Gegenſtandes uͤber, mit Betrachtung des 4.

Artikels des Geſetzvorſchlags . Derſelbe hatte nach der

urſpruͤnglichen Faſſung der Regierung den einfachen

Inhalt :
Das Salzregal wird in bisheriger Art bis zum

Ende deg Jahrs 184 fort erhoben . “

Der am Eingang angefuͤhrte Zuſatz : daß vom 1. Jaͤn⸗

ner 1824 an bis zum Ende Dee . 1824 , der Salzpreis

auf 4 kr . p. Pfund , herabgeſetzt werden ſollte , ſind die

Folge der Verhandlungen der Regierungscommiſſion
mit der zweyten Kammer , worin wir eine wohlthaͤtige ,

weſentliche Verbeſſerung des Geſetzvorſchlags erblicken ,

mit der dankbarſten Anerkennung des zuvorkommenden
Beſtrebens von Seiten einer hohen Regierung , dem

ſehnlichſten Wunſche aller Landesunterthanen durch

Herabſetzung der Salzpreiſe zu entſprechen . Denn in

der That , ſo ſehr dieſe Gattung der indirecten Aufla⸗

gen auf ein ſo unentbehrliches Beduͤrfniß den großen ,

vielleicht einzigen Vortheil der groͤßten Allgemeinheit
und Verhaͤltnißmaͤßigkeit in ſich vereinigt ,da alle Schul⸗

tern , ja ſogar die des Fremden und Reiſenden , dieſe
weit ausgebreitete Laſt unvermerkt tragen , ſo hat die

Auflage auf das Salz doch ihre ſehr empfindlichen

Seiten . Gerade aus dem Grunde , weil der beſteuerte
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Gegenſtand ein unentbehrliches Lebensbeduͤrfniß iſt , das Gi

auf jede Individuglitaͤt einwirkt , ſo muß die Beſchaffen⸗ ha
heit des Preiſes ſo maͤßig , und die Abgabe ſo gering, da
wie nur immer . möglich . fepm. . . Sav entgegengefégten | fe !
Salle mug diefe Art der Beſteuerung fuͤr den Armen B

empfindlich druͤckend , und fuͤr den wenig Bemittelten
in oͤknomiſcher , und jeder andern Hinſicht ſich nach⸗
theilig außern . Darum iſt es auch fo wuͤnſchenswerth,
daß der Badner durch die Bemuͤhungen ſeiner Regie⸗
rung , ſo bald als immer moͤglich in den Beſitz der
Wohlthat geſetzt werde , daß der Preis des Salzes in
feinem Baterlande , im Gleichgewichte mit denjenigenpi
wohlfeilen Salzpreiſen ſtehe , welche in den deutſchenj l
Nachbarlaͤndern durch eine grofe Production dDiefeg Ar -
tifels hervorgegangen if . Diefe mögliche Gleichſtellung giwird dag befe Gegenmittel gegen die ſchaͤdlichen Ein —
ſchwaͤrzungen gewaͤhren , und einer daraus entſtehenden
Unzufriedenheit des Landmanns ſteuern .

Keineswegs verbindet aber die Commiſſion mit dem
bisher Geſaglen die Meinung , als ob die Regierung
die Einnahme des Salzregals nach Etrichtung inlaͤn —
diſcher Salinen ganz entbehren koͤnne , vielmehr muß
ſie ſich hierin der Anſicht der verehrlichen Regierungs⸗
commiſſion anſchließen , daß die Staatskaſſe dieſe Re⸗
venue nicht entbehren koͤnne , und daß es in jedem
Falle ſein Verbleiben bey einem Salzbanne haben muͤſſe,
damit nicht durch einen ſo bedeutenden Ausfall eine
Stockung im Stgatshaushalt entſtehe .

Wegen der ſchon bemerkten Vortheile , die dieſe
von manchen Staaten ſchon mißbrauchte Einnahms⸗
quelle vor allen andern þat , móchte bep unſerm , noch
immer großen , Staatsbeduͤrfniſſe nicht zu wuͤnſchen
ſeyn , daß die Regierung ſich dieſer reinen , immer li —fHN
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quiden Einnahme , auf Koſten des ſo ſehr belaſteten

s Grundeigenthums , oder eines andern , weniger vortheil —

js haft geeigneten , Gegenſtandes entſchluͤge . Wir muͤſſen

y daher der weitern Faſſung des erſten Artikels des Ge —

n ſetzentwurfs nach den entwickelten Grundſaͤtzen unſern

n Beyfall geben , daß naͤmlich :

n wenn Durch die Benutzung des Salzregals ſich

jz ein Mehrerloͤs úber 60,000 fl . ergeben folte , ders

$ |
felbe mo moͤglich zu fernerer Herabſetzung des

s Galzpreifeg verwendet werde . Sollte fich aber

t ein Mindererlóg ergeben , fo folte der Staats -

n verwaltung bis zu Ergaͤnzung der zur Amorti —

n ſationskaſſendotation beſtimmten Summe von

n | 60,000 fi- ein € Credivotum bewilligt werden

z | Der Artikel U. des Geſetzvorſchlags der hohen Re —

g gierung ,
⸗ „ Die Staatsverwaltung iſt ermaͤchtigt , wegen

3
|

einer Contractgverlångerung Dag Erforderliche

einzuleiten und abzuſchließen, “

welcher von der zweyten Kammer unveraͤndert angenom⸗

men wurde , iſt ein Gegenſtand der wichtigſten und er⸗

feeutichften Betrachtungen , Da ſich mit dem Ablaufe

dieſes Jahres alle eingegangene Vertragsverbindlich —

keiten der hohen Regierung endigen , mit Ausnahme

der Nachlieferungen der franzoͤſiſchen Salinenadmini —

i fration big gum Jahr 1626 , welche gebieterifche Beit -

i | umſtaͤnde veranlaßten .

Waͤhrend die Regierung nun freye Haͤnde hat , am

Ende dieſes Jahres nach ihrem Ermeſſen fuͤr das Lan —⸗

deswohl entſcheidend zu wirken , ſo haben fich feit dem

Verlaufe einiger Zeit die hoffnungsreichſten Reſultate

| in Ruͤckſicht der inlaͤndiſchen Salinen zu Dürrheim und

Rappenau ergeben .

Protokolle der 1. Kammer ar Bd. 36
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554 Protokolle der Erſten Kammer .

Die Commiſſion verdankt einem ihrer verehrungs —

werthen Mittglieder die Mittheilung der neuſten Notizen
Aber dieſe Werke , die zum Theil ſchon wirklich im

Gaͤnge ſind , oder in kurzer Zeit in Thaͤtigkeit geſetzt
werden koͤnnen , und mit innigem Vergnuͤgen ſetzt ſie
eine hohe Kammer hievon auszugsweiſe in Kenntniß .

Was nun zuerſt die Ludwigs Saline zu Duͤrrheim
betrifft , ſo wurde , als man den Plan zu zwecmaͤßiger
Benutzung der Ende Februars 1822 aufgefundenen
Salzſoole entwarf , die Errichtung ſehr großer Gebaͤude

beſchloſſen . Man hatte die Fabrication des Geſammt⸗
beduͤrfniſſes des Großherzogthums von ungefaͤhr

200,000 Ctr , im Auge , weil mah Yon einer Salz -
foole zu Rappenau noch nichts wußte , und beſchloß 4

Siedhaͤuſer und 2 Laborantenhaͤuſer zu erbauen , wovon

erſtere jedes 2 große Siedpfannen , nebſt den dazu ge -

Horigen Sogapfannen , enthalten folte .

i Man legte Hieben folgende Berechnung sim Grunde ,

daß 6 Kubick Fuß Goole 1 Ctr . Gal ; liefern , und

jede Pfanne 22 ° lang , 13 ° Dreit , und I y , boh fejn

folte, twornach. eine Pfanne tåglih etwa 8o Ctr . , alfo
in 300 Tagen alfe 4 Pfannen 192,000 Ctr . Håtten

fiefern fönnen , weil man bey der Berechnung 65 Tage

wegließ , da der Wahrſcheinlichkeit nach anzunehmen

war , daß wegen Ausbeſſerungen und ſonſtigen Zufaͤllen
eine Pfanne nicht das ganze Jahr hindurch im Gange

gehalten werden koͤnnte .

In der Folge fand man es aber in mehr als

einer Hinſicht fuͤr vortheilhafter , die Siedpfannen nach
einem vergroͤßerten , von der Koͤniglich Wuͤrtembergiſchen
Saline Friedrichshall genommenen , Maßſtabe anzulegen ,

nåmlih 30 ° lang , 24 “ breit , und 1 hoch , wo⸗

durch die Erbauung von 2 Siedhaͤuſern und einem

Laborant enhaus erſpart wurde . Zwey ſolcher Pfannen

ſind nun im Gange , deren jede 900 Kubiffuf Soole
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* enthalt , nah , Den gegebenen Berechnungen , 150 . Ctr .

a f e taͤglich ljefert , folglich in 300 Tagen 45,080

Cir . Es wuͤrden alſo J. ſolcher , in 2 Siedhaͤuſern
tzt

| aa
i T yiii — Yiya

fie eingefegte Pfannen ungefaͤhr 180,000 Ctr . liefern .

| An die Erbauung des zweyten Siedhauſes ſoll gez

fnt ſchritten werden , ſobald es die Witterung erlaubt .

er
Was nun zweytens die noch reichhaltigere , am

I8 . September vorigen Jahres entdeckte Soole zu
en

Rappenau betrifft , fo. baben die zwiſchen Hasmersheim

— und Rappenau angeſtellten Unterſuchungen fuͤr Letzteres

Be
eentfſchieden , und die Ungewißheit , ob es nicht beſſer

Aoi
ſey , bey dem bequemer gelegenen Hasmersheim eine

| Saline au erxichten , iſt nun verſchwunden . Da nun

a | fein Hindernig , mehr vorliegt , fo fónnte nach Dem Plane

jé -
enes Sachverſtaͤndigen das Fundbohrloch zu Rappenau

in der Milte kuͤnftigen Monats Febryars von der ho —

hen Regierung uͤbernommen, und unverweilt weiter
b

geſchlagen werden, um die ſchon verfertigte Pumpe ein⸗

4
ſetzen zu koͤnnen welche Operation laͤngſtens bis An —

J
fang Aprils beendigt ſeyn koͤnnte .

Ohne Zeitverluſt muͤßte ſodann aur Erbauung eines

ki Siedhauſes geſchritten werden , ſo wie zur Errichtung
TE

cines Salamagazing , welche : beine Gebåude in 3 Moz

i | nalten hergeſtellt ſeyn duͤrften .

s
i Waͤhrend Der. Bauarbeiten folen . noh , wenigfeng 2

8
Bohrloͤcher abgeſunken , und uͤberhaupt mit moͤglichſtem

8
Fleiß und Beharrlichkeit ein Plan verfolgt werden , wor⸗

nach ſich mit , Beſtimmtheit verſprechen laſſe , daß bis

|
in den Monat . December 100,000 Ctr . reines Koch —

i ,
fali bon dem - Galjwerfe zu. Rappenau abgeliefert

g
werden koͤnne .

5 3 Dieſe ſo eben angefuͤhrten Notizen ermeden die

ſchonſten Ausſichten uud Erwpartungen , daß dem Lande

fe
eine begluͤckende Erfuͤllung feiner Wuͤnſce in dleſer

Hinſicht naͤchſtens beborſtehe . In der That kann wohl
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556 Protokolle der Erſten Kammer .

fuͤr die Erhoͤhung des Landeswohlſtands , fuͤr Erleichte⸗
rung aller Landesbewohner , fuͤr Geld⸗Circulation und

Belebung der Gewerbe keine Entdeckung wichtiger ſeye ,

als die gennante , die reeller als viele andere Huͤlfsmit —

tel geeignet iſt , uns unabhaͤngig vom Auslande zu

maden , und den Nachtheil nnſerer Handelsbilanz zu

vermindern
Bey dieſer vortheilhaften Beſchaffenheit der Um⸗

ſtaͤnde koͤnnte der Zweifel entſtehen , ob es nicht raͤth⸗

licher ſey , wenn die Statsverwaltung die fragliche Pro —

longation des Salzaccords nicht abſchließe , und dage —

gen die Anſtalten zur Emporbringung einer inlaͤndiſchen
Salzfabrication mit allem Eifer betreibe ? Ueber dieſen

Zweifel glaubte aber die Commiſſion ſich dadurch beruhi⸗

gen zu koͤnnen , daß ſie Gelegenheit hatte , ſich aus

Aeten und Bauriſſen genugſam zu unterrichten , wie

ſehr Sr . Koͤniglichen Hoheit , dem Großherzog , die
emſige Betreibung dieſer hochwichtigen Angelegenheit am

Herzen liege , und wie ſehr Hoͤchſtdieſelben dieſem Ge —

genſiande bisher eine beſondere Aufmerkſamkeit ſchenkten ,

wodurch die Anſtalten zu Duͤrrheim allein zu einem

ſolchen Grade von Vollkommenheit gediehen ſind . Hie —

durch fann man fich gleichfalls der angenehmen Ueber -

zeugung hingeben , daß dieſe eifrige , landesvaͤterliche

Fuͤrforge ſich auch auf die zu Rappenau zu errichtende

neue Saline ausdehnen werde .

Die Commiſſton hegt daher die Anſicht , daß die

hohe Kammer dem zweyten Artikel des Geſetzantrags ,

daß naͤmlich die Staatsverwaltung ermaͤchtiget werde ,

wegen einer Contracts - Berlångerung Dag Erforderliche
anzuleiten und abzuſchlieſſen , nur in dieſem Hohen

Vertrauen fich anſchließen koͤnne . Indem die Kammer

diefen Gegenſtand der bisherigen Leitung vertrauensvoll
uͤberließe darfte dieſelbe ihren Wunſch im Protokoll

ausdruͤcken , daß die in Frage ſtehende Prolongation deg
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Acht und ſechzigſte Sitzung vom 80 . Jan . 357

Salzaecordes nur im aͤußerſten Fall , und ſo kurz als

moͤglich von der Staatsverwaltung verfuͤgt werde , um

das Großherzogthum fo ſchleunig wie moͤglich in den

Genuß dieſer bisher ſchmerzlich entbehrten Wohlthat

zu ſetzen .
Die Commiſſion traͤgt nunmehr zum Schluſſe ih⸗

res Berichts darauf an , daß eine hohe Kammer den

durch die zweyte Kammer an ſie gelangten Geſetzentwurf

der Regierung unveraͤndert annehme .

Beylage Ziffer 170

Commiſſionsbericht
über

oen Gefegentwurf in Betreff des Straßengeldes .

Erſtattet

pon dem : Genneralmajor - Frýrn . v. Freyſtedt .

In Anerkennung des Beduͤrfniſſes einer verbeſſerten

Beſtimmung uͤber die Entrichtung des Straßengeldes ,
wurde von der Regierung : auf dem Landtage im Jahre

1820 : Der zwepten Kammer ein Geſetzentwurf in dieſem

Betreff vorgelegt , und kam , mit nicht unweſentlichen

Beraͤnderungen von dieſer angenommen , Ende Auguſts

n die Erſte Kammer , welche nunmehr , da der Schluß

deg Landtags bereus auf den 5. September feſtgeſetzt

war , dieſen Geſetzentwurf in der Sitzung am 1. Sep⸗
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558 Protokolle der Erſten Kammer

tember in abgekuͤrzter Form in Berathung nahm , und

ohne weitere Abaͤnderung ihre Zuſtimmung gab, worauf
derfelbe . am 5e October , 1820 , von , der Reslamrs

in

Vollzug geſetzt wurde .

Die bisherige Erfahrung dat indeſſen —— daß

dieſes Geſetz, wenn auch im Ertrage des Straßengel⸗
des , doch in andern Hinſichten , und porzuͤglich in der

Art der Vertheilung dieſer Abgabe , auf die Sraßengeld⸗
pflichtigen , nicht ganz den davon gehegten Erwartungen
entſprach indem beſonders hierbey die gerechten An —

ſpruͤche derjenigen Claſſe , auf, welcher ein DeDeyten der

Theil der Straßenbaulaſt vorzugsweiſe ruht , offenbar
zu wenig , oder doch nicht in dem gehoͤrigen Verhaͤltniſſe
beruͤckſichtigt waren .

Daß hauptſachlich durch die lellete Betrachtung
die Hohe Regierung . veranlagt wurde den Kammern

auf dem gegenwårtigen Landtage ein neueg , jene Be -

ſtimmungen abaͤnderndes , Geſetz vorzulegen , beweist die

im Eingange des gegenwaͤrtigen Geſetzentwurfs geaͤu—
ßerte Abſicht :

„ Die in dem Straßengeldgeſetz vom 5 . Oc —

tober 1820 bewilligten Befreyungen vom Straßen⸗

geld beſonders zum Vortheil der Ackerbau treiben —

den Claſſe weiter auszudehnen . “

Der von der Regierung der zweyten Kammer im

vorigen Sommer vorgelegte neue Geſetzentwurf wurde

von dieſer in den Sitzungen am 21 . und 23 . December

berathen , mit einigen mehr erlaͤuternden als abaͤndernden

Zuſaͤtzen einſtimmig angenommen , und derſelbe am 22 .

Jaͤnner d. J . der Erſten Kammer mitgetheilt .
Die mit der Begutachtung dieſes Geſetzentwurfs

beauftragte Commiſſton findet in demſelben nur zwey ,

uͤbrigens an ſich unbedeutende , Bemerkungen zu machen ,

naͤmlich:
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im Art . 1 Abſatz 3 der Redaetion der

zweyten Kammer moͤchte vielleicht , ſtatt des Aus⸗

drige der politiſchen und Kirchengemeinde ,

beſſer zu ſetzen ſeyn : „ der Orts⸗ und Kirchenge —

mende , da jene Benennung weniger gebraͤuch⸗
lich iſt , und dieſe denſelben Begriff bezeichnet.

2) 3m Art . 3 wird bep inlaͤndiſchen Fuhren, “

der Beyſatz : Lohnfuhren “ , zu machen ſeyn , weil ,

verglichen mit Art . Abſatz 3 des Geſetzentwurfs ,
keine aͤndern hierunter verſtanden werden koͤnnen .

Es ſind jedoch beide Bemerkungen mehr Sache

der Redaction , und in feinem Falle erheblich ge -

nug / um dieſes eben ſo wiſchtige , als wohlthaͤtige

Geſetz verzoͤgern zu koͤnnen , auf deſſen unbedingte
Annahme die Commiſſion mit voller Ueberzeugung

hiermit antragen zu muͤſſen glaubt .

amrer aa aaa aa



ö — — — — ————— — —

NReunundſechzigſte Sitzung .

Karlsruhe , den 34 . Januar 1823

Gegenwaͤrtig :

Die bisher erſchienenen Mitglieder , mit Ausnahme :

Sr . Hoheit , des Durchlauchtigſten Praͤſidenten , Herrn

Markgrafen Wilhelm zu Baden ,

Ihrer Hoheiten , der Herren Markgrafen Levpold und

Maximilian zu Baden ,

Sr . Durchlaucht , des Herrn Fuͤrſten von Fuͤrſtenberg ,

der Herren Staatsminiſter , Frhrn . v. Berſt et t und

v . Berkheim ,

des Herrn Staatsratkhs Baumgaͤrt ner , und

des Herrin Landoberjågermeifterg v. Kettner .

Unter dem Borfig
des zweyten Vicepraͤſidenten Staatsraths rhen ,

v Baden

Der Bicepråfident tegfe der Kammer ein

Schreiben des Herrn Staatsminiſters , Frhrn . 0: Berf -

heim vor , wonach derſelbe von Sr . Koͤniglichen Hoheit ,

+
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dem Großherzog , Den Auftrag erhalten habe , heute

um 10 Uhr in dem Sitzungsſaale der zweyten Kammer ,

| den beiden Kammem eine hoͤchſte Eroͤffnung wegen des

| Schluſſes des Landtags zu machen.

Qo
Beylage Ziffer 171 . (ungedruckt )

Auf Antrag des Praͤſidiums wurde hierauf

zur Wahl des ſtaͤndiſchen Ausſchuſſes geſchritten , wel⸗

che durch Stimmenmehrheit auf

|
den Staatsrath , Irhrn . v. Baden ,

| den Oberhofmarſchall , Frhru . v. © ayling und

| den Prålaten Nebel

| fel

ern
Die Kammer

bergiof

|

Das hohe Staatsminiſterium von dieſer Wahl

nd in Kenntniß zu ſetzen .

|
De Vicepraͤſident machte die Anzeige , daß

p der Commiſſtonsbericht uͤber das Conſeriptionsgeſetz

no g wegen Kuͤrze der Zeit nicht mehr verleſen werden koͤnne ,

und deßhalb als Beylage zu Protokoll gegeben werde .

Der Frhr . v. Tuͤrkhei m als Berichtserſtatter

uͤbergibt denſelben zu den Akten .

Beylage Ziffer 172

Eben ſo gab der geh . Hofrath Zachariaͤ den

Entwurf zu einem Berichte uͤber die Mittheilung der

zweyten Kammer wegen mehrerer , in der Gerichtsver⸗

faſſung , und in dem gerichtlichen Verfahren gu tref -

i
fenden Veraͤnderungen , da die Mitglieder der ernann -

ein ten Commiffion dureh andere Beſchaͤftigungen an der

tf- Beendigung deg ihnen übertragenen Geſchaͤfts verhin⸗

it ,
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562 Protokolle der Erſten Kammer .

dert worden waren , als ſeine Privatarbeit zum Pro —
tokoll .

Beylage Ziffer 173 .

Frhrav . Tuͤrkheim bemerkt als Nachtrog zu

dem zu den Akten gelegten Commiſſtonsbericht uͤber
das Conſcriptionsgeſetz , daß die Commiſſion beſchloſſen
habe , die Motion des Herrn Bisthumsverweſers v.

Weſſenberg wegen Befreyung der Theologen von

der Conſeription zum Gegenſtande eines beſondern
Vortrags zu machen , weil der Vorſchlag als Motion

einen , von dem vorgelegten Geſetzentwurfe verſchiedenen ,
Gang in der Geſchaͤftsbehandlung nehmen muͤſſe, orie

gens aber auf Freylaſſung der Theologen wegen des

Mangels an Candidaten dieſes Standes , und den

daraus hervorgehenden Staatsruͤckſichten einſtweilen auf
weitere 6 Jahren den Antrag zu ſtellen . Da nun die

Berichtserſtattung hieruͤber wegen des heute erfol —⸗
genden Schluſſes des Landtags nicht mehr moͤglich ge
worden ſeye , ſo werde dieſes andurch in das Proto —
foll niedergelegt .

Hebel fuͤhrt hierbey an , daß zwar im gegenwaͤr —
tigen Augenblicke von Seiten der proteſtantiſchen Kir⸗

che der Mangel an jungen Theologen nicht mehr ſo

fuͤhlbar ſey ; allein es ſey ſchwer zu ſagen , ob ein ſol⸗
cher nicht uͤber kurz oder lang wieder eintreten koͤnne,
immer aber werde das wahr bleiben , daß wenn uͤber —

haupt der Studirende durch die Aushebung zum Kriegs⸗
dienſt ſeinem Beruf entriſſen werde , fuͤr den jungen
Theolegen die Laufbahn am wenigſten ſich zieme , welche
ihn aus dem theologiſchen Hoͤrſaale durch Caſernen
und Wachtſtuben endlich zum Altar fuͤhre. i

v. Rotteck glaubt , daß tiefer in dieſen Gegen
ſtand jetzt nicht eingegangen werden koͤnne , da ſich
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ſonſt auch vielleicht einige Bedenklichkeiten im Allge —

meinen gegen Befreyungen erheben ließen .

Der Vicepraͤſident eroͤffnete ſofort die

Dis euſſion uͤber den Geſetzentwurf , die neue Stra —

ßengeldordnung betreffend .

APE i :

Sihr , ve Frenfedt gedentt hierbey der einzigen ,

von der Commiſſion in Antrag gebrachten , Abaͤnde⸗

rung des Wortes : „politiſche Gemeinde “ in „ Orts⸗

gemeinde . “

Da dieſe Abaͤnderung von dem Frhrn v . Tiri

heim , v. Weſſenbers , und Sr . Durchlaucht , dem

Herrn Fuͤrſten v . Loͤwenſtein , zwar fuͤr zweckmaͤßig

gehalten wird , Dieſelben jedoch glauben , daß eine wirk⸗

liche Abaͤnderung wegen der jetzigen Lage der Sache

um deßwillen wicht mege zu wuͤnſchen ſey , da ſonſt

das Geſetz bey einem foͤrmlichen Abaͤnderungsbeſchluß
uͤber eine bloße Wortverbeſſerung nicht mehr zur Erle⸗

digung kommen werdes ſo wurde von der Kammer

einhelig die unveraͤnderte Annahme des Artikels

beſchloſſen .

Der
Uh 2

wurde ohne Bemerkung angenommen .

Eben ſo der

ME a

jedoch wurde beſchloſſen , den Wunſch in das Proto⸗

— — — 2— — —

koll aufzunehmen , daß nach dem Antrage der Com -
1

miſſion ſtatt Fuhren, “ Lohnfuhren “ geſetzt werde .

Jem aa a a TEANO TIT :



564 Protofole der Erten Kammer

Urt . 4

Frhr , v. Freyſtedt : Die Commiſſion hat bey

dieſem Artikel nichts errinnert ; ich wuͤrde jedoch mei —

nerſeits die Faſſung vorziehen , welche auch von der

zweyten Kammer in Anregung gekommen iſt , Daf nån -

lich auch Dritte , welche mit ſolchen Eigenthuͤmern von

Chalſen fahren , dte einen Sreyfhein gelöst haben , jon

Entrichtung des Straßengelds befreyt ſeyen .

Nachdem Sr . Durchlaucht , der Herr Fuͤrſt v. Loͤ—

wenftein , und die Frhrn . d. Weſſenberg und v .

Tuͤrkheim dieſem Wunſche beygepflichtet und in der
jetzigen Faſſung des Geſetzentwurfs einen Uebelſtand
erkannt hatten , erklaͤrte ſich die Kammer einhellig ,

zwar den Artikel ( wegen der Lage der Verhand⸗

lungen ) anzunehmen jedoch zugleich Die bep
der Berathung geaͤuſſerte Anſicht in dem Beſchluſſe
ausdruͤcklich zu bemerken

Der

Mrt . 5 .

wurde , ſo wie der ganze Geſetzentwurf einhelig an -

genommen .

Hierauf wurde die Digcuffion . ber den Gefez -

entwmf megen Prolongation deg Salzadmo⸗
diationscontracts eroͤffnet .

v. Rotteck : Nicht um in der letzten Stunde

unſerer , noch von ſo vielen Gegenſtaͤnden angeſproche⸗
nen , Berathung eine Discuſſion zu veranlaſſen , daher

auch keinen eigentlichen Antrag ſtellend , ſondern blos

um eine , wie mir ſcheint , wichtige Idee anzuregen ,

und einen Wunſch auszuſprechen , erbitte ich mir das

Wort zu einer blos fluͤchtig vorzutragenden Betra
tung .

a
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Ich halte eine jede Salzſteuer fuͤr verwerflich .

Denn von ihrer guͤnſtigſten Seite betrachtet iſt ſie

cine Kopfſteuer , allein ſie erreicht den Zweck ſol⸗

cher Kopfſteuer doch nicht vollſtaͤndig , und hat dann

noch weitere Charaktere der Verwerſlichkeit an fid .

Eine Kopfſteuer iſt an und fuͤr ſich nicht unverein —

bar mit den aͤchten Principien des Steuerweſens ,
alg eine „ nepen den , die Vermoͤgeneverhaͤltniſſe
Direct oder indirect verfolgenden gewoͤhnlichen Steu -

ern , fuͤr den Allen gleichmaͤßig vom Staat zugehen⸗

den , perſoͤnlichen Schutz abzufordernde , maͤßige

Verguͤlung nach der Zahl der der Verſorgung deg Einzel -

nen - unterftehende Kópfe mit dem ſtels freyen Vorbe⸗

halte , den Vermoͤgensloſen ſolche Steuer zu erlaſ⸗

fen / woryach alles Oruͤcke nde, wie alles Ungerechte ,
wegfaͤllt . Eine Salzſſte uer aber , waͤhrend ſie durch

den Zwang des Beduͤrfniſſes Alle , auch die Aerm⸗

ſten zur Entrichtung noͤthigt , oder doch die Befrey⸗

ung davon an die Entbehrung des Salzes , der

einzigen Wuͤrze der Armenſuppe , knuͤpft , waͤhrend ſie

nach ihrer naturgemaͤßen Wirkung dem Armen wie dem

Reichen die gleiche Summe abfordert , ( der Reiche , der

ſeinen Speiſen theurere Gewuͤrze zuſetzt , fant noch

eher des Salzes entbehren , ſchlleßt jede von der Hu⸗
manitaͤt geforderte Milderung oder Ausnahme aus .

Alſo , ſelbſt als Kopfſteuer betrachtet , ſtreiten gegen

die Salzſteuer wichtige Bedenken . Sie iſt aber zu —

gleich weil das Salz nicht blos perſoͤnlich es Be -

da faiß , ſondern auch zu verſchiedenen andern Verwen⸗

dungen noͤthig iſt , eine noh weitere , und alsdann

jedes Rechtsgrunds ermangelnde Beſteuerung . Um

hier nur der Viehzucht zu erwaͤhnen , ſo iſt bekannt ,

daß ehne Salz dieſelbe unmoͤglich gedeihen kann .

Der gegenwaͤrtige Salzpreis iſt fuͤr den Landmann ,

der einiges Vieh haͤlt , ſo druͤckend, als es ein Grund⸗

rrea a aaa a a O , E
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Reuerzufhlag von To Pi bon roo fi . Steuerkapital

ſehn wuͤrde d . h. mwas er gn pict fúr dag Salz be -

zabit , betrågt eine , der halben Grundſteuer gleiche
Suͤmme . Saß dieſer Druck auf den , ohnehin ſo hart

belaſteten , Landmann ungerecht fey , bedarf keines Be —

weiſes Aber er iſt auh durch ſeine Ruͤckwirkung

Verſchlechterung der Viehzucht durch Sparung des Sal

zes , der Nationalwirthſchaft verderblich?
Gruͤnde des Rechts , der Humanitaͤt und der

Staatswirthſchaft vereinbaren ſich alſo zux Unterſtüͤ—

tzung des Wunſches , daß das Salz unſern Untertha —

nen um keinen hoͤhern Preis , als fuͤr deſſen Gewin —

nung im Inland , oder fuͤr deſſen Ankauf im Auslande

noͤthig iſt , uͤberlaſſen werde ; und ich glaube Dap Der

edlere Sinn des Wortes Salzregal darin beſteht , das

durch die wohlthaͤtige Natur unſerm Lande geſchenkte ,
oder das etwa noch aus dem Ausland weiter einzu —

fuͤhrende Salz als wirkliches Gefammtguſt zu be —

trachten , und durch den Verkauf deſſelben an die Un —

terthanen nur die Unkoſten ſeiner Erzeugung oder Er —

werbung gu bedecken . Andere , den Rechtsprineipien

ind der Staatswirthſchaft entſprechendere Steuern

moͤgen den , durch ſolchen Grundſatz veranlaßten Mugs

fall in der Staatseinnahme decken .

Zach ariaͤ : Mit der Anſicht des Herrn Hofraths

v . Roͤtteck , daß es in mehr als einer Hinſicht ſehr

vortheilhaft ſeyn wuͤrde , wenn das Salz von aller

Steuer frey bleibe , bin ih vollkommen einverſtanden ;

nur fuͤrchte ich , daß das Finanzminiſterium gegen

diefe Auſicht die Unmoͤglichkeit geltend machen wuͤrde ,

eine ſo ergiebige Quelle des oͤffentlichen Einkommens

zu enbehren : Faft in alen europåifhen Staaten if

das Salz mehr oder weniger beſteuert .
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Ich beſchraͤn ke daher meine Wuͤnſche . Ich

verlange nur eine andere Art , die Steuer zu erhez

ben .

Bis jetzt wird die Salzſteuer ſo erhoben , daß

der Staat den Alleinhandel mit dem Salze hat , und

die Steuer auf den Preis des Salzes ſchlaͤgt. Ich

wuͤnſchte , daß die Fabrikationen und der Verkauf des

Salzes gaͤnzlich freygegeben , und dagegen eine Salz —

ſteuer nach den Koͤpfen und nach dem Viehſtande erho⸗

ben wuͤrde.

Das woͤnſchte ich auch jetzt , nachdem zwey veichhaltige

Salzquellen im Lande entdeckt worden ſind . Man uͤber—⸗

laſſe dieſe Quellen an Privatperſonen , an Gewerkſchaf —

den . Sie werden die Anlagen viel wohlfeiler machen ,

das Salz viel wohlfeiler produciren , als es der Staat

thun , fann und . wird . Cine . jede Gemetnheit verwal

tet ſchlecht ; der Staat am ſchlechteſten , weil er die

groͤßte Gemeinheit iſt .

FIrhr . v . Tuͤrkheim : Es ließe ſich vieles da —

ruͤber ſagen , ob die Anſicht , daß Salinen und Berg —

werke nicht auf Rechnung des Staats , ſondern durch

Gewerkſchaften betrieben werden ſollen , eine unbeſchraͤnkte

Anwendung finde , oder unter welchen Bedingungen ſie rich⸗

tig ſey . Die Meinungen hieruͤber ſind ſehr verſchieden , ſo

viel iſt aber richtig , daß die erfreulichen Reſultate der un⸗

ter unmittelbarer Leitung Sr . Koͤniglichen Hoheit bereits

getroffenen Einrichtungen , woruͤber der Herr Berichtser —

ſtatter uns ſo intereſſante Notizen mitgetheilt hat ,

nicht auf dieſem , und auch nicht auf dem naͤchſten Land⸗

tage moͤglich geweſen waͤren, wenn die Regierung ſtatt

der thaͤtigen und unaufgehaltenen Benutzung deg , ent -

deckten Salzreichthums ſich erſt nach Privaten haͤtte

umſehen muͤſſen , welche die Errichtung von Salinen

auf ihre Rechnung uͤbernommen haͤtten.

F Ceren aA a ee TTE —— go — E CET RE — *— E
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Frhr . v. Weſſenberg : Auch ich glaube , daß

das Monopol des Salzhandels mit der Beſteuerung

des Salzes nicht in nothwendiger Verbindung ſtehe ,

und ſtimme ganz dem Wunſche des Herrn geh . Hof⸗

raths Zacharlaͤ bey , daß jenes Monopol in Zukunft

aufgehoben werde , obgleich uͤbrigens der Staat noch

nicht ſobald im Stande ſeyn duͤrfte , auf ein bedeuten⸗

des Einkommen von dem Salzregal zu verzichten , ſo

hoffe ich doch mit Vertrauen von der Einſicht und

dem Wohlwollen der Regierung , daß ſie ſich jetzt recht
bald in Stand ſetzen werde , die große Wohlthat einer

merklichen Verminderung des Salzpreiſes den badi —

ſchen Unterthanen zu verſchaffen , nachdem zwey eigene

Salzquelen im Lande entdedt worden find , deren Bez

nutzung im volen Betriebe ift .

Sr . Durhlaudt , der Herr Fårf v: Löwenftein ,

erflâren Gih gegen die Anfiht , dag auf das Salg

gar feine Steuer gelegt werden mige , indem fonf

cine andere an deren Stele zu fegen , und alfo nidtë

damit gewonnen mwåres - glauben Åbrigeng , daf auch hier

moͤgliche Erſparung , wie im Commiſſionsberichte gezeigt

worden , eintreten koͤnnte.

v , Rotteck : Nur darum habe ich ein Salzre —

gal , oder eine , von Geiten deg Staats zu gefdjez

hende Salzerzeugung und Salzverkauf ſtatuirt , —

hierin , allein das Mittel liegt , den Unterthanen das

Salz um den moͤglichſt wohlfeilen Preis zu verſchaffen .

Wenn Privatperſonen oder Geſellſchaften ſich damit

befaſſen , ſo muß der Conſument auch ihren Gewinn

bezahlen . Der Staat hingegen ſoll keinen Gewinn

dabeh begehren , ſondern blos Wiedererſtattung der noͤthi—

gen Vorauslagen .
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$ Gyin Gemmingen - Prefened mapt auf

ig die in dem Commiſſionsberichte gemachte Bemerkung
e , aufmerkſam , daß die Regierung ſelbſt die Hoffnung

f⸗ pege , nad und nach den Preis des Salzes moͤglichſt
ft herabſetzen zu koͤnnen . í

9 Der —

ſo
Mrt . T:

s würde Hierauf wgegeni2 Stimmen an genot men .

t

er Der geh - Hofrath Zachar kaͤ bemerkte hiebey ,

iz daß er nur deßwegen gegen den Artikel geſtimmt habe ,

ne weil in demſelben die Anerkennung des Salzregals

e⸗ liege .
Eben ſo wurde der

Art . 2 .
i ;

lg jedoch mit dem im Protokoll auszudruͤckenden Wun -

iſt ſche der Kammer angenommen , daf nur im åufs

t ſerſten Nothfall die angetragene Contractsverlaͤngerung

er eintreten moͤchte.

Eo Die Kammer
| beſchloß
| die beiden , in der heutigen Sigung angenom -

e⸗ | menen , Geſetzentwuͤrfe mittelſt einer Praͤſidial —

jez note dem hohen Staatsminiſterium zu uͤber—⸗

eil geben .
as

— Auf eine von dem Frhen . v. Gay ling gemachte
nit Anregung wurde die bereits beſtehende Baueommiſſion

an mit der fernern Beſorgung des ihr uͤbertragenen Ge -

an ſchaͤfts beauftragt . Da von einigen Mitgliedern der

hi⸗ Kommer der Zweifel erhoben wurde , ob ein von Sr .

Koͤniglichen Hoheit , dem Großherzog , fuͤr die Dauer

des jetzigen Landtags ernanntes Mitglied — Und mits

Protokolle der 1. Kammer şr Bo. 37
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hin der Frhyr . v. Gaylicng — in den Ausſchuß habe
gewaͤhlt werden koͤnnen , ſo wurde , um moͤglichen
Einwendungen gegen die Rechtsbeſtaͤndigkeit der Voll⸗

macht eines ſolchen Mitglieds des Ausſchuſſes vorzu⸗

beugen , ( ſo wenig auch uͤbrigens die Waͤhlbarkelt des

Frhrn . v. Gayling von den Mitgliedern der Kammer ,
die ſich uͤber dieſen Gegenſtand aͤuſſerten , beſtritten
wurde, ) an die Stelle des bereits in den Ausſchuß
gewaͤhlten Oberhofmarſchalls , Frhrn . v. Gayling , nun⸗

mehr der Frhr . v. Gemmingen - Preſte neck zum Mit -

gliede des Ausſchuſſes durch Stimmenmehrheit ernannt .

Auf den Antrag des Vicepraͤſidenten ver —

wandelte ſich die ſich die Sitzung in eine geheime ,
welche die innern Angelegenbeiten der Kammer zum Ges

genſtande hatte.

Zachariaͤ

Hebel .
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{i Commiſſionsbericht

iber den Entwurf eines Confcriptiong
i gefeg eg

a pErhatret
`

yon Sein Gtaatsrath Frhrn . v. Tuͤrkheim —

Das Conſeriptionsſyſtem iſt von dem Alterthum
entlehnt , aber ſeine Anwendung zur Ergaͤnzung ſtehen —
der Heere iſt eine Frucht der neuern Zeit , und ohne
Zweifel ihr groͤßter Schuldpoſten , wenn Abrechnung
gepflogen wird uͤber das , wag fie zur Verbeſſerung
des Zuſtandes der Menſchen in der buͤrgerlichen Geſell
ſchaft gethan hat . Diejenigen , welche gegen die Con —

ſeription eifern , halten ſich blos an dieſe Verbindung
derſelben mit dem Inſtitut ſtehender Heere ; das Na —

tuͤrliche und Große , das in der Idee liegt , die Soͤhne
des Vaterlands auf dieſe Weiſe zu ſeiner Vertheidi⸗
gung zu vereinigen , kann nicht verkannt werden , aber

daß der Staat , wo er nicht Alle aufbietet , Einzelne
aushebt , nicht um ſie zur voruͤbergehenden Erfuͤllung
jener allgemeinen und heiligen Pflicht , ſondern zu ei

nem , die Vertheidigungsmittel vorbereitenden Berufs
ſtand zu noͤthigen , — dieß iſt eine Einrichtung , welche
ſich keineswegs mit allgemeinen Betrachtungen ber

47 *
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das Erdabene jener Verpflichtung ,und uͤber die ehren :

volle Beſtimmung des Kriegers , nicht mit Hinweiſung

auf die Voͤlker des Alterthums und auf unſere germa —

niſchen Urvaͤter rechtfertigen laͤßt , denn ein kriegeriſcher

Charakter des Volks im Ganzen und die Vollkommen⸗

deit eines , zum Schutz des Staates hinreichenden ,

ſich ſelbſt genuͤgenden , ſtehenden Heers ſinden ſich viel⸗

mehr meiſtens im umgekehrten Verhaͤltniß , und find

wenigſtens zwey ganz verſchiedene Dinge ; — ſondern

ſie kann ſich nur auf die Nothwendigkeit unter den ge —

gebenen Umſtaͤnden gruͤnden , deren kein einzelner Staat

Meiſter werden kann . Die aus der gegenwaͤrtigen Stel⸗

lung der europaͤiſchen Staaten gegen einander hervor⸗

gehenden Forderungen ſind verhaͤltnißmaͤßig dieſelben

fuͤr die kleinern , wie fuͤr die groͤßern , wenn gleich

letztere ſie unmittelbarer fuͤhlen , erſtere aber , welche ſich

anſchließen muͤſſen , ſie in gewoͤhnlichen Zeiten oft nur

als laͤſtige Folgen aͤußerer Verbindungen , und erſt im

Gedraͤnge als Bedingung weſentlicher Zwecke erkennen .

Dieß iſt der einzige Unterſchied , daß es in groͤßern

Gtaaten leichter wird , auh . Der Kurzſichtigkeit die Bers

kektung gebieteriſcher Verhaͤltniſſe anſchaulich zu machen .

Es bleibt allerdings noch eine wuͤrdige Aufgabe

fuͤr die Zukunft , die uͤbertriebenen Maſſen ſtehender

Heere durch ein Landwehrſyſtem , und die Conſcription

fuͤr das , was ſtehen bleiben muß , wieder durch Wer⸗

bung zu erſetzen . Indeſſen hat man ſich dem erſtern

in neuern Zeiten durch Ausdehnung der Beurlaubung

in vielen Staaten , und namentlich in dem Großher —

zogthum Baden , ſo ſehr genaͤhert , daß das Heer ei⸗

gentlich nur noch in Anſehung Der Dber - und Unter -

bffteiere als ein ſtehendes , in Beziehung auf die , durch

die Conſcription geſtellte gemeine Mannſchaft aber bey⸗

zie
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hren⸗ nahe ſchon als bloße Landwehr betrachtet werden kann .

ſuñg Ein Mehreres kann hierin von keinem Staat einſeitig ,

rma - ſchwerlich durch Vereinbarung , und allem Anſchein nur

ſcher durch allmaͤhliges Schwinden einer , auf den Culmina⸗

men⸗ tionspunct gediehenen Spannung bewirkt werden .

den , Was hingegen die Abſchaffung der Conſeription fuͤr

viels
| ein folhes im Gegenſatz von einer bloßen Landwehr

find | kaum noch als ſtehend zu betrachtendes Heer , und die

Wern | Rekrutirung deſſelben durch freywillige Werbung be —

à ges trifft , fo verdiente dieſe Idee wohl noch eine reifere

Ztaat Pruͤfung aus dem Geſichtspunct der Moralitaͤt , welcher ,

Stel⸗ wie es ſcheint , von den Vertheidigern derſelben nicht

rvor⸗ gehoͤrig beachtet wird . Denn es laͤßt ſich wenigſtens

elben micht verkennen , daf die Maſſe unſerer Krieger , ſeit ſie

gleich aus Conſcribirten beſteht , ſich in dieſer Beziehung auf

e fih | einen weit hóhern Standpunet erhoben hat . ES if

tnur
| aber gir Beit noh úberfůßig , fih tiefer in eine Eroͤr⸗

fim | terung diefer Idee einzulaſſen , weil ſie bey der jetzigen

nnen . Lage der Dinge im Ganzen unausfuͤhrbar iſt , zumal

oͤßern ſo lange das Verhaͤltniß zwiſchen Geldbaarſchaft und

Ver⸗ Geldeswerth ſo geſtoͤrt bleibt , daß die fuͤr die Anwer⸗

ichen. bung von Freywilligen erforderlichen Summen nicht

fgabe
|

aufgetrieben werden fónnen , und mit einem unſichern

ender Experiment die gebieteriſchen Staatszwecke nicht com⸗

ption | promitirt werden duͤrfen ; indeſſen lieſſen ſich vielleicht

Wers | Verſuche im Einzelnen machen , welche mit der Zeit

rſtern aber die Moͤglichkeit einer Anwendung im Grofen auf⸗

tbung klaͤren koͤnnten .

hers Wenn fona die Confeription unter Den gegen

er ei⸗ waͤrtigen Verhaͤltniſſen als unvermeidlich erſcheint , fo

Inters erregt eg ein unangenehmeg Gefühl , wenn man ſie gleich⸗

durch wohl ein Unrecht nennen , und auf dieſe Weiſe die

bey⸗ offentliche Meinung mit unſern Staatseinrichtungen in

—— —* amna a EE EET :



574 Protokolle der Erſten Kammer .

Zwietracht bringen hoͤrt . Hart und druͤckend kann eine

bom Staat auferlegte Laft wohl zuweilen werden , aber

ungerecht. darf fie niemals feyn ; eg if aber auch nur

ein unrihtiger : Gebrauch der Worte , wenn man von

der Confeription dag Legtere fagt , mo nur Erferes gez

meint feyn fann . . € S if - anerfannt , daf der Staat

nicht nur das Vermoͤgen , ſondern auch die Perſon
ſeiner Angehoͤrigen in Anſpruch zu nehmen hat , daß

es mithin nicht blos pecuniaͤre , ſondern auch perſoͤn —

liche Verpflichtungen derſelben gibt , und es iſt eine

Verwirrung der Begriffe , wenn man Alles auf Geld —

leiſtungen zuruͤckfuͤhren zu muͤſſen waͤhnt . Zwar haben

dieſe den Vorzug , daß ſie auf alle Staatsangehoͤrigen
repartirt , und nach einem gleichen Maßſtab erhoben
werden koͤnnen , waͤhrend perſoͤnliche Leiſtungen nur

immer auf einen Theil deſſelben fallen , und ihre Per —

ſon ganz in Beſchlag nehmen , Andere hingegen ganz

frey laſſen , und aus dieſem Grunde muß es Maxime
einer guten Geſetzgebung ſeyn , die perſoͤnlichen Leiſtun —

gen ſo viel als moͤglich zu beſchraͤnken , und die pecu —

niaͤren dagegen ſo weit als moͤglich auszudehnen ; aber

ein beſtimmter Maßſtab dafuͤr laͤßt ſich aus allgemeinen
Rechtsgrundſaͤtzen eben ſo wenig ableiten , als fuͤr das

Verhaͤltniß , in welchem die Geldleiſtungen nach dem

Vermoͤgen durch allgemeine directe Steuer , oder nach
dem Maßſtab der Theilnahme an dem Zweck des Auf—⸗
wands durch indirecte , oder in gewiſſen Faͤllen ſelbſt

durch eine kopfweiſe Beſteuerung erhoben werden ſol —

len . Die allgemeine Maxime eines moͤglichſt billigen ,
den Umſtaͤnden angemeſſenen , Verhaͤltniſſes , und der

moͤglichſten Vermeidung ſolcher perſoͤnlichen Dienſtfor⸗

derungen , welche dieſes Verhaͤltniß zum Nachtheil Ein⸗—

zelner , von welchen ſie gefordert werden , auf eine
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wahrhaft druͤckende Weiſe ſtoͤren wuͤrden , — dieß iſt

die einzige Ausſteuer , welche die poſitive Geſetzgebung

hierin von dem Naturrecht erhalten kann . Wenn nun

aber die Umftånde fich fo geſtaltet haben , daß ein une

abweisliches Staatsbeduͤrfniß nicht anders , als durch

perſoͤnlichen Dienſt befriedigt werden kann , ſo laͤßt ſich

nach ſtrengen Rechtsbegriffen nichts dagegen einwen⸗

den , und die hoͤchſte Aufgabe iſt nur , daß es nach all⸗

gemeinem , alle Staatsangehoͤrige auf gleiche Weiſe

treffendem , Geſetz gefordert werde . Ein Conſcriptions⸗

geſetz , welches jeden derſelben in einem gewiſſen Alter

dieſer Pflicht unterwirft , und da aus einer ſolchen

Altersclaſſe jeweils nur eine beſtimmte Anzahl von

Individuen zum Dienſt erfordert wird , durch das Loos

den einzig moͤglichenAusweg zur Entfernung allerWillkuͤhr

ergreift , und dadurch ſo weit Macht und Geſetz der Men⸗

ſchen reicht , die Idee vollkommener Gleichheit herſtellt ,

ein ſolches Geſetz entſpricht dieſen Bedingungen in

dem ſchwerſten Opfer , welches der Staat vom Einzel⸗

nen fordern kann , und welches nur dann Unrecht wuͤr⸗

de , wenn es aufhoͤrte , Nothrecht zu ſeyn .

Dieſe wenigen Worte ſollen nicht als vollſtaͤndigo

Widerlegung der gegen die Rechtlichkeit des Con ſerip⸗
tions ſyſtems erhobenen Einwendungen gelten , ſondern

nur als Andeutung der Grundſaͤtze , nach welchen deſ⸗

ſen Rechtfertigung , welche den Zweck und die Schran —⸗

ken des gegenwaͤrtigen Vortrags uͤberſchreiten wuͤrde ,

ausgefuͤhrt werden kann .

Das gegenwaͤrtig noch beſtehende Conſeriptionsgeſetz
vom Jahre 1812 traͤgt den Charakter der Beit , in web

cher eg . gegeben worden ift , — einer Zeit , da die Ero -

berungsfriege , an welchen auh unfer Staat gezwungen

Antheil nebmen mufte , nur darauf berechnet foienen ,

am T
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wie viel Menſchen man jaͤhrlich zu verausgaben habe .

Damals , als die letzten Stuͤtzen der Wittwen und Greiſe

aug ihren Armen geriſſen wurden , um auf den Step -

pen Rußlands das Opfer eines uns fremden Ehrgeizes

zu werden , ſchien die moͤglichſte Beſchraͤnkung der Be —

freyungen unerlaͤßlich , ſite waren aber eben darum nicht

auf einen allgemeinen Grundſatz , ſondern auf Willkuͤhr
und Zufaͤlligkeiten gegruͤndet , und verfehlten in der

Ausfuͤhrung ihren Zweck groͤßtentheils .
Dieſes Geſetz hatte man kurz und buͤndig machen

wollen , aber ſtatt deſſen wurde es nur mangelhaft , und

durch eine Menge von Erlaͤuterungen und Nachtraͤgen

entſtellt , deren Ueberſicht bey der Anwendung kaum

moͤglich iſt .

In dem Vortrage des Herrn Regierungscommiſſaͤrs ,
womit er den Entwurf des neuen Geſetzes uͤbergab ,

ſind dieſe und andere Maͤngel des bisherigen umſtaͤnd⸗

licher eroͤrtert und nachgewieſen ; ſie lieſſen ſich noch
weiter ausfuͤhren , wenn nicht daß Beduͤrfniß eines

neuen , dem gegenwaͤrtigen conſtitutionellen Standpunet

angemeſſenen Geſetzes allgemein gefuͤhlt und anerkannt

waͤre .

Der neue Gefegentwurf , melher gegenwärtig un :

ferer Pråfung vorgelegt if , war bereits in der zwey —
ten Rammer der Gegenfand einer febr ausfåhrlichen
und vielfeitigen Bearbeitung , und ift , in Golge derfel -
ben , mit manchen Mbånderungen feiner urfprůnglichen
Geſtalt zu uns gekommen . Auch die Regierung hat

ſich uͤber dieſe Abaͤnderungsvorſchlaͤge durch ihre Or —

gane ſchon mehr als ſonſt bisher der Fall war , aus -

geſprochen , und im Laufe der Verhandlungen mehrere

Male beſtimmt erklaͤrt , wo ſie nicht nachgeben koͤnne,

ſo daß alſol das Reſultat , wie es jetzt vorliegt , gewiſſer
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maßen ſchon als ein Uebereinkommen zwiſchen ihr und

der zweyten Kammer betrachtet werden duͤrfte . So

wenig auch die verfaſſungsmaͤßige Mitwirkung der Er —

ſten Kammer dadurch beſchraͤnkt werden kann , ſo iſt

dieſelbe doch durch dieſen eigenen Gang der Sache der

Sorge enthoben , in wiefern die Regierung die Veraͤn —⸗

derungen der zweyten Kammer genehmigen koͤnne ;—

aber eine weitere Betrachtung ſetzt ihrem Einfluß auf

dieſen wichtigen Gegenſtand der Geſetzgebung auch in

andern Beziehungen Schranken , naͤmlich die Kuͤrze der

Zeit , welche bis zum Schluß des Landtags noch uͤbrig

bleibt , laͤßt keine Zuruͤckgabe des Geſetzentwurfs wegen

etwaiger Abaͤnderungsvorſchlaͤge an die zweyte Kammer

zu , mithin nichts mehr , alg die Wahl zwiſchen An -

nahme oder Berwerfung . ES wird nun Darauf anfom -

men , ob die þohe Kammer diefen Entwurf , fo , wie er

vorliegt , als gut im Ganzen , und feine Erhebung zum

Geſetz in Vergleichung mit dem bisherigen Geſetz als

eine Wohlthat fuͤr das Land , welche ihm nicht laͤnger

vorenthalten werden ſoll , erkennen wird , um jene Wahl

zu entſcheiden .

Die Erinnerungen der Commiſſtion , welche ich nach

der Ordnung der einzelnen Paragraphen vorzutragen

die Ehre haben werde , ſind von ſo geringer Zahl und

Bedeutung , daß daraus ſchon von ſelbſt ihr Antrag

auf Annahme hervorgehen wird ; es wird jedoch der

Erklaͤrung kaum beduͤrfen , daß dieſe Hinweiſung auf

die aͤußere Lage der Geſchaͤfte die Abſicht nicht haben

kann , die Discuſſion uͤber die einzelnen Theile Deg Ent -

purfs abzuſchneiden , und eine Annahme ohne Pruͤfung

vorzuſchlagen , ſondern nur auf die Folgen abaͤndernder

Beſchluͤſſe aus minder wichtigen Gruͤnden aufmerkſam

i
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zu machen, welche fuͤr die gegenwaͤrtige Landtagsperiode
einer Verwerfung gleich kommen wuͤrden .

Uebrigens iſt der in der zweyten Kammer erſtattete

Commiſſionsbericht , und die darauf gefolgte Berathung
ſo erſchoͤpfend fuͤr die Beleuchtung des Gegenſtandes
im Ganzen und den Zuſammenhang ſeiner Theile , daß

ich mich um ſo mehr auf die Aushebung der einzelnen

Stellen , welche der Commiſſion Stoff zu Bemerkungen
geben , beſchraͤnken kann , als ohnehin der Drang der in

den letzten Tagen unſeres dießjaͤhrigen Landtags zuſam⸗

mentreffenden Geſchaͤfte mir eben ſo wenig Zeit zur

Ausarbeitung eines ausfuͤhrlichen Commentars , als

der hohen Kammer zur Beachtung und Verfolgung
deſſelben uͤbrig laͤßt.

Nach dieſen kurzen allgemeinen Betrachtungen gehe

ich nun zur ſtellenweiſen Begutachtung des Geſetzent⸗

wurfs uͤber , wobey ich der Ordnung der Paragraphen
im Entwurfe der Regierung folgen , jedoch die corre —

ſpondirenden Paragraphen im Entwurfe der zweyten

Kammer zugleich angeben werde .

Şn den § § . 1. und 2. beider Entwůrfe mird der

Grundſatz der gleichen Theilnahme aller Staatsange —

hoͤrigen an der Kriegsdienſtpflicht , und der Berufung

dazu nach dem Looſe ausgeſprochen . Was ſich zur

Rechtfertigung dieſer Grundlage unſeres ganzen Con —

ſeriptionsſyſtems ſagen laͤßt, iſt bereits oben mit eini —

gen Worten angedeutet worden . Eine andere Art der

Rechtfertigung beſtuͤnde in der Aufforderung der Gegner

dieſes Syſtems , vorzuſchlagen , wie es unter den ge —

gebenen Umſtaͤnden beſſer und gerechter zu machen fey .

Bey der Bearbeitung in der zweyten Kammer iſt

das Wort „ Aushebung “ in „ Aufruf “ verwandelt wor⸗

den . Die Sache iſt durch dieſe Veraͤnderung nicht beſ —
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fer , vielmehr unbeſtimmter bezeichnet worden , denn ,

| abgefehen davon , daß der Ausdruck Aufruf ſelbſt den

te Begriff einer biofen Einladung ohne Zwangsverbind —

ng lͤchkeit zulaͤßt , — kann darunter auch , wie bey den

es | Berpandlungen in der zweyten Kammer uͤber den Ş. 10 .

aß bemerkt wurde , der Act der erſten Aufforderung zur Fer⸗

en tigung der Liſten eben ſo gut , als der eigentliche Act

en der Ziehung nach dem Loos verſtanden werden ; das

in | fubfituirte Wort pat auth ſonſt nichts fèr fich , alg daf

n : es aus dem Franzoͤſtſchen uͤberſetzt iſt , und iſt die Sache

- n mit dem Geif einer Repraͤſentativ - Verfaſſung verein⸗

ig bar , fo mug eg auh der Ausdruck ſeyn , welcher ſie

ng beſtimmt bezeichnet . Indeſſen glaubt die Commiſſion

uͤber Worte nicht ſtreiten zu ſollen .

he Bey den 865. . , 5 . und 6. ( H. . , 4. und 5. der

tte
|

zweyten Kammer ) wurde nichts au erinnern gefunden ,

en |
und mit der Hinweglaffung deg S. 4. ift die Commiſſton

re⸗ ganz einverſtanden , indem die Beſtimmung einer eige —

en nen Clafe von f- a . NRefervifen entweder , wenn damit

feine befondern Verpflichtungen und Beſchraͤnkungen der

jer Sreyheit verbunden werden , opne afle Realität , im

ze⸗ entgegengeſetzten Falle aber ohne Nothwendigkeit fuͤr

ng diejenigen , welche in diefelbe fommen , nachtheilig

ur
|

ſeyn wuͤrde , da jedes gewoͤhnliche und auſſerordentliche

Nz Beduͤrfniß an Mannſchaft ſchon dureh andere geſetzliche

ni⸗ Beſtimmungen gedeckt wird .

jer Bey dem §. 7. wurde befanntlih in der zweyten

ier Kammer die Frage ſehr ausfuͤhrlich exoͤrtert : ob die

jez zur Ergaͤnzung des Heers erforderliche Mannſchaft auf

ey . dem Weg der Geſetzgebung durch die Kammern bewilligt ,

iſt der durch landesfuͤrſtliche Verordnung feſtgeſetzt wer —

We den folle ? Ihre Entſcheidung wurde umgangen durch

ef - die Auslaſſung des ganzen Hen , und die Erſte Kammer

oi a ANT —— J — — * — — —
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wird ſich bey der gegenwaͤrtigen Lage der Umſtaͤnde an

dieſes , nach langem Streit gewaͤhlte Auskunftsmittel
als Thatſache , und das ſich hieraus ergebende Reſul —⸗
tat zu halten haben , welches darin beſteht , daß die

rechtliche Frage als unentſchieden dermalen , um das Gee

ſetz dadurch nicht zu vereiteln , zur etwaigen beſondern

Eroͤrterung ausgeſetzt worden iſt , einſtweilen aber die

Regierung in dem bisherigen Beſitz des Rechtes bleibt ,
den Mannſchaftsbedarf nach Umſtaͤnden zu beſtimmen .

Es wuͤrde offenbar zwecklos ſeyn , wenn die Erſte

Kammer , ſtatt ſich bey dieſer factiſchen Entſcheidung
der Streitfrage zu beruhigen , jetzt auf eine unfrucht —⸗

bare theoretiſche Eroͤrterung derſelben zuruͤckgehen woll⸗

te , da , auf welche Seite ſie ſich auch neigen wuͤrde ,

Doch gewig dadurch eine Vereinbarung der entgegen -

geſetzten Anſichten , welche die langwierigen Verhand⸗

lungen in der zweyten Kammer nicht herbeyzufuͤhren

vermochten , in den letzten Tagen vor dem Auseinan⸗

dergehen der Staͤnde nicht erwirkt werden koͤnnte .

Es laͤßt ſich zwar auf der einen Seite nicht wohl

verkennen , daß , nach allgemeinen , aus dem Weſen
des Repraͤſentativſyſtems abgeleiteten Grundſaͤtzen den

Kammern das Bewilligungsrecht fuͤr den Mannſchafts⸗

bedarf fo gut , als fuͤr den Geldbedarf zuerkannt wer —⸗

den muß , und daß auch hinſichtlich des erſten , wie

hinſichtlich des letztern die ſonſt und in der Ausfuͤhrung

unbeſchraͤnkten Rechte der Regierung doch mittelbar

durch die Bewilligung der Mittel bedingt werden , aber

eben ſo richtig iſt es , daß die Regierung in Erfuͤllung

der Bundespflichten durch keine landſtaͤndiſche Verhaͤlt⸗

niſſe , auch nicht indirect , beſchraͤnkt ſeyn kann . Die

reine Anwendung des Repraͤſentativſyſtems findet in

Deutſchland immer ſeine Graͤnzen in den Verhaͤltniſſen ,
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in welchen der Bund , nicht der einzelne Staat , als

fuͤr ſich beſtehendes Ganzes erſcheint , und hat ihren

freyen Spielraum nur in der , von der Bundespflicht

ganz unabhaͤngigen , Sphaͤre der innern Verhaͤltniſſe

Eine Nation , welche ſich bey der Vertheilung in Pars

ticularſtaaten wohl befindet , und doch zur Sicherung

ihrer Exiſtenz und Unabhaͤngigkeit eine , uͤber dieſelbe

hinausgehende Verbindung får noͤthig erkennen muß ,

darf ſich uͤber eine , aus dieſer Combination nothwen —⸗

dig hervorgehende Beſchraͤnkung in der Anwendung

allgemeiner Syſteme der groͤßern , fuͤr ſich beſtehenden ,

Nationalſtaaten nicht beklagen .

Beym 6. 8 . ( 8. 6 . der zweyten Kammer ) fand die

Commiſſion nichts zu erinnern .

Zum 6. 9. ( . ) Die Wahl des Maßſtabs fuͤr die

Repartition der zu ſtellenden Mannſchaft haͤngt von der

Vorfrage ab : ob man die Bezirke des Landes , oder

die dienſtpflichtigen Individuen als die Subjecte be —

trachtet , welche Gleichheit in der Vertheilung anzufpre -

chen haben . Findet man ſie in den erſtern , ſo waͤre

allerdings die Geſammtbevoͤlkerung der gerechteſte Re —

partitionsfuß , wenn nur unſere Anſtalten fuͤr die Volks⸗

zaͤhlung beſſer eingerichtet waͤren , wie ſie es ſo leicht

werden koͤnnten , und auch zu manchen andern Zwecken

werden ſollten , ſo lange dieſe aber ſo unzuverlaͤßige

Reſultate liefern , tritt an ihre Stelle nach dem Bez

ſchluſſe der zweyten Kammer die Geſammtzahl der in

der conſcribirten Altersklaſſe vorhandenen jungen Leute.

Betrachtet man dagegen die looſenden Individuen alg

diejenigen , von deren Zntereffe es. fih handelt , ſo iſt

vielmehr Gleichheit im Verhaͤltniß der wirklich Looſen⸗

den zu den Treffern erforderlich , und es muͤſſen daher

umgekehrt alle , welche nicht wirklich dem Ruf zum

V a —
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4o Ii Kriegsdienſt ausgeſetzt ſind , bey der Repartition auſſer
R

fe l Anfaş bleiben . Bon diefer Seite if die Sahe niht
X

pai i i Rii betrachtet worden . :

— Indeſſen iſt es auch ſo ausgemacht — daß die —
da Kriegsdienſtpflichtigen ſelbſt es ſeyen , fuͤr welche der ge

= a | Muf zu einem an fich fo ehrenyollen Gtande hauptfåcdh - ge

| lich drådend wird , befonderg da der ſelbſt gewaͤhlte
tu

EA i Beruf Dadurch in der Regel , wenige Fälle z. B . bep
T

—X iil Studirenden , abgerechnet , nicht aufgehoben , ſondern

i . f i nur hinausgeſchoben wird , fondern dag Harte davon *

i | | p fåt mehr auf die zuruͤckbleibenden Angehoͤrigen , und
de

Ba in Ruͤckſicht auf dieſe iſt die , dem Verhaͤltniß der un —
| s

go
| 1 zuverlaͤßig gezaͤhlten Bevoͤlkerung am naͤchſten kommen —⸗

s

li f i de Gefammizahf der jungen Månner in der conferi :

ri l ESI i birten Altersklaſſe der Maßſtab , welcher die meife
F

R i Gleichheit herſtellt , weil alsdann das Wahrſcheinlich —

| | keitsverhaͤltniß unter ihren Angehörigen gleich ift , fo
g

—J p wie auch unter den Bezirken hinſichtlich der aus ihrem th
[i | Umfange zu ziehenden arbeitenden Hände ; endlich wird e

\ dadurch auch dem Einfluß entgegengearbeitet , welchen te

| Kriegsſcheue in manchen Bezirfen immer noch auf die e

a | Zahl der disponibeln Mannſchaft haben koͤnnte , indem s

M dag Localinterefe angeregt werden muf , zu feinen uni
3

Hii gerechten Untauglichkeitserklaͤrungen zu helfen . |
H | Jeder andere Repartitionsfuß , welcher zwiſchen d

1i] | den beiden angegebenen Ertremen in der Mitte liegt , t

i wåre fhwanfend , und man mag vòn dem Princip der
b

|
j Gleichheit unter den Conferibirten , oder unter ihren €

11
Angehörigen ausgehen —eine halbe Mafreget , namente N

tih mwenn nur die zu einem bérgerlichen Gewerbe | oA

‘i Untauglichen aufer Anfa gelafen wården , eine Be -
|

| ſtimmung , deren Anwendung , wie in der zweyten s
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Kammer bemerkt wurde , ſehr unſicher und willkuͤhrlich

waͤre .

Die Commiſſion haͤlt nach allem dieſem den Repar⸗

titionsfuß , welcher in der zweyten Kammer vorgeſchla —

gen worden iſt , fuͤr den angemeſſenſten . Sollte uͤbri⸗

gens einmal die Bevoͤlkerung nach verbeſſerten Einrich⸗

tungen in ihrer Aufnahme zum Maßſtabe genommen

werden , ſo waͤre die Sache doch nicht ſo einfach , als

ſte auf den erſten Anblick ſcheint , weil dann wieder ,

wie eg bey dem fruͤhern Verfahren vor der Einfuͤhrung

des gegenwaͤrtigen Geſetzes war , fuͤr die groͤßern Staͤdte

wegen der verhaͤltnißmaͤßig groͤßern Zahl von Fremden

aller Art ein Abzug ausgemittelt werden muͤßte.

Bey den 66. 10 . und 11 . ( 8. und . ) iſt nichts

mehr zu erinnern , nachdem in der zweyten Kammer

auf den Beyſatz verzichtet worden iſt , daß auch im

Kriege die Entlaſſung der Ausgedienten unbedingt er —

theilt werden muͤſſe , ſobald die Ergänzungsmannſchaft

eingeruͤckt iſt . Da nicht in Abrede geſtellt werden konn

te , daß es Faͤlle gebe , wo dieß unmoͤglich iſt , ſo bleib

eg wohl beſſer , ſich hierin auf die Regierung zu vers

laſſen , als ein Geſetz zu verlangen , welches ſich in

Nothfaͤllen nicht beobachten laͤßt.

Much der §. 12 . deg Entwurfs der Regierung , tels

cher uͤbrigens in der Geſchichte des gegenwaͤrtigen Land⸗

tags hauptſaͤchlich durch die nur zufaͤllig mit demſel⸗

ben in der zweyten Kammer in Verbindung gebrachte

Eroͤrterung allgemeiner politiſcher Grundſaͤtze beruͤhmt

worden iſt , — hat Anſtaͤnde gefunden , welche nur durch

Hinweglaſſung deſſelben beſeitigt werden konnten .

Der erſte Streit war daruͤber : ob uͤber eine waͤh—

rend der Dienſtzeit entſtandene Untauglichkeit , welche

eine Entlaſſung vor Ablauf derſelben nach ſich zieht ,
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die Militaͤrbehoͤrde allein , oder gemeinſchaftlich mit einer

Civilbehoͤrde entſcheiden ſolle ? Die Herren Regierungs —

commiſſaͤre hatten wohl unſtreitig das Uebergewicht der

Gruͤnde auf ihrer Seite , wenn ſie die Verweigerung

einer Mitwirkung von Civilbehoͤrden in ſolchen Faͤllen

damit vertheidigten , daß die dem Militaͤr einmal uͤber —

gebene Mannſchaft nach dem Weſen ſeiner Einrichtun⸗

gen nur von der Militaͤrbehoͤrde abhaͤngen koͤnne, daß

uͤberhaupt die Entſcheidung uͤber Untauglichkeit und die

Anwendung der hieruͤber beſtehenden geſetzlichen Vor —

ſchriften Gegenſtand des Vollzugs , mithin Sache der

Regierung feye , und ihr die Wahl zuſtehen muͤſſe,

welcher ihrer verpflichteten Behoͤrden — und dieſe Ei —

genſchaft haben die militaͤriſchen , wie eine jede andere ,—
ſie derſelben zu uͤbertragen fuͤr gut finde . Dagegen

ſcheint der von der Commiſſton der zweyten Kammer

angefuͤhrte Grund nicht entſcheidend , daß die Civil —

behoͤrde ſo wie bey der Stellung , ſo auch bey der

Entlaſſung eines Mannes vor Ablauf der Zeit mitwir —

ken muͤſſe , weil daraus die Nothwendigkeit fließe , ei —

nen andern zu ſtellen . Denn dieſes letztere kann nicht

wohl geſagt werden , da nach dem F. 35 . fuͤr den Ab⸗

gang nach der Aushebung kein kleinlicher Erſatz im

Einzelnen gefordert , und auf ſolche , jeweils vorkom⸗

mende Faͤlle nur im Ganzen bey der Berechnung des

jaͤhrlichen Mannſchaftsbedarfs Ruͤckſicht genommen wird .

Dagegen wurde dieſer Streit erſt durch den ſpaͤtern

Antrag , das Verzeichniß der untauglich machenden Ges

brechen zum Beſtandtheile des Geſetzes zu erklaͤren ,

auf feinen richtigen Standpunct zuruͤckgefuͤhrt , denn

alsdann erſt iſt das , was der Regierung uͤberlaſſen

bleibt , durch ihre Militaͤr - oder Civilbehoͤrden beſorgen

zu laſſen , wirklich nur Anwendung des Geſetzes im

w
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ſtrengſten Sinne , und die Wahl dieſer Behoͤrden ganz

aufer dem Bereich der uͤbrigen Factoren der Geſetzge⸗

bung . In der That laͤßt ſich auch nicht in Abrede

felen , daf die Regeln einer Entſcheidung , welche ſo

großen Einfluß auf die Freyheit von Staatsbuͤrgern hat ,

eben ſo zut , und in noch hoͤherm Grade als das , was

auf ihr Eigenthum Bezug hat , in die Sphaͤre der Ge —

ſetzgebung gehoͤre . Dieſer Grundſatz wird von unſerer

Regierung nicht beſtritten werden wollen und koͤnnen ,

wohl aber mag das gegenwaͤrtig beſtehende Verzeichniß
der Gebrechen , welche zum Kriegsdienſt untauglich

machen , ungeachtet ſeiner von dem Herrn Praͤſidenten

des Kriegsminiſteriums ſelbſt geruͤhmten Vorzuͤge vor

aͤhnlichen Verzeichniſſen in andern Staaten , doch noch

nicht jenen Grad der Vollkommenheit erreicht haben ,

welcher fuͤr einen Beſtandtheil eines bleibenden Geſetzes

zu erreichen geſucht wird , und in dieſer Ruͤckſicht darf

man wohl um ſo mehr der Zukunft die Erreichung die⸗

ſes Ideals uͤberlaſſen , aͤls die Erfahrung einſtweilen

fuͤr die gewiſſenhafte und fachgemaͤße Anwendung der

gegenwaͤrtigen Vorſchriften buͤrgen kann .

Ein weiterer Anſtand ergab ſich beh dem zweyten

Abſatz dieſes Fen uͤber den von der Commiſſion der zwey—
ten Kammer gemachten Vorſchlag , auszuſprechen , daß

diejenigen , in deren Familienverhaͤltniſſe ſich durch eine ,

waͤhrend der Dienſtzeit TET Veraͤnderung ein

geſetzlicher Befreyungsgrund ergibt , auf den Antrag

der Civilbehoͤrden von deͤm Krie inenn wieder

entlaſſen werden muͤſſen . So ſehr ſich auch diefer

Vorſchlag auf den erſten Anblick von Seiten des Rechts

zu empfehlen ſcheint , ſo iſt doch nicht zu verkennen ,

daß es ſich mit den Einrichtungen des Militaͤrs nicht

vertraͤgt , ſich den ihm einmal geſetzmäßig zuger vieſenen
38Protokolle der 10 Kammer Ar Vd.
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Stand der Mannſchaft durch Eingreifen der Civilbehoͤr —

den alteriren zu laſſen . Auch aus dem ſtrengen Recht

des Einzelnen kann dieſe Forderung bey naͤherer Pruͤ⸗

fung nicht abgeleitet werden , denn die geſetzlichen Be —

freyungsgruͤnde von dem Eintritt in den Kriegsdienſt

( auf welche wir weiter unten kommen werden ) ſind

eine allgemeine Norm får die moͤglichſte Beachtung

der Familienverhaͤltniſſe bey der Aushebung oder dem

Aufruf, welche auch da ſchon die menſchliche Unvoll⸗

kommenheit allgemeiner Regeln fuͤr das Einzelne be —

urkundet , aber keine Garantie enthaͤlt und enthalten

kann , daß die wirkliche Einziehung Der conferibirten

Individuen nicht einen ungleichen Cinfluß auf die Lage

ihrer Angehoͤrigen hervorbringe . Mit ihrer Uebergabe
an das Militaͤr muß dieſe Nerm ohnehin ihre Anwend⸗

barkeit verlieren , da der Kriegsdienſt dieſelben in La —

gen bringt , welche ſie der Macht buͤrgerlicher Geſetze
entzieht . Kaun der , welcher im Krieg umkommt , in

Gefangenſchaft geraͤth , oder von einer Abberufung nicht

erreicht wird , ſeiner Familie bey veraͤnderten Verhaͤlt⸗
niſſen nicht zuruͤckgegeben werden , ſo muß man auch

auf die Verbuͤrgung einer theilweiſen Gleichheitsher —⸗

ſtellung durch Entlaſſung im Frieden verzichten , und

dleſelbe dem Ermeſſen der Moͤglichkeit von Seiten der

Militaͤrbehoͤrde uͤberlaſſen , welche nach der Erfahrung ,

auf welche ich mich berufen darf , bisher immer alle

zhunliche Ruͤckſicht in ſolchen Faͤllen eintreten ließ . Es

war eine Zeit , wo man vielmehr umgekehrt beſorgte ,

die Militaͤrbehoͤrden moͤchten aus andern Ruͤckſichten

zu freygebig mit Entlaſſungen aus dem Grund der

Nothwendigkeit eines Soldaten zu Hauſe ſeyn , und

ſo auf Koſten Anderer willkuͤhrliche Beguͤnſtigungen

eintreten laſſen . Haͤtte man diefe Beſorgniß noch jetzt

gehabt , ſo wuͤrde man vielleicht eher die Beſtimmung in

Antrag gebracht haben , daß die Entlaſſung wegen Fa⸗
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milienverhaͤltniſſen zwar von der Militaͤrbehoͤrde abhaͤn —

gen , aber nicht anders als auf vorgaͤngige Aner —

kennung der Nothwendigkeit und Aufforderung von

Seiten der Civilbehoͤrde erfolgen ſolle .

Nach dieſen Bemerkangen kann die Commiſſion
der Hinmeglafung deg Ç. 12 und zwar hinſichtlich
des erſten Abſatzes , als einem einſtweiligen Auskunfts —
mittel , hinſichtlich des zweyten aber als ganz unbe —

denklich beyſtimmen .
Bey dem G. 13 ( 10 ) die Unwuͤrdigkeit zum Kriegs —

dienſte betreffend , muß die von der zweyten Kammer

beſchloſſene Veraͤnderung als zweckmaͤßig anerkannt wer —

den .

Die 889. 14 und 16 ( 11 und 12 ) , welche das Con —

ſceriptlonsalter beſtimmen , ſind von der Regierung mit

der Feſtſetzung des Militaͤrmaßes , welchem die zweyte

Kammer einen eigenen — graphen ( in ihrem Entwurfe
§. 14 ) gewidmet hat , in weſentliche Verbindung geſetzt
worden ; beide Carint mùffen daher hier alg gus

ſammenhaͤngend eroͤrtert werden .

Ueber die Hinlånglichfeit deg bisherigen Militår :

maßes , oder die Zweckmaͤßigkeit einer Erhoͤhung deſ —

ſelben , und uͤber die Frage : in wie weit uͤberhaupt
eine gewiſſe Groͤße zum Kriegsdienſt erforderlich ſeye ,

ließe ſich noch vieles ſagen , aber eine einfache und ſehr

einleuchtende Betrachtung macht ſolches hier uͤberfluͤſſig,
und unſere gegenwaͤrtige Geſchaͤftslage legt uns die

Pflicht auf , Ueberfluͤſſiges zu vermeiden . Was koͤnnte

naͤmlich die Folge einer Abweichung von dem Beſchluſſe
der zweyten Kammer ſeyn ? da dieſelbe , ungeachtet aller

Einwendungen der Herren Regierungscommiſſaͤre , von

dem gegenwaͤrtig beſtehenden Maß nicht abgegangen

it , und ihr beharrlicher Entſchluß in dieſem Punit
ſich in den hieruͤber weitlaͤuftig gepflogenen Verhaͤnd

lungen ſchon hinlaͤnglich erprobt hat , ſo koͤnnte in
ge "
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einem ſolchen Falle offenbar keine Vereinbarung erfolgen ;

und eg mwårde alfo doh immer beym Aten , d. B.

pey dem , wad Die swente Kammer wil , fein Ber -

bleiben behalten , Dief if im Fee der verfafungg -

mahigen Geſetzgebung der natuͤrliche Vortheil jenes

Factors derſelben , welcher das bereits Beſtehende für

ſich hat .
Eben darum ſteht nun umgekehrt auch die Regie —

rung wieder im Vortheil hinſichtlich des Conſcriptions⸗
alters . Fragt man aber , ob Alter und Maß mit

Recht in ſolche Verbindung geſetzt worden ſeyen , daß

erſteres nicht ohne Erhoͤhung des letztern um ein Jahr

vorgeruͤckt werden will , ſo ſcheint auf der einen Seite
die Bemerkung nicht ganz grundlos , daß gerade

das Alter der ſicherſte Maßſtab der Staͤrke , mithin

der Tauglichkeit zum Kriegsdienſte ſey , und alſo , wenn

man einraͤumt , daß das neunzehnte Lebensjahr in der

Regel die vollkommene Reife des Mannes noch nicht
entwickelt habe , gleichwohl aber ein reiferes Alter nicht

ſubſtituiren will , dadurch etklaͤrt werde , es ſeye nicht

um die Staͤrke , ſondern nur um die Groͤße zu thun ,

ihdem man ein Alter vočzieht , wo die Leute , went

auch nicht ſtark , doch noch im Wachſen find . Auf

der andern Seite laͤßt ſich aber doch auch nicht ver —

kennen , daß die mittlere Groͤße ( nicht jene uͤber den

Mittelſchlag ) immer noh ein untergeordnetes und ge —

woͤhnliches , wenn gleich nicht unbedingtes Merkmal

der Koͤrperſtaͤrke iſt , und alſo diejenigen , welche ſchon

im neunzehnten Jahre ein gewiſſes Minimum der Groͤße

erreicht haben , im Ganzen etwas ſtaͤrker ſeyn werden ,

oder doch zu werden verſprechen , als diejenigen , welche
es erſt im zwanzigſten erreichen . Das Militaͤr wuͤrde

alſo nach dieſer Vorausſetzung zwar die noch fuͤr un⸗

reif erklaͤrte Altersclaſſe der Neunzehnjaͤhrigen im erſten

Jahre ihrer Dienſtzeit aufs Spiel ſetzen , Hingegen ,
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wenn ſie in dieſem Jahre nicht im Krieg gebraucht

wird , dieſelbe im zweyten Dienſtjahre als zwanzig⸗

hrig mit groͤßerer Auswahl , alſo ſtaͤrker und groͤßer

beſitzen , als wenn ſie Dann ert nag demſelben Mili⸗

3
taͤrmaß ausgehoben wuͤrde .

i
Da eg nun , gur Beit wenigfteng , bey Der Un⸗

| moͤglichkeit einer andern Vereinbarung beym Alten bleiben

|
mug , fo hat die ziemlich allgemein als richtig angenom -

ef mene Behauptung , Daf es wirklich ein Vortheil geweſen

it
mwåre , die jungen Månner erf nah zurådgelegtem zwanzigz

ui
fen Lebensjahre jum KriegSdienfte zu nehmen , nur in fo

*
fern ein Intereſſe , als in Zukunft etwa wieder einmal da⸗

pon die Sprache werden folte ,
ę

* Fuͤrs erſte muß nun daran erinnert werden , daß

w
eigentlich die wenigſten jungen Leute neunzehnjaͤhrig

* | zum Militår . kommen , denn da der Eintritt im April

yon des folgenden Kalenderjahr nadh. jenem , in welchem

ht
das neunzehnte Jahr zuruͤckgelegt wurde , erfolgt , ſo

pt
iſt ein Drittheil der conſcribirten Mannſchaft bis dahin

E
ſchon wirklich uͤber 20 Jahr alt , und die uͤberwiegende

a ,
| Mehrzahl derſelben dieſem Alter naͤher , als dem neun⸗

ne |
zehnjaͤhrigen . Sodann låft fh , im Ganzen - genom :

wi
men , wohl behaupten , daß der Menſchenſchlag in un -

—* ſerm Lande , wenigſtens in der Ehene , in dieſem Al⸗

en ser alô vollkommen gereift betrachtet werden koͤnne.

T
Indeſſen moͤgen doch im Kriegsßdienſt auch manhe

tat |
Wahrnehmungen deg Gegentheilg gemadht worden fenn ,

Si
und um nicht Einzelne zu opfern , welche vielleicht

fe
dieſes Alters megen den - Strapazen : einek Feldzugs

n ;
unterliegen wuͤrden , ſollte es allerdings als eine Berz

þé beſſerung betrachtet werden , wenn der Eintritt in den

dé Kriegsdienſt wieder auf das zuruͤckgelegte zwanzigſte

— J — Lebensjahr feſtgeſetzt werden koͤnnte , wie es ſchon vor

wi dem Gefetz vom Jahr 1812 eingefuͤhrt war⸗ Der Zweck ,

My welchen man damals bey der Vorruͤckung des Conſcrip⸗
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| | 390 Prokokolle der Erſten Kammer

Aa l tionsalters auf das zuruͤckgelegte neunzehnte Jahr imi I

Auge Hatie , wår , dag man eg alg einen Gewinn fir d

das buͤrgerliche Leben betrachtete , diejenigen , welche

i i |
|

nach beendigtem Militaͤrdienſt wieder in daſſelbe ein — y

HA treten , um ein Yapr jinge , und Darum in der Nes t

|
gel auch noch empfaͤnglicher und biegſamer , dem ge —

waͤhlten Lebensberuf zuruͤckgeben zu koͤnnen . Allein 4

nunmehr , nachdem die Dienſtzeit von g auf 6 Jahre

herabgeſetzt wird , kommt auf dieſe Ruoͤckſicht weniger l

mehr an ; und es pliebe gegen die ehemalige Einrich —
,

tung immer tio ein Yar gewonnen , wenn andy - diefe
è

| Dienſtzeit um ein Jahr ſpaͤter anfienge .

i Wenn nun aber dieſe Verlegung des Conſcrip⸗
| ! tionsalters auf das zwanzigſte Jahr als ein Bortheil

fuͤr den Dienſt ſelbſt und fuͤr die Dienſtpflichtigen an —

erkannt wird , ſo iſt es zu bedauern , daß in der zwey —

ten Kammer auch der letzte Vorſchlag der Regierung
l

nicht angenommen worden iſt , nach welchen diefe Bes —

ſtimmung des Conferiptiongalte: s zugeſagt wurde , wenn

das Militaͤrmaß nur um einen naͤmlich auf

52 1 Derhoͤht werden woles denn es laͤßt oa mit

Zuve ſicht annehmen , daß das Nachwachſen der jun⸗
|

gen Leute zwiſchen dem neunzehnten und zwanzigſten

Jahre die Coteurrenz der Lodſenden in demſelben Ver —

påltiig wieder vermehrt , in welchem ſie durch die kleine

Maß rhoͤhung um einen Zoll vermindert wird.

Die Richtigkeit diefer Behauptung geht aus den

von dem Herrn Praͤſtdenten des Kriegsminiſteriums

J — uͤberſeugend hervor . Als Reſul —

dat eiger im? May c822 veranſtalteten Meſſung der

fm P im April 821 zugerheilten 2000 Rekru⸗

tên haͤt ſich namlich ergeben , daß unter denſelben nur

15 Mann, waren welche innerhalb dieſes Zeitraums |

von em Jahre nicht bis zur Groͤße von 50 12 her —
|

Agap kath Nimmt man nun ein gleiches

94—
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Neun und ſechzigſte Sitzung vom 31 . Jan . 594

Verhaͤltniß des Nachwachſens bey der uͤbtigen , nicht

durch das Loos zum Kriegsdienſt berufenen , aber dazu

tauglichen Mannſchaft derſelben⸗ Altersclaſſe an , welche

nach der Durchſchnittsberechnug 3200 Köpfe betragen

wird ; fo: tommen auf. : diefelbe weitere 24 , Afo auf

die geſammte Altersclaſſe 39 oder in runder Summe

4o Mann , welche ein Jahr ſpaͤter das Maaß von

51 nicht erreicht hatten . Nun fanden ſich aber

bey derſelben Nachmeſſung unter jenen Rekruͤten des

Jahrs 1821 nach ven Auszuͤgen , welche ich aus den

der Commiſſton vorgelegten Liſten gemacht habe , im

Ganzen 39 Mann , welche innerhalb des Jahrs von

ihrer Ziehung bis zum May 1822 mehr als einen

Bol , und - darunter 16 Mann , welche in dieſer Zeit

2Zoll und daruͤber gewachſen waren , und wenn man

auch hier das naͤmliche Verhaͤltniß bey den freyge —

bliebenen Conſcribirten dieſer Altersclaſſe annimmt ,

ſo muß man ſich wohl uͤberzeugen , daß von denjeni⸗

gen , welche im gegenwaͤrtigen Conſeriptionsalter unter

5 Schuh meſſen , und daher gar nicht in das Loos

kommen , ein Jahr ſpaͤter eben fo viele das von der

Regierung vorgeſchlagene Maß von 57 T “ erreichen

werden , als von den 5* meſſenden unter demſelben

bleiben , mithin die Concurrenz der Looſenden durch

dieſen Vorſchlag nicht dermindert wuͤrde . Ich bemerke

dabey noch , daß die Liſten , aus welchen dieſe Anga⸗

ben geſchoͤpft ſind , blos von den Infanterieregimen⸗

tern eingeſchickt ſind , und daher wohl alle diejenigen

enthalten , welche unter 50 1 geblieben ſind , weil den

andern Wafengattungen nur grófere Leute zugetheilt
werden , nicht aber alle diejenigen , welche innerhalb
des erſten Dienſtjahrs mehr als einen Zoll gewachſen find;

weil dieß nicht auf die Rekruten der Infanterie be⸗

ſchraͤnkt iſt .
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592 Protokolle der Erſten Kammer .

Die 88. 15 und 17 des Entwurfs der Regie —

rung haben von der zweyten Kammer in ihren 68 —

13 und 15 einige kleine Abaͤnderungen erhalten , welche
als ganz ſachgemaͤß anzuerkennen ſeyn werden .

Der 8. 18 ( 16 der zweyten Kammer ) enthaͤlt in

der Ziffer 2 und 3 eine Beſtimmung , welche der Wif

kuͤhr in der Auslegung einigen Spielraum laͤßt . In
Staͤdten , welche einen eigenen Conſeriptionsbezirk bil⸗

den , ſollen die Mitglieder des Gemeinderaths an die

Stelle der erſten Ortsvorſteher in die Ziehungs - und

Aufrufbehoͤrde treten wenn aber Doͤrfer mit die —

ſen Staͤdten verbunden ſind , ſo ſollen die erſten Vor —

geſetzten derſelben hinzutreten . Welches ſind nun die

Staͤdte , welche einen eigenen Bezirk bilden , wenn

auch diejenigen darunter begriffen werden , mit welchen
noch einige “ Doͤrßer vereinigt find ? Die Unbeſtimmt⸗
heit dieſer Beziehung wird zwar kein großes Unheil
ſtiften , indeſſen iſt ſie doch ein Uebelſtand , welcher
auf mehr als eine Weiſe haͤtte vermieden werden koͤn⸗

nen g B . wenn man geſagt haͤtte , daß in Staͤdten ,
welche eigene Angeordnete zum Landtage ſchicken , we —

nigſtens zwey Mitglieder des Gemeinderaths oder mehr ,
wenn ſolches das Bevoͤlkerungsverhaͤltniß der Stadt

zu den damit in einen Bezirk verbundenen Doͤrfern
mit ſich bringt , zur Ziehungs⸗ und Aufrufbehoͤrde
zu nehmen ſeyen .

Die zweyte Kammer hat ferner in dileſem Şen

an die Stelle des in dem Entwurf der Regierung ohne

naͤhere Beſtimmung erwaͤhnten Civilarztes , welcher Mit —

glied der Aufrufbehoͤrde ſeyn ſollte , zwey Perſonen ,
naͤmlich den Amtsphiſtkus und Amtschirurgen eines be —

nachbarten Bezirks geſetzt , und dadurch die Gleichheit
in der Zahl der Militaͤr - und der Civilperſonen , met -

che dieſe Beboͤrde bilden ſollen , aufgehoben . Ob dieß

abſichtlich , oder aus Ueberſehen geſchehen ſey , iſt aus
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Neun und ſechzigſte Sitzung vom 341. Jan . 593

den Berhandlungen niht zu entnehmen , legteres aber

zu vermuthen , da der Herr Berichtserſtatter in der

zweyten Kammer in ſeinen Bemerkungen uͤber dieſen

§. ausdruͤcklich von einer Zuſammenſetzung der Behoͤrde

aug einer gleichen Zahl von Civil - und Militaͤrper⸗

fonen ſpricht , dennoch aber in dem unmittelbar da⸗

| rauf folgenden : VorfWlage diefe Gleichheit aufgehoben
; | wird . Da jedoch auch die Herrn Regierungscommiſ —

ſaͤre nichts dagegen zu errinnern gefunden haben , und

| die hier in der Perſonenzahl geſtoͤrte Gleichheit im 8

35 der Regierung ( 33 der zweyten Kammer ) bey der

Entſcheidung wieder hergeſtellt wird , ſo verurſacht die

au fich uͤberfluͤſſige Beygiehung eines fremden Amts⸗

chirurgen keinen Nachtheil , als einige Vermehrung der

Koſten .
Sn dem 8. 19 ( 17 ) haͤtte wohl ausgeſprochen

werden ſollen , welche Verbindtichkeit fuͤr die in vie

Conſeription fallenden Individuen aus der hier erwaͤhn⸗

ten Einladung „ in allgemeinen Ausdruͤcken “ erwachſe :

indeſſen wird dieß weiter unten bey dem ſ . 21 zur

Sprache gebracht werden .

An dem 6. 20 ( 58) ſo wie er vorliegt , iſt nichts

aus zuſtellen , wohl aber gibt er Anlaß zu der Bemer⸗

fung , daß , nachdem nun doch elnmal ſo vlele regle⸗

mentariſche Beſtimmungen in den Geſetzentwurf aufge⸗

| nommen morden fnd , und Åberhaupt Dag Berfahren

| bey dem Conſeriptionsgeſetz darin umſtaͤndlich vorge⸗

| ſchrieben wird , auch daruͤber eine Vorſchrift haͤtte gege⸗

ben werden koͤnnen , wie die Liſten in Anſehung aller

jener Individuen zu vervollſtaͤndigen ſeyen , welche nicht

aus den Geburtsregiſtern des Ortes , in deſſen Liſte ſie

gehoͤren, herausgezogen werden koͤnnen , ſondern uͤber

welche die erforderliche Notiz von auswaͤrts mitge⸗

heilt werden muß . Die Erfahrung lehrt , naͤmlich,

wie leicht ein Kriegsdienſtpflichtiger an ſeinem Aufent —

— za aaa a O ERIT TRIS ,



594 Protofole der Erten Kammer .

haltsorte , oder da , wo er fon nadh dem Geſetze in

die Ziehungsliſte kommt , uͤberſehen werden kann , wenn

er nicht in den dortigen Geburtsregiſtern ſteht , —

noch mehr ein Individuum , deſſen Vater einen zeitlichen
Aufentholt auſſer Landes hat , oder zum Militaͤr ge —

hoͤrt. Der oͤffentliche Anſchlag der Liſten genuͤgt allein

nicht , um derartige Auslaſſangen zu vermeiden , da

die mitintereſſirten Conſcribirten und ihre Angehoͤrigen

ſo gut als die Behoͤrden einen Abweſenden uͤberſehen

koͤnnen ; eben ſo wenig kann das Präjudiz des Nach —

looſens die eigene Anmeldung verbuͤrgen . Daher be —

ſtand bisher ſchon die Verordnung , daß diejenigen ,

wele niht an ihrem Geburtgorie zur Confeription

tommen , dem Bezirfgamte , in defen Lifte fie gehóren ,

und im Fall eines Zweifels , wohin fie gehóren , Der

hoͤhern Behoͤrde zum Behufe der Entſcheidung hieruͤ⸗
ber , desgleichen die Soͤhne der unter Militaͤrgerichts

barkeit ſtehenden Perſonen durch das Kriegsminiſterium ,

und jene der Hofdienerſchaft von dem Oberhofmar⸗

ſchallamt den betreffenden Kriegsdirectorien zur mei -

tern Beſorgung mittelſt eines Auszugs aus den Ge —

burtsregiſtern mitgetheilt werden . Solche Anordnun —

gen ſind freylich keine weſentlichen Beſtandtheile eines

Geſetzes , und koͤnnen aus demſelben recht gut weg —

bleiben , wenn alles Aehnliche in eine beſondere In —

ſtruction verwieſen , und nicht , wie doch der Fall iſt ,

in das Geſetz aufgenommen worden waͤre, wo alsdann

einzelne rezlementariſche Nachtraͤge die Ueberſicht und

Behandlung des Geſchaͤfts erſchweren .

Haͤtte man uͤbrigens bey uns die fuͤr die Volks —

zaͤhlung und manche andere Zwecke ſo nuͤtzliche Ein⸗

richtung von ſ. g. Familienboͤgen , ſo wuͤrde auch die —

ſes Geſchaͤft Dadurch erleichtert und vereinfacht werz

ven ,
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Neun und ſechzigſte Sitzung vom 314. Jan . 595

Der 8. 21 der Regierung hat von der zweyten

Kammer im dritten Abſatz ihres 6. 19 eine weſentliche

— Verbeſſerung erhalten , indem darin nunmehr allgemei⸗

n ner ind einfacher ausgeſprochen iſt , daß jeder Auf -

rufpflichtige , welcher durch ſeine Schuld in den Liſten
n uͤbergangen wird , als Ungehorſamer zu behandeln

a ſeye ; allein es waͤre doch noch — entweder hier oder

n ohen bey dem Ş. 19 ( 17 ) — die beftimmte Ertlárung

n beyzufügen geweſen , daş ein jedes , vermoͤge ſeines

j Allers in die Confeription fallendes Individuum ,

e welches fih auf die im § 19 ( 17 ) —erwáhnte algez

' meine Borladung niğt felo meldet , als fhuldig prå :

n fumirt merde . Fegt ift diefe Abſicht des Geſetzes nur

t aug §. 62 . 1) ( $ . 69 . 2 ) inder Faffung der zwepten

* Kammer ) zu entnehmen , jedoch nicht ſo deutlich aus⸗

iz geſprochen , daß nicht noch Zweifel daruͤber entſtehen
pi koͤnnten .

t Die in dem 5: Mbfag angeordnete gemifHte Mi -

* niſterialeommiſſton fuͤr Faͤlle , wo ein Superarbitrium
i⸗ aber die Tauglichkeit noͤthig wird , vermehrt zwar die

e⸗ Weitlaͤufigkeit der Formen , kann jedoch gegen die

— Beſorgniß einer einſeitigen Entſcheidung der Militaͤr⸗

$ behoͤrde ſicher ſtellen . Uebrigens muß hierbey auf die

g⸗ Verhaͤndlungen der zweyten Kammer verwieſen wer —

ws den .

t, Der 6. Abſatz dieſes 8. enthaͤlt nunmher nach

* der in der zweyten Kammer beſchloſſenen Faſſang , wel⸗

d he fh die Herrn Regierungscommiſſaͤre gefalen tie -

fen , gewif Aled , wag fich nur immer bon der Nach⸗
ô- gièbigfeit Der Regierung erwarten lief . Fh beziehe

J mich auf das , was oben bereits uͤber den nun hin⸗

e⸗ wegbleibenden §. 12 gefagt worden ift .

r⸗ Bey dem 8. 22 ( 20 ) iſt nichts zu erinnern ge -

funden worden ; auch
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596 Protofolle der Erfen Kammer .

Bey dem 6. 23 ( 21 ) nichts , alg dafi nach den

in der zweyten Kammer beſchloſſenen Beyſaͤtzen nun

eine dreyfache Liſte gefertigt werden muß , naͤmlich

eine Vorbereitungsliſte 2) eine Ziehungsliſte ohne Ab —

zug der augenſcheinlich Untauglichen im Sinne des nach —

folgenden Hen , 3) eine purificirte Ziehungsliſte mit Hin -

weglaſſung dieſer Untauglichen . Die zweyte Liſte haͤtte

wohl erſpart werden koͤnnen , da der ſummariſche Aus —⸗

zug fuͤr das Miniſterium des Innern aus der Vor —⸗

bereitungsliſte gefertigt , die Vormerkung der vom Looſe

befreyten Untauglichen aber in der naͤmlichen Liſte ,

welche beym Looſen gebraucht wird , ohne Unbequem⸗

lichkeit geſchehen koͤnnte .

Der 8. 24 der Regierung iſt nunmehr nach den

Beſchluͤſſen der zweyten Kammer in ihrem 6. 22 an

und fuͤr ſich deutlich und zweckmaͤßig gefaßt . Zwar

laͤßt es ſich nicht verkennen , daß die Aufzaͤhlung der Ge -

brechen welche augenſcheinlich zum Kriegsdienſte unfaͤhig
machen , durch Detail wohl noch weiter haͤtte ausgedehnt

werden koͤnnen ; es kommt aber ſo viel nicht darauf an ,

da der Zweck der Ausſcheidung vor der Viſttation blos in

Vereinfachung und Erleichterung des Geſchaͤfts beſteht ,

welcher man auch niht den geringſten Zweifel uͤber die

Moͤglichkeit einer Willkuͤhr in der Anwendung zum Opfer

bringen muß .

Der S. 25 der Regierung ( G. 23 Der zweyten

Kammer ) fellt den Grundſatz der Befreyungen von

der Kriegsdienſtpflicht , einen der wichtigſten und ſchwie —

rigſten im ganzen Geſetze auf . Er iſt in der zweyten

Kammer ſehr ausfuͤhrlich — von einigen mit Waͤrme ,

von andern mit vielem Scharfſinne , und , wenn man

die Aeuſſerungen der verſchiedenen Meinungen nicht

vereinzelt , ſondern in dem dadurch bewirkten Umtauſch
der Ideen die Verhandlung als ein Ganzes betrach
tet — auch ſehr vielſeitig eroͤrtert worden . Um auch

in gegenwaͤrtiger Berichtserſtattung nicht zu leicht uͤber



* —

Keun und ſechzigſte Sitzung vom 31 . Jan . 597

die fuͤr den Charakter des ganzen Geſetzes entſchei⸗

dende Frage : ob Befreyungen uͤberhaupt zulaͤſſig ſeyen ?

hinauszugehen , und doch durch Weitlaͤuftigkeit die

Ueberſicht der ſchon genug gedehnten Eroͤrterungen nicht

P noh mehr zit erſchweren , waͤhle ich die zwar minder

$ gefållige , aber zur Pruͤfung dienlichere Form einer

moͤglichſt abgekuͤrzten Angabe der Grundideen , auf

z welchen die Rechtfertigung von Befreyungen beruht .

g Die Conſeription iſt anerkannt als die druͤckendſte

ſe und haͤrteſte Forderung , welche der Staat an die

J Perſonen ſeiner Angehoͤrigen macht , und zwar in dop⸗

J helter Bedlehung , ſowohl hinſichtlich der Individuen ,

welche er derſelben unterwirft , weil er von ihnen for

n Dert , ibr eben får dad Ganze jU wagen , und diefer

* Beſftimmung das Opfer des ſelbſtgewaͤhlten Lebensbe⸗

B rufs zu bringen , — als auch hinſichtlich der Angehoͤ —

* rigen derſelben , denn die Kriegsdienſtpflicht reißt ſie

18 aus dem Schoße ihrer Familien , deren Erhaltung oft ganz

nt auf ihnen beruht , und trennt auf dieſe Weiſe oft

das erte Band der Natur und der buͤrgerlichen Ge —

ſellſchaft .
tz Darum iſt eg dié Aufgabe der Geſetzgebung , in

pe dieſe Laſt moͤglichſte Gleichheit zu bringen . Dieſe aber

e wird , mie bereits on einem Redner in ter zweyten Kam⸗

mer richtig bemerkt wurde , eben ſo ſehr durch gleiche

en Vehandlung ungleicher Verhaͤltniſſe , als durch ungleiche

pi% Behandlung gleicher , verletzt .
e nerreichbdr bleibt jedoch Diefég bep ber

p ins Unendliche gehenden Verſchiedenheit der individu —

if ellen Verhaͤltniſſe in einem Geſetz , weil dieſes nur

oy allgemeine Regeln får die Beurtheilung der einzelnen

ht Faͤlle aufſtellen kann .

fh Es fann aber fein Grund fen , Vag Gebot der

$ Gleichheit gang unbeachtet zu lafen , weit e8 niht in

> menſchlicher Macht ſteht , ihm vollkommen Genuͤge zu
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598 Protokolie der Erfin Rammer :

leiſten ; nur muß das , was fuͤr dieſen Zweck geſchieht ,
eine ganz allgemeine Beſtimmung ſeyn , wodurch die

groͤßten, aͤuſerlich erkennbaren Ungleichheiten gehoben
und durch deren Anwendung nicht neue Unterſchiede

geſchaffen werden , welche ungleicher , als das Unbedingte

wirken .
Darum darf es auch keine Beſtimmung ſeyn ,

welche , wie das bisherige Geſetz , dem arbitraͤren Er —

meſſen Spielraum laͤßt, weil dieſes ſchon in materiel —

ler Hinſicht nothwendig zu ungleichen Anwendungen
fuͤhren muß , in formeller Hinſicht aber an und fuͤr

ſich ſelbſt , da , wo es ſich von den hoͤchſten Intereſſen
der Staatsangehoͤrigen handelt , die groͤßte aller Un —

gleichheiten iſt .
Betrachtet man nun nah Öiefen Grundfaͤtzen zu —

erſt die Wirkung der Confeription auf die Perſonen
der Dienſtpflichtigen ſelbſt , ſo kann man bey dieſer keine

Ungleichheit finden ; welche durch eine geſetzliche Be —

ſtimmung zu heben oder zu mildern waͤre, denn das

Leben eines jeden Staatsangehoͤrigen muß gleich hoch

angeſchlagen werden , und auch das Opfer ſeiner Frey —
heit iſt aͤuſſerlich gleich . Den Grad der innern mora —

liſchen Beſchraͤnkung derſelben , ſowie des zufaͤlligen
Einfluſſes auf die aus der eigenen Entſchließung eines

Jeden hervorgegangene Berufswahl , koͤnnen die Ge —

ſetze des Staats nicht taxiren . Darum wurde auch
von jeher der Grundſatz anerkannt , daß keine Befrey —

ungen wegen der Perſon der Conſeriptionspflichtigen
zulaͤſſig ſeyen .

Es bleiben daher nur die Folgen der Confeription
fuͤr die zuruͤckbleibenden Angehörigen Der unter die

Fahnen berufenen Dienſtpflichtigen als Gegenſtand der

Beruͤckſichtigung uͤbrig , uund hier zeigt ſich allerdings

die auffallendſte Ungleichheit . Sie vollſtaͤndig zu beſei —

tigen if , wie vorhin bemerkt wurde , unmoͤglichz aber
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es iſt dennoch eine allgemeine Beſtimmung moͤglich ,

welche die Familien wenigſtens vor der Gefahr ſichert ,

durch die Conſeription ihre einzige Stuͤtze zu verlieren ,

und dieſe Buͤrgſchaft allen auf gleiche Weiſe gewaͤhrt,

mithin bis auf dieſen Punct Gleichheit herſtellt , und

da , wo ſie nicht hinreicht , nur dem Gottesurtheil des

Looſes die Hervorbringung ungleicher Wirkung der

Eonſcription auf die einzelnen Familien uͤbrig laſſen

muß . Die Erhaltung der Familien iſt aber eine der

erſten Pflichten peg Staats , ein Zweck deſſelben , mels

cher keinem Mittel zu Zwecken geepfert werden darf .

Eg find viele Berfuhe und Vorſchlaͤge gemacht

worden , dieſe Aufgabe zu loͤſen, bey welchen ich mich

hier nicht aufhalten will . Das Reſultat war , daß man

nur eine Beftimmung fand , welche aug dem angege -

benen Gefihtópuncte haltbar ift ; fie befteht Darin , daf

man jeder Familie einen Gohu von Der Conſcription

frey laͤßt, hingegen auf alle Verſuche , gefeglich zu bez

ſtimmen , welcher von meprern Sóhnen frey bleiben fol ,

verzichtet , und der Reihe nah auf jeden greift , fo

lange noch einer úbrig iſt.
Alle Einwendungen , welche gegen dieſen Grund⸗

ſatz erhoben wurden , laufen im Grunde auf eine cas

ſuiſtiſche Aufzaͤhlung von moͤglichen Ungleichheiten hin⸗

aus , welche derſelbe nicht ſelbſt in den einzelnen Jami -

lien erzeugt — Denn er råumt einer jeden daſſelbe ein

— fondern welche er nur nicht heben fann , und dem

Erfolg deg Loofed ju erzeugen uͤberlaſſen muß , welche

ihm folglich nicht entgegengehalten werden koͤnnen ;

uͤberhaupt aber fuͤhrt diefe Art einen Grundſatz zu be⸗

ſtreiten und zu vertheidigen , am Ende nur auf einen

Wettkampf in der Erfindung von Beyſpielen , — und es

wird nichts dadurch gewonnen .

Die einzige gewichtige Bedenklichkeit gegen den

Grundſatz der Befreyungen aus Ruͤckſichten fuͤr die

— a 7 DITTe,
Aa aaa a a E TR



—

——

—

—

J

s

⁊

*

Pa

—

i
e

a

———

—
——

——

— *

H

I

—
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Familien ( welche aber nicht benutzt wurde ) duͤrfte eher

noch Die fepn , daf ; indem dadurh fuͤr die Familien

geforgt wird , unter den Hauptbetheiligten , naͤmlich
den Kriegsdienſtpflichtigen ſelbſt , von melchen . vorhin ge -

ſagt wurde , daß fuͤr ihre Perſon das vom Loos ab —

haͤngige Opfer das naͤmliche ſeye , eine Ungleichheit ge —

ſtiftet wird , indem man einige von ihnen ihrer Angehoͤ—
rigen wegen befreyt . Hierauf laͤßt ſich nichts ſagen ,
als daß wenn ſie der Vertheidigung des Staats Leben

und Freyheit zum Opfer zu bringen verpflichtet ſind ,

ſie wohl auch dem Staatszweck , Familien vor dem

Untergange zu retten , eine kleine Differenz in der Pro⸗

babilitaͤtsrechnung des Looſes opfern , und ihren Alters —

genoſſen , welche zu Hauſe gelaſſen werden , die mehr

Sicherheit und Gemaͤchlichkelt , aber weniger Ehre brine

gende Beſtimmung zur Familienunterſtuͤtzung goͤnnen

moͤgen.
Es bleiben mir nun noch einige Worte uͤber die

Ausfuͤhrung dieſes Befreyungsſyſtems im Q. 25 ( 23
uͤbrig.

Die zweyte Kammer hat die Allgemeinheit des

Grundſatzes , daß jeder Familiſe ein Sohn frey blei —

ben ſolle , verworfen , und dagegen beſtimmt , daß nur

den Eltern dieſe Verguͤnſtigung zukommen ſolle .

Gleichwohl dürfte jene Algemeinheit auf der richtigen

Idee beruhen , das erſte Band der Natur , welches ,

eine Familie nicht ausſchließend , wenn gleich meiſten —

theils durch Vater und Mutter zuſammenhaͤlt , durch

Forderungen des Staats nicht zu zerreißen . Die zweyte

Kammer hat auch dieſer Idee dadurch gehuldigt , daß

ſie den Satz 7 des Regierungsentwurfes , welcher die

Wohlthat der Befreyung den elternloſen , eine gemein —

ſchaftliche Haus haltung fortfuͤhrenden Familien einraͤumt ,

ſtehen ließ ; — warum hat ſie nicht den Grundſatz ſelbſt

anerkannt , auf welchem ſich gleichwohl dieſe Ruͤckſicht



ta

Neun und ſechzigſte Sitzung vom 34 . Jan : 601

gruͤndet ? Der practiſche Unterſchied , welcher aus der

Abaͤnderung der zwehten Kammer in dieſem Punet her —

vorgegangen iſt , bezieht ſich nur auf Familien , in wel⸗
chen Großeltern mit ihren Enkeln von verſtorbenen
Kindern leben . Dieſen iſt die Wohlthat des Geſetzes

durch die Faſſung der zweyten Kammer entzogen . Nicht
als Großeltern ſollten ſie darauf Anſpruch haben , und

darum mag auch der Entwurf der Regierung ihnen die —

felbe zu unbedingt zugeſprochen haben ; aber unter

denſelben Bedingungen , wie elternloſen , eine gemeln⸗

ſchaftliche Haushaltung fuͤhrenden Geſchwiſterne , haͤtte

ſie auch ihnen eingeraͤumt werden ſollen , naͤmlich wenn

ſie keine Soͤhne mehr am Leben haben , und mit En —

keln eine gemeinſchaftliche Haushaltung fuͤhren.
Die zweyte Kammer hat ferner durch Hinweglaſ⸗

ſung des Satzes 5 der Reglerung , nach welchem Bruͤder

unter 14 Jahren bey der Freylaſſung eines Sohnes

nicht in Rechnung gebracht werden ſollen , den zur

Vermeidung aller Willkuͤhr allein hallbaren Grundſatz ,

daß kein Sohn , an welchen die Reihe kommt , als der

freyzulaſſende betrachtet werden kann , ſo lange noch
'

ingere úbrig ſind , wieder in ſeine nothwendige Ull

Femeinheit hergeſtellt , und dieß muß daher als cine

wirkliche Verbeſſerung betrachtet werden , wenn gleich
in einzelnen Faͤlen der Zweck , der Familie eine Stuͤtze

uͤbrig zu laſſen , durch Verweiſung auf ein noch vor⸗

handenes Kind im Zeitpuncte der Ziehung ſeines er⸗

wachſenen Bruders eben nicht erreicht wird . Wollte

nan aber darauf Ruͤckſicht nehmen , ſo wuͤrde bas ver -

gebliche Streben , vollkommene Gleichheit in die Wir —

kungen des Geſetzes zu bringen , gerade zum Gegen⸗

theil führen , menn nåmlih Day Loos fpåter Die þer -

angewachſenen juͤngern Soͤhne , welche bey der Befrey⸗
ung eines aͤltern nicht in Aufrechnung kommen , eben⸗

falls verſchont . Uebrigens kann man auch in der Rege
Protokolle der Erſten Kammer . Ar Bd⸗ 39
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annehmen , Dag Eltern , welche noh fo junge Kindy

haben , ſelbſt noh im Stande find , fich zu helfen .

Duͤrch die veraͤnderte Faſſung dieſes Şen hat end -

lih die zweyte Kammer die Vereinfachung und Be —

ſiſmtheit deſſelben weſentlich befoͤrdert .

Daß die im 9. 26 der Regierung ausgeſprochene

Gleichſtellung geſetzmaͤßig adoptirter mit leiblichen Soͤh—

nen in dem . 24 der zweyten Kammer durch Mehrheit

einer einzigen Stimme verworfen worden iſt , hat die

Commiſſion bedauert , Da die Annahme an Kindesftatt |

nah Dem gegenwaͤrtig beſtehenden Landrechte an ſo

“hiele Bedingungen geknuͤpft iſt , daß , wo ſie Statt gé -

funden hat , gewiß auch aͤhmiche Ruͤckſichten , wie beh

leiblichen Kindern , eintreten .

Mit Recht ſind uͤbrigens , ungeachtet der erhobe⸗

nen Einwendungen , uneheliche Kinder von der Befrey⸗

ung ausſsgenommen worden , da ohne Ehe keine ord⸗

nunggmåßige, auf Beruͤckſichtigung der Geſetze Anſpruch

habende Familie gegrůndet wird , und , weil tine Mehr-

zabt unepeliher Söhne doch immer felten ift , ſonſt
`

diefe . in der Regel ganz entbehrliche , Menſchen faſt

allgemein frey bleiben wuͤrden .
“ Bey den G. 27 und 28 iğ nah der Fafung Der

zweyten Kammer ( in ipren S . 25 und . 26) nidhtó zu

erinnern .
;

Much bey dem 6 . 29 ( 27) nits , alg Dag eg im

zweyten Abſatz , ſtatt der Worte : „ ohne untauglich zu

feyn , oDer opne u. f . , heißen muß : „ und ohne

Weale De
|

i
Die gS. 30 , 3r , 32 nd 33 , ( 85. 28 biS 31

geben ebenfalls keinen Stof zu Erinnerungen . Der

in bem erffern diefer $S. von der zweyten Kammer |

auggewåhlt werten folen , welche entſcheidende Stimme
beſchloſſene Beyſatz , daß unter den Urkundéperſonen 4
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in Betreff der Befreyung haben , erſcheint ganz zweck⸗

maͤßig.

Der §. 34 der Regierung hat von der zweyten
Rammer in ihrem §. 32 eine Abånderung erlitten ,

welhe niht als Verbeſſerung erkannt werden kann ,
uͤbrigens aber nicht ſehr bedeutend iſt . Es iſt naͤmlich
ohne Ruͤckſicht auf die nicht ungegruͤndeten Bemer :

kungen des Redners der Regierung , feſtgeſetzt worden ,
daß die Aushebung der Rekruten nothwendig immer im

Hauptorte des Bezirks geſchehen muͤſſe, ſtatt daß im

Entwurfe der Regierung auch die Alternative eines
andern ſchicklichen Sammelplatzes —gelaſſen war , Es iſt
doch wirklich der vollztehenden Gewalt hier etwas zu

viel vorgeſchrieben ; denn wenn auch in der Regel der
Hauptort des Bezirkes der angemeſſenſte Ort iſt , ſo
koͤnnen doch manche beſondere Umſtaͤnde Auſsnahmen
begruͤnden.

In dem §. 35 ( 33) , welder - boñ der Viſitation
handelt , ſind von der zweyten Kammer die Worte des

2 . Abſatzes , welche auf eine maßgebende Inſtruction
berweiſen , aus demſelben Grunde aus zgelaſſen worden ,
welcher ſchon oben bey dem 6. 12 bemerkt worden iſt ;
da man ſich naͤmlich daruͤber , ob die Gebrechen , welche

zum Kriegsdienſte untauglich machen , einen Beſtandtheil
des Geſetzes bilden ſollen , nicht vereinigen koͤnnte , ſo
blieb nichts uͤbrig , als alle Stellen des Geſetzentwufes
zu ſtreichen , wo von dem Verzeichniſſe dieſer Gebrechen
als einer bloßen Inſtruetion geſprochen wird . Gewon—⸗
nen iſt uͤbrigens dadurch nichts fuͤr die entgegengeſetzte
Anſicht . Von der gemiſchten Commiſſion , welche auch
im Abſatz 5 fuͤr das Guperarbitrium úber Untauglich⸗
keit aufgeſtellt werden ſoll , iſt ſchon oben

broig, $<
2T

Die Rede gèlvefen .
Der 6 . Abſatz in Betreff der nicht in Ne. Tio
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fallenden Gebrechen iſt durch die Bearbeitung in der
|

zweyten Kammer offenbar verbeſſert worden .

Eben dieß gilt von den 85. 360 und 37 ( 34 und

35 ) .
;

|

Der G. gg der Regierung , wether einige Aus -

« nahmen von der perſoͤnlichen Leiſtung des Kriegsdienſtes

enthaͤlt , iſt von der zweyten Kammer ganz geſtrichen

worden : Dieſe Ausnahmen erfordern eine naͤhere Pruͤ⸗

fung ; es ſind folgende :
sda

wi ca) gir ote Wiedertaͤufer und die Bruͤdergemeinde

zu Koͤnigsfelden . Ganz richtig wurde von dem Herrn

Berichtserſtatter in der zweyten Kammer bemerkt , daß

die Sellung eines andern Mannes fuͤr jeden vom

Loog getroffenen Angehoͤrigen dieſer Secten durch die

Gemeinden Privatſache / ein Gegenſtand innerer Ver —

einbarung ſeye , und nicht in das Geſetz gehoͤre.

2) Fuͤr die Arbeiter bey der Gewehrfabrik zu St .

Blaſien . Dieſe vortreffliche , unſerm Land zur Ehre

gereichende , Anſtalt ſteht in ſo enger Verbindung mit |

den Kriegsbeduͤrfniſſen , daß die darin nothwendigen Ar⸗

beiter als im Kriessdienſte ſtehend betrachtet werden |
koͤnnten . In allen Militaͤrſtaaten ſind die Arbeiter in

Gewehrfabriken von dem Kriegsdienſte in der Linie frey -
|

und daß bey uns ein Privatmann mit mancher Auf⸗

opferung / welche jedoch hier nicht naͤher eroͤrtert werden

koun ,auf ſein Riſieo Naͤmliche ieiſtet , was ander⸗

waͤrts der Staat Mmittelbar unternehmen muß , fann |

pier Feinen Unterſchled begruͤnden . Da es indeſſen
mehr auf die Sache , atg auf die Form ankommt , ſo

kbintendieſe letztere min dem Grundſatz , feine andere

Befreyung ale feie der Familienſoͤhne zuzulaſſen , auch

deoburch in Einklang geſetzt werden , daß nur das

Kriegsminiſterium jedem vom Loos getroffenen Fabrik⸗

Abaiter die unbedingte Beurlaubung , oderNichteinthei⸗

wi

if
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lung in ein Corp , fo lange er bey dieſer Beſchaͤftigung

bleibt , zuſicherte .
3) Zür die Haner in den Bergwerken . So ſehr

es auch zu wuͤnſchen iſt , daß dem fuͤr den Staat ſo

wichtigen Bergbau keine abgerichtete Leute durch die

Conſeription entzogen werden , fo if dodh eine grey -

laſſung derſelben hier aus dem Grunde ſchwerer mit

den Grundſatz gleicher Theilnahme au der Kriegsdienſt⸗

pflicht zu vereinigen , als bey den Arbeitern einer Ge⸗

wehrfabrik , weil ihre Beſchaͤftigung nicht , wie bey die —

ſen letztern , ſelbſt als ein Kriegsdienſt betrachtet werden

kann . Auch iſt nicht zu verkennen , daß in fruͤhern

Zeiten mit der den Bergleuten eingeraͤumten Befreyung

bisweilen Mißbrauch getrieben worden ift . Da , der

Ruf zum Kriegsdienſte uͤberdieß nur die gemeinen Ar —

beiter , nicht aber ſolche beym Bergbau angeſtellte Maͤn —

ner , welche einen hoͤhern Grad von Kunfifertigfeit be -

figen , treffen . fann ſo mag fuͤr das Staatsintereſſe auf

dem Wege der Beurlaubung hinreichend geſorgt werden .

4) Fuͤr die Faſchinenleger bey dem Rheinbau .

Da die Kunſt des Faſchinenlegens in kurzer Zeit erlernt

werden kann , ſo iſt an der Aufhebung dieſer Befreyung

ſehr wohl geſchehen .

5 ) Fuͤr die Anſiedler in Conſtanz . Ganz richtig

it von dem Herrn Berihtserftatter in der zweyten

Kammer bemerkt worden , daß das dieſen Anſiedlern

gegebene Privilegium fúr die Zukunft , als mit dem

Geiſt unſerer Verfaſſung nicht mehr vereinbar , aufhoͤ⸗

ren , hingegen fuͤr diejenigen , welche ſich im Vertrauen

auf daſſelbe bereits in Conſtanz niedergelaſſen haben ,

aufrecht erhalten werden muͤſſe , welches letztere jedoch

núr in das tranſitoriſche Geſetz gehoͤre.

Die Vefſeyung der Theologen , welche ein Mit⸗

glied unſerer Commiſſion als “eigene Motion in Anure —

gung gebracht hat , wird Gegenſtand einer beſondern ,

— EOT— a A
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Derfelben dag Wort fprehenden Berichtserſtattung wer⸗

den , indem es bey der gegenwaͤrtigen Lage der Land -

iagsgeſchaͤfte und dem nahe bevorſtehenden Schluß

derſelben nicht raͤthlich ſcheint, dieſen Vorſchlag , ſtatt

ihn , nach dem fuͤr Motionen vorgeſchriebenen Geſchaͤfts⸗

gange in separato zu behandeln , als Zuſatz in den yor -

liegenden Geſetzentwurf aufzunehmen , und den letztern

durch die alsdann nothwendigen Formen weiterer Ber -

handlungen mit der zweyten Kammer der Gefahr der

Nichterledigung auszuſetzen .
Die SS. 39 , 40 , 41 und 42 der Regierung mit

|

den pon der zweyten Kammer in ihren eorreſpondiren⸗
den GS. 36 —39 vorgenommenen Mbånderungenu der

Faſſung , werden als vollkommen zweckmaͤßig annerkannt ,
und nur noch bemerft , vag får die im §. 41 . ( 38) aus -

geſprochene Guͤltigkeit der bey dem ordentlichen Aufruß

gezogenen Loosnummer fuͤr die ganze Dauer der Aufruf —⸗

pflicht hauptſaͤchlich auch der Grund ſpricht , daß es ein
weſentlicher Vortheil iſt , die Conſcribirten ſo wenig wie

moͤglich durch Ungewißheit hinſichtlich der Kriegsdienſt⸗

pflicht in Verfolgung ihrer Lebensplane aufzuhalten ,

welche Ungewißheit durch Beybehaltung der einmal

durch das Loos beſtimmten Ordnung der Nummern ſehr

verringert wird .

In dem F. 43 ( nun 6. 40 ) iſt von der zweyten

Kammer mit Recht der erſte Abſatz geſtrichen worden ,

welcher die bisherige geſetzliche Verfuͤgung , daß kein

Staatsbuͤrger ohne Dispenſation vor zuruͤckgelegtem
25 . Lebensjahre heirathen duͤrfe, beſtaͤtigt , weil dieß

nicht in das Conſcriptionsgeſetz gehoͤrt .

Dagegen koͤnnen wir uns damit nicht vereinigen ,

daß die Kriegsdienſtpflicht kein Hinderniß mehr fuͤr das

Heirathen ſeyn ſoil . Das alzzufruͤhe Heirathen junger

Leute , welches beſonders auf dem Lande ſehr haͤufig iſt ,

und durch die bisherigen Geſetze kaum etwas zuruͤckge⸗
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wer⸗ halten werden konnte , ſollte uͤberhaupt nicht zu ſehr

and⸗ erleichtert , vielmehr jedes Verhaͤltniß benutzt werden ,

chluß welches einen geſetzlichen Grund zur Beſchraͤnkung

ſtatt darbietet . Gegen den Grundſatz , daf niemand vor \

aͤfts⸗ zuruͤckgelegtem 25 . Jahr heirathen duͤrfe , laͤßt ſich ein⸗

vor⸗ wenden , daß er zu allgemein lautet , um nicht der

ztern Willkuͤhr in den oft unvermeidlichen Dispenſationen zu

Rer - piel Spielraum iu lafen , und yon manchen Behörə

der den iſt wohl richtig , was der Herr Berichtserſtatter in

der zweyten Kammer bemerkt hat , daß man ohne lange

mit Prüfung gegen Erlegung , der Tapen jedem Anfuhenden

iren - die Erlanbnig ertheilte , wenn dieg gleih nur aug Mif -

der griff in der Anwendung , nicht der Grundſatz ſelbſt war .

mng , Allein dag Verbot der Heirathen måhrend der Dauer

aus⸗ der Kriegsdienſtpflicht hat ſchon einen beſtimmter in die

ufruf Mugen fallenden Zmed , und fegt der Leichtigkeit des

fruf⸗ Dispenſirens ſchon engere Graͤnzen , und wenn es gleich

s ein ein Uebelſtand iſt , zu viele geſetzliche Beſtimmungen zu

y wie haben , von welchen zu dispenſiren einer Behoͤrde in

ienſt⸗ die Mad gegeben werden muf , fo fann mau doh ftatt

ften , deſſen nicht überall einen todten Buchſtaben hinſetzen .

nmal Das au menig Regieren tft etn Uebelſtand , wie das

i febr zu viel Regieren .

Hiezu kommt aber der beſondere Grund , daß , wenn

eyten kein Berbot beſteht , mancher Kriegsdienſtpflichtige aus

den , Leichtſinn heirathen wuͤrde , deſſen nachherige Einbe⸗

kein rufung ſeine Familie in die groͤßte Verlegenheit ſetzen

gtem wuͤrde , und doch koͤnnte er , ohne die Rehte Mnderer

dieß zu verletzen , alsdann nicht frey gelaſſen werden ; —

ſolchen Folgen des Leichtſinns muß man aber durch die

igen , Gefetze , ſo weit es moͤglich iſt , vorzubeugen ſuchen , und

p dag fidh niht damit begnuͤgen , daf fie ſelbſtyg ſchuldet
unger ſeyen .

z

9 ift , Yus : tiefen Gründen fann die Coinmifion nur in

ückge⸗ der Vorausſetzung auf Beytritt zu dem Beſchluß der

—— oa a aA
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zweyten Kammer antragen , wenn dadurch — und mir

dadurch — die Zuſtandbringung deg Geſetzes auf dem

gegenwaͤrtigen Landtage — wird ,

Bey Den ŞS. 44 und 45 ( 4r und 42 der ziwey -
ten Kammer ) it an und i fich nichts zu erinnern .

Indeſſen iſt hier der ſchickliche Ort , noch eine allgemeine
Bemerkung uͤber die Beſchraͤnkungen der Freyheit bey —
zufuͤgen , welche durch die noch nicht eintretende , aber

bevorſtehende Kriegsdienſtpflicht noͤthig gemacht werden .

Was diejenigen betrifft , welche das Conſcriptionsalter
bereits erreicht haben , fo ift in den §§. 43 , 44 und

45 das Noͤthige verordnet , qber nach der biëher noh

nicht aufgehobenen , wiewohl auch nicht durchgaͤngig beo —

bachteten Verordnung vom 2 . Auguſt 1813 , Reg. Bl . Nro .

23 , waren auch die jungen Leute , welche dieſes Alter

noch nicht erreicht haben , bey der Entfernung von

Hauſe an mehrere , zum Theil laͤſtige Vorſchriften ge —
bunden . In Friedenszeiten ſind dieſelben wohl uͤber —

fluͤſſig , aber in Kriegszeiten , wie jene —dieſe Verordnung erzeugt hatten , koͤnnen einige derſel —
ben noͤthig werden . Daher waͤre es nulcht unzweckmaͤßig
geweſen , wenn die im letzten Abſatze des J. 44 vorbe⸗

haltene Suspendirung der Reiſe - und Wanderbefugniß
auch auf diejenigen ausgedehnt worden waͤre , welche
in das Conſcriptionsalter noch nicht eingetreten find ,

Im §. 46, Cnun 6. 43 ) war feſtgeſetzt , daß die

durch aufferordentliche Aushebung aufgebotenen Leute

wieder entlaſſen werden ſollen , ſobald das Armeecorps
wieder auf den Friedensfuß geſetzt und in die Friedens —

— eingeruͤckt ſeyn werde . Dieſe letztere

Bedingung hat die zweyte Kammer geſtrichen , d. h.

die Enung ſoll erfolgen , ſobald das Armeecorps auf
den Friedensfuß geſetzt iſt , wenn es auch noch nicht in

die Standquartiere eingeruͤckt iſt . Nach den Bemerkun —

gen , welche hieruͤber in der Sitzung der zweyten Kam⸗
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nur mer vom 29 . November v. J . gemacht wurden , und auf

em welche ich der Kürze wegen verweifen darf , Éónnte diefe

Abaͤnderung in manchen Faͤllen die Setzung auf den Friez

ey⸗ densfuß nothwendig verzoͤgern , und dadurch grofe Un -

rn . koſten verurſachen .
ine Sn dem Ç. 47 ( 44 ) if von der zweyten Kammer

ey⸗ aus Gruͤnden , welchen die Commiſſion ihre Beyſtimmung

ber nicht verſagen kann , der letzte Abſatz geſtrichen worden ,

en . wodurch Auslaͤndern , welche im Kriegsheere ihre

ter Dienſtzeit treu ausgehalten haben , der Anſpruch auf

ind das Buͤrgerrecht in dem Garniſonsorte zugeſichert wer⸗

och den ſollte .

eo⸗ Auch die Streichung des vorletzten Abſatzes , in

ro , welchem uͤberhaupt geſagt wird , daß Auslaͤnder von der

ter Aufnahme in das Kriegsheer nicht ausgeſchloſſen ſeyen ,

on rechtfertigt fich damit , daf er niht in dem Conſcrip⸗

ge - tionggefeg nothwendig ift , um dem Regenten dağ Recht
er⸗ der Aufnahme von Auslaͤndern in das Armeecorps zu

che verſichern .

el - Uebrigens muf icd) hier bemerfen , dag von diefem

fig Q. an , bey Abfafung des gegenwaͤrtigen Commiſſionsbe —

bes richts die Verhandlungen der zweyten Kammer noch nicht

niß im Drud befannt gemacht worden find , und folglich die

þe aus denſelben zu ſchoͤpfenden Aufklaͤrungen abgehen .

Sn dem 8. 48 ( 45 ) kann die Commiſſion die von

die der zweyten Kammer beſchloſſene Beſchraͤnkung des Ber -

ute bots eines Handgelds auf dasjenige , was vom Staat

ps gegeben werden koͤnnte, nicht billigen , denn auch die Ge —

18- meinden follen feine geben . Die Gründe diefes Ber -

re bots ſind dieſelben fuͤr ein Handgeld , welches die Ge⸗

b. meinden geben , wie får eines , mwelheg vom Staat , d . b.

uf pon der Regierung verwilligt wird , und fo weft wird die

in Múndigfeitstheorie doch nicht ausgedehnt werden koͤnnen ,

n = dag die Gemeinden Hicrin weniger , atg dic Regierung

n⸗ ſelbſt , beſchraͤnkt werden . Die ſehr zweckmaͤßige, gegen⸗

— — — E RS
A
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waͤrtig beſtehende Verordnung , daß die Gemeinden den

aug - ihrer : Mitre gezogenen Rekruten nicht mehr als

5efl . 30 kr . fuͤr Anſchaffung kleiner Beduͤrfniſſe auf die

Hand geben duͤrfen , verdient beybehalten zu werden , da

groͤßere Verwilligungen zu allerley Mißbraͤuchen Anlaß

geben , und meiſtens vor dem wirklichen Eintritt in das

Militaͤr pon den Rekruten auf eine nicht zweckmaͤßige

Weiſe verſchwendet wurden .

Bey dem 8. 49 ( 46 ) iſt nichts zu erinnern .

Die in dem Commiſſionsberichte an die zweyte Kam⸗

mer uͤber das Einſtandsweſen im Allgemeinen vorgetra —

genen ſehr Bemerkungen macht ſich auch un —

ſere Commiſſton vollkommen zu eigen .

Eben fo befennt fie fih au den im §. 50 ( 47) von

der zweyten Kammer beſchloſſenen Abaͤnderungen zu

der Hinweglaſſung des uͤderfluͤſſtzen 5. 51 der Regie⸗

rung und zu dem , in der Faſſung der zweyten Kammer

mit der Ziffer 48 bezeichneten , neu eingeſchalteten

Pargraphen , welcher letztere zwar als etwas ſich von

felbſt Verſtehendes , und hier Ueberfluͤſſtges , betrachtet

werden koͤnnte , jedoch zur Beruhigung derer , welche die

Haͤrte der Conſcription durch Befoͤrderung freywilliger

Einſtellungen moͤglichſt zu mildern wuͤnſchen, unbedenklich

ſtehen bleiben mag .

Bey dem § 52 ( 49 ) åuferte der Herr Práfident
des Kriegsminiſteriums Bevenflichfciten gegen den , von

der wenten Kammer in dem Gah 1) befhlofenen Bey -

fag , nach welchem das Einſtandsgeld auch in Obligatio —

nen þinterlegt werden darf . Eg murde nåmlih dagegen

bemerkt , daß dem Einſteller dadurch keine reelle Erleichte⸗

rung verſchafft werde , indem demſelben immer ſo viele

Zeit gelaſſen werde , als noͤthig ſeye , um bgares Geld

aufzubringen , inſofern er ſolches uͤberhaupt vermoͤge ,

und daß , wenn er dieß nicht bey der Einſtellung bewerk⸗

ſteligen konne , er damit auch ſpaͤter in dieſelbe Verle —
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genheit kommen muͤßte , wenn 3. B . der Einſteher

ſterbe , oder als invalid entlaſſen werde , und dann ploͤtz⸗

lih das Einſtandsgeld abgeliefert werden ſollte , daß

aberhaupt mancher dadurch verleitet werden koͤnne, auf

bem Papier mehr zu verſprechen , als er zu leiſten ver⸗

moͤge, und daß es fuͤr den Eiaſteher fehr beſchwerend

wäre , wenn man ihm zumuthe , fein verdiente Geld am

Ende mit Mühe und Zeitverluft einzutreiben , oder gar ſich

damit in einen Gant zu verwickeln . Dieſe Einwendun —⸗

gen erſcheinen indeſſen minder gewichtig , wenn man be⸗

denkt , daß nur in dem Fall bine Qbligation ftatt baarem

Geld eingelegt werden fann , wenn der Cinfieher ſelbſt es

fih in dem Einſtandsvertrage gefallen läft , uud daf

folglich auh er oder fein Erbe fih , wenn der Fal der

Auszahlung eintritt , alddann mit der Uebergabe der

Obligation begnuͤgen muß . Gewichtiger iſt die gus den

Verhaͤltniſſen der Einſtandsgelderkaſſe geſchoͤpfte Bedenk⸗

lichkeit , daß es fuͤr dieſelbe zu beſchwerlich , und fuͤr ihr

Perſonal zu zeitraubend ſeye , ſich mit der Bermwaltung

ſolcher kleinen Capitalien abzugeben , waͤhrend ſie jetzt

dag baar au beziehende Geld nur in grófern Pofien , und

feinen unter 1000 fl . ausleihe , auch ſich der Gefahr ei⸗

Fes Gantverluſtes auszuſetzen , und dem Einſteher Zinſen

vorzuſtrecken , welche ſie oft nicht einzutreiben vermoͤge .
In dem Ç. 53 (50) , welcher die Vorſchrift fuͤr die

Einſtands vertraͤge enthaͤlt , þat die zweyte Kammer Die

der Kriegsbehoͤrde vorbehaltene „ Genehmigung “ geſtri⸗

chen ; es handelt ſich im Grund nur um das Wort , da die

Sache ſelbſt nicht anders gemeint war , als wie ſie jetzt

von der zweyten Kammer ausgedruͤckt worden iſt , —

námlih cine Pråfung deg Borhaydenfeyng Der geſetzlichen

Erforderniſſe .
In dem §. 54 C51 ) find die Grundſaͤtze der Haf⸗

tungsverbindlichkeit des Einſtellers fuͤr ven Einſteher

wohl nicht ganz genuͤgend und folgerecht aufgeſtellt worden .

— — —* Po ar A — — nour — RAI erremeorg eTo * *
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Der einfachſte und ſicherſte Ausweg aus den Verwick⸗

lungen , welche nach Verſchiedenheit der Faͤlle aus einer

Defertion des Einſtehers entſpringen koͤnnen , waͤre offen⸗

bar , weun die Kriegsbehoͤrde die Haftung gegen Einzie —

hung des bey ihr deponirten Einſtandsgeldes uͤbernaͤhme ,

d . b. bom NRúfgriff auf den Einſteller Umgang naͤhme ,

und ſelbſt einen andern Stellvertreter aufſuchte . Dieß
wuͤrde aber auch wieder einige Beſchraͤnkungen der jetzt

moͤglichſt freygegebenen Einſtellungsbefugniß nach ſich

ziehen , und die Kriegsbehoͤrde wuͤrde , um nicht —

vielleicht durch abſichtliches Einverſtaͤndniß zwiſchen den

Contrahenten — gefaͤhrdet zu werden , ſelbſt eine Ent -

ſcheidung úber die Hinlaͤnglichkeit der Einſtandsſumme ,
oder doch die Feſtſetzung eines Minimums derſelben ver —

langen koͤnnen. Einen andern Ausweg , naͤmlich dic

abermalige Errichtung eines Einſtandsbureaus , durch

welches der Staat ſelbſt die Lieferung der Einſteher gleich —

ſam wie ein Monopol von Bankgeſchaͤften uͤbernaͤhme ,

darf ich wohl kaum erwaͤhnen , da er , vach den fruͤher

gemachten Erfahrungen , feinen Beyfall finden , und daher

auh die Ausfuͤhrung der dagegen ſprechenden Gruͤnde

uͤberfluͤſſig ſeyn wird .

Wenn es nun aus dieſen Ruͤckſichten bey dem

Grundſatz der Haftung des Einſtellers verbleibt , ſo ſollte

doch dafuͤr geſorgt werden , daß er in keinem Falle von

der Defertion ſeines Einſtehers Vortheil ziehen koͤnne ;

—dieß iſt aber der Fall , wenn ihm nach dem . . Abſatz

dieſes F. das ganze , nicht angreifbare Einſtandsgeld
ohne Ruͤckſicht auf das Verhaͤltniß des bereits abgelaufenen ,

und noch uͤbrigen Theils der Capitulationszeit zuruͤckgege -

pen wird , und er dafuͤr vieleicht nur noch ein Jahr ſelbſt

zu dienen , oder auf dieſe kurze Zeit einen andern , weniger

koſtenden Einſteher zu ſuchen hat . In ſolchen , leicht

moͤglichen , Faͤllen wuͤrde es dem natuͤrlichen Rechtsgefuͤble
widerſtreben wenn jemand auf dieſe Weiſe einen Geld-
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gewinn aus einer allgemeinen Verpflichtung zoͤge, welche

fuͤr hundert Andere eine druͤckende Laſt iſt .

Dieſem Uebelſtande koͤnnte abgeholfen werden , wenn

dem Einſteller in dem Fall des Ruͤckgriffs auf ihn, von dem

Einſtandsgelde entweder nur die Rate , welche auf die

noch uͤbrige Dienſtzeit kommt , oder doch nur ein Mariz

mum von etwa 100 fl. auf ein Dienſtjahr herausgezahlt ,

das Uebrige aber der Staatskaſſe oder der Militaͤr⸗

Wittwenkaſfe zugewieſen wuͤrde . In der That iſt auch nicht

einzuſehen , wie dem Einſteller gleichſam ein Confiscations⸗

recht auf den , von ſeinem Einſteher abverdienten , und

nne burg defen Defertion verwirkten Theil des Einſtand⸗

geldes eingeraͤumt werden mag , da doch nur der Staat

in die Rechte des leytern treten kann.
Ein großer Uebelſtand entſteht ferner får dag Mili -

taͤr, wenn ein Einſteher wiederholt deſertirt , und wieder

eingefangen , wird ; denn da der Einſteller durch feine Ent -

weichung jedesmal genoͤthigt wird , ſelbſt einzutreten ( in

ſo fern er nicht einen andern Mann einſtellt ) , durch die

Beyfangung des erſtern aber wieder frey wird , bis zur

druten Deſertion , wo dieſer in das Zuchthaus kommt , ſo

kann waͤhrend einer ſechsjaͤhrigen Dienſtzeit ein ſechsmali⸗

ger Wechſel der Perſonen eintreten . Dieß laͤßt ſich nicht

aͤndern , ſo lange der Haftungsgrundſatz beybehalten wird ,

aber fuͤr eine beſtimmtere Faſſung der von der zweyten Kam -

mer beſchloſſenen Zuſaͤtze , welche nun den 4 . und 5. Ab —

fag dieſes H. bilden , ſollte doch geſorgt werden . Naͤmlich

in dem 4. waͤre nach den Worten „ ſo befreyt dieß den

Einſteller, “ hinzuzuſetzen : „die beiden erſten Male, “ da ein

dreymaliger Deſerteur Zuchthausſtrafe erleidet , und daher

ſeinen Einſteller nicht mehr abloͤſen kann .

Auch in dem 5. Abſatz iſt nicht beſtimmt ausgedruͤckt,

wie cs mit der Hinterlegung der Einſtandsſumme gemeint

fey , wenn der Einſteller nah Beyfangung des Einſtehers

miere austritt , und wem dieſelbe nach abgelaufener

J TR
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Dienſtzeit verbleibe ? Dem Einſteher kann nur die

Rate ſeiner treu ausgehaltenen Dienſtzeit nach der

Beyfangung zuerkannt werden , denn der Anſpruch
fuͤr die fruͤhere Dienſtzeit iſt durch die darauf gefolgte
Deſertion verwirkt , dem Einſteller aber gebuͤhrt , nach
dem , was vorhin bemerkt worden iſt , nur dié Kåte ,
welche auf feinen eigenen Dienſt faͤlt, und wenn man

ihn aus Ruͤckſicht auf den Grund , daß er in der Reget
durch die Entweichung ſeines Stellvertreters doch immer

in Schaden verſetzt wird — er mag nun felbf cintre -

ien , oder einen Andern fuhen — nicht gerade fireng
auf dieſe Rate beſchraͤnken will , ſo ſollte doch auch
hier wenigſtens , wie ſchon beym 3 . Abſatz bemerkt

wurde , ein Maximum voh 100 f . fér dad Jabr be :

ſtimmt , und das , was ſolchemnach weder dem Ein⸗

ſteher noch dem Einſteller zukommt , der Staats - oder

Militkaͤr - Wittwenkaſſe zugewieſen werden .

Beğ dem S. 55 ( 52 ) fahò die Commiſſton nidi
zu erinnern .

Eben fò aih nichts bey bem . §. 56 nah dei von
der jwepten Kammer in ihrem §. 53 beſchloſſenen Berz

aͤnderungen , deßgleichen bey den 69 . 57 und 58 der

Regierung ( $ . 54 und 55 dër zweyten Kammer ) .
In dem 5 . 59 ( 566) und dem von der zwehten

Kaminer unter Biper 57 eingeſchalteten neuen Paragra⸗
phen wird ausgeſprochen , daß der Nummerntauſch
unter den Pflichtlgen derſelben Claffe ganz fteh fey ,
das Einſtehen eines Bruders fuͤr den andern aber als

foͤrmlicher Einſtandsvertrag betrachſet werden ſolle
Wenn ſich auch gegen Letzteres , wiewohl man es bis⸗

her beghuſtigen zu duͤrfen glaubte , ſtreng genommen
nichts ſagen laͤßt , ſo iſt doch nicht abzuſehen , warum

der Vertrag , wodurch diti Pflichtiger fuͤr einen Andern
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derſelben Claſſe eintritt , nicht eben ſo betrachtet wer⸗

den ſollte ; das Militaͤr kann in einem folchen Fall mit

demſelben Grund die Haftung desjenigen , welcher ei⸗

den Andern fuͤr ſich eintreten laͤßt , verlangen , als

wenn letzterer in einen andern Jahrgange geboren

ware . Indeſſen kann man uͤber die Ungleichheit in det

Behandlung dieſer beiden Faͤlle hinausgehen , wenn

die Zuſtandbringung des Geſetzes davon abhaͤngen ſollte ,

und wenn die Regierung ſich die Abaͤnderung gefallen

laͤßt.

Bey den uͤbrigen 8855, von 60 big 67 ( 58 big 65

der zweyten Kammer ) ; hat diè Commiſſion , ſo , wie

ſie nach den Beſchluͤſſen der zweyten Kammer gefaßt

ſind , nichts zu bemerken zefunden , als daß in dem

§. 61 60 ) die Strafe fuͤr die Ungehoͤrſamen , welche

untauglich gefunden werden , etwas ſtark herabgeſetzt

worden ift .

Der Schlußantrag Der Commiffon geht dahin ,

wenn die Verlaͤngerung der Landtagsgeſchaͤfte eine Zu —

ruͤckgabe des Geſetzentwurfs an die zweyte Kammer ,

und eine weitere Verhandlung uͤber denſelben moͤglich

machen ſollte , uͤber die nicht ſehr zahlreichen Ausſtel -

lungen , welche in gegenwaͤrtigem Bericht an dem In⸗

halt einzelner §§. gemacht worden find , die gutfinden⸗

den Verbeſſerungen zu beſchließen , in dem entgegen —

geſetzten , hoͤchſt wahrſcheinlichen Falle Hingegen , daß

ſa der uns noch uͤbrigen wenigen Zeit nur die Wahl

zwiſchen einer Annahme des Geſetzes , wie es vorliegt ,

oder der Verzichtleiſtung auf daſſelbe uͤbrig bleibt , ſich

fuͤr das Erſte zu entſcheiden , und darauf gruͤndet ſich

der Wunſch an die verehrten Mitglieder der Kammer

womit ich dieſen , im Drang zufammentreffender Ge⸗—

ſchaͤfte in wenigen freyen Augenblicken nur fluͤchtig nie —

dergeſchriebenen Vortrag ſchließe ,— daß bey der in kei —

AP EE NSA faen
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nem Falle zu umgehenden ſtellenweiſen Abſtimmung
uͤber dieſen Geſetzentwurf die Ruͤckſicht auf das Ganze

deſſelben , welches uns in Vergleichung mit - Dem biga

herigen Geſetz doch immer zu einer bedeutenden Ver —

beſſerung fuͤhtt, vorherrſchen moͤge, nah melhem , al -

lem Anſchein nach , — in einigen Tagen muß dieſe

Ungewißheit entſchieden ſeyn , — nichts als eine unver⸗

aͤnderte Annahme uͤbrig bleiben wird .

— —

Beylag e Ziffer 178 .

Ueber

die Beſchluͤſſe der zweyten Kammer wegen

mehrerer in der Gerichtsverfaſſung und in

dem gerichtlichen Verfahren zu treffenden
Veraͤnderungen —

Bon

dem gch. Hofrath Zahar tå :

—

Die Beſchluͤſſe d zweyten Kammer vom 27 .

und zoken July 1822 bezwecken in der That eine

gaͤnzliche Umgeſtaltung unſers bisherigen gerichtlichen

Verfahrens , und unſerer bisherigen Gerichtsverfaſſung .

Die Hauptgrundlage des aufzufuͤhrenden Gebaͤudes iſt

Muͤndlich keit und Oeffentlichkeit des ge —

richt lichen Berfahrens . Doch kaum minderwich⸗

tig ſind die weitern Antraͤge , die Gerechtigkeitspflege

ſchlechthin von der Verwaltung zu trennen , die Buͤr⸗

gerliche Gerichtsbarkelt auch in der erſten Inſtanz

durch Richtercollegien ausuͤben zu laſſen , in peinlichen

Sachen die Entſcheidung der Thatfrage durch Ge —

ſchworne zu bewerkſtelligen .

Der gegenwärtige Bericht wird zufolge der in

der Commiſſion verabedeten Theilung der Arbeit , haupi⸗
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faͤchlich die Organiſation der Gerichte zum

Gegenfiande Haben ,

—J 2

Es kommt bey der Beurtheilung des vorgeſchla —

genen Verbeſſerungs - oder Umgeſtaltungsplanes viel ,
ja Alles darauf an , ob man , um ſich fuͤr die Ver⸗

aͤnderung gewiſſer in einem Staate beſtehender Einrich⸗
tungen zu entſcheiden , fordert , daß dieſe Einrichtun⸗
gen ihrem Zwecke uͤberall nicht entſprechen , viel —

leicht ſogar demſelben entgegenarbeiten , — oder ob
man fuͤr hinreichend haͤlt , daß eine gewiſſe Einrich⸗
tung nicht voll kommen zweckmaͤßig ſey , die vorge⸗
ſchlagene Neuerung aber weit bedeutendere Vortheile
verſpreche ? Ob man alſo , was den vorliegenden Fall
betrifft , die Frage ſo ſtellt :

Erfuͤllt unſere dermalige Gerichtsverfaſſung die

Forderungen nicht , welche man an eine wohl⸗
geordnete Gerichtsverfaſſung machen kann ? if fie
alſo unzweckmaͤßig oder zweckwidrig ? und daf
man , dieſes vorausgeſetzt , von den vorgeſchlage⸗
nen Neuerungen mit Grund erwarten , daß ſie
den Maͤngeln und Gebrechen des Beſtehenden ab⸗
helfen werden ?

oder fo :
Iſt unſere dermalige Gerichtsverfaſſung zwar zweck⸗
maͤßig , aber nur in einem gewiſſen Grade ? und
wuͤrde der entworfene Plan unſere Gerichtsver⸗

faſſung bedeutend vollkommnen ?
Je nachdem man die Frage auf die erſtere oder auf

die letztere Art ſtellt , haͤngt ſie mit einer andern Reihe
von Anſichten uͤber die Nothwendigkeit oder Kaͤthlichkeit
einer Neuerung zufammen ; je nahdem man fih fůè
dte eine oder får die andere Grundanſicht entſcheidet ,
wird man den entworfenen Plan mit mehr oder mit
weniger Gtrenge zu geneint fe n.

Protofofle der 1. Kammer . 4, Bo ,
P $ * ” Di
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Verſchledenheit der Meinungen , welche ſich bereits

wegen der von der zweyten Kammer beſchloſſenen An — |

traͤge geaͤuſſert hat , duͤrfte haupfaͤchlich auf dieſer Ver — |

ſchiedenheit des Standpunetes beruhen , aus welchem

abemaupt Aufgaben der vorliegenden Mrt beurs

theilen kann .

oBir erauben uns nicht uͤber den Vorzug der

einen Fragſtellung vor der andern ein Urtheil zu faͤl⸗ |

len . Die Unterſuchung iſt ſchwierig , vielleicht auch

undankbar . Wir wollen vielmehr die Vorſchlaͤge der

zwehten Kammer unter beiden Vorausſetzungen zu

pruͤfen verſuchen .

Coi |
Wir glauben bey dieſem Verſuche nicht die Ein⸗

wendung beſorgen zu muͤſſen , daß uͤberhaupt mit

Organifationen wenig gethan - fey , vielmehr Ules auf

die Menſchen ankomme , durch welche ein Geſchaͤft be —

ſorgt , eine Maßregel ins Werk geſetzt werde . Aller -

dings haͤngt das Gelingen eines Planes am Ende

von der Gemuͤthsart und der Geſchicklichkeit der Men⸗

ſchen ab , welche den Plan ausfuͤhren . Aber die Ge⸗

ſtalt der Verfaſſung , die Art , wie ein Zweig der

Staatsgewalt , z. B . die Gerechtigkeitspflege , organi -

ſirt iſt , hat einen weſentlichen Einfluß auf das Spiel

der menſchlichen Neigungen und Leidenſchaften , auf

das Gewicht , welches die Meinung eine jeden ein -

zelnen Staatsbeamten in die Waagſchaale legt . Der

Menſch iſt Menſch durch ſeinen Geiſt , und dennoch

bedarf er eines menſchlichen Koͤrpers.

—

Die vorlaͤufige Frage iſt die : Auf welche Zwecke

iſt das gerichtliche Verfahren und die Organiſation der

Gerechtigkeitspflege , — beide bedingen ſich wechſel —

—
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ſeitig , — zu berechnen ? — Bey der Beantwortung
dieſer Frage werden die weſentlichen oder die Haupt —⸗
zwecke und die Nebenzwecke zu unterſcheiden ſeyn . Eine voll⸗

kommene Gerichtsverfaſſung wuͤrde beiden zugleich und durch

dieſelben Mittel vollſtaͤndig entſprechen . In der Erfah —

rung muß man ſich oft damit begnuͤgen, wenn nur

der Hauptzweck nicht verfehlt , und etwa noch der

eine oder der andere Nebenzweck erreicht wird .

8. 5 .

Das Weſen einer wohlgeordneten Gerechtigkeits —⸗
pflege beſteht darin , daß richtig , ( den Geſetzen und

der Thatſache gemaͤß) und ſchnell Recht geſprochen werde .

Darauf alfo if die Ordnung des gerichtlichen Ber -

fahrens und die Organiſation der Gerichte weſentlich
zu berechnen ,

Es iſt in dem ſo eben aufgeſtellten Hauptzwecke
die Beſchleunigung der richterlichen Entſcheidung
der Gewaͤhrleiſtung fuͤr die Rich tigkeit des richter⸗
lichen Urtheils an die Seite geſtellt worden . In der

That geht eben ſo wohl jene Forderung , alg diefe
aus dem Weſen der Gerechtigkeitspflege hervor . Das

richterliche Urtheil ſoll einem Zuſtande des ungewiſſen
Rechts , alſo der Rechtloſigkeit in buͤrgerlichen Rechts —
ſachen , einem Buͤrgerkriege , in Strafſachen einem

Kriege zwiſchen der Geſammtheit und dem Angeſchul —
digten , ein Ende machen . Wer ſchnell gibt , gibt

zwey mal : eine Strafe , welche dem Vergehen nicht

auf dem Fuße folgt , verliert verhaͤltnißmaͤßig an ihrem

geſetzlichen Gewichte . Wie koͤnnte alſo ein raſcher
Gang der Gerechtigkeitspflege nicht zu den Forderun —

gen gehoͤren , welche man an eine wohleingerichtete
Gerichtsverfaſſung von Rechtswegen zu machen hat ? |

Freylich wenn dlefe Forderung nicht mit der an
dern zugleich zu befriedigen ſeyn ſollte , ſo wuͤrde ſie

40 *
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billig dieſer nachſte hen muͤſſen . Und dag if wohl ,—
beplåufig zu errinnern , — ein Hauptgrund , warum

bey ung dag måndlihe Verfahren noh immer fo

viele Gegner þat . Man zweifelt nicht , daf eë ſchnel⸗

ler zum Ziele fuͤhre. Aber man fuͤrchtet , daß es

weniger , als das ſchriftliche , gegen ungerechte Ent —

ſcheidungen ſichere .

——

Die Nebenzwecke , auf welche eine wohlgeordnete

Gerechtigkeitspflege zu berechnen iſt , — beziehungs⸗

weiſe koͤnnen ſie auch als Hauptzwecke zu betrachten

ſeyn , — dieſe Nebenzwecke ſind ſo mannigfaltig , daß hier

nur einige der vornehmſten angefuͤhrt werden koͤnnen .

Ohnehin laſſen ſie ſich kaum vollſtaͤndig aufzaͤhlen .

Von großer Wichtigkeit alſo iſt es , daß die Ges

rechtigkeitspflege
1 moͤglichſt wohlfeil ſey . Die Ausgaben ,

welche die Gerechtigkeitspflege verurſacht , ſind zwar

nitteth ar ein Gewinn , - denn fie ſichern die perſoͤn⸗

liche Freyheit und das Eigenthum ; aber mittelbar

ein Aufwand ohne Erſatz . Insbeſondere in kleinern

Staaten muf niht ſelten das Beſſere der Ruͤckſicht

auf die Koſten zum Opfer - gebracht werden . Ueb -

rigeng fol hiermit niht die Frage entfhieden werden :
Ob , oder in wie fern der Aufwand , den die Gerech —

tigkeits pflege verurſacht , von den Partheyen zu

beſtreiten ſey ? Ober ob den Richtern fuͤr einzelne

Anmtsverrichtungen eine gewiſſe Vergeltung gebuͤhre ?

Eben ſo wichtig iſt es

2 daß die Beſchaffenheit der Gerechtigkeitspflege
mit dem Geiſte der Staatsverfaſſung uͤberhaupt in Ein⸗

klang ſtehe . Denn ſoll nicht eine Staatsverfaſſung das

Nochbild eines lebenden Koͤrpers ſeyn , ſo daß das

Leben des Ganzen aus dem Leben aller einzelnen Theile ,
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diefeg aug jenem þernorgeht ? ober verlangt man ge -

ſchichtliche Zeugniſſe ? In Rom wurde einſt uͤber nichts

heftiger geſtritten , als uͤber die Beſetzung der Gerichte .
In Deutſchland zaͤhlt die Geſchichte der Gerichtsver —⸗

faſſung ungefaͤhr eben ſo viele Perioden , als die der

Staatsverfaſſung . Und je geiſtiger eine Verfaſſung

iſt , deſto mehr iſt auf die Einheit ihres innern Lebens

Bedacht zu nehmen . Endlich iſt bey der vorliegenden

Aufgabe auch der Einfluß zu beruͤckſichtigen , welchen
die Ordnung der Gerechtigkeitspflege auf die Natio⸗

nalerziehung hat . Nehmen nicht zweifelhafte Rechts —

ſachen die oͤffentliche Aufmerkſamkeit ganz beſonders in

Anſpruch , die Urtheilskraft ſchaͤrfend , indem ſie zum

Miturtheilen auffordern ? Iſt nicht ſchon die Oeffent⸗
lich keit des Verfahrens eine Strafe fuͤr den Ver⸗

brecher ? Wird der Richter oder der Sachwalter ganz

derſelbe ſeyn , die Sachen moͤgen muͤndlich oder ſchrift⸗
lich , oͤffentlich oder geheim verhandelt werden ? —

Doch genug von dieſem Gegenſtande im Allgemei —

nen ; Einiges uͤber denſelben Gegenſtand , was mit

dem Zwecke dieſes Berichts in einer beſonders nahen

Verbindung ſteht , noch weiter unten .

S- Te

uf dem mag Hier ( S. şs. . ) über die Zwede

gefagt worden ift , auf welche die Ordnung der Ge -

rechtigfeitgpflege Berechnet werden fol , beruhen nun

alle die Regeln , welche man in den neuern Zeiten für

die Organiſation der richterlichen Gewalt , und fúr

das gerichtliche Verfahren in der durch zwey Kammern

gemaͤßigten Einherrſchaft aufgeſtellt , oder die Streit⸗

fragen , die man uͤber dieſe Aufgabe aufgeworfen hat .

Je leichter es iſt , dieſe Regeln nach Maßgabe

der obigen Ausfuͤhrung auf ihre Gruͤnde zuruͤckzufuͤh—

ren , deſto mehr hat ſich dieſer Vortrag darauf zu

DL a a ————
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beſchraͤnken , nur vie Regeln ſelbſt , oder wenigfteng
die vornehmſten derſelben anzufuͤhren . Auch iſt der —

ſelbe Gegenſtand ſchon in der andern Kammer mit
eben ſo viel Einſicht als Fleiß behandelt worden .

Man macht alſo an die Gerechtigkeilſspflege , Das

mit ſie an ſich und in dem Geiſte der nur gedachten

Verfaſſung wohl geordnet ſey , folgende Forderungen :

1, ) Die ricdtertihe Gewalt fol unabhångig feyn . —

Alſo Rechtsſachen ſind nicht von den Verwaltungsbe —

amten zu entſcheiden ; die Richter ſind auf Lebens zeit

zu ernennen ; uͤber die Thatſache haben Geſchworne zu

urtheiten ; Die vollziehende Gewalt hat fich eines jeden

Eingriffs in die Gerechtigkeitspflege zu enthalten , ( €i -

nige von diefen Folgerungen beruhen zugleich auf andern

Gruͤnden , z. B . auf dem Grundſatze der Vertheilung

verſchiedenartiger Arbeiten . Aus dieſem Grundſatze

hat man auch , wie hier beylaͤufig bemerkt wird , die

Trennung der Strafgerechtigkeitspflege von der buͤrger⸗

lichen abgeleitet . Jedoch laſſen ſich gegen eine ſolche

Trennung ſehr erhebliche Zweifel von dem genauen

Zuſammenhange zwiſchen beiden , ſo wie von dem groͤ⸗
hern Aufwande , den ſie verurſachen wuͤrde, entlehnen . )

2 ) Die Gerichte ſind niht mit einem einzelnen

Richter , ſondern mit einer Geſammtheit von Richtern

zu beſetzen . ( Jedoch iſt bemerkenswerth , daß die meiz

fen englifhen Gerichte nur mit einem , oder mit zweyen

Richtern beſetzt ſind . )

3 ) Es muͤſſen fuͤr eine jede Rechtsſache mehrere

Gerichtsſtufen ( Inſtanzen ) beſtehen .

. ) Die Partheyen ſind befugt , thre Rechte vor

Gericht durch Sachwalter vertheidigen zu laſſen .

Die Selbſtſtaͤndigkeit und Wuͤrde dieſes Standes fen

eine Hauptangelegenheit fuͤr den Geſetzgeber .

) Die Resgierung iſt berechtiget und verpflichtet ,

bey einem jeden Gerichte die Rechte der Geſammtheit
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durch einen Anwalt und Sachwalter wahrnehmen zu

laſſen .
. ) Alle Rechtsſachen , d. h. alle Sachen , in wel —

chen Partheyen uͤber ein Recht ftreiten , find im Wege
Rechtens , alſo mit gewiſſen Foͤrmlichkeiten (z. B .

nicht in dem ſogenannten polizeylichen Wege ) zu

verhandeln .

=. ) Das Verfahren ſey muͤndlich und df⸗

fentlich .
. ) Strafſachen ſind im Wege des Anklage⸗

verfahrens zu verhandeln .

9 ) In buͤrgerlichen Rechtsſachen ſoll das Gericht

nur die Verhandlungen leiten , und nach dem Schluſſe

der Verhandlungen das Urtheil faͤllen. Die Verthel⸗

digung der Rechte der Partheyen iſt die Sache der

Partheyen .
Es verſteht ſich uͤbrigens von ſelbſt , daß alle dieſe

Regeln in Nothfaͤllen , d. h. in den Faͤllen eine

Ausnahme leiden , in welchen das rechtliche Intereſſe ,

das ihnen zum Grunde liegt , durch ein anderes uͤber⸗

wogen wird .

. 8

Vergleicht man nun die dermalige Gerichts verfaſſung
des Großherzogthums mit den im zten und 6ten 8.

aufgeſtellten allgemeinen Bedingungen einer zweckmaͤßig

eingerichteten Gerechtigkeitspflege , und ſtellt man die

Frage zuvoͤrderſt ſo : Ob unſere dermalige Gerichtsver —⸗

faſſung jenen Bedingungen , — wenn auch nicht voll -
tommen , — entfprehe ? — fo fann mandie Fra :

ge , — mit einer einzigen Musnahme —— wol nur

zu Gunſten unſerer Gerichtsverfaſſung beantworten .

— —7

Zwar leiſtet dieſe Gerichtsverfaſſung niht alen
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den beſondern Forderungen Genuͤge, welche im §. 7.
=

aus den allgemeinen Bedingungen einer zwedmåßfig

geordneten Gerechtigéeitöpflege abgeleitet wurden . Mber

wer wagte . moht zu behaupten , dag die Zwee , oder

wenigſtens die Haup tzwecke der Gerechtigkeitspflege
nur auf dem , im 7ten 6. vorgezeichneten Wege zu

erreichen waͤren ? Auch muß man beſtehende Einrich —
tungen ihrem ganzen geſchichtlichen Zuſammenhange

nach betrachten , damit man nicht der Willkuͤhr zu —

ſchreibe , was die Noth gethan hat .

Si ILo .

Die Hauptfahe if doh immer die , daf man zum

Biele gelange , Welher Wegzum Biele führe ? Dag

iff , wenn man die Wahl Hat, nur eine Erwågung der

zweyten Ordnung .

Fragt man nun : Obman den Badniſchen Gerich —
ten den Vorwurf der Partheylichkeit , der Unwiſſenheit ,

oder der Nachlaͤßigkeit machen koͤnne ? — ob das bey

uns uͤbliche Verfahren die Rechtshaͤndel ungebuͤhrlich |

verlaͤngere , oder zu verlaͤngern geſtatte ? Ob in Baden |
die Rechtspflege Åbermåfig Eoftbar fey ? — alfo , ob

bey unſerer dermaligen Gerichtsverfaſſung der Staat

und der Einzelne beſtehen koͤnne ? — ſo wird wohl

kein Unbefangener laͤugnen , daß wir alle Urſache haben ,

mit der Gegenwart im Ganzen zufrieden zu ſeyn , daß

Baden auch in dieſer Beziehung die Vergleichung mit

andern deutſchen Staaten nicht ſcheuen darf .

e gih

Wenigſtens kann den Maͤngeln und Gebrechen ,

an welchen unſere Gerichtsverfaſſung etwa leidet , ſchon

im Wege einer bedaͤchtigen Verbeſſerung , alſo ohne

daß man Alles umkehrt und umgeſtaltet , ganz oder

groͤßtentheils abgeholfen werden
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Verbeſſerungsvorſchlaͤge in dieſem Geiſte ſind in

den bekannten Schriften des wuͤrdigen Vorſtandes des

Oberhofgerichts zu Mannheim , auch gelegentlich in der

zweyten Kammer gemacht worden . Bey ſo vielen

uͤnd ſo trefflichen Vorarbeiten heben wir nur Eini —

ges heraus .
Anlangend zuvoͤrderſt das gerich tliche Ver —

fahren , ſo iſt eine Gerichtsordnung fuͤr die untern

buͤrgerlichen Gerichte , die Verbeſſerung einiger Maͤngel

der Obergerichtsordnung und eine neue peinliche Ge —

richtsordnung , auch unter der Vorausſetzung , daß es

beh den Grundſaͤtzen des bisherigen Verfahrens ſein

Bewenden ferner behalten ſoll , ein allgemein anerkann⸗

tes Beduͤrfniß . Da jedoch die Haupt - und Vorfrage :

ob die dermalige Gerichtsverfaſſung im Ganzen bey —

zubehalten , oder weſentlich umzugeſtalten ſey ? noch

mehrere Fahre lang ein Gegenſtand der Groͤrterung

ſeyn duͤrfte , ſo erlauben wir uns den Wunſch , daß

wenigſtens einige der dringlichſten Verbeſſerungen ſo —

fort mittelſt vorlaͤufiger Geſetze oder Verordnungen —
ins Werk geſetzt werden moͤchten . Wir glauben dahin

diejenigen rechnen zu koͤnnen , welche in den obenge⸗
dachten Druckſchriften enthalten ſind , — ferner die

Antraͤge der zweyten Kammer wegen der Selbſtſtaͤn⸗

digkeit der Gerichte bey Vergehungen der Staatsdie —

ner , — weiter die unbedingte Zulaſſung der Sachwal⸗

ter vor den untern Gerichten , — endlich ein Geſetz ,

welheg dem in der Berfaffungdurfunde , §. 15 aug -

geſptochenen Grundfage , ( einer Mrt von Habeag Cor -

pusakte ) durch naͤhere Beſtimmungen die gebuͤhrende

Wirkſamkeit zuſicherte .
Ueber die dermalige Organiſation der Ge —

richte iſt insbeſondere in ſo fern Klage gefuͤhrt wor :

den , als in der erſten Gerichtsſtufe bey den Aemtern

die Gerechtigkeitspflege und die Verwaltung derſelben

ER PRS re,
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Behörde , und zwar einem cingelnen Beamten anyer -

traut fey . Allerdings if diefe Einrichtung . mit den

Hauptzwecken der Gerechtigskeitpflege ſchwer oder uͤber⸗
all nicht zu vereinigen , und es iſt daher in der zwey —

ten Kammer ein ausfuͤhrlicher Vorſchlag zur Beſeiti —

gung dieſes Uebelſtandes gemacht worden , Cgf , die

gedruckten Verhandlungen der zweyten Kammer vom

Jahr 1822 , I . Bo . © . 339, ) fè wie man auh bes

reits in einigen andern deutfhen Staaten dem Grundə

fag der Trennung der Gerechtigfeitêpflege von der Berz

waltung bis zu der erſten Gerichtsſtufe durchgefuͤhrt

hat . Sollte jedoch die vorgeſchlagene Neuerung , fey

es in dem groͤßern Aufwande , den ſie verurſachen wuͤrde,

oder in dem billigen Wunſche der Gerichtsbefohlnen ,

den Richter in der Naͤhe zu haben , oder in andern

Gruͤnden , ( denn auch anderwaͤrts hat ſie nicht allge —

mein Beyfall erhalten , vgl . L. F. Grieſinger uͤber

die Juſtizorganiſationen der neuern Zeit 2c . Tübingen

1820 , 8 ) bedeutende Hinderniſſe finden , oder ſollte

auch hierbey die Entſcheidung der obengedachten Haupt⸗

und Vorfrage abzuwarten ſeyn , ſo koͤnnte man viel⸗

leicht dag ganze Gebaͤude unſerer Gerichtsverfaſſung
mit der einzigen Neuerung , wenigſtens einſtweilen ſte —

hen laſſen , daß man die Competenz der Amtsgerichte
in buͤrgerlichen Rechtsſtreitigkeiten auf gewiſſe Arten

von Sachen beſchraͤnkte, die uͤbrigen aber gleich in er :

fer Inſtanz an die Hofgerichte verwieſe . Die den

Aemtern vorzubehaltenden Sachen wuͤrden etwa fol⸗

gende ſeyn : . ) alle die Sachen , in welchen nach un —

ferer Oberge ichtsordnung nur die ſummariſche Ap⸗
pellation zulaͤfſtg iſt . ( Val . e 92 und 149 der 9 .

G 9A . ) Die Erlafung von Zahlungsbefehlen - auf

eine . óffentlihe oder eine Privaturéunde , fo daß erf

Dann , mwem gegen den Befehl Einprahe gefhåje : die
Competenz des Amtes nach dem Gegenſtande der
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Forderung zu beurtheilen waͤre . Endlich . ) die Rechts

ſachen , welche die franzoͤſiſche Proceßordnung ( Art . 3 )

der Gerichtsbarkeit der Friedensrichter unterwirft . —

Wir wollen nicht auf die Gruͤnde eingehen , welche fuͤr

dieſen Plan zu ſprechen ſcheinen , theils weil ſie zu

nahe liegen , theils weil ſich die Ausfuͤhrung zu ſehr

uͤber Einzelheiten verbreiten muͤßte . Die Haupteinz

mendung gegen Den Plan mõhte die feyn , daf fo den

Obergerichten eine neue und nicht unbedeutende Laſt

auferlegt werde . Indeſſen gelangen die , ihrem Gegen —

ſtande nach wichtigern , Rechtsſachen ohnehin faſt ins —

geſammt an die hoͤhern Gerichte .

§. 12 ,

Jedoch , wie man auch unſere Gerichtsverfaſſung

in dem Geiſte der beſtehenden Einrichtungen verbeſſere ,

ein Vorwurf wird ihr doch immer gemacht werden

koͤnnen , — der Vorwurf , daß ſie nicht mit dem Sinne

und Zwecke der neuen Grundverfaſſung unſeres Staa -

tes in Einklang ſteht . — Denn das ift das Weſen

unſerer , und einer jeden ihr geiſtes verwandten Ver —

faſſung , daß mittelſt derſelben die Regierung , Gieſes

Wort in ſeiner weiteſten Bedeutung genommen ) unter

die Aufſicht des Volks geſtellt wird , nicht damit die

Macht der Regierung geſchwaͤcht, ſondern damit ſie

geſtaͤrkt werde . Wie kann aber dag Bolt diefe Auf -

ſicht uͤber die richterliche Gewalt ausuͤben , wenn

uͤber die Thatſache nicht Schwurgerichte urtheilen ?

Oder wenn nicht wenigſtens die Rechts ſachen muͤnd - ⸗

tiġ umd oͤffentlich verhandelt werden ? Und wenn

in einer folchen Verfaſſung uͤber das was im Allge —

meinen Rechtens iſt , d. h. uͤber die Geſetze muͤndlich

und oͤffentlich verhandelt wird , wie moͤchte da uͤber das ,
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was in einem einzelneu Falle Rechtens iſt , ſchrift⸗

lich und geheim zu verhandeln ſeyn ? Wo Alles leben

und weben ſoll , wie moͤchte da der todte Buchſtabe

mehr frommen , als das lebendige Wort ? — Daher

ſind auch einige der Meinung , daß es ſich nur darum

handle , ob man ſchon jetzt , oder erſt nach Jahren zu

einer gaͤnzlichen Umgeſtaltung unſerer Gerichtsverfaſſung

ſchreiten wolle . Unſere Verfaſſung enthalte ſo manche

verborgene Keime , deren Entwickelung nicht ausbleiben

koͤnne .

So .

Das fuͤhrt uns zu der zweyten Hauptfrage .

Verſpricht der von der zweyten Kammer entworfene

oder angedeutete Plan einer weſentlichen Umgeſtaltung

unſerer bisherigen Gerichtsverfaſſung ſo bedeutende

Vortheile , daß man , wenn auch die dermalen beſtehen —
den Einrichtungen im Ganzen , und unter dem Vorbehalte

einiger Verbeſſerungen recht wohl vertheidigt werden

koͤnnen , dennoch das Wagſtuͤck einer durchgreifenden

Neuerung beſtehen ſollte ?
Die Hauptgrundlage dieſes Planes iſt die Ein —

fuͤhrung des muͤndlichen und oͤffentlichen Verfahrens .

Denn mit dieſer Neuerung ſteht die Umgeſtaltung
der Organiſation der Gerichte , die Annahme der Schwur —

gerichte , die Verwandlung des Unterſuchungsverfah —

rens in das Anklageverfahren , und überhaupt die

Umaͤnderung unſers gerichtlichen Verfahrens ſchlecht —

hin oder bedingungsweiſe in Zuſammenhang .
Es wird daher die vorliegende Unterſuchung vor

allen Dingen auf jenen Grundſatz , und ſodann erſt auf

die Folgen zu richten ſeyn , welche in demſelben be —

griffen find , oder ihm gegeben werden fónnen .
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Der Schwurgerichte wird jedoch nur beylaͤufig gez

dacht werden , theils weil ſie der Gegenſtand eines

beſondern Berichtes ſeyn ſollen , theilg weil die Meis

nungen úber den Werth diefer Einrichtung noh gut

febr getheilt find , als dag ein Plan , welcher auf - die

Einfuͤhrung der Schwurgerichte berechnet waͤre, ſchon

jetzt hoffen duͤrfte , Eingang zu finden . Der Berichts⸗

erſtatter , ein Freund der Schwurgerichte , ( wie er nicht

bergen kann , noch will, ) erlaubt fih nur noch Die

Bemerkung , daf man ſich , ſo wie man die Schwur —

gerichte im Allgemeinen billiget , eben ſowohl in buͤr —

gerlichen , als in peinlichen Sachen dafuͤr zu erklaͤ⸗

ren habe , ferner daß man vorzugsweiſe die Geſchwor —

nen des Engliſchen Rechts vor Augen haben muͤſſe ,

um uͤber die Einrichtung ein ſachgemaͤßes Urtheil zu

faͤllen.

: t :

Verdient nun das muͤndliche und oͤffentliche Ver —

fahren entſchieden vor dem ſchriftlichen und geheimen

den Vorzug ?
Die Frage kann nicht ſchon durch das als ent —

ſchieden betrachtet werden ; was oben §. 12 in Bezie -

hung auf den Geiſt un ſer er Verfaſſung fuͤr das muͤnd⸗

liche und oͤffentliche Verfahren geſagt worden iſt . Denn

die Hauptfrage iſt doch immer die : ob dieſes Verfah —

ren den eigenthuͤmlich weſentlichen Zwecken der Ge —

rechtigkeitspflege vorzugsweiſe entſpreche ?

Jedoch ergibt ſich ſchon aus dem oben Geſagten

fuͤr die Hauptfrage ſo viel , daß diejenigen , welche

das muͤndliche und oͤffentliche Verfahren in Schutz neh —

‘ men , niht eine Meinung vertheidigen , welche den oͤf—

fentlichen Ruheſtand , oder die Rehte der Krone ge -
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gefaͤhrde. Und wie ſollte auch eine ſolche Gefahr zu

befuͤrchten ſeyn ? Das muͤndliche und oͤffentliche Ver⸗

fahren , ( und eben ſo , ja vielleicht noch mehr das

Schwurgericht, ) gehoͤrt zu der Reihe der Mittel , durch

welche die Verfaſſungen von der Art der unſrigen den

Thron ſichern , indem ſie die Verantwortlichkeit der

oͤffentlichen Beamten ſchaͤrfen , oder das Volk ſelbſt fuͤr die

gehoͤrige Verwaltung der oͤffentlichen Angelegenheiten

verantwortlich machen .
§. 15 .

Man fann zur Beantwortung der aufgefelten

Hauptfrage , beide Arten deg gerichtlichen Berfahreng

entweder nath allgemeinen Erfahrungggefegen , oder

nach einzelnen Thatfahen mit einander vergleichen :

Hier ſoll das muͤndliche und oͤffentliche Verfahren auf

dem letztern Wege vertheidiget werden . Von dem

erſtern Standpuncte aus wird die Aufgabe von einem

andern Berichtserſtatter exoͤrtert werden .

Uebrigens wird der vorliegende Aufſatz nicht zwi —

ſchen dem Verfahren in buͤrgerlichen Sachen und dem

in Strafſachen einen Unterſchied machen . Zwar wird

behauptet , daß der Oeffentlichkeit des gerichtlichen

Verfahrens in buͤrgerlichen Rechtsſachen das Recht

der Einzelnen , ibre håuglichen Berhåltnife geheim zut

palten, entgegenfiehe . Mber gibt es wohl ein folhs

Recht , fobal ein Anderer die Rechtshuͤlfe des Staa —

tes anſpricht ? Und bleiben denn bey der bisherigen

Art der Rechtspflege Familiengeheimniſſe unaufgedeckt ?

Sonſt aber ſprechen in buͤrgerlichen und in Strafſa⸗

chen ganz dieſelben Gruͤnde fuͤr und gegen das oͤffent⸗

liche Verfahren .
§. 16 .

Die erſte Thatſache nun , welche dieſem Verfahren

fehr entſche dend das Wort ſprechen duͤrfte , iſt die ,
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daß in ſo vielen andern europaͤiſchen Staaten die

Rechtshaͤndel muͤndlich und oͤffentlich verhandelt werden ,

Vorzugsweiſe verdient das Beyſpiel Englands hier

angefuͤhrt zu werden , eines Staates , deſſen Verfaſſung

das mittelbare Vorbild der unſrigen und ein Werk

der Zeit und Erfahrung , auch bey der vorliegenden

Streitfrage ein beſonderes Gewicht in die Waagſchaale

legt.
Daß in England , wo alle Rechtsſachen muͤndlich

und oͤffentlich verhandelt werden , Geſchworne in buͤr —

gerlichen , wie in peinlichen Sachen das Urtheil

über die Thatſache finden , die Gerechtigkeit muſterhaft

verwaltet wird , davon koͤnnen ſich auch die , welche

England nie geſehen haben , durch das Leſen der dor —

tigen Tagesblaͤttern unterrichten , da dieſe Blaͤtter von

den Verhandlungen der Gerichte regelmaͤßig Bericht

abſtatten . — Aber das Land verdankt noch uͤberdieß

beſonders jenen Einrichtungen folgende drey ſehr

weſentliche Vortheile :

. ) Ungeachtet die Menge der gerichtlichen Ge -

ſchaͤfte bey einer Bevoͤlkerung von 79 Millionen Menſchen ,

und bey der großen Lebhaftigkeit des dortigen buͤrger⸗

lichen Verkehrs ſehr bedeutend ſeyn muß , genuͤgt den —

noch ( einige oͤrtliche oder beſondere Gerichte ausgenom —⸗

men, ) die unglaublich geringe Bahl von 14 Perſonen ,

( der Lordkanzler , der Lordvicekanzler und 12 Richter )

die faͤmmtlichen buͤrgerlichen und peinlichen Rechts ſa⸗

chen im Reiche zu erledigen . Allerdings wird dieſes

merkwuͤrdige Reſultat noch durch einige andere Mit -

tel herbeygefuͤhrt , z. B . durch die Sendgerichte ,

durch den beſchraͤnktern Gebrauch der Berufungen .
Mber auch diefe Mittel wärden niht obne jene Ein -

richtungen anwendbar feyn .
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. ) Der Stand der Richter und der der Sachwal —⸗
ter ſteht in hoher und verdienter Achtang . Der letztere

duͤrfte dieſe Achtung lediglich und allein dem muͤndli —

chen und oͤffentlichen Verfahren verdanken . Denn was

man auch immer fuͤr die Veredlung des ſo bedeutſa —

men Standes der Sachwalter erdenke , oder thue , nur

da , wo die Rechtsſachen muͤndlich und oͤffentlich ver —

handelt werden , wo die oͤffentliche Meinung die Sach —

walter weckt und ſchreckt , iſt jener Zweck vollkommen

erreichbar . Bey dem Richterſtande tritt allerdings
noch eine andere Urſache ein . Die engliſchen Richter

haben groͤßere Forderungen zu befriedigen , als die

Richter anderwaͤrts . Denn fuͤr buͤrgerliche Rechtsſa —

chen gibt es nur wenige Beſtimmungen in dem geſchriebe —

nen Rechte der Englaͤnder . Die Richter muͤſſen ſich

an allgemeine Rechtsgrundſaͤtze und an den Vorgang
aͤhnlicher Faͤlle halten . Unter gleichen Umſtaͤnden wur —

den einſt die roͤmiſchen Richter und Rechtsgelehrten
Muſter fuͤr alle Zeitalter und Voͤlker .

. ) die engliſche Gerichtsverfaſſung hat unverkenn —

bar einen wohlthaͤtigen Einfluß auf den Volkscharak —

ter , theils uͤberhaupt , theils in Beziehung auf das

Intereſſe der Gerechtigkeitspflege . Wenn der koͤnigliche

Prinz , der Herzog , oͤffentlich vor Gericht erſcheinen muß ,
wie ein Gemeiner z . Be alg Zeuge , fo macht dag die

Gleichheit Aler vor dem Richter anfehaulich , wie eg

feine Lepre , fein Gefez zu thun vermag , und gleich -
wohl , ja vielleicht eben defwegen wird in England
Der Adel von dem Volfe Höher und offener geachtet ,
alg in fo manchen andern Staaten . Da fich ferner Klå -

ger und Beflagter dem öffentlichen - Urtheile Preig ge —
ben můffen , fo werden unbillige oder zweydeutige Klagen
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gen ſeltener angeſtellt , Einreden , von welchen nur ein

boͤſer Schuldner oder ein ehrvergeſſener Sachwalter Ge —

brauch machen kann , ſeltener vorgeſchuͤtzt. Das engliſche

Recht hat ſogar einen eigenen Schimpfnamen für Ein —

reden diefer Arte Eg nennt fie shamepleas .

Noch naͤher liegt ung ein anderes auswaͤrtiges

Zeugniß fuͤr den Werth des muͤndlichen und oͤffentli —

hen Verfahrens , — das Beyſpiel Frankreichs , und

insbeſondere dasBeyſpiel derjenigen uͤberrheiniſch deut —

ſchen Laͤnder , welche einſt mit Frankreich vereinigt wa —

ren . Bey dem letztern iſt folgende Thatſache beſonders

bemerkenswerth . Der Koͤniglich Preuſſiſchen Immediat —

Juſtiz Commiſſtion in Rheinpreuſſen wurde ein Gutachten

uͤber das muͤndliche und oͤffentliche Verfahren , und ein

anderes uͤber die Schwurgerichte abgefordert . Beide ,

( ſie ſind im Druck erſchienen, ) fielen zu Gunſten

dieſer fFranzoͤſiſchen Einrichtungen aus .

In demſelben Sinne hatten ſich die Rhein —

preuſſiſchen Gerichte , amtlich befragt , faſt

einſtimmig erklaͤrt .

517

Und iſt denn in Deutſchland die ſchriftliche und ge —

heime Verhandlung der Rechtsſachen ſo alt , oder eines

ſo edlen Urſprungs ? — Bis gegen das Ende des fuͤnf⸗

zehnten Jahrhunderts war dieſe Verhandlungsart in

Deutſchland faſt unbekannt . Erſt als das fremde Recht

vorherrſchend wurde , und , was peinliche Sachen betrifft ,

erſt mit dem Inquiſitionsproceſſe , dieſer Ausgeburt

einer entarteten Zeit , erhielt ſte das Uebergewicht .

Und noch lange ſtraͤubten ſich die Regierungen , ( wie

jetzt in dem entgegengeſetzten Geiſte, ) auf die unheim —

liche Neuerung einzugehn . Noch im Jahre 1724 ver⸗

ordnete die churſaͤchſiſche Proceßordnung , die Schreib —⸗
Protokolle der Erſten Kammer . Ar Bd. 4t
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ſeligkeit der Sachwalter fuͤrchtend , daß die Sach⸗
walter die Saͤtze von Mund aus in die Feder dictiren

ſollten . — Allerdings hat man in unſern Tagen mit der

Deutſchthuͤmlichkeit großen Mißbrauch getriebem Aber

die Sache hat auch ihre loͤbliche Seite . Die Kirche ,

dann das roͤmiſche Recht , ſpaͤter die ſpaniſche , und

noch ſpaͤter die franzoͤſiſche Sitte , Alles hat ſich verei —

nigt , das deutſche Volk ſich ſelbſt zu entffremden . Es

iſt Zeit , an die Frage zu denken , was wir von dem

Angenommenen oder Aufgedrungenen beybehalten odet

ablegen folen : é
8. 18

edoh it denn das muͤndliche und oͤffentlicheé

Verfahren vor Gericht dem Rechte des Großherzog —

thums ſo fremd , daß wir dieſes Verfahren , ganz ſo wie

einen Fremdling , zu ſcheuen haͤtten ? Vor den Aemtern

werden die buͤrgerlichen Rechtsſachen muͤndlich verhan⸗

delt . Vor dem hoͤchſten Gerichte des Landes , vor dem

Staatsgerichtshofe , ſoll das Verfahren muͤndlich und

oͤſſentlich ſeyn . Was ſich bey jenen Gerichten ſo wohl

bewaͤhrt hat , was fuͤr di eſen Gerichtshof als zweck⸗

maͤßig angenommen worden iſt , ſollte das einer allgemel⸗

nen Annahme unwerth ſeyn ?
j §. 19

Endlich wagt es der Berichtserſtatter auf die Ge⸗

fahr , der Unbeſcheidenheit beſchuldigt zu werden , noch

ein Wort von ſeiner eigenen Erfahrung zu ſprechen ;

Er iſt zu verſchiedenen Zeiten Mitglied von vier Spruch —

follegien und von vier Gerichten gewefens Er hat öfters

den Sitzungen der franzoͤſiſchen Gerichte beygewohnt⸗

Erpat aug pflicht und aus Neigung eine ſehr große

Anzahl von Rechtsfaͤllen geleſen , welche theils von fran⸗

zoͤſiſchen, theils von engliſchen Gerichten entſchieden
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worden waren . Er iſt ſelten veranlaßt geweſen , an der

Richtigkeit der auf muͤndliche Verhandlungen der Sa⸗

chen erfolgten Entſcheidungen zu zweifeln . Aber er

kann nicht bergen , daß , bey der entgegengeſetzten Ver⸗

handlungsart , ein ſchlechter Referent auch den geduldig -

ſten Zuhoͤhrer ermuͤden , oder auch den aufmerkſamſten

irre leiten kann ; ferner , daß es auch dem fleißigſten

Manne ſchwer ſey , baͤndereiche Akten zur Genuͤge durch⸗

zuleſen , daß man leicht etwas Zweckdienliches uͤberſehe ,

weil es an einem Orte ſteht , wo man es zu finden nicht

erwartete .
§. 20 .

Wenn diefe Beugnife und Beyſpiele dem muͤnd li⸗

chen und oͤffentlichen Verfahren einigen Beyfall gewin⸗

nen koͤnnen , ſo iſt nunmehr die Frage zu eroͤrtern:

Welche Veraͤnderungen in unſerer Gerichtsverfaſſung zu

treffen ſeyn wuͤrden , um dieſe Verſaſſung nach dem Grund⸗

ſatze der Muͤndlichkeit und Oeffentlichkeit der gerichtlichen

Verhandlungen , ſo wie nach Maßgabe der uͤbrigen , $- 7. auf⸗

geſtellten Regeln umzugeſtalten . Iſt uͤbrigens die Grundi⸗

dee richtig , ſo wird ihr Werth durch die Entwickelung

des Planes noch anſchaulicher hervortreten ,

S 2

Duf u Folge jener Grundidee eine gaͤnzliche Um —

wandlung unſers bisherigen ger ichtlichen Verfah⸗

reng , — alfo eine neue bårgerlihe und peins

tiche Gerihtgordnung — nothwendig ſeyn wuͤrde , ver —

ſteht ſich von ſelbſt . Es iſt hier nicht der Ort , fuͤr die⸗

ſen neuen Rechtsgang die Regeln aufzuſtehlen , oder der

Faͤlle zu gedenken , in welchen dennoch , ( z. B . wegen

eines zu beſorgenden oͤffentlichen Aergerniſſes ) das ſchrift⸗ —

liche und geheime Verfahren ausnahmsweiſe vorzube —

palten feyn wårbe . Nur die Bemerfung finde Hier

noch eine Stelle , Daf dag Anklageverfahren , — wleches
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doch , im Verhaͤltniſſe zu dem Unterſuchungsverfahren ,
allein der Weg Rechtens genannt zu werden verdient ,

zu den nachtheiligſten Weiterungen fuͤhrt , wenn nicht
die Sachen mundlich verhandelt werden .

x29 ,

Nach derfelben Grundidee fönnte die Or ' ganifa -
tign Der Gerichte - mwefentlih umgeftaltet werden ,

weil , wenn das Verfahren muͤndlich und oͤffentlich ift ,
die Gerechtigkeitspflege , unbeſchadet ihres Hauptzwecks,
durch eine weit geringere Zahl von Richtern beſorgt wer —

den kann . Und ſchon die Verminderung des Koſtenauf —
wands waͤre ein entſcheidender Grund , zu jener Umge —

ſtaltung zu ſchreiten .

Man ſieht leicht , daß im Geiſte dieſer Grundidee

mehr als ein Plan zu einer neuen Organiſation der Ge —

richte entworfen und verſucht werden kann . Und da es

hier nur darauf abgeſehen iſt , der Regierung Anſich —
ten und Materialien zur weitern Pruͤfung vorzulegen ,

ſo wird es erlaubt ſeyn , auch in dieſem Berichte einen

ſolchen Plan in ſeinen Umriſſen zu entwerfen ; in ſeinen

Umriſſen , — denn die Einzelheiten wuͤrden Unterſuchun —

gen erfordern , welche nur von der Regierung mit Erfolg

angeſtellt werden koͤnnten.
§ +23 .

Es koͤnnte alſo z. B . im Lande 1 ) Gemeindegerichte ,

M Amtsgerichte , 3 ) Land - und Sendgerichte , und

4 ) ein Oberlandgericht , das bisherige Oberhofgericht
geben

v
;

Wegen der Gemeindegerich te fann fih Der Be
yiht auf die Gemeindeordnung beziehen .

Auch uͤber die Amts gerichte hat er ſich nicht

ausfuͤhrlicher zu verbreiten . Das , wag gben §. 11 .

uͤher die Organiſation und uͤber die buͤrgerliche Ge —
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richtsbarkeit dieſer Gerichte , unter der Vorausſetzung

eines andern Grundplanes , geſagt worden iſt , gilt von

dieſen Gerichten auch nach dem vorliegenden Plane .

Nur das iſt etwa noch hinzuzufuͤgen , daß auch nach

dieſem zweyten Grundplane den Amtsgerichten die Ge —

richtsbarkeit uͤber geringere Vergehungen , ( Die Grenz -

linien haͤtte das Geſetz genauer zu beſtimmen, ) verblei —

ben wuͤrde .

Eg wird alfo in dem Folgenden nur . von den Land -

und Gendgerichten , ( den Afifen ,) und von dem Ober -

landgerichte zu handeln ſeyn .

§. 24 .

Von den Landgerichten .

. ) Die Landgerichte erkennen uͤber alle buͤrgerliche
Rechtsſtreitigkeiten , welche nicht fuͤr die Gemeinde oder

die Amtsgerichte gehoͤren , in erſter Inſtanz , ſo wie

uͤber die Rechtsmittel , die gegen die Erkenntniſſe der

Amtsgerichte in buͤrgerlichen Rechtsſachen eingelegt merz

den .

. ) Die Landgerichte erkennen uͤber alle Polizeyver⸗

gehungen , welche nicht der Gerichtsbarkeit der Ge —

meinde⸗ und Amtsgerichte unterworfen ſind , eben ſo

uͤber die Rechtsmittel , welche gegen die Straferkennt —

niſſe der Aemter eingelegt werden .

3 ) Die Landgerichte ſind befugt , in buͤrgerlichen

und in Polizeyſachen die Entſcheidung auf das Send⸗

gericht auszuſetzen . Auch kann der Klaͤger die Klage

die er ( nach 1) bey dem Landgerichte anzuſtellen berech⸗

tiget iſt , ſofort bey dem Oberlandgerichte anbringen .

. ) Der Rechtszug geht von den Landgerichten an

das Oberlandgericht .

5 ) Die Mitglieder deg Landgerichts ſind theils

ſtaͤndig theils nicht ſtaͤndig .
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. ) Cin jedes Landgericht wird nur mit einem

einzigen ſtaͤndigen Mitgliede , dem Landrichter , beſetzt .

7 Ein jedes Landgericht hat zwey nicht ſtaͤndige
Mitglieder . Das Sendgericht bildet eine Liſte z. B . von

Perſonen , welche aus den am hoͤchſten Beſteuerten , ſo

wie aus gewiſſen Staͤnden innerhalb des Bezirkes ge —

waͤhlt werden . Aus dieſer Liſte werden zwey und fuͤr
einen Jeden zwey Erſatzmaͤnner ) zu Mitgliedern des

Landgerichts auf ein Jahr oder ein halbes Jahr ze , Durch
das Loos beſtimmt . — Dieſer Vorſchlag iſt theils auf

Koſtenerſparniß berechnet , theils ein Verſuch , die Hauptvor —
theile der Schwurgerichte zu erzielen . Er laͤßt uͤbri⸗
geng mannigfaltige Modificationen zu .

. ) Die dem Landgerichte anvertraute Gerichts —

barkeit wird in der Regel von dem Landrichter allein

ausgeuͤbt , ausgenommen , wenn uͤber eine That ſache

zu erkennen iſt . Alsdann wird das Urtheil von dem

Landrichter und deſſen beiden Beyſitzern zuſammen ge —

faͤllt , ſo daß die Mehrheit der Stimmen entſcheidet

und , bey eintretender Stimmengleichheit , die Stimme

des Landrichters den Ausſchlag gibt .

Uebrigens iſt in dem Obigen nicht von der Zahl der

zu beſtellenden Landgerichte die Rede geweſen . Wird

die Gerichtsgewalt der Amtsgerichte nicht zu ſehr be —

ſchraͤnkt , ſo moͤchten 4 Landgerichte doch wohl hinrei⸗

chend ſeyn , aber auch wenn die Zahl bis auf 10 zu

erhoͤhen ſeyn ſollte , ſo waͤre die Koſtenerſparniß noch

immer ſehr bedeutend .

: 2

Von den Gendgerid ten .
1 ) Sn einem jeden Orte , wo ein Landgericht be :

ſteht , werden alljaͤhrlich 4 Sendgerichte gehalten . In

auferordentligen Faͤllen kann das Oberlandgericht
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auch auſſer der gewoͤhnlichen Zeit ein Sendgericht an

einem dieſer Orte zu halten verordnen .

2 ) Das Sendgericht beſteht aus dem Landrichter

und deſſen zwey Beyſitzern , und aus 2Oberlandgerichts⸗

raͤthen , welche letztere das Oberlandgericht zu dem

Sendgerichte abordnet :

. ) Das Sendgericht erkennt uͤber alle die Rechts —

fachen , Deren Entfheidung der Landrichter dem Gend -

gerichte vorbehálten hat . ( S24 p Nro . )

4 ) Das Sendgericht erkennt uͤber alle peinlichen

Rechtsſachen , als welche vor ihm im Wege des Anklagever —

fahrens zu verhandeln fn: è

Von dem Oberlandgerichte .

1 ) Das Oberlandgericht beſteht aus 12 Oberland⸗

gerichtsraͤthen , und dem Oberlandrichter , (vielleicht

daß ſchon 8 Richter genuͤgen wuͤrden . )

29 Es iſt in 3 Senate eingetheilt : jeder beſteht

aug 4 berlandgerichtsraͤthen .

. ) Bor dag Oberlandgericht gehoͤren alle die buͤr —

gerlichen Rechts ſachen in erſter Inſtanz , welche bey

ipm nàh §. 24 , Nro . 3 . angebracht werden .

4 ) Das Sberlandgericht erkennt uͤber die Rechts —

mittel , welche gegen die Entſcheidungen der Land - oder

der Sendgerichte eingelegt werden .

Das Naͤhere uͤber die Organiſation diefes Gerichts ,

2a 9. aber Die Bertheitung
dder Geſchaͤfte unter die

verſchiedenen Senate , uͤber die Eigenſchaft des Gerichts ,

als eines Caſſationsgerichtshofes , kann hier um ſo mehr

mit Stillſchweigen uͤbergangen werden , da die einzel —

nen Beſtimmungen leicht ſind , oder von thatſaͤchlichen

Verhaͤltniſſen abhaͤngig ſind .
bd +

Go viel úber diefe Aufgabe . — Derfelben nahe

aian L — — — 7 — amean oorge. — —
* — Poa i a a O RT RS
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verwandt iſt eine andere , welche die Einrichtung der

gerichtlich en Polizey zum Gegenſtande hat , alſo

die Anſtalten und Maßregeln , wodurch , was die buͤr—

gerliche Gerechtigkeitspflege betrifft , theils die Ein —

zelnen ihre Rechte zu vertheidigen in den Stand ge —

ſetzt , theils die Rechtshaͤndel verhindert oder abge —

kuͤrzt und , anlangend die Verwaltung der Strafgerech —

N ,
tigkeit , Miſſethater vor Gericht geftellt werden folen .

Ma Jedoch weder der eine noh der andere Theil Der ge -

l EN ; richtlichen Polizey iſt , nach der Veranlaſſung dieſes

Vortrags , dermalen ein Gegenſtand der Eroͤrterung .

EN Uebrigeng ift die gerichtliche Polizey des bürgerlichen
j

| |
Rechts , ( unter welcher die ſogenannte willkuͤhrliche Ge —

richtsbarkeit begriffen iſt ) in einigen ihrer vornehmſten

|

—

—

rie

z

—

—

——

———

a
E

a

a
—

—

KA Anordnungen ſchon auf Veranlaſſung einer andern Mos

Podo
tion in der zwepten Kammerin Anregung gekommen .

ii
Í Die gerichtliche Polizey der Strafrechts aber dúrfte bey

a ung felbft dann , wenn das muͤndliche und oͤffentliche

|
IN

}
Verfahren eingefuͤhrt wuͤrde , einer weniger durchgrei⸗

M fenden Veraͤnderung beduͤrfen .

a \
`

Nur die Bemerfung fey hier noch erlaubt ,— fie
9 —

gehoͤrt in das Gebiet der Polizey des buͤrgerlichen

Rechts , — daß die Frage : ob das Geſetz verordnen

ao ſoll , daß in einer jeden vuͤrgerlichen Rechtsſache in der

Regel zuvoͤrderſt die Guͤte zu verſuchen ſey ? oder

of nur ( wie in England ) dem Gerichte anheimzufelen

fey , die Partheyen darauf aufmerëfam zu machen , daf ,

nach der Befchaffenheit Der Sache , ein Vergleich dem

\i Intereſſe beider Theile am beſten entſprechen werde ?

daß dieſe Frage noch die reiflichſte Erwaͤgung verdie —

nen wuͤrde .

—

—

*

ri
*

—

—

—
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